
Der Zwang zum Schutz
PROSTITUTION Streit über Anmeldepflicht für Sexarbeiterinnen. Einigkeit über Auflagen für Bordelle

D
er Bundestag hätte sich
keinen symbolträchtige-
ren Tag aussuchen kön-
nen, um über die von Fa-
milienministerin Manue-
la Schwesig und Justizmi-

nister Heiko Maas (beide SPD) vorgelegten
Gesetzesentwürfe zum Schutz von Prostitu-
ierten und zur Bekämpfung von Men-
schenhandel und Ausbeutung (siehe Text
unten) zu beraten. Seit 1976 gilt der 2. Juli
als der Internationale Hurentag, der an die
Diskriminierung von Sexarbeiterinnen und
deren oftmals ausbeuterischen Lebens-
und Arbeitsbedingungen erinnern soll.
Auch in Deutschland ist das Geschäft mit
dem käuflichen Sex oftmals von schlechten
Arbeitsbedingungen, ausbeuterischen Ge-
schäftsmodellen und auch Zwangsprostitu-
tion geprägt. Die liegt zum einen an der
mangelhaften Regulierung von Prostituti-
onsstätten. Hierzulande sei „es schwieriger,
eine Pommesbude zu eröffnen als ein Bor-
dell“, bemängelte Ministerin Schwesig in
der Ersten Lesung des Prostituiertenschutz-
gesetzes (18/8556) am vergangenen Don-
nerstag. „Damit muss Schluss sein. Wir
brauchen für Bordelle klare Regeln.“
Diese Regeln sehen vor, dass das Betreiben
von Prostitutionsstätten zukünftig einer Er-
laubnispflicht unterliegt. So soll unter an-
derem verhindert werden, dass einschlägig
Vorbestrafte – beispielsweise wegen
Zwangsprostitution – ein Bordell eröffnen
können. Zudem sollen ausbeuterische Ge-
schäftsmodelle wie zum Beispiel Flatrate-
Angebote verboten werden. „Es kann nicht
sein, dass eine Frau eine ganz Nacht zu al-
lem verkauft wird.“
Bis zu diesem Punkt unterstützten alle
Fraktionen das Vorhaben der Familienmi-
nisterin. Allerdings sehen Die Linke und
Bündnis 90/Die Grünen die Auflagen für
die sogenannte Wohnungsprostitution als
zu hoch an. Die Einrichtung von getrenn-
ten Sanitärbereichen für Prostituierte und
Kunden, die Installation eines technischen
Notrufsystems sowie die Trennung von
Schlaf- und Arbeitszimmer sei für Groß-
bordelle sinnvoll und machbar, nicht aber
für kleine Wohnungsbordelle, monierte
die frauenpolitische Sprecherin der Linken,
Claudia Möhring. Dabei seien es gerade
die Wohnungsbordelle, die es den Prostitu-
ierten ermöglichen, selbstbestimmter zu
arbeiten. „Im Ergebnis fördern Sie Groß-
bordelle, und das ist echter Mist.“
Gänzlich verhärtet sind die Fronten zwi-
schen der Regierungskoalition und der Op-
position allerdings beim Thema Anmelde-

pflicht. Nach dem Willen von CDU/CSU
und SPD sollen sich zukünftig alle Prosti-
tuierten in einem Zweijahresrhythmus bei
einer Kommune anmelden müssen, für 18-
bis 21-Jährige gilt gar eine einjährige Frist.
Zudem sieht das Gesetz eine verpflichten-
de Gesundheitsberatung vor.
Diese Auflage beurteilen
Linke und Grüne als kon-
traproduktiv. Da Prostituti-
on gesellschaftlich noch
immer stigmatisiert sei, so
argumentierte die Familien-
politikerin Katja Dörner
(Grüne), seien viele Sexar-
beiterinnen „dringend auf
Anonymität angewiesen“.
Viele Prostituierte würden
sich deshalb nicht anmel-
den und illegal weiterarbei-
ten. „Damit stiegt die Ge-
fahr von Übergriffen“, pro-
phezeite Dörner. Gleiches gelte für die
verpflichtende Gesundheitsberatung. „Al-
le Erfahrungen zeigen, dass den Bera-
tungsangeboten Freiwilligkeit, Niedrig-
schwelligkeit und die Möglichkeit zur

Anonymität zugrunde liegen müssen“,
führte Dörner aus. Möhring und Dörner
stellten übereinstimmend fest, dass das
Gesetz den Schutz der Prostituierten zwar
im Namen trage, diesem Anspruch aber
nicht gerecht werde.
Der familienpolitische Sprecher der Uni-

onsfraktion, Marcus
Weinberg (CDU), wies
die Einwände der Oppo-
sition zurück und machte
das Prostitutionsgesetz
der rot-grünen Bundesre-
gierung von 2002, mit
dem die Prostitution lega-
lisiert und Sexarbeiterin-
nen der Zugang zu den
Sozialversicherungen er-
möglicht wurde, für die
Missstände verantwort-
lich: „Weniger als 100
Prostituierte sind in

Deutschland sozialversicherungspflichtig
angestellt. Stattdessen haben wir es mit
Elend, Ausbeutung und Armut zu tun.“
Diese Probleme würden mit der Gesetzes-
initiative der Koalition nun angepackt,

sagte Weinberg. Es ginge schließlich nicht
nur um die Belange von Gelegenheits-
prostituierten und denen, die mit ihrem
Beruf gut verdienen und selbstbestimmt
arbeiten können. Vielmehr müsste der
Gesetzgeber „die Tausenden von Prostitu-
ierten, die in den letzten Jahren nach
Deutschland gekommen sind, und die
immer öfter an der Landstraße stehen“ in
den Fokus nehmen, sagte Weinberg.
Die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsit-
zende Carola Reimann bestätigte zwar,
dass das Prostitutionsgesetz von 2002 ver-
besserungsbedürftig sei, warf der Union im
Gegenzug jedoch vor, sie habe mit der FDP
notwendige Regulierungen über Jahre im
Bundesrat blockiert. Reimann verteidigte
zudem den Widerstand der SPD gegen die
Forderungen der Union, verpflichtende
Gesundheitsuntersuchungen oder ein Min-
destalter in das neue Gesetz aufzunehmen.
Und sie gab die Marschrichtung in der wei-
teren parlamentarischen Beratungen des
Gesetzes vor: Keine weiteren Verschärfun-
gen, stattdessen mehr Rechte, mehr Bera-
tung und mehr Unterstützung für die Pros-
tituierten. Alexander Weinlein T

Bordelle und andere Prostitutionsstätten sollen zukünftig stärker kontrolliert und ausbeuterische Geschäftsmodelle verboten werden. © picture-alliance/ZB
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Praxistest
entscheidet

VON JÖRG BIALLAS

Seit Menschengedenken ist Sex zu kaufen. Alle
Versuche, der Prostitution aus moralischen
Gründen Einhalt zu gebieten, sind gescheitert.
Die Geschäfte wurden dann illegal betrieben
und entzogen sich erst recht staatlicher Kon-
trollen und Sanktionen. Die Leidtragenden wa-
ren jene, die ihren Körper zu Markte trugen,
meist Frauen.
Es ist eine individuelle Wertung, ob Prostituti-
on gebilligt oder abgelehnt wird. Abschaffen
wird dieses Geschäftsfeld niemand. Und des-
halb gilt auch hier: Die angebotene Dienstleis-
tung muss für die Prostituierte und für den
Freier zu nachvollziehbaren, fairen Bedingun-
gen abgewickelt werden. Dazu gehört zuvor-
derst, dass Prostituierte besser vor Ausbeu-
tung und Willkür geschützt werden. Die Frauen
müssen freiwillig arbeiten sowie verlässlich
bezahlt werden.
Deshalb leuchtet es ein, wenn ein wesentlicher
Baustein des in der vergangenen Woche erst-
mals im Plenum des Deutschen Bundestages
beratenen neuen Prostitutionsgesetzes eine
Erlaubnispflicht für Betreiber von Bordellen ist.
Wer als nicht ausreichend zuverlässig gilt, gar
durch einschlägige kriminelle Machenschaften
im Rotlicht-Milieu aufgefallen ist, dem soll die-
se Lizenz verweigert werden. Das könnte be-
sonders vor dem Hintergrund des widerlichen
und menschenverachtenden Handels mit jun-
gen Frauen aus anderen, ärmeren Nationen
ein sinnvoller Ansatz sein (siehe nebenstehen-
der Text).
Ob das tatsächlich funktioniert, wird freilich
erst der Praxistest zeigen. Ähnlich übrigens
wie die ebenfalls im Gesetzentwurf vorgese-
hene Pflicht zur Benutzung von Kondomen.
Für Diskussionsbedarf sorgt die geplante Auf-
lage für Prostituierte, sich bei Kommunen re-
gistrieren zu lassen und jährlich eine gesund-
heitliche Beratung zu absolvieren. Betroffene
und deren Interessenvertreter werten das als
Schikane und Einschränkung der persönlichen
Freiheit (siehe auch Gastkommentare auf der
Seite 2).
Vermutlich wird auch ein neues Gesetz nicht
dazu führen, die ebenso verniedlichend wie
falsch als „käufliche Liebe“ bezeichnete Pros-
titution umfänglich von Gewalt, Ausbeutung
und Gesundheitsgefahren zu befreien. Es
könnte aber dazu beitragen, Frauen besser als
bisher vor gierigen Zuhältern und einfältigen
Freiern zu schützen. Wenigstens das? Nein: im-
merhin das.

»Es ist
schwieriger,

eine Pommes-
Bude zu

eröffnen als
ein Bordell.«

Manuela Schwesig (SPD),
Familienministerin

KOPF DER WOCHE

Weichenstellen
mit der Union
Cem Özdemir Der Grünen-Parteichef gilt als
treibende Kraft hinter einer Initiative zum „Ge-
denken an den Völkermord an den Armeniern“,

der sich der Bundes-
tag vergangene Wo-
che mit großer Mehr-
heit angeschlossen
hat. Noch im Februar
hatte die Fraktion der
Grünen einen ähnli-
chen Antrag zurück-
gezogen. Nach einer
lebhaften Debatte
hatten damals Özde-
mir und Unionsfrakti-
onschef Volker Kau-

der per Handschlag die Weichen für eine ge-
meinsame Initiative gestellt. Özdemir betont,
dass es nicht darum gehe, mit dem Finger auf die
Türkei zu zeigen. Doch wegen des Wegschauens
des Deutschen Reiches bei den Massakern an
den Armeniern 1915/1916 unter der jungtürki-
schen Führung gebe es die historische Verpflich-
tung, die Dinge beim Namen zu nennen und Tür-
ken und Armenier zu Aufarbeitung und Aussöh-
nung zu ermuntern (siehe Seite 9). ahe T
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ZAHL DER WOCHE

60.000
armenische Christen leben Schätzungen zufolge
heute noch in der Türkei. Bis zur massenhaften
Vertreibung und Ermordung unter der türkischen
Führung ab 1915 waren die Armenier nach den
Griechen die zweitgrößte christliche Minderheit
im Osmanischen Reich, die Schätzung schwan-
ken zwischen zwei und zweieinhalb Millionen.

ZITAT DER WOCHE

»Die Türen
werden eher
zugeschlagen.«
Aydan Özoguz (SPD), Integrationsbeauf-
tragte der Bundesregierung, ist skeptisch,
ob die Armenien-Erklärung des Bundestages
zur Aufarbeitung der armenisch-türkischen
Geschichte beitragen kann.
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Freiern drohen Haftstrafen
MENSCHENHANDEL EU-Richtlinie soll mit dreijähriger Verspätung in nationales Recht umgesetzt werden

Zwei Drittel aller registrierten Fälle
von Menschenhandel erfolgen
mit dem Ziel der Zwangsprosti-
tution. Insofern passte es, dass

der Bundestag beide Themenkomplexe am
vergangenen Donnerstag nacheinander de-
battierte. Eigentlich hätte die EU-Richtlinie
zur Bekämpfung des Menschenhandels
schon bis April 2013 in nationales Recht
umgesetzt werden müssen. Doch ein da-
mals mit schwarz-gelber Mehrheit im Bun-
destag beschlossener Gesetzentwurf schei-
terte an der rot-rot-grünen Mehrheit im
Bundesrat. Nach der Bundestagswahl
mussten CDU/CSU und SPD erst mal zu-
sammenfinden. Am Ende stand der Ge-
setzentwurf (18/4613), der nun in Erster
Lesung beraten wurde. Doch noch bevor
dieser auf dem Weg über den Bundesrat im
Bundestag angekommen war, hatte schon
die Arbeit an einem Änderungsantrag der
Koalitionsfraktionen begonnen. Dieser
wurde zwar noch gar nicht formal einge-
bracht, stand aber bereits im Mittelpunkt
der Debatte.
Der Gesetzentwurf selbst beschränkt sich
im Wesentlichen darauf, neben den beste-
henden Straftatbeständen des Menschen-
handels zum Zweck der Arbeitsausbeutung
und der sexuellen Ausbeutung auch Täter

zu erfassen, die Menschen einschleusen,
um sie zu strafbaren Handlungen oder
zum Betteln zu zwingen oder um ihnen
Organe zu entnehmen. Der Änderungsan-
trag, erläuterte Justiz-Staatssekretär Christi-
an Lange (SPD), schlage zudem neue Straf-
tatbestände der Ausbeutung der Arbeits-
kraft und der Ausbeutung unter Ausnut-
zung einer Freiheitsberaubung sowie eine
Regelung zur Strafbarkeit der Kunden von

Zwangsprostituierten vor. Ziel sei es, nicht
nur gegen die Menschenhändler selbst vor-
zugehen, sondern auch gegen diejenigen,
die eine Zwangslage der Opfer ausnutzen,
sagte Lange.
In der Debatte bemängelten Ulla Jelpke
(Linke) und Katja Keul (Grüne) insbeson-
dere fehlende Regelungen zum Schutz der
Opfer von Menschenhandel. Der Gesetz-
entwurf sei, auch mit den geplanten Ände-

rungen, eine „peinliche Schmalspurlö-
sung“, sagte Jelpke. Keul äußerte zudem
Bedenken gegen die vorgesehene Straflo-
sigkeit für Freier, die bei der Aufklärung
von Zwangsprostitution helfen.
Elisabeth Winkelmeier-Becker (CDU) be-
gründete diese Regelung: „Da ist uns der
Strafanspruch nicht so wichtig wie die Ver-
hinderung weiterer Straftaten.“ Sie bean-
standete dagegen eine „Unwucht“ in den
vorgesehen Strafmaßen bei der Ausbeu-
tung der Arbeitskraft und der Zwangspros-
titution. Es sei ein Unterschied, ob man
beim Ernteeinsatz ausgebeutet wird oder
„zehn Freier am Tag zufriedenstellen
muss“. Eva Högl (SPD) wies diese Kritik
zurück und verwies auf die starke Zunah-
me des Menschenhandels zum Zweck der
Ausbeutung der Arbeitskraft. Sie begrüßte
den Gesetzentwurf auf der ganzen Linie,
zeigte sich aber, wie auch andere Redner,
zu Gesprächen über weitere Änderungen
bereit. Peter Stützle T

Weiterführende Links zu den
Themen dieser Seite finden
Sie in unserem E-Paper

Razzia der Polizei in einem Großbordell im baden-württembergischen Burbach wegen
des Verdachts auf Menschenhandel im November 2014. © picture-alliance/BeckerBredel
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Die Hartnäckige: Sylvia Pantel

Von faulen Kompromissen hält Sylvia Pantel gar nichts.
„Entweder man kann voll dahinter stehen oder man
lässt es ganz“, sagt die CDU-Abgeordnete. Der Ent-
wurf für ein Prostituiertenschutzgesetz sei ein gelun-

gener Kompromiss, findet sie. „Erstmals gibt es Regeln für Bor-
dellbetreiber und Schutzbestimmungen für die Prostituierten.“
Dazu gehört auch, dass sich Prostituierte persönlich bei den Be-
hörden anmelden müssen – anders als von Familienministerin
Manuela Schwesig (SPD) in einem ersten Entwurf geplant.
Inakzeptabel sei die Vorlage gewesen, findet die CDU-Politike-
rin. Die persönliche Anmeldung ist für sie ein Knackpunkt. „Da-
rauf kann man nicht mit dem Verweis auf Entbürokratisierung
verzichten.“ Die Befürchtung eine Meldepflicht treibe Prostitu-
ierte in die Illegalität, teilt sie nicht. „Prostituierte brauchen
Kunden – also müssen sie ihre Dienstleistung anbieten. Das
können sie in keinem Bordell oder bordellähnlichen Betrieben
mehr, ohne angemeldet zu sein.“ Da Bordellbetreiber künftig
einer ordnungsbehördlichen Erlaubnispflicht unterliegen und
auch ohne konkreten Verdacht von Polizei und Behörden kon-
trolliert werden dürfen, müssten diese auch darauf achten, dass
ihre Mitarbeiterinnen angemeldet sind.
Mit dem Thema hat sich die 55-Jährige schon vor ihrer Zeit als
Bundestagsabgeordnete beschäftigt. „Ich habe schon in meiner
Heimatstadt Düsseldorf versucht, Hilfsangebote für Prostituier-
te zu schaffen.“ 90 Prozent der Prostituierten in Deutschland
kommen aus Osteuropa und üben zum überwiegenden Teil ih-

ren Job nicht ganz freiwillig aus, weiß Sylvia Pantel. Sollte Pros-
titution also verboten werden? „Nein“, sagt sie. „Ich versuche
Ausbeutung zu verhindern, will den Menschen aber nicht vor-
schreiben, wie sie leben sollen.“ Wichtig sei es, Regeln zu
schaffen, die dann auch eingehalten werden müssen, sagt die
Rheinländerin, die erst seit dieser Legislaturperiode als direkt
gewählte Abgeordnete dem Bundestag angehört.
Was auch mit ihren fünf Kindern zu tun hat, die inzwischen al-

lesamt aus dem Haus sind. „Ich wäre niemals nach Berlin ge-
gangen, als meine Kinder noch klein waren“, macht sie deut-
lich. Ihre Kinder, ihre Familie sind ihr ohnehin das wichtigste. In-
sofern ist sie im Familienausschuss doch richtig? Absolut, sagt
sie, auch wenn ihr politisches Tun auf lokaler Ebene eher im Be-
reich Bildung stattfand. Und offenbar nicht ganz folgenlos war:
Sylvia Pantel darf sich Inhaberin des Bundesverdienstkreuzes

am Bande nennen. Unter anderem weil sie sich hartnäckig und
erfolgreich für den Erhalt der städtischen Musikschule und die
Einführung einer verbilligten Schülerfahrkarte in Düsseldorf ein-
gesetzt hat.
Hartnäckigkeit zeichnet sie auch in Berlin aus. Sylvia Pantel will
etwas bewegen und scheut auch die Konfrontation nicht. We-
der mit Fraktionskollegen – etwa in Sachen Schutzimpfungen
beim Präventionsgesetz – noch mit der Familienministerin.
Stichwort Betreuungsgeld. Während Schwesig ihre Genugtuung
über das Ende des Betreuungsgeldes kaum verbirgt, bedauert
die Unionsabgeordnete, dass diese „Anerkennung für die Fami-
lienleistung“ nicht mehr existiert. „Es scheint so zu sein, dass
der wirtschaftlichen Lage entsprechend die Frauen als Arbeits-
kräfte benötigt werden und daher alles dafür getan wird, dass
sie möglichst schnell wieder dem Arbeitsmarkt zur Verfügung
stehen“, sagt sie. Gegen einen Ausbau des Kitaangebots hat
Pantel dennoch nichts einzuwenden. „Nur in die Kitabetreuung
zu gehen ist für mich aber zu einfach“, sagt sie.
Pantel, die ihre Kinder zuhause betreut hat, klagt zudem über
mangelnde gesellschaftliche Akzeptanz für Mütter mit mehre-
ren Kindern. Wahlweise als verrückt oder asozial werde man
bezeichnet, wenn man fünf Kinder hat. Kein Verständnis hat sie
auch dafür, dass es als „hip und modern“ gilt, wenn ein Mann
sagt, er bleibe zuhause und kümmere sich um die Kinder.
„Wenn das eine Frau sagt, ist es hingegen antiquiert und kon-
servativ.“ Götz Hausding T

.....................................................................................................................................................

»Erstmals gibt es Regeln
für Bordellbetreiber und

Schutzbestimmungen
für die

Prostituierten.«
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Frau Schauws, ist Prostitution ein Ge-
werbe wie jedes andere, Sexarbeit ein Be-
ruf wie jeder andere?
Nein, es ist kein Beruf wie jeder andere.
Und es ist ein noch immer stigmatisierter
und tabuisierter Beruf. Aber es ist ein Be-
ruf, der existiert und für den Rahmenbe-
dingungen gelten müssen wie für jeden an-
deren Beruf. Deshalb muss das Prostituier-
tenschutzgesetz, das jetzt verabschiedet
werden soll, auch halten, was der Name
verspricht.

Mit dem Prostitutionsgesetz der rot-
grünen Koalition von 2001 wurde die
Prostitution aus der Illegalität geholt
und den Prostituierten der Zugang zu
den Sozialversicherungen ermöglicht.
Doch das Gesetz, so monieren Kritiker,
habe gleichzeitig zu einem sprunghaften
Anstieg der Prostitution, auch der
Zwangsprostitution, geführt. Teilen Sie
diese Kritik?
Das damalige Gesetz stellte einen Kompro-
miss zwischen Grünen und der SPD dar.
Wir konnten die zentralen Punkte des Ge-
setzes in der Koalition durchsetzen, wohl-
weislich, dass dies allerdings nicht ausrei-
chen wird. Ich weise allerdings die Kritik
der Unionsfraktion an uns zurück. Sie hat-
ten elf Regierungsjahre Zeit, Verbesserun-
gen am Gesetz vorzunehmen und hat
nichts getan.

Wird der jetzt vorliegende Gesetzent-
wurf zum Prostituiertenschutzgesetz der
Koalition seinem Anspruch, die Prostitu-
ierten besser zu schützen, gerecht?
Nein, das wird er nicht. Die Regulierung
der Prostitutionsstätten ist richtig und das
befürworten wir auch. Aber in seiner Ge-
samtheit ist der Gesetzentwurf eben nicht
durch den Willen geprägt, die Menschen,
die in diesem Beruf arbeiten, zu schützen.
Die Pflicht zur Anmeldung zwingt jeden
und jede, unabhängig davon ob er oder sie
nur gelegentlich oder regelmäßig mit Sex-
arbeit Geld verdient, sich bei den Behör-
den zu outen. Es gibt Beispiele, wo die Da-
ten der Prostituierten nicht geschützt wa-
ren. Wenn Prostituierte deswegen mit Stig-
matisierung und Diskriminierung rechnen
müssen, werden sie sich nicht anmelden
und geraten so erneut in die Illegalität. Das
gilt auch im Fall der verpflichtenden jährli-
chen Gesundheitsberatung. Kein Architekt
oder Rechtsanwalt würde hinnehmen, so
bevormundet zu werden.

Es gibt aber doch auch andere Beru-
fe, in denen eine medizinische Untersu-
chung vorgeschrieben ist.
Ja, aber in der Regel eben nur als Eingangs-
untersuchung und nicht Jahr für Jahr. Pros-
tituierte verkaufen schließlich keine Le-
bensmittel. Und es ist nachgewiesen, dass
Prostituierte eben nicht häufiger von sexu-
ell übertragbaren Krankheiten betroffen
sind als andere Menschen. Es ist die Fort-
setzung der Stigmatisierung, wenn dem ge-
samten Berufsstand unterstellt wird, dass
dort nicht auf Gesundheit geachtet wird.
Prostituierte wissen, wie wichtig ihre Ge-
sundheit ist. Dass sie diese besser schützen
können, sollte ihnen sehr einfach und oh-
ne Zwang ermöglicht werden. Es liegt zu-
dem auch in der Verantwortung des Freiers,
sich entsprechend zu schützen. Jetzt soll
zusätzlich die Kondompflicht eingeführt
werden. Ich frage mich allerdings, wer das
überprüfen soll. Insgesamt wird die Selbst-
bestimmung derer, die in dem Beruf arbei-
ten, durch dieses Gesetz ad absurdum ge-
führt.

Weiß auch eine 18-Jährige in jedem
Fall, was sie tut?
Gegenfrage: wissen es ältere denn? Das
Problem sind ja nicht die Beratungen oder
Untersuchungen, sondern die Tatsache,
dass sie verpflichtend erfolgen sollen und
nicht freiwillig. Das ist völlig kontrapro-

duktiv. Die Beratung von Prostituierten ist
in der Praxis, das zeigen die Erfahrungen
und das sagen auch alle Expertinnen und
Experten, meistens nur dann erfolgreich,
wenn sie auf freiwilliger Basis erfolgt. Ich
habe mit vielen Prostituierten sowohl in
Bordellen als auch auf dem Straßenstrich
gesprochen und bekam dies immer wieder
bestätigt. Gerade viele Frauen aus Osteuro-
pa meiden aufgrund ihrer Sozialisation
und schlechten Erfahrungen in ihren Hei-
matländern den Kontakt zu Behörden.

Kann die Pflichtberatung aber nicht
auch Schutz gegenüber einem Bordellbe-
treiber oder einem Zuhälter bieten, der
Prostituierte unter Zwang oder unwürdi-
gen Bedingungen arbeiten lässt?
Die Argumentation kann ich zwar nach-
vollziehen. Aber die Rückmeldungen aus
den Beratungsstellen sprechen eine eindeu-
tig andere Sprache. Gerade Prostituierte,
die unter Zwang arbeiten müssen, werden
in einem verpflichtenden Beratungsge-
spräch eben nicht offen über ihre Situation
reden, sondern behaupten, es sei alles in

Ordnung. Ich war selbst über Jahre im
Beratungswesen tätig und weiß, dass es
sehr lange dauert, bis sich die nötige Ver-
trauensbasis gebildet hat, damit Frauen of-
fen über ihre Situation und erlittenes Un-
recht reden. Es ist eine Illusion zu glauben,
dass dies in einer kurzen Pflichtberatung
bei einer Behörde geschehen wird.

Die Unionsfraktion wollte eine Al-
tersgrenze von 21 Jahren für Sexarbeit
einführen. Wäre dies nicht sinnvoll? Im-
merhin kennen auch andere Berufe und
das Jugendstrafrecht diese Altersgrenze,
da mit ihr ein höherer Reifegrad verbun-
den wird.
Nein, definitiv nicht. Das ist genau die
Form von Bevormundung, die ich ablehne.
Wenn wir eine vernünftige Beratung und
Aufklärung über die Realitäten in der Pros-
titution hätten, dann müssten wir auch
nicht mehr über weitere Altersbegrenzung
jenseits der Volljährigkeit diskutieren. Das
wäre der richtige Weg. Es gibt nur ganz we-
nige Berufe, etwa im Personentransport,
bei denen eine solche Altersgrenze gilt,
weil eine große Anzahl anderer Menschen
gefährdet werden könnten. Die aber zu
vergleichen mit der Entscheidung einer
Volljährigen, womit sie ihr Geld verdienen
möchte und was sie mit ihrem Körper
macht, finde ich abstrus. Aus meiner Sicht
will die Union Kontrolle über die Prostitu-
tion ausüben. Einige Unionspolitiker wür-
den sie wahrscheinlich am liebsten ganz
verbieten. Dabei haben wir in Schweden
gesehen, dass ein Verbot der Prostitution
beziehungsweise die Bestrafung von Frei-
ern zu Verdrängung und Illegalität führen
und somit zu mehr Schutzlosigkeit.

Bislang hat es keine Gesetzgebung –
ganz gleich ob liberal oder restriktiv –
geschafft, die negativen Begleiterschei-
nungen von Prostitution in den Griff zu
bekommen. Lässt sich per Gesetz über-
haupt eine „saubere“ Form der Prostituti-
on etablieren?
Je ernsthafter und ehrlicher wir über den
Schutz von Prostituierten nachdenken und
auch das dafür benötigte Geld investieren,
desto höher ist die Chance. Wenn aber
Prostitution in die Grauzone oder Illegali-
tät gedrängt wird, dann wird es nicht gelin-
gen. Deshalb unterstützen wir auch aus-
drücklich die Teile des Gesetzes, die Aufla-
gen für das Betreiben eines Bordells vor-
schreibt. Das haben wir bereits im Januar
in einem Antrag gefordert.

Der Umgang mit Prostitution wird
auch unter Feministinnen sehr kontro-
vers diskutiert. Es gibt den Ansatz zu sa-
gen, Prostitution stellt in jedem Fall ei-
nen Verstoß gegen die Menschenwürde
dar und muss verboten werden...
Theoretisch kann man alles verbieten, was
man nicht in der Welt haben möchte. Ich
bin als Feministin, an dieser Stelle pragma-
tisch. Es gibt Prostitution und als Politike-
rin muss ich mich dieser Realität stellen. Es
muss vor allem darum gehen, den Frauen
und Männern in diesem Gewerbe den best-
möglichen Schutz zu bieten.

Das Interview führte
Alexander Weinlein.

Ulle Schauws, geboren 1966 in Kre-
feld, zog 2013 erstmals über die

Landesliste Nordrhein-Westfalen von
Bündnis 90/Die Grünen in den Bundestag

ein und ist frauen- und kulturpolitische

© gruene-bundestag.de

»Schutz
statt
Zwang«
ULLE SCHAUWS Die grüne
Familienpolitikerin kritisiert die
Pflicht zur Anmeldung für
Prostituierte als kontraproduktiv
und stigmatisierend

Weiterführende Links zu den
Themen dieser Seite finden
Sie in unserem E-Paper

Naive Vorstellung
CONTRA Keine Frage: Es muss etwas getan werden.

Das Geschäft mit dem Sex ist kaum regu-
liert, Bordellbetreiber arbeiten ohne Auf-
lagen. Da klingt eine Anmeldepflicht erst-

mal einleuchtend. Wenn sich alle registrieren, gibt
es endlich Überblick, Zwangsprostitution kann ver-
hindert und Ausbeutung gestoppt werden.
Das ist gut gemeint, doch eine naive Vorstellung.
Kein anderer Beruf ist so stigmatisiert wie der der
Prostituierten. Viele arbeiten anonym, gerade im
ländlichen Raum. Zu groß ist die Angst vor Tratsch
und Ausgrenzung. Die wenigsten wollen in einer
offiziellen Hurenkartei auftauchen. Es ist nachvoll-
ziehbar, dass sich diese Frauen nicht anmelden
und damit zu illegalen Prostituierten werden. Sie
sind dann nicht nur erpressbar. Sobald es Proble-
me gibt, trauen sie sich kaum, die Polizei zu rufen.
Doch der Anmeldezwang schadet auch den Opfern
von Zwangsprostitution. Für sie wird die Anmel-
dung zur gefährlichen Sackgasse. Ihre Ausbeuter
wollen nicht auffallen und ihre Frauen nicht nur
auf den Strich, sondern auch zur Anmeldung schi-
cken. Wie soll jemand erkennen, ob ein Mensch
freiwillig unterschrieben hat? Eben.
Wie weltfremd die Idee hinter der Anmeldepflicht
ist, zeigt sich in Wien. Hier gibt es eine solche Re-
gelung seit fünf Jahren. Nicht einmal die Hälfte
der Prostituierten hat sich registriert. Von den
Menschenhandelsopfern hingegen, die die Polizei
in den letzten Jahren ermittelt hat, war ein großer
Teil als Sexarbeiter angemeldet. Ihre Ausbeutung
hatte damit sogar einen offiziellen Stempel.
Viel sinnvoller wären nicht-staatliche Unterstüt-
zungsmöglichkeiten. Anonym und mehrsprachig –
statt mit Zwang und auf Deutsch. Das ist es auch,
was die Branche will. Nur fragt sie niemand.

Mehr zum Thema der Woche auf den Seiten 1 bis 3.
Kontakt: gastautor.das-parlament@bundestag.de

Katharina Matheis
»Wirtschaftswoche«
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ANMELDEPFLICHT FÜR PROSTITUIERTE?

Zentraler Baustein
PRO Kondome benutzt man, Frauen nicht“,

heißt einer der provozierenden Slogans,
mit denen die Stadt Stuttgart derzeit ge-
gen Armuts- und Zwangsprostitution zu

Felde zieht. Seit Wochen wird über die ausgerech-
net von einem grünen Oberbürgermeister verant-
wortete Kampagne gestritten. Erfreulich daran ist
die Aufmerksamkeit, die auf die Schattenseiten
des Sexgewerbes gelenkt wird. Ähnlich ist es mit
dem Prostitutionsgesetz: Es erfüllt längst nicht alle
Anforderungen an einen weitreichenden Schutz
vor allem derjenigen Frauen, die fremdbestimmt
im Rotlichtmilieu arbeiten. Doch trägt das Gesetz
zumindest dazu bei, das Bewusstsein für ihre Nöte
zu schärfen.
Die Koalition hat sich auf den kleinsten gemeinsa-
men Nenner geeinigt. Gewiss wäre es besser, das
Mindestalter der Prostituierten auf 21 Jahre anzu-
heben. Doch konnte sich die Union damit nicht
durchsetzen. Folglich steht und fällt das Gesetz
mit der Anmeldepflicht. Auch wenn sie im Ringen
der Koalition abgeschwächt wurde, können die
Behörden einen Überblick gewinnen, in welch fle-
xibler Weise die meist ausländischen Frauen im
Milieu agieren. Dies lässt Hinweise auf Strukturen
des Menschenhandels erhoffen. Verbunden mit re-
gelmäßigen Gesundheitsuntersuchungen dürfte
die Anmeldepflicht auch abschreckend wirken.
Prostituierte und erst recht ihre Hintermänner
scheuen Transparenz. Unterm Strich könnten An-
gebot und Nachfrage somit zurückgehen.
Erstmals seit der rot-grünen Liberalisierung von
2002 wird der Entrechtung einer großen Zahl von
Frauen etwas entgegengesetzt. Das ist besser als
eine weitere Untätigkeit. Für eine generelle Freier-
bestrafung wie in Schweden oder bald in Frank-
reich ist die Zeit noch nicht reif.

Matthias Schiermeyer
»Stuttgarter Zeitung«,
»Stuttgarter Nachrichten«

©
St

Z



Das Parlament - Nr. 23 - 06. Juni 2016 THEMA DER WOCHE 3

Zwischen Moral und Gesetz
PROSTITUTION In Europa gelten höchst unterschiedliche Regelungen. Die ungelösten Probleme hingegen sind die gleichen

G
eht es um das Thema Pros-
titution, wird die Debatte
schnell grundsätzlich – sei
es im privaten Gespräch
oder im Deutschen Bun-
destag, wo die Abgeordne-

ten am vergangenen Donnerstag erstmals
über das von Familienministerin Manuela
Schwesig (SPD) vorgelegte Prostituierten-
schutzgesetz und schärfere Reglementie-
rungen für das Sexgewerbe debattierten.
Letztlich geht es immer auch um morali-
sche und ethische Fragen: Kann die so ge-
nannte Sexarbeit ein Job wie jeder andere
sein? Ist es denkbar, dass eine Frau ihren
Körper freiwillig gegen Geld anbietet?
Müssen, sollen, können Huren geschützt
werden? Und wovor?
Oft fällt der Satz, das „älteste Gewerbe der
Welt“ lasse sich nunmal nicht reglementie-
ren und schon gar nicht unterbinden.
Doch so normal, wie mitunter suggeriert
wird, ist die Prostitution eben nicht – und
auch ihre Geschichte nicht so unkompli-
ziert. Forscher wie die Historikerin Caroli-
ne Arni von der Universität Basel weisen
darauf hin, dass es deutlich ältere Gewerbe
als die Prostitution gibt – und dass sie mit-
nichten immer schon ein freiwilliges Ange-
bot besonders freizügiger Frauen gewesen
ist. Die ersten Prostituierten, erklärt Arni,
seien Sklavinnen gewesen, die von ihren
Besitzern nach Belieben selbst gebraucht
oder an andere Männer verliehen wurden.
Der Körper, der da verkauft wurde, gehörte
ihnen letztlich überhaupt nicht – von einer
freiwilligen Dienstleistung zwischen
gleichberechtigten Partnern kann keines-
falls die Rede sein.

Kauf- und Verkaufsverbote Und so kom-
pliziert, wie es sich mit den Mythen der
Vergangenheit rund um die Sexarbeit ver-
hält, so ist es auch mit den heutigen Rege-
lungen. Der Blick nach Europa zeigt einen
Flickenteppich an Gesetzen. Die Sozialwis-
senschaftlerin Lena Reinschmidt hat für die
Beobachtungsstelle für gesellschaftspoliti-
sche Entwicklungen in Europa einen ge-
nauen Blick auf die Regulierungsansätze
von Prostitution in den verschiedenen eu-
ropäischen Ländern geworfen. Sie hat da-
bei vier verschiedene Modelle identifiziert:
Während bei einem generellen Prostituti-
onsverbot der Verkauf sexueller Dienstleis-
tungen grundsätzlich verboten ist, ist beim
Modell des Sexkaufverbots das Anbieten
sexueller Dienstleistungen zwar legal. Ihr
Erwerb ist dagegen strafrechtlich verboten
– die Freier werden bestraft, die Huren
nicht.
Staaten, in denen Prostitution an sich er-
laubt, aber durch bestimmte Verbote einge-
schränkt wird, zählt Reinschmidt zum drit-
ten Modell. Die an sich erlaubte Prostituti-
on unterliegt dabei keinen rechtlichen An-
forderungen wie etwa Registrierungspflich-
ten oder Auflagen, verboten sind aber häu-
fig die Aktivitäten Dritter – etwa das Betrei-
ben von Bordellen oder Zuhälterei. Zum
vierten Modell gehören nach dieser Klassi-
fikation Staaten, in denen Prostitution
nicht nur erlaubt, sondern auch reguliert
wird. Dies geschieht über Gebotsvorschrif-

ten etwa im Arbeits-, Gewerbe oder Ge-
sundheitsrecht, das zum Beispiel Gesund-
heitsuntersuchungen oder Registrierungs-
pflichten vorschreibt.
All diese Modelle werden in Europa gelebt.
Dabei ist ein komplettes Verbot der Prosti-
tution, bei dem auch die Anbieterinnen
selbst bestraft werden, eine Ausnahme. Es
findet sich etwa in Albanien und Rumä-
nien. In Russland und der Ukraine drohen
Prostituierten Geldstrafen, Freier gehen da-
gegen straffrei aus. In vier
Staaten – Schweden, Norwe-
gen, Nordirland und Island
– existiert ein gesetzlich ge-
regeltes Sexkaufverbot. In
zwölf der 27 EU-Staaten ist
die Prostitution legal, aber
unreguliert. Dazu zählen et-
wa Frankreich, Großbritan-
nien, Italien und Belgien.
Häufig sind in diesen Län-
dern Zuhälterei und das Be-
treiben von Bordellen ver-
boten, außerdem drohen
Freiern, die Sex mit Zwangs-
prostituierten haben, Haftstrafen.
In acht Staaten findet das Modell der er-
laubten und regulierten Prostitution An-
wendung – etwa in Deutschland, den Nie-
derlanden, Griechenland, Ungarn und der
Türkei.
Reinschmidt beleuchtet auch den zivil-
rechtlichen Status der Prostitution: Als „sit-
tenwidrig“ gilt der „Austausch einer sexuel-
len Dienstleistung“ beispielsweise in Bel-

gien, Tschechien, Dänemark, Frankreich,
Spanien und Großbritannien, während er
unter anderen in Österreich, Finnland,
Deutschland und Griechenland als zivil-
rechtlich gültig anerkannt wird. Verboten
ist er in etwa in Litauen und Schweden.
Damit bilden Schweden und Deutschland,
die sonst als kulturell sehr ähnlich gelten,
zwei grundsätzlich verschiedene Gegenpo-
le – und die grundsätzlich unterschiedli-
chen Ansichten, die ihren spezifischen Re-

gelungen zugrunde liegen,
sind einen genaueren
Blick wert. Denn zwischen
dem schwedischen Mo-
dell, dessen langfristiges
Ziel die Abschaffung der
Prostitution ist, und dem
deutschen Entkriminali-
sierungsprinzip, das Pros-
titution letztlich als einen
regulären Beruf wertet,
werden sich die Staaten
wie etwa Frankreich,
Großbritannien, Luxem-
burg und Spanien, in de-

nen es aktuell Reformbestrebungen oder
neue Formen der Rechtsprechung hinsicht-
lich der Sexarbeit gibt, zu entscheiden ha-
ben.
So brachte die schwedische Gleichstel-
lungsministerin Margareta Winberg im
Jahr 2002, als in Deutschland gerade das
rot-grüne Prostitutionsgesetz in Kraft getre-
ten war, mit dem die Sexarbeit legalisiert
wurde, die unterschiedlichen Positionen

auf den Punkt: „Ich tue mich schwer, sie zu
verstehen, und sie verstehen uns kaum.“
Drei Jahre zuvor, am 1. Januar 1999, war
in Schweden das „Gesetz zum Verbot des
Kaufs sexueller Dienste“ in Kraft getreten.
Seitdem können im Königreich Menschen,
die sich „für eine Gegenleistung kurzzeiti-
ge sexuelle Verbindungen“ verschaffen, zu
Geld- oder Gefängnisstrafen verurteilt wer-
den. Dem liegt die Überzeugung zugrunde,
dass Prostitution eine Form männlicher
Gewalt gegen Frauen sei, die in Schweden
nicht akzeptiert werde.

Sozialversicherungen Als in Deutschland
das „Gesetz zur Integration von Prostituti-
on in die Gesellschaft“ verabschiedet wur-
de, das Prostituierten die Möglichkeit gab,
ihren Lohn einzuklagen und am Arbeitslo-
senversicherungs-, Gesundheits- und Ren-
tensystem teilzunehmen, sah man darin in
Schweden eine Katastrophe. Im Parlament
sagte Ministerin Winberg, dies widerspre-
che nicht nur „der Gleichstellung der Ge-
schlechter“, sondern auch „der Mitmensch-
lichkeit“ und sei „ein Rückschlag für die
Gleichstellungspolitik“: „Eine Gesellschaft,
die Prostitution als Beruf oder Wirtschafts-
zweig anerkennt, ist eine zynische Gesell-
schaft, die den Kampf für die schutzloses-
ten und verwundbarsten Frauen und Kin-
der aufgegeben hat.“ Die Legalisierung der
Prostitution in Deutschland und Holland
sei ein Zeichen für diese Resignation.
Beide Regelungen, die schwedische wie die
deutsche, waren auf Initiative von Sozial-
demokraten, Grünen und Linken entstan-
den und feministisch motiviert – und hat-
ten das gleiche Ziel: Die Situation von
Prostituierten zu verbessern. Beide Gesetze
entpuppten sich allerdings nicht als Er-
folgsmodelle: Evaluationen kamen zu
schlechten Ergebnissen. So gilt Deutsch-
land seit der Liberalisierung als „Bordell
Europas“. Kritiker monieren, das Gesetz
habe den Menschenhandel befördert. Der
frühere niedersächsische Innenminister
Christian Pfeiffer (SPD) kam deprimiert zu
dem Schluss, das Gesetz habe die Lage der
Frauen nur verschlimmert und dafür ge-
sorgt, dass Zuhälter so viel Geld verdienten
wie nie zuvor. Auch in der CDU wurden
immer wieder Stimmen laut, die sich für
eine deutlich strengere Regelung der Prosti-
tution hierzulande aussprechen und dafür
das schwedische Modell in den Blick nah-
men.
Doch auch beim skandinavischen Nach-
barn fällt die Bilanz nicht positiv aus: So
teilte die Nationale Behörde für Gesund-
heit und Soziales mit, der Sexhandel sei
während eines kurzen Zeitraums direkt
nach dem Inkrafttreten des Gesetzes zwar
praktisch von der Straße verschwunden,
später aber zurückgekommen. Nach Ein-
schätzung der schwedischen Polizei hat die
schwere organisierte Kriminalität, darunter
Prostitution und Menschenhandel, „im
letzten Jahrzehnt an Stärke und Komplexi-
tät zugenommen“ und erwirtschafte durch
„die Ausbeutung und den Handel mit
Menschen unter sklavenartigen Bedingun-
gen große Geldsummen“. Sozialwissen-
schaftler kommen zu dem Fazit, dass auch

die gewünschte gesellschaftliche Ächtung
der Prostitution nicht eingetreten sei.
Es sind Erfahrungen, die zeigen, wie
schwer es ist, die Sexarbeit zu regeln. Einen
Versuch unternimmt man auch in Frank-
reich schon seit Jahren: Gerade erst disku-
tiert der Senat wieder über ein Gesetz, das
die französische Nationalversammlung
verabschiedet hat, nach dem der Besuch
bei Huren unter Strafe gestellt werden soll.
Die Prostitution „an sich“ sei Gewalt, sagt
Frauenrechtsministerin Laurence Rossig-
nol.
Letztlich muss bei allen gesetzlichen Rege-
lungen zum käuflichen Sex immer eine
Frage beantwortet werden: Wie stark darf
und soll der Staat sich in das Privatleben

der Bürger einmischen? Während man sich
in Schweden nach dem kommunitären
Prinzip dafür entschieden hat, dass der
Staat kollektive moralische Prinzipien defi-
niert und legitime Lebensentwürfe vorgibt,
akzeptiert das deutsche Autonomieprinzip
die verschiedenen Ansichten zum guten
Leben und bleibt neutral gegenüber den
Lebensentwürfen der Bürger. Als sicher
kann allerdings gelten, dass kein europäi-
scher Staat sich den Vorschlag der russi-
schen Duma-Abgeordneten Olga Galinka
zu eigen machen wird: Freier sollten straf-
frei bleiben, wenn sie zur Strafe ihre Prosti-
tuierte heiraten. Susanne Kailitz T

Die Autorin ist freie Journalistin.

Die deutschen Prostituierten-Verbände lehnen die von der Bundesregierung geplante verpflichtende Registrierung ab. Viele Sexarbeiterinnen befürchten die Stigmatisierung durch die Gesellschaft, wenn bekannt wird, welchen Beruf sie ausüben. © picture-alliance/dpa

Menschen als Ware
MENSCHENHANDEL Hintergründe und Fakten

Menschenhandel gibt es überall. Das UN-
Büro für Drogen- und Verbrechensbe-
kämpfung (UNODC) spricht in seinem
neuesten Bericht von Opfern aus 152 Län-
dern. Auch Deutschland ist Herkunfts-
Transit- und Zielland des Menschenhan-
dels. In der öffentlichen Diskussion taucht
der Begriff meist auf, wenn es um Zwangs-
prostitution geht. Andere Formen und
Hintergründe sind weniger bekannt. Die
wichtigsten Fragen und Antworten im
Überblick:

Was ist Menschenhandel? Die meisten
Definitionen lehnen sich an das Palermo-
Protokoll der Vereinten Nationen von
2000 an. Danach ist Menschenhandel die
Ausbeutung einer Person gegen ihren Wil-
len unter Einsatz von Gewalt, Täuschung,
Betrug oder Missbrauch. Das deutsche
Strafrecht differenziert zwischen Men-
schenhandel ,,zum Zweck der sexuellen
Ausbeutung“ und ,,zum Zweck der Aus-
beutung der Arbeitskraft“. Zwangsprostitu-
tion ist die bekannteste Form des Men-
schenhandels. Aber auch Zwangsarbeit,
Leibeigenschaft sowie Kinder- und Organ-
handel sind Formen von Menschenhandel.
Menschenhandel unterscheidet sich von
der Schleusung von Menschen über natio-
nale Grenzen, da dies einvernehmlich ge-
schieht.

Wer ist betroffen? Die Hauptbetroffenen
sind Frauen und Kinder. Weltweit ist fast
die Hälfte der ermittelten Opfer weiblich,
ein Drittel minderjährig. Im Bereich der se-
xuellen Ausbeutung, die in Europa und
Zentralasien dominiert, sind es fast 80 Pro-
zent weibliche Opfer. Das spiegelt sich im
deutschen Kontext wider, wo fast alle Op-
fer der Zwangsprostitution weiblich sind,
ungefähr die Hälfte ist unter 21 Jahren.
Auch unter den Menschen, deren Arbeits-
kraft ausgebeutet wird, sind Frauen und
Minderjährige überproportional vertreten.
Dieser Bereich des Menschenhandels, der
in Süd- und Ostasien dominiert, ist in den
letzten Jahren laut UNODC stark gestie-

gen. Belastbare Zahlen über das tatsächli-
che Ausmaß gibt es wegen der hohen Dun-
kelziffer nicht.

Wie ist die Situation in Deutschland?
Das Bundeskriminalamt (BKA) hat 2014
insgesamt 557 Opfer der sexuellen Ausbeu-
tung ermittelt, von denen 90 Prozent aus
Europa stammten. Wie in den vergangenen
Jahren waren mehr als zwei Drittel ost-
oder südosteuropäischer Herkunft. Sie
wurden vor allem in der Wohnungsprosti-
tution, in Bars und Bordellen ausgebeutet.
Außerhalb der Sexindustrie gab es in den
letzten Jahren Verurteilungen in der Gas-
tronomie, der Landwirtschaft, dem Bauge-
werbe und in Privathaushalten. Auch Aus-
beutung in der Pflege und Reinigung sind
laut Beratungsstellen gängig. 2014 ermittel-
te das BKA 26 Opfer von Arbeitsausbeu-
tung, die vorwiegend aus Bulgarien, Rumä-
nien und Vietnam stammten. Menschen-
händlern droht nach aktueller Gesetzeslage
eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren.

Was wird an der deutschen Rechtslage
kritisiert? Die strafrechtliche Definition
von Ausbeutung der Arbeitskraft gilt als
kompliziert und in der Praxis schwer hand-
habbar. Laut BKA erklärt sich die geringe
Ermittlungszahl auch dadurch, dass die
Rechtsprechung auf einfacher anzuwen-
dende Straftatbestände ausgewichen ist.
Nichtregierungsorgansationen kritisieren
die strafrechtliche Herangehensweise an
Menschenhandel, bei der Menschen- und
Opferrechte in den Hintergrund geraten.
Ihre Hauptforderungen: Opferrechte dürf-
ten nicht länger an die Kooperation mit
Strafverfolgungsbehörden geknüpft sein,
Entschädigungszahlungen müssen garan-
tiert werden. Eva Bräth T

Kritikern gilt
Deutschland

seit der
Liberalisierung

als das
»Bordell

Europas.«

Weiterführende Links zu den
Themen dieser Seite finden
Sie in unserem E-Paper
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Expertenstreit über Pflegeausbildung
GESUNDHEIT II Sorgen vor einem Verlust an Spezialwissen in der Kinder- und Altenpflege

Gesundheitsexperten streiten heftig über
die von der Bundesregierung geplante ein-
heitliche Ausbildung in den Pflegeberufen.
Bei einer gemeinsamen öffentlichen Anhö-
rung von Gesundheits- und Familienaus-
schuss in der vergangenen Woche hielten
sich Befürworter und Gegner der generalis-
tischen Berufsausbildung gegenseitig vor,
die Chancen und Risiken der Novelle zu
verkennen. Einig waren sich die Fachleute,
dass ein Pflegeberufegesetz dazu beitragen
könnte, die von ungünstigen Arbeitsbedin-
gungen und niedrigen Löhnen geprägte
Pflegebranche insgesamt aufzuwerten und
somit den vielfach beklagten Pflegenot-
stand perspektivisch zu entschärfen. Auch
das in dem Gesetzentwurf (18/7823) vor-
gesehene Pflegestudium sowie der Wegfall
des teilweise noch erhobenen Schulgeldes
wird begrüßt.
Jedoch fürchten manche Experten mit der
Generalisierung vor allem in der Kinder-
krankenpflege einen Verlust an Fachkom-
petenz. Zudem könnten Absolventen der
schlecht bezahlten Altenpflege den Rücken
kehren und sich in Kliniken anstellen las-
sen. Andere Experten loben gerade die ge-
plante interdisziplinäre Ausbildung, weil
in den Krankenhäusern immer mehr alte
Patienten gepflegt werden müssen und in
den Pflegeheimen oft sehr kranke Bewoh-

ner. Nach Angaben der Bundesregierung
entsteht mit der Reform der größte Ausbil-
dungsberuf in Deutschland mit mehr als
133.000 Auszubildenden. Die generalisti-
sche Ausbildung soll einen Wechsel zwi-
schen den Berufszweigen Altenpflege,
Krankenpflege und Kinderkrankenpflege
erleichtern. Viele Fachverbände halten eine
fundierte Bewertung der Novelle jedoch für
unmöglich, solange die Ausbildungs- und

Prüfungsverordnung, die noch erarbeitet
wird, nicht vorliegt. So erklärte die Bundes-
ärztekammer (BÄK), erst wenn die Verord-
nung vorgelegt werde, könne geprüft wer-
den, ob die zukünftigen Pflegekräfte besser
auf die wachsenden Anforderungen vorbe-
reitet würden. Das Gesetzgebungsverfahren
sollte einstweilen ausgesetzt werden. Der
Arbeitgeberverband BDA warnte davor, die
Verordnungen im Schnellverfahren zu er-

zwingen. Eine BDA-Sprecherin sagte in
der Anhörung, Spezialwissen sei in der
Pflege zwingend geboten. Es sei ein gro-
ßer Unterschied, ein Frühchen oder ei-
nen dementen Patienten zu versorgen.
Zudem könnte eine „Superkönner“-Aus-
bildung manche Schüler überfordern.
Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) befür-
wortete die Novelle, merkte jedoch an,
dass die Ausbildung auch gerontologi-
sches, geriatrisches, pädiatrisches und ge-
rontopsychiatrisches Fachwissen vermit-
teln müsse. Dies spiegle sich im Entwurf
nicht wider. Linke und Grüne plädieren
für eine integrierte Ausbildung, die ne-
ben dem einheitlichen Pflegewissen eine
Spezialisierung ermöglicht. Inzwischen
macht sich in der Union Skepsis breit.
Laut „Handelsblatt“ denkt Gesundheits-
minister Hermann Gröhe (CDU) über
Änderungen nach. Claus Peter Kosfeld T

Gravierende Datenlücke befürchtet
GESUNDHEIT I Anhörung zum Transplantationsregister offenbart Schwächen im Gesetz

Die geplante Errichtung eines zentralen
Transplantationsregisters wird von Ge-
sundheitsexperten unterstützt, sie befürch-
ten jedoch, das Projekt könnte durch eine
lückenhafte Datenerfassung gefährdet wer-
den. Auch der Bundesrat verweist auf diese
Schwachstelle. Dem Gesetzentwurf
(18/8209) der Bundesregierung zufolge
dürfen die Daten der Organempfänger und
der lebenden Organspender nur dann an
das Zentralregister übermittelt und dort
dauerhaft gespeichert werden, wenn Spen-
der und Empfänger vorher eingewilligt ha-
ben. Sachverständige halten diese Regelung
für verfehlt, wie vergangene Woche eine
Anhörung im Gesundheitsausschuss ergab.
Der Verband der Ersatzkassen (vdek) wies
darauf hin, dass laut Transplantationsge-
setz (TPG) die Spenderorgane nach Dring-
lichkeit und Erfolgsaussicht vergeben wer-
den. Mangels valider Daten könnten je-
doch die meisten Organe bisher nur nach
Dringlichkeit vermittelt werden. Die Ein-
willigungsregelung wirke sich negativ aus.

Eine verpflichtende Datenerhebung oder
eine Widerspruchslösung wären besser. Es
solle laut Entwurf zudem auch nicht auf
die in der Vergangenheit bereits erhobenen
Daten zurückgegriffen werden. Damit sei-
en erste Ergebnisse des Registers erst in et-
wa zehn Jahren zu erwarten.
Nach Ansicht des Spitzenverbandes der Ge-
setzlichen Krankenversicherung (GKV) ist
aufgrund der zu erwartenden Datenlücken
,,nicht damit zu rechnen, dass das Trans-
plantationsregister einen wesentlichen Bei-
trag zur Weiterentwicklung der Qualitätssi-
cherung leisten kann“. Es sollten daher
Möglichkeiten zur Nutzung vorhandener
Daten geschaffen werden. Auf die Einwilli-
gungslösung sollte verzichtet werden. Ein
Sprecher des Spitzenverbandes merkte in
der Anhörung an, im Steuerrecht wäre eine
Einwilligungslösung gleichzusetzen mit
dem sofortigen Staatsbankrott. Nach An-
sicht der Stiftung Eurotransplant, die Spen-
derorgane in mehreren europäischen Län-
dern vermittelt, besteht bei Organempfän-
gern ,,eine moralische Verpflichtung“ ge-
genüber Organspendern, Daten zur Verfü-
gung zu stellen, um die Zuteilung weiter-
entwickeln zu können. Die Stiftung Daten-
schutz plädierte jedoch dafür, bei der Ein-
willigungsregelung zu bleiben. Ein Spre-
cher argumentierte, es sei nach dem ver-

pflichtenden Aufklärungsgespräch nicht zu
erwarten, dass die Einwilligung zur Daten-
nutzung verweigert werde.
Der Präsident der Deutschen Gesellschaft
für Nephrologie (DGfN), Jürgen Floege, er-
innerte an die rund 100.000 Dialysepatien-
ten in Deutschland, von denen viele auf ei-
ne Spenderniere warten. Es gebe nicht nur
einen Organmangel, sondern auch einen
Mangel an Daten, welche Dialysepatienten
für eine Transplantation infrage kämen. Es
wäre sinnvoll, ein Transplantationsregister
mit einem bundesweiten Dialyseregister zu
verknüpfen. Auch die Deutsche Stiftung
Organtransplantation (DSO) machte die
Dramatik deutlich, wenn ein Spenderor-
gan dringend benötigt wird.
Derzeit werden die Daten zur Transplanta-
tionsmedizin dezentral gespeichert. Wäh-
rend des Verfahrens werden Daten zum
Organspender, zum Spenderorgan, zum
Organempfänger, zum Vermittlungsverfah-
ren sowie zur Transplantation, Behandlung
und Nachsorge des Empfängers und des le-
benden Spenders gespeichert. Mit dem
neuen Gesetz sollen die Daten zusammen-
geführt und überprüft werden. Derzeit war-
ten mehr als 10.000 Menschen in Deutsch-
land auf ein Spenderorgan. Nach Skanda-
len mit manipulierten Wartelisten war die
Zahl der Organspenden gesunken. pk T

Weiterführende Links zu den
Themen dieser Seite finden
Sie in unserem E-Paper Kinderkrankenpflege ist anspruchsvoll.
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Geld für Dopingopfer
SPORT Bundestag macht Weg für Einmalzahlung frei

Wer Opfer des Zwangsdopings in der DDR
gewesen ist, kann mit einer finanziellen
Unterstützung rechnen. Vergangene Woche
verabschiedete der Bundestag mit den
Stimmen aller Fraktionen das Zweite Do-
pingopfer-Hilfegesetz (18/8040, 18/8261).
Am 17. Juni wird der Bundesrat über die
Vorlage entscheiden – mit einer deutlichen
Zustimmung wird gerechnet. In dem Ge-
setz ist die Einrichtung eines Fonds im
Umfang von 10,5 Millionen Euro festge-
legt. Anspruch auf eine Einmalzahlung in
Höhe von 10.500 Euro haben laut Gesetz
Personen, die „erhebliche Gesundheits-
schäden“ erlitten haben, „weil ihnen als
Hochleistungssportlern oder -nachwuchs-
sportlern der ehemaligen DDR ohne ihr
Wissen oder gegen ihren
Willen Dopingsubstanzen
verabreicht worden sind“.
Weiter sind auch jene Per-
sonen anspruchsberechtigt,
deren Müttern während der
Schwangerschaft unter
gleichlautenden Bedingun-
gen Dopingsubstanzen ver-
abreicht worden sind. Gel-
tend gemacht werden müs-
sen die Ansprüche bis zum
30. Juni 2017 beim Bun-
desverwaltungsamt. Keinen
Anspruch auf die Zahlung
haben Personen, die schon durch das Erste
Dopingopfer-Hilfegesetz aus dem Jahr
2002 mit einer Einmalzahlung bedacht
wurden. Bedenken, dass sich die Zahlung
auf Ansprüche nach dem Opferentschädi-
gungsgesetz auswirken, müssen die Antrag-
steller nicht haben. Auch auf die Leistun-
gen der Sozialhilfe wird die Einmalzah-
lung nicht angerechnet.

Staatsdoping Auch wenn das Votum für
den Gesetzentwurf einstimmig ausfiel, so
zeigte die Debatte doch Unterschiede auf.
Hauptstreitpunkt: In der Regelung ist aus-
schließlich von Opfern des Zwangsdopings
in der DDR die Rede. Zu Unrecht, wie An-
dre Hahn (Linke) befand. Schließlich gebe
es möglicherweise auch im Westen „Leis-

tungssportler, die gegen ihren Willen oder
ohne ihr Wissen gedopt worden sind und
dadurch bis heute andauernde, erhebliche
gesundheitliche Beeinträchtigungen erlit-
ten haben“. Er äußerte die Vermutung, dass
Einigen die ideologisch geprägte Abrech-
nung und Diskreditierung des DDR-Sports
anscheinend wichtiger sei als die wirksame
Unterstützung der Geschädigten. Seine
Fraktion habe daher einen Änderungsan-
trag vorgelegt mit dem Ziel, dass auch Per-
sonen, die im Westen gegen ihren Willen
oder ohne ihr Wissen gedopt wurden, ei-
nen solchen Antrag stellen können.
Union, SPD und Grüne, die den Antrag der
Linksfraktion ablehnten, verwiesen auf die
Besonderheit, dass es sich in der DDR um

Staatsdoping gehandelt ha-
be. Monika Lazar (Grüne)
machte jedoch deutlich:
„Wenn sich herausstellen
sollte, dass es auch in West-
deutschland eine Doping-
anordnung von oben gege-
ben haben könnte, wären
wir die Letzten, die sich
von einem Entschädigungs-
fonds für West-Dopingop-
fer bis 1990 nicht überzeu-
gen lassen würden.“
Einig waren sich alle Frak-
tionen in ihrer Forderung

an den Deutschen Olympischen Sport-
bund (DOSB), sich finanziell an den Ent-
schädigungszahlungen zu beteiligen. „Ich
fordere den DOSB auf, seinen Teil der Ver-
antwortung anzuerkennen“, sagte Dagmar
Freitag (SPD). Ingo Wellenreuther (CDU)
erklärte, es sei „sehr bedauerlich, dass sich
weder der DOSB noch das Nachfolgeunter-
nehmen von VEB Jenapharm, dessen Er-
zeugnisse damals die DDR-Sportler verab-
reicht bekamen, an der Neuauflage des
Fonds beteiligt haben“. Wellenreuther er-
hofft sich von dem Gesetz auch ein Signal
an Sportler, „die sich auf dem Holzweg be-
finden und meinen, ihre sportlichen Leis-
tungen mit Doping steigern zu müssen“.
Sie sollten erkennen: „Doping lohnt sich
nicht und ist gefährlich.“ Götz Hausding T

»Ich fordere
den DOSB auf,
seinen Teil der
Verantwortung

anzuer-
kennen.«

Dagmar Freitag (SPD)

D
ass eine Regierungs-
koalition ihre Geset-
zesinitiativen lobt
und die Opposition
die Vorlagen kritisiert,
ist nicht nur im Bun-

destag parlamentarischer Alltag. Auf
den ersten Blick bot denn auch die ers-
te Lesung des schwarz-roten Entwurfs
eines Integrationsgesetzes (18/8615)
am Freitag die übliche Dramaturgie. Als
„entscheidende Zäsur für unser Land“ wer-
tete etwa Bundesinnenminister Thomas de
Maizière (CDU) das geplante Gesetz, das
nach den Worten seiner Kabinettskollegin
Andrea Nahles (SPD) „die Grundlage legt
für die passende Integration“. Von einem
„Integrationsverhinderungsgesetz“ sprach
dagegen die Linken-Abgeordnete Sevim
Dagdelen, während Brigitte Pothmer (Grü-
ne) beklagte, die Vorlage sei „vom Geist der
Ausgrenzung“ durchzogen, statt konse-
quent auf Integration zu setzen.
Neben solchem Schlagabtausch bot die
Debatte indes auch andere Töne. So er-
kannte Pothmer auch „positive Elemente“
in dem Gesetzentwurf und die SPD-Abge-
ordnete Daniela Kolbe konstatierte ande-
rerseits, das „gute Gesetz“ könne am „ei-
nen oder anderen Punkt“ noch besser wer-
den. Karl Schiewerling (CDU) wiederum
fand in dem Entwurf eine „vernünftige He-
rangehensweise“, um hinzuzufügen, nie-
mand in der Koalition sage, danach werde
nichts Weiteres mehr geschehen.

Rechte und Pflichten Mit dem Gesetzent-
wurf will die Große Koalition die Integrati-
on von Flüchtlingen erleichtern. So sollen
für Leistungsberechtigte nach dem Asylbe-
werberleistungsgesetz – mit Ausnahme von
Asylbewerbern aus sicheren Herkunftsstaa-
ten sowie von „vollziehbar ausreisepflichti-
gen Personen“ – zusätzliche Arbeitsgele-
genheiten aus Bundesmitteln geschaffen
werden. Ziel ist laut Vorlage neben einer
„niedrigschwelligen Heranführung an den
deutschen Arbeitsmarkt“ eine „sinnvolle
und gemeinnützige Betätigung während
des Asylverfahrens“.
Ferner sollen Asylbewerber mit guter Blei-
beperspektive und Geduldete leichter eine
betriebliche Berufsausbildung absolvieren
können. Zugleich soll eine Niederlas-
sungserlaubnis für anerkannte Flüchtlinge
von Integrationsleistungen abhängig ge-
macht werden. Um eine Niederlassungser-
laubnis zu erhalten, müssen sie nach fünf
Jahren „hinreichende Sprachkenntnisse“
vorweisen und ihren Lebensunterhalt
überwiegend sichern. Bei einer „weit über-
wiegenden Lebensunterhaltssicherung“
und dem „Beherrschen der deutschen
Sprache“ soll die Niederlassungserlaubnis
nach drei Jahren erteilt werden. Zudem
will Schwarz-Rot eine „Verpflichtung mit
leistungsrechtlichen Konsequenzen zur
Wahrnehmung von Flüchtlingsintegrati-
onsmaßnahmen“ einführen. Mit einer
Wohnsitzzuweisung sollen die Bundeslän-
der die Verteilung der Schutzberechtigten
besser steuern können.
De Maizière sagte, mit dem Gesetz erhiel-
ten Menschen mit Bleibeperspektive ein
„Angebot“. Man verpflichte mehr als bisher
zur Teilnahme an Integrationskursen, biete
gleichzeitig mehr Plätze an und erhöhe die
Stundenzahl. Den Rechten stünden indes
auch Pflichten gegenüber. Mit dem Gesetz
könnten die Länder anerkannten Flüchtlin-
gen einen Wohnort zuweisen, solange die-
se keine feste Arbeit haben.
Bundesarbeitsministerin Nahles betonte,
mit der Wohnsitzauflage solle geholfen
werden, nicht nur eine Wohnung zu fin-
den, sondern auch Arbeit. Der „beste Weg
in Integration“ sei der „Weg in Arbeit“. Mit
dem Gesetzentwurf sei die Botschaft ver-
bunden, es gemeinsam mit den Flüchtlin-
gen schaffen zu wollen, „dass sie den Weg
erfolgreich in den deutschen Arbeitsmarkt

gehen können“. So schaffe man nun Ar-
beitsgelegenheiten für Menschen, die bis-
lang von jeder sinnvollen Betätigung aus-
geschlossen seien.

»Größter Angriff« Dagdelen kritisierte,
für 100.000 Flüchtlinge solle Arbeit zu
Stundenlöhnen von 80 Cent geschaffen
werden. So würden Flüchtlinge in Konkur-
renz zu Einheimischen gebracht. Auch wer-
de Integration mit der Wohnsitzauflage re-
gelrecht hintertrieben. Ferner sehe der Ent-
wurf vor, Asylbewerber ohne inhaltliche
Prüfung abzuschieben, wenn ein anderer
Drittstaat sich zu ihrer Aufnahme bereiter-
kläre. Dies sei „der größte Angriff auf das
Grundrecht auf Asyl seit 1992“.
Pothmer forderte die Arbeitsministerin auf,
zu erklären, wie sie mit 100.000 Ein-Euro-
Jobs die „Integration in Arbeit“ gestalten
wolle. Schließlich seien Ein-Euro-Jobs „qua
Definition arbeitsmarktfern“. Als Fort-
schritt wertete Pothmer etwa, dass Flücht-
linge während einer Ausbildung eine Dul-
dung erhalten sollen. Gleichwohl bleibe

das „Damoklesschwert der Abschiebung“
weiterhin über ihren Köpfen hängen.
Die SPD-Abgeordnete Kolbe nannte es
hingegen einen „grandiosen Schritt“, dass
es eine Duldung für die gesamte Ausbil-
dungsdauer geben werde und anschlie-
ßend möglich sei, eine zweijährige Aufent-
haltserlaubnis zur weiteren Arbeit zu erhal-
ten oder sechs Monate nach einem Arbeits-
platz zu suchen. Allerdings sei zu fragen,
ob es sinnvoll sei, „Ausbildungsbetrieben
die Meldepflicht zu geben unter Andro-
hung sehr hoher Bußgelder, wenn ein Azu-
bi eine Ausbildung abbricht“.
CDU-Mann Schiewerling hob hervor, dass
Zuwanderung ein Gewinn sei, sofern die
Integration gelinge. Er verwies darauf, dass
zwölf Prozent aller Mitglieder der deut-
schen Rentenversicherung einen ausländi-
schen Pass hätten und zum Wohlstand bei-
trügen. Spreche die Koalition von Fördern
und Fordern, stehe an erster Stelle die För-
derung: „Dass wir den Menschen helfen
mit unseren arbeitsmarktpolitischen Mög-
lichkeiten“. Helmut Stoltenberg T

Eine Syrerin und eine Iranerin beim Deutsch-Unterricht mit einer iranischen Dozentin in Leipzig © picture-alliance/ZB Waltraud Grubitzsch

Zwischentöne
im Wortgefecht

FLÜCHTLINGE Das schwarz-rote Integrationsgesetz
stößt bei der Opposition nicht nur auf Kritik. Die

Koalition wiederum sieht Verbesserungsmöglichkeiten

> KOMPAKT
Das Integrationsgesetz

> Arbeit Mit 100.000 Arbeitsgelegenhei-
ten in „Flüchtlingsintegrationsmaßnah-
men“ (FIM) sollen Zuwanderer schon vor
Abschluss des Asylverfahrens an den Ar-
beitsmarkt herangeführt werden.

> Ausbildung Für die Gesamtdauer einer
Ausbildung erhalten die Betroffenen eine
Duldung.

> Kurse Mehr Flüchtlinge können zur Teil-
nahme an Integrationskursen verpflichtet
werden. Wird die Pflicht zur Teilnahme
an FIM und Kursen verletzt, führt dies zu
Leistungskürzungen.

> Wohnort Die Länder können anerkann-
ten Flüchtlingen ohne feste Arbeit einen
Wohnsitz zuweisen. Das soll die Entste-
hung sozialer Brennpunkte verhindern.

Nein soll Nein heißen
RECHT Eckpunktepapier zum Sexualstraftrecht vorgelegt

In die Reform des Sexualstrafrechts kommt
Bewegung. Fünf Abgeordnete der SPD und
drei der CDU haben anlässlich einer Anhö-
rung im Rechtsausschuss vergangene Wo-
che ein Eckpunktepapier vorgelegt, das den
Gesetzentwurf der Bundesregierung
(18/8210) wesentlich ändern würde. Bun-
desjustizminister Heiko Maas (SPD) wollte
die Tatbestandsmerkmale erweitern, die ei-
nen strafbaren sexuellen Übergriff definie-
ren, und damit Schutzlücken schließen.
Die anderen Gesetzentwürfe der Grünen
(18/5384) und Linken (18/7719) sind da-
gegen sogenannte „Nein-heißt-Nein“-Lö-
sungen. Das heißt, jede sexuelle Handlung
gegen den erkennbaren Willen einer Per-
son würde unter Strafe gestellt.
Bei Umsetzung des Eckpunktepapiers wür-
de der Regierungsentwurf ebenfalls dem
Grundsatz Nein heißt Nein folgen. Eine
seiner Autorinnen, Elisabeth Winkelmeier-
Becker (CDU), äußerte die Erwartung, dass
daraus noch vor der Sommerpause ein Än-
derungsantrag wird, mit dem das Gesetz
dann zügig verabschiedet werden kann. Bei
der Anhörung zu den drei Gesetzentwürfen

zeigte sich unter den sieben Sachverständi-
gen breite Zustimmung zu einer Nein-
heißt-Nein-Lösung. Einzig der Tübinger
Strafrechtler Jörg Eisele wies auf Vorzüge
auch des Regierungsentwurfs hin. Ange-
sichts der Schwierigkeiten insbesondere bei
Beziehungstaten, dem Beschuldigten eine
Straftat nachzuweisen, sei es für die Justiz
hilfreich, Kriterien im Gesetz vorzufinden.
Eisele schlug deshalb vor, eine Nein-heißt-
Nein-Lösung durch einige konkrete Tat-
merkmale zu ergänzen.
Anders als die Gesetzentwürfe von Grünen
und Linken, die bereits vor den Übergrif-
fen in der Silvesternacht in Köln einge-
bracht waren, werden im Eckpunktepapier
auch Strafbestimmungen gegen das „Grap-
schen“ sowie gegen Beteiligung an Grup-
pentaten vorgeschlagen, bei denen der Tat-
beitrag des Einzelnen oft nicht nachweis-
bar ist. Befummeln wird von den beste-
henden Rechtsnormen oft nicht erfasst. Ei-
nen neuen Straftatbestand hierfür befür-
worteten die Sachverständigen überwie-
gend. Im Fall der Gruppentaten waren die
Meinungen dagegen geteilt. pst T
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Gefährliche
Suchtstoffe
GESUNDHEIT Mit einem weitreichenden
Verbot von sogenannten Neuen psychoak-
tiven Stoffen (NPS) will die Bundesregie-
rung der zunehmenden Verbreitung dieser
Substanzen entgegenwirken. Die Stoffe
stellten eine Gefahr für die öffentliche Ge-
sundheit dar, heißt es in dem Gesetzent-
wurf (18/8579) der Bundesregierung, über
den der Bundestag vergangene Woche erst-
mals beraten hat. Das Neue-psychoaktive-
Stoffe-Gesetz (NpSG) sieht ein Erwerbs-,
Besitz- und Handelsverbot für solche Sub-
stanzen vor. Zudem soll die Weitergabe
dieser Drogen unter Strafe gestellt werden.
Das Verbot bezieht sich auf ganze Stoff-
gruppen, um die bisherige Verbreitung in
immer neuen Varianten zu verhindern. Die
Bundesregierung warnt schon länger vor
dem Konsum solcher Substanzen, die auch
als ,,Legal Highs“ bezeichnet werden. Die
Suchtstoffe werden mitunter als Kräutermi-
schungen, Badesalze, Dünger oder Raum-
lufterfrischer vertrieben und damit gezielt
verharmlost.
Die Drogenbeauftragte Marlene Mortler
(CSU) berichtete, 2015 seien 39 Menschen
in Deutschland nach dem Konsum von
NPS gestorben. Dem „Spiel mit dem Tod“
werde mit dem Stoffgruppenverbot ein En-
de gesetzt. Daneben sei Aufklärung wich-
tig. Die Opposition sieht in der restriktiven
Anti-Drogen-Politik die eigentliche Ursa-
che für das Problem. Frank Tempel (Linke)
erklärte, die meisten NPS seien syntheti-
sche Cannabinoide. Es wäre sinnvoller,
Cannabis zu legalisieren. Auch Harald Ter-
pe (Grüne) sprach von einem „Ausweich-
verhalten“ der NPS-Konsumenten. pk T

Spuren zweier V-Leute
NSU Verfassungsschutzchef Maaßen berichtet dem Ausschuss über die jüngsten „Corelli“-Funde im Amt

Z
wei einstige V-Leute aus der
Neonazi-Szene standen ver-
gangene Woche im Mittel-
punkt der Sitzung des NSU-
Untersuchungsausschusses:
Der 2014 verstorbene Tho-

mas Richter alias „Corelli“ und der in der
Schweiz lebende Ralf Marschner alias „Pri-
mus“. Zunächst musste sich der Präsiden-
ten des Bundesamtes für
Verfassungsschutz, Hans-
Georg Maaßen, rund 90
Minuten lang in nicht öf-
fentlicher Sitzung zu einem
peinlichen Vorgang in sei-
ner Behörde rechtfertigen:
den überraschenden Fund
eines Handys und von vier
Sim-Karten von „Corelli“
im Tresor von dessen ehe-
maligem V-Mann-Führer.
Der Vorgang ist für Maaßen
auch deshalb höchst unan-
genehm, weil der ehemali-
ge Grünen-Abgeordnete Jerzy Montag im
Auftrag des Parlamentarischen Kontrollgre-
miums (PKGr) 2015 einen umfangreichen
Bericht zu „Corelli“ vorgelegt hat und alle
Beteiligten davon ausgingen, dass ihm der
Verfassungsschutz dafür sämtliche verfüg-
baren Informationen zur Verfügung gestellt
hat. Bis zur Sommerpause soll Montag
nun im Auftrag des PKGr einen weiteren
Bericht zu den Funden anfertigen.

Der Ausschuss-Vorsitzende Clemens Bin-
ninger (CDU) sagte nach der Sitzung vor
Journalisten, dass sich das Handy und die
Sim-Karten zusammen mit einer „Unmen-
ge von Unterlagen“ wie Akten und CDs in
einem großen Tresor befunden hätten. Als
der Beamte im vergangenen Sommer seine
Stelle gewechselt habe, sei der Tresor ge-
räumt worden. Dabei habe man das Mo-

biltelefon in einem Um-
schlag gefunden und zu-
nächst niemandem zuord-
nen können. Erst im April
2016 sei das Handy unter-
sucht worden, wobei man
anhand von Fotos schnell
festgestellt habe, dass es
„Corelli“ gehört haben
muss. Laut Binninger gibt
es bisher keine Hinweise
darauf, dass sich auf dem
Handy brisante Daten mit
Bezug zum NSU befinden.
Die vier Sim-Karten seien

ebenfalls in dem Tresor in einem Ordner
mit zahlreichen anderen Unterlagen aufbe-
wahrt worden. Binninger nahm Amtschef
Maaßen gegen Vorwürfe in Schutz. Er habe
2014 angeordnet, dass seine Mitarbeiter in
ihren Tresoren nur Gegenstände aufbewah-
ren sollten, „die dort auch hingehören“.
Das sei leider missachtet worden. „Im Bun-
desamt für Verfassungsschutz herrscht das
absolute Chaos“, sagte Irene Mihalic (Grü-

ne). Es sei richtig, dass Innenminister Tho-
mas de Maizière (CDU) dort jetzt für Ord-
nung sorgen wolle. „Beim Verfassungs-
schutz gibt es noch immer kein Bewusst-
sein für die besondere Brisanz des Falles
,Corelli‘“, kritisierte der Obmann der SPD-
Fraktion, Uli Grötsch.

Offene Fragen In öffentlicher Sitzung
standen dann die Ermittlungen um den
Rechtsextremisten und ehemaligen V-
Mann Ralf Marschner im Mittelpunkt.
Hintergrund ist ein Bericht der Zeitung
„Die Welt“ von Anfang April, wonach
Marschner in den Jahren 2000 bis 2002

das NSU-Mitglied Uwe Mundlos und mög-
licherweise auch dessen Komplizin Beate
Zschäpe in seiner Abrissfirma in Zwickau
beschäftigt haben soll. Wichtigster Zeuge
war Kriminaloberkommissar Paul Leh-
mann vom Bundeskriminalamt (BKA), der
zu Marschner und dessen Umfeld ermittel-
te. Mehrere Ausschussmitglieder äußerten
die Ansicht, dass bei diesen Ermittlungen
gegen den seit 2008 in der Schweiz leben-
den Marschner wichtige Fragen offenge-
blieben seien. Dafür könne man aber nicht
Lehmann verantwortlich machen, der
möglicherweise zu wenig Unterstützung
gehabt habe, wie Binninger sagte.

Lehmann gab an, keine Hinweise auf eine
Beschäftigung von NSU-Mitgliedern in
Marschners Firma gefunden zu haben. Im-
merhin 16 Zeugen hätten die entsprechen-
de Frage verneint. „Diese Aussagen sind
glaubwürdiger als eine einzige anderslau-
tende Aussage“, sagte Lehmann. Allerdings
gehörten viele Mitarbeiter von Marschners
Firma selbst zur rechtsextremen Szene.
Marschner hat bei Vernehmungen in der
Schweiz bestritten, die drei NSU-Mitglieder
gekannt zu haben. Binninger und andere
Ausschussmitglieder halten diese Aussage
für wenig glaubwürdig, da Marschner in
Zwickau mit zahlreichen Unterstützern des
Trios in Verbindung stand. Auf einem von
ihm genutzten Computer fanden die Er-
mittler eine Datei mit der Titelmelodie des
Films „Paulchen Panther“, der in dem Be-
kennervideo des NSU eine zentrale Rolle
spielt. Einen Bezug zu dem Video konnten
die Ermittler aber nicht herstellen.
Die Linken-Obfrau Petra Pau präsentierte
während der Sitzung einen Facebook-Ein-
trag Marschners. Wenige Tage nach der Ent-
tarnung des NSU im November 2011
schrieb er unter seinem Pseudonym Rolf
Rollig: „Trink ordentlich! Heil NSU… Ha-
haha…“ Der BKA-Beamte räumte ein, die-
ses Posting nicht gekannt zu haben. Auch
in den nächsten beiden Sitzungen des Aus-
schusses soll es um den Komplex Marsch-
ner gehen. Joachim Riecker T

Das späte Auffinden von Sim-Karten eines Ex-V-Manns bringt die Arbeit des Bundesamtes für Verfassungsschutz erneut ins Zwielicht. © picture-alliance/dpa / Oliver Berg
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> STICHWORT
Die ehemaligen V-Leute „Corelli“ und „Primus“

> „Corelli“ Unter dem Decknamen „Corelli“ hat der Neonazi Thomas Richter 18 Jahre lang
mit dem Verfassungsschutz zusammengearbeitet. 1995 hatte er Kontakt zum späteren
NSU-Mitglied Uwe Mundlos. Im Internet verbreitete er das Neonazi-Magazin „Der weiße
Wolf“, in dem 2002 eine Anzeige mit den Worten „Vielen Dank an den NSU“ erschien.
2005 übergab er dem Verfassungsschutz eine CD mit dem Deckblatt „NSU/NSDAP“. Im
März 2014 starb „Corelli“ überraschend in seiner Wohnung.

> »Primus“ Der Deckname des V-Manns Ralf Marschner lautete „Primus“. Marschner war in
der Zwickauer Neonazi-Szene sehr gut vernetzt und arbeitete bis 2002 mit dem Verfas-
sungsschutz zusammen. Laut einem Medienbericht soll Marschner NSU-Mitglieder nach
deren Untertauchen in seiner Abrissfirma beschäftigt haben. Seit 2008 lebt er in der
Schweiz.

Der ominöse Erlass
NSA-AFFÄRE Der Untersuchungsausschuss befasst sich erneut mit dem Drohnenkrieg der USA

Es war ein geradezu bombastisches De-
menti, dass der Zeuge gegen Ende seiner
einleitenden Worte vorbrachte. „Keiner
meiner Referatsmitarbeiter, mich selbst
eingeschlossen, keiner meiner Vorgesetz-
ten“, so ließ er die Abgeordneten wissen,
„hatte irgendeine Kenntnis oder auch gar
Einfluss über oder auf militärische Einsätze
von Kampfdrohnen, deren Steuerung oder
Modalitäten der Zielauswahl.“
Hätte jemand von Dieter Romann etwas
anderes vermuten können? Wenn der dra-
matische Auftritt des Präsidenten der Bun-
despolizei am Donnerstagabend vor dem
NSA-Untersuchungsausschuss eines deut-
lich machte, so dies: In Kreisen deutscher
Sicherheitsbehörden nimmt man sich den
seit Jahren durch die Medien geisternden
Vorwurf, in den Drohnenkrieg der USA
verstrickt zu sein, offenbar zu Herzen.
Vor den Ausschuss geladen war Romann
als Autor eines Dokuments, das in dieser
Kontroverse neuerdings zunehmende Be-
achtung gefunden hat. Am 24. November
2010 hatte der heute 54-Jährige, damals
Leiter des Referats „Ausländerterrorismus
und Ausländerextremismus“ im Bundesin-
nenministerium, einen Erlass unterzeich-
net, mit dem er dem Verfassungsschutz ans
Herz legte, beim Informationsaustausch
mit befreundeten Nachrichtendiensten da-

rauf zu achten, dass übermittelte Daten
nicht genutzt werden konnten, um Perso-
nen zu lokalisieren.
Das Schriftstück hat im Ausschuss die Vor-
stellungskraft namentlich der Vertreter von
Linken und Grünen beflügelt, seitdem sie
in den Unterlagen, die die Bundesregie-
rung zur Verfügung gestellt hatte, darauf
gestoßen waren. War das womöglich das
Schuldeingeständnis? Die klassische „smo-
king gun“, die „rauchende Pistole“, die
den Beweis lieferte für die vermutete Ver-
strickung der Deutschen in einen schmut-
zigen Krieg der USA?

Drohnenopfer Im pakistanisch-afghani-
schen Grenzgebiet hatte sich einige Wo-
chen, bevor Romann seinen Erlass ausfer-
tigte, ein Vorfall ereignet, der solchen Spe-
kulationen Vorschub leisten sollte. Im Ok-
tober 2010 wurde der deutsche Staatsbür-
ger Erdogan von einer Rakete getötet, die
eine US-Drohne abgefeuert hatte. Der Ver-
fassungsschutz hatte den Mann zuvor we-
gen radikalislamischer Umtriebe auf dem
Radar gehabt. Spiegelte der Erlass jetzt wo-
möglich das Erschrecken im Innenministe-
rium wider über die jähe Erkenntnis, dass
man Bünyamin Erdogan selbst ans Messer
geliefert hatte, indem man den Amerika-
nern seine Mobilfunkdaten mitteilte?

Im Untersuchungsausschuss ist in den ver-
gangenen Wochen eine ganze Kolonne von
Zeugen aus dem Bundesamt für Verfas-
sungsschutz (BfV) aufmarschiert, die alle-
samt dieser Deutung vehement widerspra-
chen. Der Erlass sei nichts weniger gewesen
als eine Zäsur in der Praxis des Informati-
onsaustauschs mit befreundeten Diensten.
Im Gegenteil, der Verfassungsschutz habe
vor dem Erlass Mobilfunkdaten Verdächti-
ger herausgegeben, und er habe das im sel-
ben Umfang auch nach dem Erlass getan.
Nichts habe sich geändert. Es habe sich
auch gar nichts ändern müssen, weil die
Zuständigen in Deutschland damals wie
heute davon ausgehen, dass Mobilfunkda-
ten allein nicht ausreichen, um eine Person
präzise als Drohnenziel zu markieren.
Warum dann aber so ein Erlass? Mitte Mai
hatte der Zeuge Wilhelm Dettmer an die
erregten Debatten erinnert, die der gewalt-
same Tod Erdogans in Deutschland ausge-
löst hatte. In den Medien sei der Verdacht
laut geworden, deutsche Beamte hätten
sich wegen Beihilfe strafbar gemacht. In
dieser Lage habe sich der Verfassungs-
schutz, als wieder einmal eine Bitte aus
den USA um Weitergabe von Mobilfunk-
daten vorgelegen habe, im Innenministeri-
um rückversichern wollen. Dieses habe mit
dem Erlass unter den genannten einschrän-

kenden Bedingungen seine Zustimmung
erteilt.
Ein weiterer Zeuge, der BfV-Referatsleiter
Henrik Isselburg, hatte am Donnerstag vor
Romanns Auftritt noch eine andere Ge-
schichte erzählt. Danach hatte die Anfrage
beim Innenministerium mit dem Tod Er-
dogans überhaupt nichts zu tun: „Der zeit-
liche Zusammenhang war schlicht ein un-
glücklicher Zufall.“ Der eigentliche Anlass
sei gewesen, dass der Verfassungsschutz da-
mals abweichend von der bisherigen Praxis
nicht Einzelinformationen, sondern erst-
mals eine ganze Liste mit Pass- und Mobil-
funkdaten von 20 Verdächtigen habe über-
mitteln wollen. Allein dafür habe er um
Genehmigung gebeten, sagte Isselburg.
Nach Ansicht Romanns freilich hätte es
dessen gar nicht bedurft, hätte nicht doch
der Tod Erdogans in der Behörde eine ge-
wisse Verunsicherung hinterlassen. Der Er-
lass sei denn auch lediglich eine „deklara-
torische“ Bekräftigung der Rechtslage gewe-
sen. Winfried Dolderer T

Weiterführende Links zu den
Themen dieser Seite finden
Sie in unserem E-Paper

Anspruch auf
Pflegezeit
BEAMTE Die Bundesregierung hat einen
Gesetzentwurf „zur besseren Vereinbarkeit
von Familie, Pflege und Beruf“ für Beamte
und Soldaten (18/8517) vorgelegt, mit
dem ein Rechtsanspruch auf Familienpfle-
gezeit und Pflegezeit eingeführt werden
soll. Beamte und Soldaten, die Familien-
pflegezeit oder Pflegezeit in Anspruch neh-
men, sollen laut Vorlage einen Vorschuss
zur besseren Bewältigung des Lebensunter-
halts erhalten „während der (teilweisen)
Freistellung, die mit einer Gehaltsreduzie-
rung verbunden ist“. Damit soll das für die
Privatwirtschaft und für Tarifbeschäftigte
seit dem 1. Januar 2015 geltende Gesetz
zur besseren Vereinbarkeit von Familie,
Pflege und Beruf „im Wesentlichen wir-
kungsgleich im Beamten- und Soldatenbe-
reich nachvollzogen“ werden.
Der Gesetzentwurf, mit dem sich der Bun-
destag vergangene Woche in erster Lesung
befasste, sieht ferner Änderungen weiterer
dienstrechtlicher Vorschriften vor. Danach
soll vorübergehend das Nebeneinander
zweier Beamtenverhältnisse ermöglicht
werden, wenn der Wechsel in eine höhere
Laufbahn oder eine andere Laufbahn der-
selben oder einer höheren Laufbahngrup-
pe die Absolvierung eines Vorbereitungs-
dienstes sowie die Ableistung einer neuen
Probezeit erfordert. Ferner sollen unter an-
derem Beamte und Soldaten, die Opfer
von Gewalttaten geworden sind und einen
„titulierten, aber mangels Zahlungsfähig-
keit des Schädigers nicht durchsetzbaren
Schmerzensgeldanspruch gegen den Schä-
diger haben“, einen Anspruch auf Zahlung
des Schmerzensgelds gegen ihren Dienst-
herrn erhalten. sto T
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Alles bleibt wie gehabt
MÜTTERRENTE Die Linke wollte nachbessern und scheitert

Die Linke ist mit ihrem Antrag (18/4972)
zur Korrektur der Mütterrente für ostdeut-
sche Frauen gescheitert. Die Vorlage wurde
vergangene Woche mit den Stimmen von
Union und SPD abgelehnt. Die Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen enthielt sich bei
der Abstimmung.
Die Linke hatte gefordert, „Ungerechtigkei-
ten“ beim sogenannten Übergangszuschlag
zu beheben. Während ab dem 1. Juli 2015
Frauen pro Kind im Westen 29,21 Euro
mehr Bruttorente im Monat erhielten, sei-
en es im Osten nur 27,05 Euro. Zudem
würden ostdeutsche Frauen mit dem nied-
rigeren Rentenwert Ost nicht nur generell
bei der Mütterrente schlechter gestellt, son-
dern auch, wenn die Mütterrente mit dem
als Bestandsschutz gedachten Übergangs-
zuschlag zusammentreffe, heißt es in dem
Antrag.
Zwei weitere Anträge der Linken wurden
zur Beratung an die Ausschüsse überwie-
sen. In einem Antrag (18/7903) geht es um
die Rentenansprüche von Bergleuten aus
der ehemaligen DDR. Die Linke kritisiert

darin, dass die Anerkennung besonderer
rentenrechtlicher Ansprüche für die Braun-
kohle-Kumpel nur für jene bis 1996 in
Rente gegangenen gilt. In dem anderen An-
trag (18/8612) fordert die Fraktion für Be-
schäftigte im DDR-Gesundheitswesen eine
steuerfinanzierte Überführung des DDR-
Anspruchs auf einen Steigerungsbetrag von
1,5 bei der Berechnung der Alterseinkünfte
mit zu berücksichtigen.
Katja Kipping (Die Linke) kritisierte: „Die
Teilung der Rente nach Ost und West dau-
ert an. Wirkliche Einheit sieht anders aus.“
Jana Schimke (CDU) betonte, „bei der
Mütterrente haben wir uns schlicht an das
Gesetz und den unterschiedlichen Renten-
wert in Ost und West gehalten“.
Markus Kurth (Bündnis 90/Die Grünen)
sagte bezogen auf die Ansprüche von Be-
rufsgruppen, man könne bei einer Zusam-
menführung zweier Systeme nicht allen
Details gerecht werden. Daniela Kolbe
(SPD) hob das Ziel ihrer Fraktion hervor,
einen steuerfinanzierten Härtefallfonds
einzurichten. che T

Kompliziert vereinfacht
HARTZ-IV-REFORM Experten warnen vor Bürokratie

Die von der Bundesregierung geplante
Rechtsvereinfachung im Hartz-IV-System
entlastet die Jobcenter nicht. Diese Ansicht
vertrat eine Mehrheit von Sachverständigen
in einer Anhörung des Ausschusses für Ar-
beit und Soziales in der vergangenen Wo-
che. Sehr kritisch bewertet wurden außer-
dem geplante Änderungen bei den soge-
nannten „temporären Bedarfsgemeinschaf-
ten“, also auf Grundsicherungsleistungen
angewiesenen Alleinerziehenden, deren
Kinder sich zeitweise auch bei dem ande-
ren Elternteil aufhalten. Einige Sachver-
ständige äußerten zudem Unverständnis
über die Beibehaltung der Sanktionsregeln
für Leistungsempfänger, die jünger als 25
Jahre sind. Zustimmend äußerten sich Ex-
perten dagegen darüber, Hartz-IV-Beschei-
de nicht mehr nur für sechs, sondern nur
für zwölf Monate auszustellen. Auch die
Möglichkeit der nachgehenden Betreuung
nach dem Wegfall der Hilfebedürftigkeit
fand positive Resonanz.
Mit dem Gesetzentwurf für ein Neuntes
Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches
Sozialgesetzbuch (18/8041) sollen zahlrei-
che Regelungen des SGB II vereinfacht und
neu strukturiert werden. Der Entwurf legt
auch fest, dass ein minderjähriges Kind,
das sich wechselweise in beiden Haushal-
ten der getrennt lebenden Eltern aufhält,
als Mitglied der Bedarfsgemeinschaft bei-
den Haushalten für den gesamten Monat
angehört. Der Regelsatz des Kindes soll
entsprechend der Gesamtzahl der Anwe-
senheitstage im jeweiligen Haushalt aufge-
teilt werden.

Für den Deutschen Landkreistag betonte
Markus Mempel, der Entwurf sorge durch
diese Neuregelung und die Beibehaltung
der Sanktionen für unter 25-Jährige für „er-
hebliche“ bürokratische Mehrbelastungen
der Jobcenter. Frank Jäger vom Erwerbslo-
senverein Tacheles nannte diese gar „büro-
kratischen Irrsinn“. Durch die tageweise
Abrechnung auch bei Paaren, bei denen
nur ein Elternteil Hartz IV bezieht, werde
die Zahl der Fälle deutlich steigen, warnte
er. Stefan Sell, Professor für Sozialpolitik
an der Hochschule Koblenz warnte, die
Änderungen würden die Situation von Al-
leinerziehenden deutlich verschlechtern. Er
regte an, einen Unterhaltsmehrbedarf für
den umgangsberechtigten Elternteil einzu-
führen, der SGB-II-Leistungen bezieht.
Die Bundesvereinigung der Arbeitgeberver-
bände (BDA) verteidigte die Sanktionsre-
geln. Deren Abschaffung würde dem Prin-
zip des Fördern und Forderns widerspre-
chen und die Menschen in der Regel nicht
überfordern, sagte BDA-Vertreterin Anna
Robra. Für den Deutschen Caritasverband
merkte Birgit Fix an, dass die Sanktionie-
rung junger Leistungsempfänger ein „äu-
ßerst konfliktträchtiges Verfahren“ sei, in
dessen Folge viele Jugendliche komplett
aus dem System fallen würden. Deren Wie-
dereingliederung sei oft sehr schwierig, be-
tonte sie. BDA, Caritasverband wie auch ei-
nige andere Sachverständige sprachen sich
für die Einführung von Bagatellgrenzen bei
Rückforderungen aus, um aufwändige Er-
stattungsbescheide auch bei Kleinstbeträ-
gen zu vermeiden. che T

Optimale Meldeverfahren
SOZIALVERSICHERUNG Struktur im Papierdschungel

Die Bundesregierung will die elektroni-
schen Meldeverfahren in der Sozialversi-
cherung weiter vereinfachen. Das ist das
wesentliche Ziel ihres Gesetzentwurfes
(18/8487) für ein sechstes Gesetz zur Än-
derung des Vierten Buches Sozialgesetz-
buch (6. SGB IV-ÄndG). Die Änderungs-
vorschläge gehen auf Ergebnisse des Pro-
jektes „Optimiertes Meldeverfahren in der
sozialen Sicherung“ (OMS) zurück. In der
vergangenen Woche hat sich der Bundestag
erstmals mit dem Entwurf befasst und ihn
anschließend zur weiteren Beratung an die
Ausschüsse überwiesen.
Zu den Maßnahmen gehören der Einsatz
einer maschinenlesbaren Verschlüsselung
der Daten auf dem Sozialversicherungsaus-

weis, eine eindeutige gesetzliche Definition
von Verfahrenskomponenten wie die be-
triebs- und Zahlstellennummer und die
Umsetzung einer elektronischen Beantra-
gung und Rückübermittlung der Bescheini-
gungen über die Fortgeltung des Versiche-
rungsschutzes im Ausland.
Außerdem sollen mittelständische Firmen
von Bürokratie entlastet werden. So ist die
Einrichtung eines Informationsportals im
Internet geplant, auf dem Arbeitgeber Ba-
sisinformationen zu sozialversicherungs-
rechtlichen Fragen im Zusammenhang mit
den Meldeverfahren finden. Auch soll die
gesetzliche Grundlage dafür geschaffen
werden, die Übermittlung von Entgeltbe-
scheinigungsdaten zu vereinfachen. che T

D
ass Gesetzesprojekte den
Namen von Ministern
oder anderen Persönlich-
keiten tragen, wenn auch
nur umgangssprachlich,
mag zwar manchmal das

Ego kitzeln. Im Fall der Herren Hartz und
Riester dürfte sich dieses angenehme Ge-
fühl in den vergangenen Jahren jedoch et-
was eingetrübt haben. Denn der Umbau
der alten Sozialhilfe nach den Ideen des
ehemaligen VW-Personalvorstands Peter
Hartz konfron-
tiert sowohl
Jobcenter als
auch Arbeitslose
seit Jahren mit
allerlei Kompli-
ziertheiten. Ent-
sprechend viele
Änderungen
und Negativ-
Schlagzeilen
gab es bezüglich
der unter „Hartz-IV“ bekannten Gesetze.
Nun ist die Riester-Rente an der Reihe, be-
nannt nach ihrem Erfinder, dem ehemali-
gen Arbeitsminister Walter Riester (SPD).
Seit Jahren reißt die Kritik nicht ab, dass
die staatlich geförderte private Altersvor-
sorge ihr Ziel nicht erreiche. Das Thema
Rentenreform steht ganz oben auf der poli-
tischen Agenda. Im Herbst will Bundesso-
zialministerin Andrea Nahles (SPD) ein
umfassendes Konzept vorlegen.
In der Bundestagsdebatte zur Zukunft der
Riester-Rente in der vergangenen Woche
waren sich die Fraktionen einig: Eine Re-
form der Altersvorsorge muss her. Aller-

dings wurde auch deutlich, dass eine
Mehrheit der Abgeordneten darum be-
müht war, nicht alle Riester-Verträge als
„gescheitert“ zu bewerten. Die Kritik kon-
zentrierte sich vor allem auf die zu geringe
Verbreitung bei jenen, die es am nötigsten
hätten, den Geringverdienern.

»Machbare Alternative« Grundlage der
Debatte war ein Antrag (18/8610) der Frak-
tion Die Linke, in dem sie fordert, die Ries-
ter-Rente in ihrer bisherigen Form abzu-

schaffen und sie
in die gesetzliche
Rentenversiche-
rung zu überfüh-
ren. Sie fordert
deshalb, die Le-
bensstandardsi-
cherung und
strukturelle Ar-
mutsvermeidung
in der Rentenver-
sicherung gesetz-

lich zu verankern. Als rentenpolitisches Si-
cherungsziel für die sogenannte Standard-
erwerbsbiografie soll ein Sicherungsniveau
von 53 Prozent vor Steuern festgeschrieben
werden. Der Antrag wurde im Anschluss
der Debatte zur weiteren Beratung an die
Ausschüsse überwiesen.
Matthias Birkwald (Die Linke) bezeichnete
den Antrag als „machbare Alternative“, die
verfassungskonform und finanzierbar sei.
Mit der Rentenreform 2001 sei willkürlich
ein Loch in die Rentenkasse gerissen wor-
den. Für die Menschen sei es jedoch „bru-
tal“, wenn das Sicherungsniveau der Rente
weiter sinke und 2030 nur noch bei 43

Prozent liege, kritisierte er. Die Riester-Ren-
te sei nicht geeignet, diese Lücke zu schlie-
ßen, sagte Birkwald.
Peter Weiß (CDU) bezeichnete Kritik an
der Riester-Rente zwar als berechtigt, „aber
ich würde niemals die öffentliche Förde-
rung abschaffen“, betonte er. Er warf der
Linksfraktion vor, die Familien enteignen
zu wollen, indem sie die angesparten Ries-
ter-Gelder in einen großen Rententopf wer-
fe. Weiß stellte außerdem klar, dass die ge-
setzliche Rentenversicherung auch über das
Jahr 2030 hinaus eine Mindestsicherung
garantieren und die Betriebliche Altersvor-
sorge zu einer stabilen Ergänzung ausge-
baut werden soll.

Mindestsicherung diskutieren Markus
Kurth (Bündnis 90/Die Grünen) sagte, die
Zahlen zur Riester-Rente seien „so einfach
wie erschreckend“. Seit Jahren stagniere die
Zahl der Verträge und es habe sich gezeigt,
dass die optimistischen Annahmen zur
Höhe der Verzinsung nicht eingetroffen
seien. Riester gleiche das Absinken des
Rentenniveaus nicht aus. Deshalb „müssen
wir uns über das Mindestsicherungsniveau
der gesetzlichen Rente dringend Gedanken
machen“, betonte Kurth.
Dem stimmte auch Ralf Kapschack von der
SPD zu. Er hob jedoch vor allem die der-
zeit von der Bundesregierung erarbeitete
Reform der Betrieblichen Altersvorsorge
hervor. Den „Konstruktionsfehler“ der Frei-
willigkeit wie bei Riester dürfe man dabei
nicht wiederholen, warnte er. Rentner, die
Grundsicherung erhalten, sollten außer-
dem künftig einen Teil ihrer Betriebsrente
behalten dürfen, schlug Kapschack vor.

Tatsächlich arbeiten Bundesarbeits- und
Bundesfinanzministerium schon lange an
Konzepten für eine Reform der Betriebs-
rente. Dies hatten Union und SPD auch in
ihrem Koalitionsvertrag für diese Legisla-
turperiode als Ziel formuliert. Die von bei-
den Ministerien beauftragten Gutachten
liegen inzwischen vor. Besonders zwei As-
pekte sollen dabei angegangen werden, die
stärkere Verbreitung in Kleinbetrieben und
bei Geringverdienern. Zuletzt hatte Bun-
desfinanzminister Wolfgang Schäuble
(CDU) einen Zuschuss zur Betriebsrente
von 154 Euro pro Jahr für Geringverdiener
ins Spiel gebracht. Claudia Heine T

Wie spart man am besten fürs Alter? Von den 16,5 Millionen Riester-Sparern bekommen jedenfalls nur wenige überhaupt die volle Zulage. © picture-alliance/dpa

Sparen für
die Rente
ALTERSVORSORGE Die Linke will die
Riester-Rente in die gesetzliche Rente
überführen. Auch andere
Fraktionen sehen
Reformbedarf

> STICHWORT
Riester-Rente

> Erfindung Mit der Rentenreform von
2001 wurde auch ein Absinken des Ren-
tensicherungsniveaus beschlossen. Diese
Lücke sollte die staatlich geförderte pri-
vate Riester-Rente schließen.

> Verbreitung Derzeit haben rund 16,5
Millionen Bürger einen Riester-Vertrag.
Aber nur 5,9 Millionen bekommen die
maximalen staatlichen Zulagen. Für Fa-
milien mit Kindern lohnt sich Riestern.

> Lücke Besonders Geringverdiener nut-
zen das Riester-Sparen nur selten, ob-
wohl sie es aufgrund ihrer Verdienste nö-
tig hätten.

»Den Fehler der
Freiwilligkeit dürfen
wir bei der Reform
der Betriebsrente
nicht wiederholen.«
Ralf Kapschack (SPD)
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1.500 Euro nach der Abschlussprüfung
ARBEITSMARKT Prämien sollen Weiterbildungen attraktiv machen und Qualifizierung fördern. Grüne und Linke sagen, das gehe am Kern des Problems vorbei

Wüsste man es nicht besser, hätte man zeit-
weise glauben können, die Abgeordneten
reden über zwei verschiedene Gesetzent-
würfe. Während für die Koalitionsfraktio-
nen klar war, die berufliche Weiterbildung
werde durch die Vorlage der Bundesregie-
rung gestärkt und erleichtert, fragte sich die
Opposition, wie das ohne zusätzliche Fi-
nanzmittel gehen solle.
Am Ende jedoch stimmte der Bundestag in
der vergangenen Woche dem Gesetzent-
wurf (18/4082) der Bundesregierung zur
Stärkung der beruflichen Weiterbildung
und des Versicherungsschutzes in der Ar-
beitslosenversicherung (AWStG) zu.

Arbeitnehmer ohne Berufsausbildung sol-
len künftig zur Vorbereitung auf eine ab-
schlussbezogene berufliche Weiterbildung
Förderleistungen zum Erwerb notwendiger
Grundkompetenzen (Lesen, Schreiben,
Rechnen) erhalten. Für bestandene Zwi-
schen- und Abschlussprüfungen soll es
künftig Prämien geben.
Der Vorrang, jemanden in ein neues Be-
schäftigungsverhältnis zu vermitteln, soll
einer Weiterbildung künftig nicht mehr im
Weg stehen – dies gilt jedoch nicht für
Hartz-IV-Bezieher. Zu den umfangreichen
Regeln des Entwurfes gehört auch, dass der
Arbeitslosenversicherungsschutz während
einer länger andauernden Weiterbildung
durch Zahlung freiwilliger Beiträge auf-
rechterhalten werden kann. Außerdem
wird eine bis Ende 2016 befristete Sonder-
regelung zur verkürzten Anwartschaftszeit
für überwiegend kurzzeitig Beschäftigte bis
31. Juli 2018 verlängert.

Grüne und Linke hatten jeweils eigene An-
träge (18/5386; 18/7425) eingebracht, die
jedoch abgelehnt wurden. Darin hatten
sich die Fraktionen für eine Neugestaltung
der Beitrags- und Anwartschaftszeiten aus-
gesprochen – unter anderem für eine län-
gere Rahmenfrist, innerhalb derer Anwart-
schaftszeiten für das Arbeitslosengeld I er-
worben werden müssen. Die Opposition
kritisiert zudem die Sonderregel für Kurz-
zeitbeschäftigte als völlig sinnlos.
Anette Kramme, Parlamentarische Staatsse-
kretärin im Bundesministerium für Arbeit
und Soziales, lobte in der Debatte den Ent-
wurf als „Beitrag für eine präventive und
aktivierende Arbeitsmarktpolitik“, von
dem Menschen profitieren, denen Weiter-
bildung bisher verschlossen war. Sie beton-
te, dass sich die SPD in Bezug auf eine Ver-
längerung der Rahmenfrist auf drei Jahre
mehr erhofft hätte, dies aber „nicht er-
reichbar“ gewesen sei.

„Eine tatsächliche Stärkung der Weiterbil-
dung suche ich in dem Entwurf vergeb-
lich“, resümierte dagegen Sabine Zimmer-
mann (Die Linke). Sie warf der Bundesre-
gierung vor, das Bild des unmotivierten Er-
werbslosen zu bemühen, der mit Prämien
motiviert werden müsse. „Das ist schäbig.
Denn die Wahrheit ist: Viele Erwerbslose
wollen sich weiterbilden, aber es gibt
kaum Angebote für sie.“
Albert Weiler (CDU) hielt dagegen: „Mit
dem Entwurf nehmen wir vor allem Ge-
ringqualifizierte und Langzeitarbeitslose in
den Focus, um sie zu qualifizieren.“ Der-
zeit breche jeder vierte Teilnehmer seine
Weiterbildung vorzeitig ab. Diese Zahl zu
reduzieren, sei der richtige Weg, sagte der
Unionsabgeordnete.

Zwei Sorten Arbeitslose Brigitte Pothmer
(Bündnis 90/Die Grünen) erkannte zu-
mindest eine Gemeinsamkeit mit der Bun-

desregierung, nämlich in der Feststellung,
dass Deutschland ein Fachkräftearbeits-
markt sei und man in die Fachkräfte inves-

tieren müsse. „In begrenztem Umfang“ tue
dies der Gesetzentwurf für die Bezieher
von Arbeitslosengeld I, sagte Pothmer. Sie
warf der Regierung jedoch vor, mit zweier-
lei Maß zu messen, weil sie bestimmte
sinnvolle Änderungen, wie die Abschaf-
fung des Vermittlungsvorrangs, nicht auf
SGB-II-Bezieher (Hartz IV) ausdehne. „Sie
haben die SGB-II-Bezieher vollständig ab-
geschrieben“, warf sie der Regierung vor.
Für die Sozialdemokraten betonte Michael
Gerdes: „Wir verabschieden das Gesetz, da-
mit mehr Menschen Zugang zu beruflicher
Weiterbildung und Ausbildung haben.“ Es
sei nicht hinnehmbar, dass die Mehrheit
der Menschen im SGB-II-Bezug keinen Be-
rufsabschluss habe. Je geringer die Qualifi-
kation, je geringer seien die Chancen, des-
to weniger Teilhabe gebe es. „Wir wollen
als Sozialdemokraten selbstverständlich
das Gegenteil“, bekräftigte der SPD-Abge-
ordnete. che T

Weiterführende Links zu den
Themen dieser Seite finden
Sie in unserem E-Paper

> KOMPAKT
> Grundkompetenzen Arbeitnehmer

ohne Berufsabschluss können künftig in
Vorbereitung auf eine abschlussbezoge-
ne Weiterbildung Förderleistungen für
den Erwerb von Grundkompetenzen in
den Bereichen Lesen, Schreiben und Ma-
thematik erhalten.

> Prämien Für eine bestandene Zwi-
schenprüfung gibt es 1.000 Euro und für
eine Abschlussprüfung 1.500 Euro.

> Vermittlung Der Vorrang der Vermitt-
lung in Arbeit entfällt für ALG-I-Bezieher.
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Durch das Raster gefallen
IRAK Viele Frauenprojekte vor dem Aus. Abgeordnete kritisieren Förderpolitik der Bundesregierung

D
ie Frauen und Mädchen
aus Sindschar, der Jesi-
denstadt nahe der syri-
schen Grenze, haben
Schreckliches erlebt. Als
die Terrormiliz „Islami-

scher Staat“ (IS) die Stadt im August 2014
einnahm, wurden sie von den Islamisten
verschleppt, vergewaltigt und häufig zur
Heirat mit einem IS-Kämpfer gewzungen.
Nur rund 840 konnten die-
sem Martyrium inzwischen
entkommen. Mehr als
2.000 werden noch immer
vom IS festgehalten.
Von den Rückkehrerinnen
hat die deutsch-irakische
Nichtregierungsorganisati-
on (NGO) „Wadi“ bereits
600 betreut – vor Ort in
den Flüchtlingslagern und
in der Tagesstätte für jesidi-
sche Frauen und Mädchen,
„Jinda“. Letztere liegt ver-
steckt in einer Seitenstraße
im Zentrum von Dohuk, einer Stadt in den
kurdischen Autonomiegebieten des Nord-
irak. Seit Juli vergangenen Jahres kommen
täglich bis zu 30 Jesidinnen hier her. Sie
werden morgens mit einem Kleinbus aus
den Flüchtlingslagern abgeholt und
abends wieder zurückgebracht. „Hier kön-
nen sie sich ausruhen, mit ihresgleichen
zusammen sein, sich austauschen“, sagt
Leiterin Cheman Rasheed Abdulaziz. Es
gibt Kurse zur Reintegration, psychothera-

peutische Behandlungen und eine Jobver-
mittlung. Drei Sozialteams kümmern sich
zudem um die Frauen in den Camps, ver-
sorgen sie mit Medikamenten, Nahrung
und Kleidung.
Doch damit könnte bald Schluss sein. Das
Bundesministerium für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung (BMZ)
und das UN-Kinderhilfswerk Unicef haben
den Antrag zur Weiterfinanzierung des Pro-

jekts Anfang des Jahres ab-
gelehnt. Dass es überhaupt
noch weiterläuft, haben die
Frauen den Helfern zu ver-
danken, die sich selbst die
Gehälter gekürzt haben
und auf eigene Ersparnisse
und die Rücklagen von
„Wadi“ zurückgreifen.
„Wadi“ und „Jinda“ sind
nicht die einzigen, die eine
rote Karte aus Berlin be-
kommen haben. Insgesamt
wurden zehn Projekte, die
Frauen eine Bleibeperspek-

tive im Irak verschaffen wollen, abgelehnt.
Weil das BMZ seine Förderpolitik für die
Flüchtlingsregion neu ordnet, fallen kleine
NGOs, die oft schon jahrelang vor Ort ar-
beiten, plötzlich durch das Raster.
Der Leiter von „Wadi“, Thomas von der
Osten-Sacken, kritisiert: „Es gibt neue Pro-
jektantragsmechanismen, die zu einer voll-
kommen formalisierten Entscheidungsfin-
dung geführt haben.“ Organisationen, die
entsprechend den internationalen Richtli-

nien ihre Anträge formulierten, kämen
durch, kleine blieben auf der Strecke. „Dies
ist Teil einer Entwicklung, die dahin führt,
dass nur große Organisationen mit der ent-
sprechenden bürokratischen Ausrüstung in
Zukunft öffentliche Gelder erhalten“,
warnt Osten-Sacken.
Das BMZ betont, es orientiere sich bei der
Auswahl unter anderem an den Fördervor-
gaben der Europäischen Kommission für
Nichtregierungsorganisationen. Ziel sei es,
der Auswahl transparente Kriterien zu
Grunde zu legen und die Wirksamkeit und
Nachhaltigkeit der Maßnahmen zu erhö-
hen. „Dass nicht alle durch NGOs einge-
reichten Projekte gefördert werden kön-
nen, liegt in der Natur der Sache“, unter-
streicht die entwicklungspolitische Spre-
cherin der Unionsfraktion im Bundestag,
Sibylle Pfeiffer (CDU). „Entscheidend ist,
dass die Bewertung anhand von zuvor
kommunizierten formalen und inhaltli-
chen Kriterien durchgeführt wird.“ Sie be-
tont zudem, dass das BMZ das deutsche
Engagement im Irak zuletzt erheblich ver-
stärkt habe (siehe Stichwort). So werde das
Ministerium allein 2016 Projekte von
Nichtregierungsorganisationen mit rund
36 Millionen Euro unterstützen. Maßnah-
men für eine verbesserte Bereitstellung von
Gesundheitsangeboten und zur Beschäfti-
gungsförderung gingen „weit“ über kurz-
fristige Krisennothilfe hinaus.
Die Opposition beobachtet die Entwick-
lungen jedoch mit Sorge. „Es wäre poli-
tisch fatal, wenn Deutschland hinsichtlich

seiner Förderpraxis und Auftragsvergabe
dem Beispiel der EU folgen und nur noch
Großprojekte finanzieren würde“, warnt
die Vorsitzende der Bundestags-Unteraus-
schusses Zivile Krisenprävention, Franziska
Brantner (Bündnis 90/Die Grünen). Sie
meint: Die EU-Kommission schließe mit
ihrer Förderpraxis kleine zivilgesellschaftli-
che Organisationen aus, die viel Expertise
besäßen, gut vernetzt seien und flexibel
und schnell arbeiteten. „In vielen Ländern
wird aber genau solchen zivilgesellschaftli-
chen Organisationen vertraut, da sie mit
kleineren Projekten helfen, Krisen zu be-
wältigen und einen Beitrag zur Demokrati-
sierung leisten“, betont Brantner.

Die Linken-Abgeordnete Heike Hänsel
spricht von einem generellen Problem der
Entwicklungszusammenarbeit: Je mehr
Mittel zur Verfügung ständen, desto mehr
mehr große, international aufgestellte Or-
ganisationen kämen zum Zuge. „Quantität
bedeutet aber nicht automatisch auch
mehr Qualität. Gerade in Kriegsregionen
kommt es auf Erfahrung und eine gute Ver-
ankerung vor Ort an“, meint Hänsel. Um
für die Menschen vor Ort neue Lebensper-
spektiven zu schaffen, sei zudem entschei-
dend, eigene Initiativen aus der Zivilgesell-
schaft zu fördern.
Die diesjährigen Zuwendungsbescheide
des BMZ über Fördermittel im Irak gingen
in diesem Jahr jedoch weitgehend an gro-
ße, international tätige Organisationen wie
Save the Children, Medica Mondiale und
die Deutsche Gesellschaft für Internationa-
le Zusammenarbeit (GIZ). Viele waren bis-
her kaum im Irak tätig.
Der SPD-Abgeordnete Stefan Rebmann
bietet den Organisationen im Irak Hilfe
an. „Wer sich nicht richtig beurteilt fühlt
oder die Gründe für eine Ablehnung nicht
nachvollziehen kann, obwohl ein Projekt
gut evaluiert ist und gute Ergebnisse liefert,
kann und soll sich an uns Parlamentarier
wenden“, stellt er klar. „Selbstverständlich
werden wir dann sehr kritisch nachfragen
und – falls notwendig – auch intervenie-
ren.“ Birgit Svensson/Johanna Metz T

Birgit Svensson berichtet als freie
Journalistin aus dem Irak.

Aus IS-Gefangenschaft freigekommene jesidische Frauen und Mädchen in der „Jinda“-Tagesstätte in Dohuk (Nordirak). Hier und in den Flüchtlingslagern kümmern sich Mitarbeiter der Nichtregierungsorganisation „Wadi“ um
die traumatisierten Frauen, versorgen sie mit Kleidung und Medikamenten und vermitteln ihnen Jobs. © Birgit Svensson/picture alliance/Juerg Christandl/KURIER/picturedesk

»Es wäre fatal,
wenn Deutsch-
land nur noch
Großprojekte

fördern
würde.«

Franziska Brantner (Grüne)

> STICHWORT
Hilfen für den Irak

> Flüchtlingskrise Seit August 2014 hat
das Bundesministerium für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwicklung
(BMZ) dem Irak mehr als 170 Millionen
Euro für entwicklungspolitische Maß-
nahmen zur Verfügung gestellt. Derzeit
sind etwa 3,2 Millionen Iraker innerhalb
des Landes auf der Flucht.

> Projekte 2016 Im Rahmen der Über-
gangshilfe will das BMZ Projekte von
Nichtregierungsorganisationen mit rund
36 Millionen Euro unterstützen.

Heraus aus dem Erinnerungsschatten
NS-OPFER Fraktionen erinnern an das Leid sowjetischer Kriegsgefangener. Linke fordert Mahnmal in der Mitte Berlins

Vor 75 Jahren, am 22. Juni 1941, begann
der Überfall der deutschen Wehrmacht auf
die Sowjetunion. In der Folge gerieten
5,7 Millionen sowjetische Soldaten in
deutsche Kriegsgefangenschaft. 3,3 Millio-
nen von ihnen starben – an Hunger, Kälte,
Krankheiten, durch massenhafte Hinrich-
tungen und Zwangsarbeit.
Jahrzehntelang erhielten die Überlebenden
keine Entschädigung – weder im Osten
noch im Westen Deutschlands. Erst im
September 2015 stimmte der Haushalts-
ausschuss des Bundestages einem Richtlini-
enentwurf der Bundesregierung zu, demzu-
folge die rund 4.000 heute noch lebenden
ehemaligen Kriegsgefangenen jeweils
2.500 Euro erhalten sollen.
Diese Entscheidung sei „richtig und gut“,
aber sie sei viel zu spät gekommen, urteilte
Jan Korte (Die Linke) am vergangenen
Donnerstag im Bundestag. Zudem müsse
die Bundesregierung über die finanzielle
Entschädigung hinaus „endlich ein politi-
sches Zeichen senden“.
Was seine Fraktion sich darunter vorstellt,
formuliert sie in einem Antrag (18/8422),
der im Anschluss an die Debatte zur Bera-
tung an die Ausschüsse überwiesen wurde:
„Der Deutsche Bundestag bittet die Überle-
benden um Verzeihung für das, was ihnen
durch das NS-Regime angetan wurde, und

dafür, dass Deutschland so lange brauchte,
dieses Unrecht beim Namen zu nennen.“
Der Linksfraktion geht es nicht nur um ei-
ne politischen Geste. Sie fordert auch, ein
„adäquates Mahnmal oder einen Geden-
kort in der Mitte Berlins für diese riesige
Opfergruppe“ zu schaffen. Ausdrücklich
schloss Korte sich im Plenum den Worten
von Bundespräsident Joachim Gauck an,
wonach eines der größten deutschen Ver-
brechen des Zweiten Weltkriegs „bis heute
in einem Erinnerungsschatten liegt“.

André Berghegger (CDU) warf den Linken
vor, „Begrifflichkeiten nicht deutlich he-
rauszuarbeiten“. Nach ständiger deutscher
Rechtsprechung würden Angehörige der im
Zweiten Weltkrieg von Deutschland besetz-
ten Staaten „und damit insbesondere auch
Kriegsgefangene“ nicht als Verfolgte im
Sinne der Entschädigungsgesetze angese-
hen. „Damit sind Kriegsopfer nicht Opfer
nationalsozialistischen Unrechts im Sinne
der Entschädigungsgesetze – mit den ent-
sprechenden rechtlichen Folgen“, betonte
der Unionsabgeordnete. Die „unstreitig
grausame Behandlung der ehemaligen
sowjetischen Kriegsgefangenen“ stelle
rechtlich gesehen sonstiges Staatsunrecht
dar, erklärte er. „Für diese Situation gilt das
Kriegsfolgenrecht.“ Zudem könne man nur
den Tätern verzeihen, aber nicht die Taten,
urteilte Berghegger. Die Mitglieder des
Bundestages treffe kein persönlicher
Schuldvorwurf, wohl aber hätten sie eine
„große moralische und ethische Verant-
wortung, dafür zu sorgen, dass so ein grau-
sames Unrecht nie wieder passieren kann“.
Berghegger verwies darauf, dass aktuell
rund 1.200 Anträge auf Auszahlung der be-
willigten Mittel aus 16 verschiedenen Län-
dern vorlägen. Ungefähr ein Drittel seien
bereits bearbeitet und die Mittel überwie-
sen worden.

Matthias Schmidt (SPD) stellte sich hinter
die Forderung der Linksfraktion, die Opfer
stärker in der deutschen Erinnerungskultur
zu verankern. Es gäbe „viele Möglichkei-
ten, diese Leerstelle zu schließen“, betonte
er. Für die SPD sei wichtig, „dass wir die
Erinnerung an die Verbrechen und an die
Opfer des Nationalsozialismus wachhal-
ten. Das schließt die sowjetischen Kriegsge-
fangenen ausdrücklich mit ein.“ Schmidt
zeigte sich zudem offen für einen überfrak-
tionellen Antrag, wie ihn Volker Beck
(Bündnis 90/Die Grünen) in der Debatte
gefordert hatte.
Beck vertrat die Auffassung, ein solcher An-
trag wäre „gerade angesichts der schwieri-
gen außenpolitischen Situation, die wir
mit der Ukraine und Russland haben“ ein
„gutes Signal der Versöhnung“. Er stellte
klar: „Die Verbrechen, die an den sowjeti-
schen Kriegsgefangenen begangen wurden,
waren nationalsozialistisches Unrecht. Wir
sollten die Kraft haben, das auch zu sa-
gen.“ Johanna Metz T

Weiterführende Links zu den
Themen dieser Seite finden
Sie in unserem E-Paper

Unermessliches Leid: Sowjetische Kriegs-
gefangene im April 1945
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Erstes Deutsch-
Israelisches
Forum in Berlin
BUNDESTAG Zum ersten Mal haben sich
Abgeordnete des Bundestages und der is-
raelischen Knesset am 30. Mai in Berlin im
Rahmen des Deutsch-Israelischen Parla-
mentarierforums getroffen. Im Mittelpunkt
der Gespräche standen die gegenwärtigen
Migrationsströme und Ansätze zu einer
möglichst erfolgversprechenden Integrati-
on von Flüchtlingen in die Gesellschaft. In
Arbeitssitzungen tauschten sich die Abge-
ordneten über ihre Erfahrungen aus der
parlamentarischen Arbeit im Bereich Mi-
gration und Integration aus und setzten
sich mit den verschiedenen Maßnahmen
zur Bewältigung der damit verbundenen
Herausforderungen in ihren eigenen Län-
dern auseinander.
Zur Eröffnung des Forums im Reichstagsge-
bäude betonte Bundestagspräsident Nor-
bert Lammert (CDU) die symbolische und
praktische Bedeutung solcher Treffen für
beide Parlamente. Sie ermöglichten nicht
nur eine weitere Vertiefung der Beziehun-
gen zweier miteinander eng verbundener
Länder. Sie gäben deutschen und israeli-
schen Parlamentariern auch die Gelegen-
heit, voneinander bei der Suche nach poli-
tischen Lösungswegen für aktuelle Proble-
me zu lernen. In Bezug auf die aktuelle
Auseinandersetzung mit der Flüchtlingskri-
se in Deutschland verwies Lammert darauf,
dass es hierzulande einen breiten Konsens
darüber gebe, dass bei der Integration von
Flüchtlingen das Grundgesetz als Maßstab
gelte. „Wer nach Deutschland kommt,
wandert in das Grundgesetz ein“, unter-
strich er. Dies stehe für niemanden zur
Disposition. Dazu gehöre es auch als Teil
der deutschen Werteordnung, das Existenz-
recht Israels anzuerkennen.

Der Austausch über die Erfahrungen des is-
raelischen Staates im Verlauf seiner Ge-
schichte mit großen Zuwanderungswellen
und den deutschen Umgang mit der an-
dauernden Flüchtlingskrise in Europa sei
für beide Länder von enormer Bedeutung,
unterstrich Nachman Shai, Knesset-Vize-
präsident und Vorsitzender der israeli-
schen-deutschen Parlamentariergruppe.
„Die Zusammenarbeit und der Wissens-
austausch zwischen den beiden Parlamen-
ten sind von großem Wert; es besteht kein
Zweifel, dass wir uns gegenseitig in diesem
Bereich mit Wissen und Lösungsansätzen
bereichern können“, sagte Shai.
Aus Anlass des 50. Jahrestages der Aufnah-
me diplomatischer Beziehungen zwischen
Deutschland und Israel hatten sich im ver-
gangenen Jahr die Präsidien von Knesset
und Bundestag darauf verständigt, ab 2016
alternierend im deutschen und israelischen
Parlament ein jährliches Forum zu veran-
stalten. 2017 soll das parlamentarische Fo-
rum in Jerusalem stattfinden. DP T

Bundestagspräsident Lammert (li.) und
Knesset-Vizepräsident Shai in Berlin
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»Zu Hause anfangen«
ENTWICKLUNG II Nationale Umsetzung der Agenda 2030

Auf globaler Ebene sind sie beschlossen,
jetzt geht es an die Nationale Umsetzung
der Nachhaltigen Entwicklungsziele (Sus-
tainable Development Goals, SDGs). Die
Bundesregierung überarbeitet dazu ihre
nationale Nachhaltigkeitsstrategie. Einen
ersten Entwurf stellte Bundeskanzlerin
Angela Merkel (CDU) in der vergangenen
Woche auf der Jahresta-
gung des Rates für Nach-
haltige Entwicklung vor.
Deutschland sei zudem ei-
nes der ersten Länder, das
dem Hochrangigen Politi-
schen Forum zu nachhalti-
ger Entwicklung in New
York im Juli über seine
Nachhaltigkeitsstrategie
berichten werde, sagte
Thomas Silberhorn (CSU),
Parlamentarischer Staatsse-
kretär im Entwicklungsmi-
nisterium vergangene Wo-
che im Ausschuss. Dort scheiterte ein An-
trag (18/7649) zur nationalen Umsetzung
der SDGs, den die Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen vorgelegt hat. Die Linksfrakti-
on stimmte der Initiative zu, die Fraktio-
nen von CDU/CSU und SPD lehnten sie
ab.
Mit der Umsetzung der insgesamt 17 Ziele
(auch „Agenda 2030“ genannt) müsse zu
Hause angefangen werden, begründete ei-
ne Grünen-Vertreterin den Vorstoß ihrer
Fraktion. Alle Politikfelder müssten einbe-
zogen und konkrete Handlungsoptionen
deutlich gemacht werden. Sie verwies auf
die 17 Anträge, die ihre Fraktion bereits im
September 2015, kurz nach der Verabschie-
dung der SDGs in New York durch die Ver-

einten Nationen, in den Bundestag einge-
bracht hatte. Darin hätten die Grünen für
alle politischen Bereiche dargelegt, wie die
Ziele zu erreichen seien und was national
dazu beigetragen werden könne.
Eine Vertreterin der Linksfraktion sagte, die
Umsetzung der SDGs erfordere einen Poli-
tikwechsel, da unter anderem Rüstungsex-

porte und internationale
Handelspolitik den Zielen
der Agenda 2030 entgegen-
stünden. Sie kritisierte, dass
die Ausgaben für das Mili-
tär zuletzt deutlich gestie-
gen seien, obwohl das Geld
für die Entwicklungszu-
sammenarbeit, Klima-
schutz und Bekämpfung
der sozialen Ungleichheit
gebraucht werde.
Die Sozialdemokraten
lehnten den Antrag unter
anderem mit der Begrün-

dung ab, dass er unzutreffende Aussagen
enthalte, etwa die, „dass die Bundesregie-
rung das Ziel einer nachhaltigen Entwick-
lung regelmäßig untergräbt“. Zudem sei
die Umsetzung der SDGs eine ganzheitli-
che Aufgabe, mit der sich alle Bundestags-
ausschüsse beschäftigen müssten.
Auch die Unionsfraktion betonte, dass alle
Ressorts am Agenda-2030-Prozess beteiligt
werden müssten. Im Antrag der Grünen
fehlte ihr der entwicklungspolitische Be-
zug. Darüber hinaus vertrat eine Abgeord-
nete die Auffassung, dass die Umsetzung
der SDGs nur erfolgreich sein könne, wenn
die Bevölkerung daran mitwirke. Erforder-
lich sei eine große Kampagne, um die nöti-
ge Öffentlichkeit herzustellen. Eva Bräth T

»Wir berichten
als eines der
ersten Länder

vor der UN über
die Nachhaltig-
keitsstrategie.«
Thomas Silberhorn (CSU)

Viele Unklarheiten
MENSCHENRECHTE Fragen zu Beschwerdemechanismus

Das Deutsche Institut für Menschenrechte
fordert ihn schon lange: einen menschen-
rechtliche Beschwerdemechanismus in der
deutschen Entwicklungszusammenarbeit
(EZ). „Damit könnten sich Menschen in
Partnerländern direkt an Deutschland als
Geberland wenden, wenn sie meinen, von
den Auswirkungen deut-
scher Entwicklungszusam-
menarbeit negativ betrof-
fen zu sein“, heißt es in ei-
ner Broschüre des Instituts
aus dem Jahr 2013. Die Be-
schwerden, die in den ver-
gangenen Jahrzehnten
beim Beschwerdemecha-
nismus der Weltbank ein-
gegangen seien, zeigten,
dass insbesondere große
Infrastrukturprojekte „mas-
sive, negative Auswirkun-
gen auf die Menschenrech-
te hatten – beispielsweise durch men-
schenrechtswidrig durchgeführte Zwangs-
umsiedlungen oder Gesundheitsbeein-
trächtigungen durch Umweltverschmut-
zung“.
Die Bundesregierung hat bereits im Jahr
2011 angekündigt, einen solchen Mecha-
nismus zu schaffen. Und laut Aussage von
Regierungsvertretern ist das im Jahr 2014
auch erfolgt. Derzeit würden erste Erfah-
rungen ausgewertet, erklärten zwei Vertre-
ter des Bundesministeriums für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung
(BMZ) in der vergangenen Woche im Men-
schenrechtsausschuss. Doch die Skepsis
unter den Abgeordneten ist groß. Der Te-

nor in den Fraktionen: Wenn nicht mal die
Abgeordneten Genaueres über die Existenz
und die Funtkionsweise des Mechanismus
wüssten, wie sollen dann erst die Betroffe-
nen davon erfahren?
Das bisherige Verfahren sei völlig intrans-
parent, monierten Bündnis 90/Die Grü-

nen und Linke. Alle Frak-
tionen verlangten von der
Regierung mehr Informa-
tionen über bisherige An-
wendungsfälle und den
konkreten Ablauf des Ver-
fahrens.
Die Regierungsvertreter er-
klärten daraufhin, die Be-
schwerden würden von un-
abhängiger Stelle intern ge-
prüft, jedoch nie von der
Organisation, gegen die
sich die Beschwerde richte.
Bisher habe es nur drei Be-

schwerden gegeben, die sich allesamt als
unbegründet erwiesen hätten. Derzeit wer-
de überlegt, wie das Verfahren ausgebaut,
transparenter gestaltet und der Bekannt-
heitsgrad in der Öffentlichkeit gesteigert
werden könne.
Außerdem wiesen sie darauf hin, dass die
beiden großen Durchführungsorganisatio-
nen der deutschen Entwicklungszusam-
menarbeit, die Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) und
die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW),
seit dem Jahr 2013 angewiesen seien, ihre
Maßnahmen im Vorfeld auf mögliche
menschenrechtliche Wirkungen und Risi-
ken zu überprüfen. Johanna Metz T

Abgeordnete
wollen mehr

Informationen
über das Ver-
fahren und

die bisherige
Anwendung.

E
inhundertsiebzig Verpflichtun-
gen ist Deutschland eingegan-
gen beim Humanitären Welt-
gipfel der Vereinten Nationen,
der in Istanbul am 23. und 24.
Mai zum ersten Mal stattge-

funden hat (siehe Stichwort). Mehr als
170 Staaten und 600 Nichtregierungsorga-
nisationen nahmen daran teil, doch anders
als auf der Londoner Syrien-Konferenz im
Februar ging es in der Türkei nicht um wei-
tere finanzielle Zusagen, sondern um die
Frage, wie die humanitäre Hilfe besser ko-
ordiniert und vernetzt werden kann.
In der vergangenen Woche debattierte der
Bundestag über die Ergebnisse. Die Frakti-
on Bündnis 90/Die Grünen hatte einen
Antrag (18/8619) dazu eingebracht, in der
sie unter anderem fordert, den weltweit
steigenden finanziellen Bedarf bei der hu-
manitären Hilfe Rechnung zu tragen und
die für akute Notsituationen verfügbaren
Mittel zu erhöhen.
Der menschenrechtspolitische Sprecher der
Grünen-Fraktion, Tom Koenigs, lobte die
Bundesregierung ausdrücklich dafür, dass
sie mit Bundeskanzlerin, Bundesaußenmi-
nister und Bundesentwicklungsminister in
Istanbul vertreten gewesen sei. Gleichzeitig
kritisierte er die schwache Präsenz anderer
wichtiger Staaten, etwa der USA oder Russ-
lands. Auch der Vorsitzende des Ausschus-
ses für Menschenrechte und humanitäre
Hilfe, Michael Brand (CDU), monierte,
dass „die erste Reihe der anderen europäi-
schen Regierungen durch Abwesenheit ge-
glänzt“ habe, genauso wie die fünf Veto-
mächte der Vereinten Nationen.
Koenigs konstatierte, der weltweite Bedarf
an humanitärer Hilfe sei von 2005 bis
2016 um das Vierfache gestiegen. Zugleich
habe sich 2015 die bisher größte Finanzie-
rungslücke auf diesem Feld aufgetan. Die
allermeisten humanitären Krisen seien
mittlerweile menschengemacht. Das heiße:
„Wir können nicht mit denselben Antwor-
ten auf diese immens gewachsenen Proble-
me antworten.“ Dieser Tatsache habe der
Gipfel in Istanbul Rechnung getragen. Eine
der Antworten sei, dass es zu einer stärke-
ren Verzahnung von schneller Nothilfe
und nachhaltigen Entwicklungsmaßnah-
men kommen solle.
An die Bundesregierung gerichtet stellte
Koenigs fest, Deutschland sei einer der
größten Zahler, es müsse aber „immer
mehr auch zu einem Gestalter werden“. Er
lobte die Bemühungen der Vereinten Na-
tionen, ihre auf dem Feld der humanitären
Hilfe tätigen Organisationen besser zu ko-
ordinieren. Das müsse auch die Bundesre-
gierung tun, forderte er.

»Zu wenig Mittel« Die schlechte Zah-
lungsmoral vieler Staaten stellte Erika
Steinbach (CDU) in den Mittelpunkt ihrer
Rede. 125 Millionen Menschen weltweit
benötigten Hilfe „zum nackten Überle-
ben“. Doch immer wieder würden die Mit-
tel dafür von der Weltgemeinschaft nicht
rechtzeitig oder nicht ausreichend zur Ver-
fügung gestellt. Selbst von den zugesagten
Mitteln kämen im Schnitt nur zwei Drittel
tatsächlich herein. „Die Länder zahlen ein-
fach nicht“, stellte Steinbach fest. In der
Folge hätte im Laufe des vergangenen Jah-
res die Unterstützung syrischer Flüchtlinge
in Nachbarländern wie Jordanien und Li-
banon auf 50 Cent pro Tag abgesenkt wer-
den müssen. Dies nannte Steinbach als ei-
ne wesentliche Ursache dafür, dass sich
über eine Million Menschen auf den Weg
nach Deutschland und Europa gemacht
hätten. Zu dem Antrag der Grünen merkte
Steinbach an, dass sich Deutschland seit
langem für vorausschauende Hilfe einset-
ze. Zudem gebe es bereits jetzt eine enge
Koordination von humanitärer Hilfe und
Entwicklungszusammenarbeit.
Volker Ullrich (CSU) forderte „neben der
Stärkung der humanitären Hilfe auch eine

Stärkung des Rechts“. Bombenangriffe auf
Krankenhäuser, Flüchtlingslager und ande-
re humanitäre Einrichtungen seien „Kriegs-
verbrechen und Verbrechen gegen die
Menschlichkeit“ und müssten geahndet
werden.
Während die meisten Redner die Resultate
des Humanitären Weltgipfel in Istanbul
lobten, fiel die Kritik von Inge Höger (Die
Linke) vernichtend aus. Der Gipfel habe
viele Absichtserklärungen, aber keine ver-
bindlichen Beschlüsse ergeben. „Ange-
sichts der Notlage in den Flüchtlings-
camps, des Sterbens an den Grenzen
Europas, der andauernden Kriege und der
zunehmend dramatischeren Folgen des
Klimawandels sind die Antworten des Gip-
fels beschämend unkonkret“, urteilte sie.
Die Teilnahme vieler Unternehmen an
dem Treffen konnte Höger nichts abgewin-
nen: „Wenn Hilfe zum Geschäft wird, kann
es schnell passieren, dass nicht mehr die
Bedürfnisse der Menschen im Mittelpunkt
stehen, sondern die Rentabilität“, warnte
sie.

Der Staatsminister im Auswärtigen Amt,
Michael Roth (SPD), zeigte sich erfreut
über die große Bereitschaft im Bundestag
und der Gesellschaft, humanitäre Hilfe zu
leisten. Deutschland gelte als zuverlässiger
Partner in der Welt, stellte er fest, „weil wir
zu unseren Zusagen stehen“. Ziel der deut-
schen Politik sei die Schaffung eines inter-
nationalen Systems der humanitären Hilfe,
das auf langfristiger Planung und solider
Finanzierung beruhen solle.
Frank Schwabe (ebenfalls SPD) verwahrte
sich gegen die im Vorfeld vielfach geäußer-
te Kritik an der Teilnahme von Merkel und
anderen hochrangigen Regierungsmitglie-
dern an dem vom türkischen Staatspräsi-
denten Recep Tayyip Erdogan ausgerichte-
ten Gipfel. Als die Vorbereitungen dafür
vor drei Jahren begonnen hätten, sei noch
nicht absehbar gewesen, welche aktuellen
politischen Entwicklungen es zum Zeit-
punkt ihrer Durchführung geben würde,
erinnerte er und fragte: „Wie hätte es aus-
gesehen, wenn sie nicht hingefahren wä-
ren?“ Peter Stützle T

UN-Generalsekretär Ban Ki-moon (links von der Bildmitte) und der türkische Präsident und Gastgeber Recep Tayyip Erdogan beim
Weltgipfel der Vereinten Nationen Ende Mai in Istanbul © picture-alliance/AA

Gelungene
Premiere

ENTWICKLUNG I Mehrheit der Abgeordneten lobt
Ausgang des ersten Humanitären Weltgipfels in Istanbul.

Einzig Die Linke nennt Ergebnisse »beschämend
unkonkret«

> STICHWORT
Stetig wachsender Hilfsbedarf

> Krisen Weltweit brauchen nach Anga-
ben den Vereinten Nationen 125 Millio-
nen Menschen Hilfe, 60 Millionen sind
auf der Flucht.

> Weltgipfel Beim ersten humanitären
Weltgipfel diskutierten Ende Mai in Is-
tanbul rund 6.000 Vertreter von Staaten,
Organisationen und Unternehmen, wie
die oft unzureichende Hilfe für notleiden-
de Menschen in Krisengebieten verbes-
sert werden kann.

> Zusage Deutschland stockt seinen Zu-
schuss für den UN-Nothilfefonds zur Ver-
sorgung von Menschen in Krisengebie-
ten auf. Der Beitrag wird in diesem Jahr
um zehn Millionen auf insgesamt 50 Mil-
lionen Euro erhöht.

Küstenschutz mit Kriegsschiffen
LIBANON Sicherheitslage nach wie vor instabil. Bundeswehr soll Einsatz fortsetzen

Die Bundeswehr soll sich nach dem Willen
der Bundesregierung ein weiteres Jahr an
der Unifil-Mission („United Nations Inte-
rim Force in Lebanon“) vor der libanesi-
schen Küste beteiligen. Das schreibt sie in
einem Antrag (18/8624), über den der
Bundestag am vergangenen Donnerstag in
erster Lesung beriet. Danach sollen unver-
ändert bis zu 300 Bundeswehrsoldaten ein-
gesetzt werden, um die seeseitigen Grenzen
zu überwachen und die libanesischen
Streitkräfte beim Aufbau eines eigenen
Küstenschutzes zu unterstützen. Gegenwär-
tig sind 135 Soldaten im Einsatz, auch um
zu verhindern, „dass Rüstungsgüter und
sonstiges Wehrmaterial ohne Zustimmung
der libanesischen Regierung in den Liba-
non gebracht werden“, wie es im Antrag
heißt. Deutschland stellt dafür bereits seit
2006 Kriegsschiffe bereit, die dem Unifil-
Flottenverband unterstellt sind.
Der Staatsminister im Auswärtigen Amt,
Michael Roth (SPD), verwies in der Debat-
te auf die schwierige sicherheitspolitische,

humanitäre, soziale und wirtschaftliche La-
ge im Libanon. „Angesichts der Fliehkräfte,
die dort derzeit wirken, ist es wichtiger
denn je, Unifil als Stabilitätsanker zu er-
halten“, betonte er. Es sei für Deutschland
und Europa „von herausragendem sicher-
heits- und außenpolitischem Interesse,
dass der Libanon stabil bleibt beziehungs-
weise stabiler wird“. Roth verwies auf eine
wichtige Komponente des Einsatzes: „Uni-
fil entlastet die libanesische Armee bei ih-
rem Kampf gegen den Terrorismus, insbe-
sondere entlang der syrisch-libanesischen
Grenze.“ Zudem sei die militärische Unter-
stützung eingebettet in humanitäre Hilfe
und Entwicklungszusammenarbeit.

»Erfolgreiche Friedensmission« Auch
Jürgen Hardt (CDU) urteilte, die Mission
leiste angesichts der hohen Zahl der
Flüchtlinge im Land und des anhaltende-
nen Bürgerkrieges in Syrien einen „wichti-
gen und wirkungsvollen Beitrag“ zur Stabi-
lisierung der Region. Der CSU-Abgeordne-
te Florian Hahn nannte Unifil eine „erfolg-
reiche Friedensmission“, die der Begleitung
der Waffenruhe zwischen dem Libanon
und Israel diene, die libanesische Regie-
rung bei der Grenzsicherung unterstütze
und zudem bei der Bekämpfung des Waf-
fenschmuggels helfe.

„Die Mission hat nicht nur 2006 dazu bei-
getragen, den Krieg zwischen Libanon und
Israel zu beenden, sondern sie ist auch
heute noch – zehn Jahre päter – ein unver-
zichtbarer Beitrag zu Gewaltprävention, zu
Friedenserhaltung, zu Konfliktlösungen
und zum Dialog“, stellte Agnieszka Brug-
ger (Bündnis 90/Die Grünen) klar. Es gebe
im Libanon „Waffen in gefährlichem Über-
fluss und in den falschen Händen sowie
zahlreiche politische, aber auch bewaffnete
und terroristische Gruppierungen, die be-
wusst ethnische und konfessionelle Span-
nungen schüren und versuchen, das Land
auch in den Strudel der Gewalt des Syrien-
Konflikts hineinzuziehen“, erklärte sie. Vor
diesem Hintergrund wäre es „falsch und
fatal“, die Mission zu beenden.
Wolfgang Gehrcke (Die Linke) vertrat die
Ansicht, dass Deutschland sich angesichts
seiner Geschichte grundsätzlich aus Mili-
täraktionen im Nahen Osten heraushalten
sollte. Es gebe genügend andere Möglich-
keiten, den Libanon zu unterstützen, „die
aber alle nicht genutzt werden“, befand er.
Der Linken-Abgeordnete forderte die Bun-
desregierung auf, mehr Vermittlungsge-
spräche zwischen den Konfliktparteien –
etwa der Hisbollah – zu führen und alle
Möglichkeiten zu nutzen, „um von der Ge-
walt wegzukommen“. joh T

Weiterführende Links zu den
Themen dieser Seite finden
Sie in unserem E-Paper

Gedrosseltes Engagement
KOSOVO Bundeswehrmission soll fortgesetzt, aber deutlich verkleinert werden

Die Bundesregierung will den Einsatz der
Bundeswehr im Kosovo ein weiteres Jahr
fortsetzen, die Truppe jedoch deutlich ver-
kleinern. Das geht aus einem Antrag
(18/8623 ) von CDU/CSU und SPD her-
vor, über den der Bundestag am vergange-
nen Donnerstag erstmals debattierte. Künf-
tig sollen nur noch maximal 1.350 Solda-
ten bei der Nato-Sicherheitstruppe Kosovo
Force (KFOR) zum Einsatz kommen; bis-
her lag die Obergrenze bei 1.850 Soldaten.
„Auf dem Balkan haben die Bemühungen
der internationalen Gemeinschaft Früchte
getragen“, betonte der Parlamentarische
Staatssekretär beim Bundesverteidigungs-
ministerium, Ralf Brauksiepe, in der De-
batte. So habe auch das vergangene Jahr
„positive Entwicklungen im Kosovo so-
wohl für die allgemeine Sicherheitslage als
auch für den Weg zur Normalisierung der
Beziehungen zwischen den Konfliktpartei-
en Serbien und Kosovo gezeigt“. Diese gelte
es nun weiter zu begleiten. Als künftige
Herausforderungen nannte Brauksiepe die
Bekämpfung von Korruption, organisierter
Kriminalität und die Unterbindung des
Zulaufs radikalisierter Muslime im Kosovo
zu Kräften wie der Terrormiliz „Islamischer
Staat“.
Für die SPD urteilte Dirk Vöpel: „Der Auf-
bau selbsttragender kosovarischer Sicher-

heitsstrukturen schreitet erkennbar gut vo-
ran. Aber als alleinige Ordnungsmacht wä-
ren sie zurzeit noch überfordert.“ Die Zeit
für einen endgültigen Abzug der KFOR-
Truppen sei daher noch nicht reif, wohl
aber markiere der vorliegende Antrag eine
„Zwischenetappe im Auslaufprozess der
bislang längsten Auslandsmission der Bun-
deswehr“.
Die deutschen Soldaten sind seit 1999 auf
Grundlage der Resolution 1244 der Verein-

ten Nationen im Kosovo präsent. Zunächst
sollte die KFOR den Abzug der jugoslawi-
schen Truppen und die Entmilitarisierung
des Kosovo überwachen. Nach der Unab-
hängigkeitserklärung des Landes am 17.
Februar 2008 blieb die Nato mit Zustim-
mung der kosovarischen Regierung im
Land, mit dem Auftrag, ein sicheres Um-
feld aufzubauen und zu erhalten. Zeitweise
beteiligte sich die Bundeswehr mit bis zu
6.500 Soldaten an der Mission, derzeit
sind nur noch rund 750 Soldaten im Ein-
satz. Für Notfälle hält die Bundeswehr eine
Reservetruppe von knapp 700 Soldaten in
Deutschland vor, die innerhalb von zwei
Wochen ins Einsatzgebiet verlegt werden
kann. Auch diese soll ab Herbst reduziert
werden, auf 650 Soldaten.
Tobias Linder (Bündnis 90/Die Grünen)
betonte, das Militär könne den Konflikt al-
lein nicht lösen, der Westbalkan müsse ins-
gesamt eine politische Perspektive erhal-
ten. Dabei gehe um einen „gemeinsamen
Weg in das Haus Europa“ für den Kosovo
und Serbien.
Für Alexander S. Neu (Die Linke) basiert
der KFOR-Einsatz auf „Lügen und Rechts-
brüchen“. Daher diene jede Mandatsver-
längerung „einer fortgesetzten militäri-
schen Absicherung eines massiven Völker-
rechtsbruchs“. joh TBundeswehrsoldat in Prizren
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Wut über »Merkels Rache«
TÜRKEI Die Armenier-Entschließung des Bundestages wird in Ankara als politisches Signal gewertet

F
ür die türkische Regierung war
der 2. Juni ein schwarzer Tag.
Schon bevor der Bundestag die
Gräuel an den Armeniern als
Völkermord einstufte (siehe
Texte unten), kochten die Emo-

tionen am Bosporus wie auch in Deutsch-
land hoch. Türkischstämmige Bundestags-
abgeordnete, wie Sevim Dagdelen (Die
Linke) und Grünen-Parteichef Cem Özde-
mir, erhielten Schmähbriefe und sogar
Morddrohungen. Mehr als 500 türkische
Organisationen in Deutschland verfassten
ein Schreiben, in dem es unter anderem
hieß: „Mehr als 90 Prozent der türkischen
Bevölkerung lehnt zu Recht den Völker-
mordvorwurf ab und wertet ihn als Ver-
leumdung.“ Der neue türkische Minister-
präsident Binali Yildirim bezeichnete die
Resolution als „größte Beleidigung und
Ungerechtigkeit, die man der Türkei und
diesem Volk gegenüber machen kann“. Er
und Präsident Recep Tayyip Erdogan warn-
ten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU)
zwei Tage vor der Abstimmung am Telefon:
Sollte der Bundestag die Resolution anneh-
men, würde das die Beziehungen beider
Länder ernsthaft schädigen.

Reflexe Türkische Nationalisten sehen in
der Resolution einen Reflex. Sie meinen, die
Deutschen hätten Schuldgefühle wegen des
Völkermordes an den Juden. „Sie wollen ihr
eigenes Gewissen reinwaschen, indem sie
die türkische Geschichte beschmutzen“,
sagte etwa der ehemalige Diplomat Sükrü

Eledag der Tageszeitung „Sözcü“. In Ankara
schimpfte Ibrahim Kalin, Sprecher von Prä-
sident Erdogan, der Bundestag mache sich
der „politischen Ausbeutung“ eines histori-
schen Themas schuldig.
Savas Egilmez, der Chef des türkischen
„Verbandes zur Bekämpfung der Haltlosen
Völkermords-Behauptungen“, strich be-
sonders die Rolle von Grünen-Parteichef
Cem Özdemir bei der Vorbereitung der
deutschen Resolution heraus: Es sei bedau-
erlich, das ausgerechnet ein
türkischstämmiger Politiker
dabei eine führende Rolle
spiele.
Egilmez‘ Verband fasst die
offizielle Positionen der
Türkei in der Armenier-Fra-
ge im Namen zusammen:
Hinweise auf den Tod von
bis zu 1,5 Millionen Arme-
niern sind danach Lügen,
einen gezielten Massen-
mord habe es nie gegeben.
Laut offizieller Lesart hat
das Osmanische Reich vor
100 Jahren gegen armenische Aktivisten
vorgehen müssen, die sich mit den im Os-
ten vorrückenden russischen Truppen ver-
bündet hätten. Zwar streitet die türkische
Führung nicht ab, dass es bei der Vertrei-
bung der christlichen Minderheit viele Tote
und auch Verbrechen gegeben hat. Doch
habe es von Seiten der Behörden keine Tö-
tungsabsicht gegeben. Außerdem seien in
den Kriegswirren auch Hunderttausende

muslimische Türken durch Krankheiten
oder Hungersnöte umgekommen. Dass das
Unrecht von damals so vehement bestrit-
ten wird und die Massaker jahrzehntelang
ein Tabuthema in der Türkei waren, hängt
mit der Selbstsicht der Türken zusammen.
Das Osmanische Reich werde in der Türkei
als Teil der eigenen Geschichte aufgefasst,
erklärt der Münchner Historiker und Tür-
kei-Experte Christoph K. Neumann. Des-
halb träfen die Genozid-Vorwürfe die Tür-

kei in ihrem Selbstver-
ständnis „als historisch
saubere Nation“. Darüber
hinaus fürchtet Ankara Ge-
bietsansprüche Armeniens
in Ostanatolien sowie
mögliche Entschädigungs-
forderungen. Das Vorgehen
des Osmanischen Reiches
gegen andere nicht-musli-
mische Minderheiten – wie
die der aramäischen Chris-
ten, die zusammen mit
den Armeniern massakriert
wurden – ist daher bis heu-

te nicht aufgearbeitet.
Nur langsam und zögernd kam in den ver-
gangenen zehn Jahren eine offenere Debat-
te über das dunkle Kapitel in Gang. Intel-
lektuelle und Akademiker forderten einen
ehrlicheren Umgang mit der eigenen Ge-
schichte. Türkische Historiker, wie der in
den USA lehrende Taner Akcam, konfron-
tierten ihre Landsleute mit Dokumenten
und Beweisen für den Völkermord. Viel Un-

bewältigtes kam ans Licht – zum Beispiel
die Lebensgeschichten von Türken, deren
Vorfahren als Überlebende des Armenier-
Genozids von türkischen Familien ange-
nommen worden waren und die lange
nichts von ihrer armenischen Abstammung
wussten. Als die Anwältin Fethiye Cetin vor
zehn Jahren ein Buch über ihre Großmutter
schrieb, die als kleines Mädchen vor den
Massakern gerettet worden war, ihre arme-
nische Herkunft aber fast ihr ganzes Leben
lang verheimlichte, erhielt
sie eine Flut von Zuschrif-
ten von Lesern mit ähnli-
chen Familiengeschichten.
Türkische Rechtsextremis-
ten reagierten mit Ein-
schüchterung und Mord
auf die neue Öffnung.
2005 stand der spätere Li-
teratur-Nobelpreisträger
Orhan Pamuk wegen „Be-
leidigung des Türkentums“
vor Gericht, weil er von ei-
nem Völkermord gespro-
chen hatte. Am 19. Januar
2007 ermordeten Rechtsnationalisten den
armenischstämmigen Journalisten Hrant
Dink auf offener Straße, weil dieser sich für
eine Aufarbeitung der Geschichte einge-
setzt hatte.
Unterdessen erhielt die Völkermords-These
international immer mehr Zuspruch. Im
Jahr 2001 erkannte Frankreich den Geno-
zid öffentlich an. Als Papst Franziskus die
Massaker an den Armeniern im vergange-

nen Jahr als ersten Völkermord des
20. Jahrhundert anprangerte, zog Ankara
aus Protest vorübergehend den türkischen
Botschafter aus dem Vatikan-Staat ab. Auf
die gleiche Art hatte die Türkei in den ver-
gangenen Jahren auf die Anerkennung des
Genozids durch die EU-Mitglieder Öster-
reich und Schweden reagiert. Die Parla-
mente in den Niederlanden, der Slowakei,
Litauen und Italien verabschiedeten eben-
falls Völkermords-Resolutionen. In

Deutschland sprachen Bun-
despräsident Joachim
Gauck und Bundestagsprä-
sident Norbert Lammert
(CDU) im vergangenen
Jahr ausdrücklich von ei-
nem Genozid.
Angesichts des wachsenden
internationalen Konsenses
entschloss sich Erdogan vor
einigen Jahren zur Flucht
nach vorne. Im Jahr 2005
schlug er die Einrichtung
einer gemeinsamen tür-
kisch-armenischen Histori-

kerkommission vor. Die türkischen Archive
stünden der Forschung offen, betonte er –
doch Armenien wies die Vorschläge als
Täuschungsmanöver zurück: Der Völker-
mord sei längst bewiesen.
Als erster türkischer Regierungschef kondo-
lierte Erdogan den Opfern zum Armenier-
Jahrestag im April 2014. Im Jahr 2009 un-
terzeichneten die Türkei und Armenien ein
Abkommen über die Aufnahme diplomati-

scher Beziehungen sowie die Öffnung der
geschlossenen gemeinsamen Grenze. Aller-
dings ist das Abkommen bis heute nicht
umgesetzt, weil Gegner der Aussöhnung in
beiden Ländern mobil machten.
Trotz des zwischenzeitlichen Tauwetters ist
es dabei geblieben, dass die Türkei interna-
tionale Bemühungen um eine Anerkennung
des Völkermordes als Versuch betrachtet,
das Land bloßzustellen und zu schwächen.
Entsprechend scharf fallen die Reaktionen
aus. Vor wenigen Wochen etwa intervenierte
die Türkei gegen das dem Völkermord an
den Armeniern gewidmete Konzertprojekt
„Aghet“ der Dresdner Sinfoniker.

»Politischer Knüppel« In der Türkei
herrscht weitgehend Konsens darüber,
dass das westliche Ausland die Armenier-
frage als politischen Knüppel benutzt.
Selbst Erdogan-kritische Journalisten wie
der Kolumnist Yalcin Dogan bewerten die
Bundestags-Resolution deshalb als „Ra-
che“ von Bundeskanzlerin Angela Merkel:
Die Kanzlerin, die der eigenen unwilligen
Parteibasis die Aussicht auf visafreies Rei-
sen für Türken in der EU zumute, wolle
ihren Wählern mit einem Schritt gegen
die Interessen der Türkei imponieren. Als
gut gemeinter Appell zur Aufarbeitung der
Geschichte wird die Bundestagsentschlie-
ßung in Ankara von niemandem verstan-
den. Susanne Güsten T

Die Autorin ist freie
Korrespondentin in der Türkei.

Bis zu 1,5 Millionen Armenier kamen 1915/16 durch die vom Osmanischen Reich verübten Massaker und Todesmärsche ums Leben (linkes Bild). Bis heute wehrt sich die türkische Führung vehement gegen die Einstufung der Massenmorde als Genozid. Vor dem Branden-
burger Tor in Berlin protestierten in der vergangenen Woche rund 2.000 Deutschtürken gegen die Resolution des Bundestages (rechtes Bild). © picture alliance/CPA Media Co. Ltd/dpa

»Sie
wollen

die
türkische

Geschichte
beschmutzen.«

Sükrü Eledag,
früherer Diplomat

»Das Osma-
nische Reich
wird als Teil
der eigenen
Geschichte

aufgefasst.«
Christoph K. Neumann,

Türkei-Experte

»Das war ein Völkermord«
BUNDESTAG Breite Mehrheit für Einstufung der Massaker an den Armeniern als Genozid. Türkei zieht Botschafter ab

Die Reaktion folgte prompt und heftig: Mi-
nuten nach dem Beschluss des Bundestages,
den Massenmord an bis zu 1,5 Millionen
Armeniern und anderen christlichen Min-
derheiten im Osmanischen Reich als Völker-
mord einzustufen, zog die türkische Regie-
rung ihren Botschafter aus Berlin ab. „Null
und nichtig“ sei die Resolution, ließ sie ver-
lauten, Präsident Recep Tayyip Erdogan
drohte, der Beschluss werde die Beziehun-
gen ernsthaft belasten.
Schon im Vorfeld des Beschlusses am ver-
gangenen Donnerstag war es zu heftigen
Protesten und sogar Drohungen gegen Ab-
geordnete gekommen (siehe Text oben).
Bundestagspräsident Norbert Lammert
(CDU) verurteilte diese zu Beginn der De-
batte scharf. Drohungen mit dem Ziel, die
freie Meinungsbildung im Bundestag zu ver-
hindern, seien „inakzeptabel“, urteilte er.
Die Abgeordneten würden sich davon „ganz
gewiss“ nicht einschüchtern lassen.
Das taten sie auch nicht: Mit überwältigen-
der Mehrheit – es gab nur eine Gegenstimme
und zwei Enthaltungen – votierten die Abge-
ordneten für den gemeinsamen Antrag (18/
8613) von CDU/CSU, SPD und Bündnis 90/
Die Grünen. (Der Antrag lässt sich im Inter-
net unter http://pdok.bundestag.de/ finden.)
Weil die Unionsfraktion keine gemeinsamen
Anträge mit der Linken macht, wie Gregor

Gysi (Die Linke) im Plenum erneut kritisier-
te, stimmte der Bundestag zudem über einen
eigenen Antrag (18/4335) der Linksfraktion
ab, der jedoch keine Mehrheit fand.
Inhaltlich sind die Fraktionen aber auf einer
Linie. Alle Redner betonten, dass es ihnen
nicht um eine Verurteilung der Türkei gehe,

sondern um das Gedenken an die Opfer
und die Versöhnung zwischen Armeniern
und Türken. Für eine Aussöhnung sei es
„unabdingbar“, Verantwortung für die Ver-
gangenheit zu übernehmen, sagte Franz Jo-
sef Jung (CDU). Zugleich stellte er klar: „Wir
bezeichnen die Massaker als das, was sie wa-
ren: ein Völkermord.“ Christoph Bergner
(CDU) erklärte, der Bundestag könne der
Verbrechen nur angemessen gedenken,
„wenn wir den Begriff Völkermord auch ge-
brauchen“. Jedoch werde er nicht im Sinne
einer juristischen Anklageerhebung verwen-
det, sondern, um die Dimension der Tragö-
die zu beschreiben.
Dietmar Nietan (SPD) warnte davor, die Ar-
menien-Frage zur „Keule in der tagespoliti-
schen Auseinandersetzung“ zu machen. Zu-
gleich widersprach er der türkischen Darstel-
lung, wonach die Ereignisse vor
100 Jahren „Kollateralschäden der Kriegswir-
ren der damaligen Zeit“ gewesen seien. Die
Vernichtung der Armenier und anderer christ-
licher Minderheiten sei systematisch geplant
und durchgeführt worden, mit dem Ziel, die-
se Volksgruppen zu eliminieren, betonte er.
Er fügte hinzu: „Das Deutsche Reich ließ es
einfach geschehen.“ Wie viele andere Redner
sprach Nietan damit offen die deutsche Mit-
schuld an den Massakern an (siehe Text
rechts), die auch im Antrag thematisiert wird.

Der Parteivorsitzende von Bündnis 90/Die
Grünen, Cem Özdemir, nannte es vor die-
sem Hintergrund „geradezu eine historische
Verpflichtung für Deutschland“, sich für ei-
ne Normalisierung der Beziehungen zwi-
schen Armenien und der Türkei einzusetzen.
Es gehe bei dieser Frage auch um ein „Stück
deutscher Geschichte“. Außerdem kritisierte
er die zunehmende Unterdrückung von
Christen in der Türkei sowie in anderen
Ländern des Nahen Ostens.
Nach Ansicht von Gregor Gysi hat das Deut-
sche Reich damals „Beihilfe zum Völker-
mord“ geleistet, weshalb die Deutschen
„akribisch“ an der Aufarbeitung der Verbre-
chen mitwirken sollten. Gysi und Özdemir
forderten die Bundesregierung darüber hi-
naus auf, auch andere Verbrechen von Vor-
läuferstaaten Deutschlands, etwa den „Völ-
kermord an den Herero und Nama“ zwi-
schen 1904 und 1908 im heutigen Namibia,
aufzuarbeiten.
Lammert richtete einen eindringlichen Ap-
pell an die Türkei: „Sie ist nicht verant-
wortlich für das, was vor hundert Jahren
geschah. Aber sie ist mitverantwortlich für
das, was jetzt und in Zukunft passiert.“
Die deutsche Geschichte lehre, sagte er,
dass eine ehrliche und selbstkritische Aus-
einandersetzung Voraussetzung für Ver-
ständigung sei. Johanna Metz T

> STICHWORT
Mehrere Anläufe

> Koalitionsantrag Im vergangenen Jahr
hatten Union und SPD einen vergleich-
baren Antrag (18/4684) eingebracht,
über den der Bundestag letztlich aber
nicht abstimmte.

> Grünen-Initiative Die Grünen zogen
im Februar einen eigenen Antrag
(18/7648) zurück, nachdem die Unions-
fraktion ihnen zugesichert hatte, eine
gemeinsame Erklärung mitzutragen.

> Klare Worte Bundestagspräsident Nor-
bert Lammert (CDU) und Bundespräsident
Joachim Gauck bezeichneten die Verbre-
chen an den Armeniern im vergangenen
Jahr ausdrücklich als Völkermord.

In den Mühlen des Krieges
OSMANISCHES REICH Armenier gerieten ab 1915 unter Verdacht

Priester, Politiker, Kulturschaffende – vor
mehr als hundert Jahren verhafteten die tür-
kischen Behörden in Istanbul die Führungs-
schicht des armenischen Volkes. Es war der
Auftakt zu einer systematischen Vertreibung
und Vernichtung durch das Osmanische
Reich. Nach Schätzungen von Historikern
kamen in diesem Zusammenhang 1915/
1916 bis zu 1,5 Millionen Menschen ums Le-
ben. Die heutige Türkei geht von erheblich
weniger Opfern aus. Ihre Führung weigert
sich, die Taten als „Völkermord“ anzuerken-
nen – wenngleich Recep Tayyip Erdogan
2014 den Armeniern als erster türkischer Pre-
mier sein Beileid ausgesprochen hat.
Bis 1915 lebten im Osmanischen Reich zwi-
schen 2 und 2,5 Millionen Armenier, da-
mals nach den Griechen die zweitgrößte
christliche Minderheit. Im Kampf gegen
Russland zweifelte die osmanische Führung
an ihrer Loyalität. Die Armenier gerieten in
den Verdacht, den osmanischen Truppen in
den Rücken zu fallen. Briten und Russen
förderten den armenischen Nationalismus,
um den Kriegsgegner Osmanisches Reich zu
schwächen, dessen enger Verbündeter das
Deutsche Kaiserreich war. Es kam zu Auf-
ständen und brutaler Verfolgung, die auch
in Berlin nicht verborgen blieben und selbst
nach damaligen Maßstäben als schwerste
Verbrechen galten, aus Rücksicht auf den

Verbündeten am Bosporus aber hingenom-
men wurden.
Die 1948 von der UN-Generalversammlung
beschlossene „Konvention über die Verhü-
tung und Bestrafung des Völkermordes“ defi-
niert Völkermord als eine Handlung, „die in
der Absicht begangen wird, eine nationale,
ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als
solche ganz oder teilweise zu zerstören“. Ob
die Verbrechen in diesem Sinne zu bewerten
sind, hängt auch davon ab, ob die Konventi-
on sich auf Ereignisse vor ihrem Inkrafttreten
anwenden lässt. In einem anderen Zusam-
menhang – nämlich im Kontext der Nieder-
schlagung der Aufstände der Herero und Na-
ma ab 1904 im damaligen Deutsch-Südwest-
afrika durch deutsche Kolonialtruppen – hat
die Bundesregierung 2011 eine Interpretation
als Völkermord abgelehnt. In einer Antwort
(17/6813) auf eine Kleine Anfrage der Links-
fraktion (17/6754) wies sie darauf hin, dass
die UN-Konvention für die Bundesrepublik
Deutschland 1955 in Kraft getreten ist. „Sie
gilt nicht rückwirkend.“ ahe/dpa T

Weiterführende Links zu den
Themen dieser Seite finden
Sie in unserem E-Paper
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»Konterrevolution« der Kohlewirtschaft oder scheinbare Skandalisierung?
WIRTSCHAFT Opposition und Koalition streiten über den richtigen Schwung für die Energiewende. Wirtschaftsminister Gabriel lobt Rekordergebnisse beim Stromanlagenbau

Die Oppositionsfraktionen haben der Bun-
desregierung schwere Vorwürfe in der Ener-
giepolitik gemacht. In einer Aktuellen
Stunde des Bundestages in der vergange-
nen Woche sprach die Grünen-Abgeordne-
te Julia Verlinden von einer „unverfrorenen
Konterrevolution der alten, dreckigen
Energiewirtschaft und deren Fürsprecher
hier im Parlament“. Die Bundesregierung
wolle den Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien begrenzen, weil sie den „Kohle-Dreck-
schleudern von RWE und Vattenfall“ einen
Bestandsschutz geben wolle. Das sei un-
fassbar, so die Abgeordnete.. Es gebe einen

Stromüberschuss, weil die Regierung den
Kohleausstieg nicht angehe. Die alten Koh-
le- und Atommeiler würden das Netz ver-
stopfen.

Schäbige Politik Eva Bulling-Schröter
(Linke) erklärte, ihre Fraktion werde nicht
zulassen, „dass auf dem Rücken der erneu-
erbaren Energien schäbige Politik gemacht
wird“. Die Regierung habe erst den Ausbau
der Photovoltatik und Bioenergie herunter-
gefahren, und jetzt gehe Wirtschaftsminis-
ter Sigmar Gabriel (SPD) an die Windener-
gie heran. Mit der jüngsten Vereinbarung
zwischen Bund und Ländern werde der
Ausbau der Windenergie an Land auf
2.800 Megawatt begrenzt. Das bedeute,
dass der Zubau nach 2020 stagnieren wer-
de. Damit sei Gabriel für den „Fadenriss
bei der Windenergie an Land“ verantwort-
lich. Eine Zukunftsbranche werde zerstört.

Redner von Bundesregierung und Koaliti-
on wiesen die Vorwürfe der Opposition
scharf zurück. Wenn zutreffen würde, was
die Grünen sagen würden, hätten Minister-
präsident Winfried Kretschmann (Grüne)
und die Vertreter der baden-württembergi-
schen Landesregierung dem am Dienstag
Abend im Kanzleramt gefundenen Kom-
promiss zum weiteren Ausbau der erneuer-
baren Energien nie zugestimmt, sagte Ga-
briel. Auch der thüringische Ministerpräsi-
dent Bodo Ramelow, der zur Linken gehö-
re, habe die Fortschritte gelobt. Was die
Grünen äußerten, „hat mit der Wirklich-
keit nichts zu tun“. Die Partei betreibe eine
„scheinbare Skandalisierung, um in die
Zeitung zu kommen. Um mehr geht es
doch gar nicht.“ Es habe noch nie einen so
starken Aufwuchs der erneuerbaren Ener-
gien wie in den Jahren 2014 und 2015 ge-
geben, sagte Gabriel mit Blick auf die sei-

nerzeit gegenteiligen Äußerungen der Grü-
nen. 2014 seien die erneuerbaren Energien
um zwei Prozent und 2015 um 5,4 Prozent
gewachsen. „Das ist die Realität gegenüber
den Brandreden, die Sie so hier halten“,
kritisierte Gabriel.
Michael Fuchs (CDU) begründete die Not-
wendigkeit eines langsameren Ausbaus mit
den stark gestiegenen Kosten. Die Subven-
tionierung der erneuerbaren Energien ma-
che inzwischen 25 Milliarden Euro im Jahr
aus. In 20 Jahren seien das 500 Milliarden
Euro. Da müsse man „an der ein oder an-
deren Stelle eine Bremse einbauen“. Denn
ein Vier-Personen-Haushalt müsse bald
500 Euro im Jahr für die erneuerbaren
Energien zahlen. „Das kann so nicht wei-
tergehen, denn es wird zu teuer“, stellte
Fuchs fest. Bernd Westphal (SPD) forderte
einen klaren Ausbaupfad, man dürfe aber
nicht die Kosteneffizienz aus dem Blick

verlieren. Er riet zur Mäßigung in der De-
batte: Es gehe nicht um ein Gegeneinan-
der, sondern um ein Miteinander, um den

schwierigen Drahtseilakt mit Umweltver-
träglichkeit, Bezahlbarkeit und Versor-
gungssicherheit zu meistern. hle T

Weiterführende Links zu den
Themen dieser Seite finden
Sie in unserem E-Paper

Die Energiewende prägt inzwischen auch das Landschaftsbild. © picture-alliance/dpa

W
eniger als einen
Monat bleibt den
32 Mitgliedern der
Endlager-Kommis-
sion und ihren
beiden Vorsitzen-

den, Michael Müller und Ursula Heinen-
Esser, um ihre Arbeit der vergangenen et-
was mehr als zwei Jahre in druckreife Form
zu bringen. Ende Juni läuft die gesetzliche
Frist für das offiziell als Kommission Lage-
rung hoch radioaktiver Abfallstoffe be-
zeichnete Gremium ab. Bis dahin ist noch
einiges zu tun. 246 Seiten umfasst der ak-
tuelle Gesamtberichtsentwurf (Stand: 2. Ju-
ni), an einigen Stellen klaffen aber noch
Lücken. Doch auch bei den Teilen, die
schon im Entwurf stehen, ist noch nicht
immer Konsens erzielt. Mal geht es um
Feinschliff, mal um ganz grundsätzliche
Entscheidungen.
Feinschliff ist es etwa, wenn in kleineren,
soziologisch-philosophisch geprägten Be-
richtsteilen Bezüge zum Werk Immanuel
Kants gestrichen werden. Grund: Ein Philo-
sophiehistoriker könnte seine Freude da-
ran haben, die Ausführungen zu zerreißen,
weil die Transzendentalphilosophie des
Königsberger Philosophen zu sehr verkürzt
worden wäre, wie ein Kommissions-Mit-
glied anmerkte.
Um die Substanz der Endlager-Suche geht
es aber in anderen Kapiteln und Unge-
mach droht der Kommission da weniger
aus den Elfenbeintürmen der Republik,
sondern beispielsweise von Seiten der kriti-
schen Öffentlichkeit. Zahlreiche Anti-
AKW-Initiativen, die die Arbeit der Kom-
mission ohnehin boykottieren, haben sich
schon ablehnend zu den erwarteten Ergeb-
nissen geäußert.

In den vergangenen beiden Wochen wid-
meten sich die Kommissions-Mitglieder et-
wa intensiv den geowissenschaftlichen Kri-
terien. Diese Kriterien spielen bei der Aus-
wahl von Standortregionen und dem Ver-
gleich möglicher Standorte eine entschei-
dende Rolle. Ihre Formulierung wird daher
kritisch begleitet.
Niedersachsens Umweltminister Stefan
Wenzel (Bündnis 90/Die Grünen) zeigte
sich bei den Diskussionen etwa wiederholt
besorgt, dass Kristallin, darunter fällt ins-
besondere Granit, als
Wirtsgestein quasi im Vor-
feld ausgeschlossen wird.
So fordert eines der disku-
tierten geowissenschaftli-
chen Mindestkriterien, dass
der sogenannte einschluss-
wirksame Gebirgsbereich
mindestens 100 Meter
mächtig sein sollte. Das ist
bei Salz und Ton offenbar
unproblematisch und ent-
sprechende Gesteinsforma-
tionen gibt es in Nieder-
sachsen reichlich. Kristall-
informationen sind eher in Südostdeutsch-
land zu finden. Wenzel besteht darauf,
dass klargestellt wird, dass für Kristallin die
100 Meter Mächtigkeit nicht unbedingt
ausschlaggebend ist. Das stand im Entwurf
zwar schon in der Erläuterung, Wenzel will
es aber deutlicher ausformuliert und nicht
in den Erläuterungen sehen.
Dann ist da auch noch die Frage nach dem
Deckgebirge. Auch hier spielt Niedersach-
sen, insbesondere Gorleben, eine bedeu-
tende Rolle. Einige in der Kommission
wollen die Rolle von Deckgebirgen zumin-
dest als Abwägungskriterium aufgreifen,

Wenzel ein „günstiges Deckgebirge“ für die
nächsten 15.000 Jahre bei Salzformationen
sogar als Mindestanforderung in den Be-
richt schreiben.
Dagegen gibt es Widerstand, etwa von Sei-
ten Bernhard Fischers, der für die Atomin-
dustrie in der Kommission sitzt. Das
Deckgebirgs-Thema werde auch genutzt,
um den Standort Gorleben zu diskreditie-
ren, meint Fischer. Manche Gegner des
Standortes verweisen seit langem darauf,
dass das Deckgebirge im Osten Nieder-

sachsens als schützende
Schicht ausscheide und ein
Endlager im Salzstock mit
diversen Problemen zu
kämpfen hätte. Nach Fi-
scher Ansicht entspricht
aber die sicherheitstechni-
sche Vorstellung hinter die-
ser Kritik einer alten Philo-
sophie. Das von der Kom-
mission verwendete Kon-
zept gehe deutlich weiter.
Ähnlich äußerte sich auch
Bundestagsabgeordneter
Steffen Kanitz (CDU). Der

Christdemokrat kritisierte zudem, dass
sich ein solches Kriterium vor allem für
bestimmte Salzformationen formulierbar
wäre, für andere Formationen aber nicht.
Auch das wäre eine „Ungleichbehand-
lung“, so Kanitz. Eine Lösung steht noch
aus.

Zeitplan fraglich Skeptisch steht die Kom-
mission dem bisherigen Zeitplan für die
Suche nach einem Endlager gegenüber.
Dass bis 2031 ein Standort gefunden wer-
den kann, so wie es das Standortauswahl-
gesetz (StandAG) vorsieht, sei „unrealis-

tisch“, heißt es in einem einmütig be-
schlossenem Kapitel zum Zeitbedarf. „Das
Verfahren wird sich über einen langen Zeit-
raum erstrecken, der deutlich über das Jahr
2031/2050 hinausreicht.“ Für um das Jahr
2050 war bisher die Inbetriebnahme des
Endlagers geplant. Die Kommission führt
in dem Kapitel noch ein zweites Zeitszena-
rio aus. Ausgehend von „nach gegenwärti-
gen Erfahrungen plausiblen Zeitbedarfen“
für unter anderem Genehmigungsverfah-
ren und Öffentlichkeitsbeteiligung
„kommt man explorativ zu deutlich ande-
ren Zeiträumen“. Eine Standortfestlegung
könnte nach dieser Schätzung „erst in etwa
40 - 60 Jahren erfolgen“. Nimmt man diese
Rechnung als Grundlage und geht von ei-
nem Suchbeginn 2018 aus, dann würde
ein Standort-Beschluss frühstens 2058 fal-
len. Die Kommission selbst legt sich aber
auf keines der Szenarien oder einen Zeit-
plan fest. Das Festlegen eines Ablaufplans
„unter Angabe genauer Jahreszahlen“ sei
„nicht sinnvoll“.
Ein „deutlich größerer Zeitbedarf“ würde
aber „zu erheblichen Problemen“ führen,
stellt das Gremium fest. Beispielsweise wür-
de eine „umfangreiche Zwischenlagerung“
nötig. Es müsse daher auf einen „vertretba-
ren Zeitrahmen“ hingearbeitet werden. Da-
her regt die Kommission beispielsweise For-
schung zur Prozessverkürzung und ein zeitef-
fizientes Verfahren an. Wichtig ist dem Gre-
mium aber, dass eine mögliche Beschleuni-
gung des Verfahren nicht „auf Kosten von Si-
cherheit oder auf Kosten von Beteiligung ge-
hen dürfe“. Sören Christian Reimer T

Die abschließenden Sitzungen der
Endlager-Kommission finden am

15., 20. und 27. Juni 2016 statt.

Im „Schacht Konrad“ sollen schwach- und mittelradioaktive Abfälle gelagert werden. Die Kriterien für die Suche nach einem Endlager für den hochradioaktiven Abfall arbeitet der-
zeit eine Kommission aus. Ende Juni soll der Abschlussbericht stehen. © picture-alliance/dpa

Kant rein,
Kant raus
ENDLAGER-SUCHE Intensive Debatte
über geowissenschaftliche Kriterien.
Kommission sieht bisherigen Zeitplan
für die Suche skeptisch

Es gibt auch
Streit über die

Frage, wie
ein mögliches
Deckgebirge
zu bewerten

wäre.

Stromverbraucher schalten ab
WIRTSCHAFT Das Elektrizitätsversorgungs-
system soll durch eine bessere Laststeuerung
effizienter werden. Dazu hat die Bundesregie-
rung die Verordnung über Vereinbarungen zu
abschaltbaren Lasten (18/8561) vorgelegt.
Großen und flexiblen Stromverbrauchern wird
damit die Möglichkeit gegeben, den Netzbe-
treibern gegen Vergütung abschaltbare Lasten
zur Verfügung zu stellen, durch die der Strom-
verbrauch gesenkt werden kann. Laut Definiti-
on der Bundesregierung sind abschaltbare
Lasten „Verbrauchseinrichtungen, die ihre Ver-
brauchsleistung zuverlässig auf Anforderung
der Betreiber von Übertragungsnetzen um ei-
ne bestimmte Leistung, die sogenannte Ab-
schaltleistung, reduzieren können und im phy-
sikalischen Wirkungsbereich des deutschen
Übertragungsnetzes liegen“.
Zuverlässig zur Verfügung stehende abschalt-
bare Lasten könnten für Systembilanzzwecke
und zur Engpassentlastung eingesetzt werden.
Sofort abschaltbare Lasten könnten darüber
hinaus „in der akuten Gefahrensituation der
Unterfrequenz“ eingesetzt werden, schreibt
die Bundesregierung und stellt fest, auch die
Bundesnetzagentur sei in einem Bericht vom
Juli 2015 (18/6096) zu dem Ergebnis gekom-

men, dass abschaltbare Lasten sowohl für das
Systembilanzmanagement als auch das Netz-
engpassmanagement geeignet seien. Durch
abschaltbare Lasten könnten andere Anpas-
sungsmaßnahmen der Übertragungsnetzbe-
treiber wie „Lastabwürfe“ (Stromabschaltun-
gen) vermieden oder minimiert werden.
Wie es in der Verordnung heißt, werden die
abschaltbaren Lasten durch Ausschreibungen
ermittelt. Es werde zwei Produktkategorien zu
zunächst je 750 Megawatt geben. Eine Kate-
gorie seien sofort abschaltbare Lasten, die die
Abschaltleistung automatisch frequenzgesteu-
ert und unverzögert ferngesteuert herbeifüh-
ren könnten. Die zweite Kategorie seien
schnell abschaltbare Lasten, deren Abschalt-
leistung ferngesteuert innerhalb von 15 Minu-
ten herbeigeführt werden könne. Als Sicht der
Engpassentlastung sei der Zeitraum von 15
Minuten als sehr schnell einzustufen, heißt es.
Die Verordnung ist bis zum 1. Juli 2022
befristet.Die Kosten beziffert die Regierung auf
0,007 Cent pro Kilowattstunde. Für den Durch-
schnittshaushalt ergebe sich eine jährliche Be-
lastung von 25 Cent. Das seien knapp vier
Cent mehr als die Kosten, die durch die Vor-
gängerverordnung entstanden seien. hle T

Asylheim-Bewacher mit Prüfung
WIRTSCHAFT Neue Bewachungsunterneh-
mer und deren leitendes Personal müssen
künftig eine Prüfung über ihre Sachkunde ab-
legen. Die Zuverlässigkeit der Unternehmen
und des leitenden Personals soll alle drei Jahre
überprüft werden. Dies ist der Kern des von
der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs
eines Gesetzes zur Änderung bewachungs-
rechtlicher Vorschriften (18/8558), mit dem auf
Vorfälle bei der Bewachung von Flüchtlings-
heimen reagiert wird und das vom Bundestag
am Donnerstag an die zuständigen Azusschüs-
se überwiesen wurde. Wegen aufgetretener
Missstände muss leitendes Personal „die erfor-
derliche Sachkunde nachweisen“, heißt es in
der Begründung des Entwurfs. Die Vorschriften
gelten auch für den Schutz von zugangsge-
schützten Großveranstaltungen. „Die Anschlä-
ge in Paris am 13. November 2015 belegen,
dass derartige weiche Ziele mit hohem, me-
dienwirksamen Schädigungspotenzial drohen-
den terroristischen Anschlagsszenarien ent-
sprechen. Den eingesetzten privaten Sicher-
heitskräften kommt hier eine besondere Be-
deutung zu“, heißt es in dem Entwurf.
Private Bewachungsunternehmen würden zu-
nehmend als Teil der Sicherheitsarchitektur
wahrgenommen und zunehmend bei Großver-

anstaltungen, aber auch zur Bewachung von
Flüchtlingsunterkünften eingesetzt. „Es han-
delt sich dabei um Einsatzbereiche, bei denen
es durch unqualifizierte Gewerbetreibende zu
erheblichen Schädigungen von Leben und Ge-
sundheit von Personen sowie der öffentlichen
Sicherheit und Ordnung kommen kann“,
schreibt die Regierung.
Der Sachkundenachweis löst den bisherigen
Unterrichtsnachweis mit einem Umfang von
80 Stunden ab. Die Prüfung, durch deren er-
folgreiche Teilnahme die Sachkunde nachge-
wiesen wird, soll rund drei Stunden dauern
und wird von den Industrie- und Handelskam-
mern durchgeführt. Geprüft werden unter an-
derem die Sachgebiete Recht der öffentlichen
Sicherheit und Ordnung, Strafrecht einschließ-
lich Umgang mit Waffen, Unfallverhütungsvor-
schriften, Umgang mit Menschen einschließ-
lich Deeskalationstechniken und Grundzüge
der Sicherheitstechnik.
Rund 10.000 Bewachungsunternehmen soll es
geben. Bei einer jährlichen Fluktuation von
zehn Prozent müssten 1.000 neue Bewa-
chungsunternehmer die Prüfung ablegen. Au-
ßerdem nimmt die Regierung an, dass von den
200.000 Wachpersonen pro Jahr 2.000 den
Sachkundenachweis vorlegen müssen. hle T

AUS PLENUM UND AUSSCHÜSSEN

Juristen-Kritik an Netzvergaben
WIRTSCHAFT Vertreter mehrerer Anwalts-
kanzleien haben zum Teil erhebliche Einwände
gegen die von der Bundesregierung geplanten
Änderungen am Wegenutzungsrecht erhoben.
In einer öffentlichen Anhörung des Ausschus-
ses für Wirtschaft und Energie zu dem von der
Regierung eingebrachten Entwurf eines Geset-
zes zur Änderung der Vorschriften zur Vergabe
von Wegenutzungsrechten zur leitungsgebun-
denen Energieversorgung (18/8184) erklärte
Professor Dominik Kupfer (Wurster Weiss Kup-
fer) in der vergangenen Woche, es gebe ein
„deutliches Spannungsverhältnis“ zum deut-
schen Verfassungsrecht und zum europäischen
Recht.
Die Bundesregierung will mit dem Entwurf das
Verfahren zur Vergabe sogenannter Wegenut-
zungsrechte für Verteilnetze (Gas, Strom) in
den Kommunen verbessern und den „Wettbe-
werb um das Netz“ sicherstellen. Die Wege-
nutzungsrechte zur leitungsgebundenen Ener-
gieversorgung (auch „Konzessionen“ ge-
nannt) müssen in vergabeähnlichen Verfahren
alle 20 Jahre neu vergeben werden.
Kupfer erklärte, der örtliche Verteilernetzbe-
trieb sei eine Angelegenheit der örtlichen Ge-
meinschaft. Indem der Gesetzentwurf den Ge-
meinden Gestaltungskompetenzen entziehe,

verstoße er gegen die in Artikel 28 des Grund-
gesetzes geregelte Garantie der kommunalen
Selbstverwaltung. Auch die Rechtsauffassung
der Regierung, dass die EU-Konzessionsrichtli-
nie nicht gelte, sei unzutreffend. „Sie haben es
mit einer Konzession im Sinne der Richtlinie zu
tun“, sagte Kupfer in der Anhörung.
Auch für Professor Christian Theobald (Becker
Büttner Held) ist nicht nachvollziehbar, dass
die Konzessionsrichtlinie in dem Entwurf nicht
umgesetzt wird. Entgegen der Auffassung der
Regierung sei von der Anwendbarkeit der
Richtlinie grundsätzlich auszugehen. Philipp
Boos (Boos Hummel & Wegerich) betonte, der
deutsche Gesetzgeber gehe über die europa-
rechtlichen Anforderungen an die Vergabe von
Dienstleistungskonzessionen weit hinaus. Der
Ausschluss einer sogenannten Inhouse-Verga-
be (ohne Ausschreibung) an ein kommunales
Unternehmen („Stadtwerk“) erscheine rechts-
politisch problematisch. Auch der Deutsche
Städtetag forderte in seiner Stellungnahme,
den Kommunen eine rechtssichere Inhouse-
Vergabe zu ermöglichen. Anderer Auffassung
war Karl-Ludwig Böttcher (Brandenburgischer
Städte- und Gemeindebund), der sich in seiner
Stellungnahme gegen Inhouse-Vergaben aus-
sprach. hle T
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Zu viel Milch am Markt
MILCHKRISE Eine Änderung des Agrarmarktstrukturgesetzes soll die Überproduktion beschränken

V
iele deutsche Milchbauern
sind in einer existenzbe-
drohenden Lage. Erzeuger-
preise rund um 20 Cent
pro Liter Milch führen da-
zu, dass noch nicht einmal

die Produktionskosten gedeckt werden
können. Das Problem: Es gibt zu viel
Milch auf dem Markt. Ende März vergange-
nen Jahres lief die Milch-
quote aus, mit der inner-
halb der EU die Milchmen-
ge beschränkt werden soll-
te. Seitdem wird gemolken,
was die Euter hergeben.
Die Nachfrage hält damit
jedoch nicht Schritt. Die
Entwicklung ist somit an-
ders als noch vor zwei Jah-
ren angenommen, als auch
der Deutsche Bauernver-
band davon ausging, den
chinesischen Markt etwa
ohne Abschaffung der
Quote nicht ausreichend bedienen zu kön-
nen.
Wie kann nun den Bauern geholfen wer-
den? Der Bundestag hat vergangenen Don-
nerstag mit den Stimmen der Koalition ei-
ne Änderung im Agrarmarktstrukturgesetz
beschlossen (18/8235, 18/8646). Mit der
Neuregelung soll künftig Genossenschaf-
ten und nicht anerkannten Vereinigungen

von landwirtschaftlichen Erzeugerbetrie-
ben sowie deren Zusammenschlüssen das
Recht eingeräumt werden, zunächst für ei-
nen befristeten Zeitraum von sechs Mona-
ten die Rohmilchproduktion auf freiwilli-
ger Basis zu regulieren. „Der Gesetzentwurf
eröffnet die Chance, dass deutlich weniger
Milch produziert wird“, sagte Kees de Vries
(CDU) während der Debatte. Die Opposi-

tion sieht das anders und
kritisiert vor allem das
überstürzte Handeln der
Bundesregierung. Ein Jahr
lang habe die Bundesregie-
rung nichts zur Krisenbe-
wältigung getan, kritisiert
Kirsten Tackmann (Die Lin-
ke). „Jetzt kommt der hek-
tische Aktionismus.“ Tack-
manns Fraktionskollegin
Karin Binder warf der Ko-
alition vor: „Sie hängen die
Patienten, die Bauern, auf
der Intensivstation an den

Tropf. Das ist aber nicht mehr als eine le-
bensverlängernde Maßnahme und leider
kein Heilmittel.“ Wenn der Tropf abge-
hängt werde, gehe das Sterben weiter.
Stattdessen müssten die Vertragsbedingun-
gen zwischen den Bauern und den Molke-
reien auf den Prüfstand gestellt werden.
„Laufzeit, Abgabepflicht und auch Min-
destpreise müssen in diesen Verträgen zu-

gesichert werden, wenn wir wollen, dass
unsere heimischen Landwirte überleben.“
Friedrich Ostendorff (Grüne) kritisierte
Agrarminister Christian Schmidt (CSU).
Der Minister mache Politik über die Köpfe
der Betroffenen hinweg, habe keine Strate-
gie und schaffe die bäuerliche Landwirt-
schaft ab, sagte Ostendorff. Den von
Schmidt unlängst einberufenen Milchgip-
fel nannte er den „Gipfel der Verantwor-
tungs- und Hilflosigkeit“. Die eigentlich
betroffenen – die Milchbauern – seien gar
nicht erst eingeladen gewesen. Zudem sie
das Ziel, den Handel dazu zu bringen, eine
Art Solidaritätsfonds einzurichten, geschei-
tert. Benötigt werde eine Politik für die
bäuerliche Landwirtschaft, so der Grünen-
abgeordnete. „Wir brauchen eine wirksame
Mengenreduzierung“, forderte er.

Strukturwandel „Wir wollen keine Quo-
te, ebenso wenig wie die Bauern“, entgeg-
nete Agrar-Staatssekretär Peter Bleser
(CDU). Auch mit Quote sei der Preise in
den Jahren 2007 und 2008 im Keller gewe-
sen. Feste Milchpreise, wie die Opposition
sie fordere, seien auch kein Beitrag zur Ver-
besserung der Situation „Das funktioniert
nicht an den Märkten“, sagte Bleser. Der
Rückgang der Milchbaubetriebe sei Folge
eines Strukturwandels, den es auch mit
Quote gegeben habe. „Das ist die Realität,
die kann man nicht ausblenden.“

Von einem Strukturwandel sprach auch
Wilhelm Priesmeier (SPD). Kleine Betriebe
seien verschwunden, andere immer größer
geworden. „Das ist so – was ist daran denn
negativ?“, fragte er. Man müsse auch ehr-
lich sein, was die Möglichkeiten der Politik
betrifft. „Wir hätten das nicht aufhalten
können“, befand er. Zugleich forderte er,
die rechtlichen Rahmenbedingungen bei
den vertraglichen Lieferbeziehungen zwi-
schen Produzenten und verarbeitenden Be-
reich zu verändern. Es könne nicht sein,
dass die Landwirtschaft das gesamte be-
triebswirtschaftliche Risiko trage – die
Molkereien hingegen keines. Priesmeier

sprach auch das Thema Wertschöpfung an.
Während die Wertschöpfung aus einem Li-
ter Milch in Deutschland bei 85 Cent liege,
betrage diese in Italien 1,50 Euro. Das, so
Preismeier, sei auch Folge davon, dass Mol-
kereien sich über viele Jahre Dank gestütz-
ter Preise nicht an der Marktnachfrage ori-
entiert hätten.
Alois Gerig (CDU) nannte das erste Liqui-
ditätshilfeprogramm der Bundesregierung
„hilfreich“, auch wenn es „kein Allheilmit-
tel“ sei. Gerig sah auch die Verbraucher in
der Verantwortung. Sie könnten mit dem
Griff zur richtigen Milchtüte jetzt schon
den Milchbauern helfen. Götz Hausding T

Seit Ende der EU-Milchquote im April 2015 wird gemolken was die Euter hergeben. Der Überschuss an Milch führt zu einem dramatischen Preisverfall, der die Existenz vieler Milchbauern gefährdet. © picture-alliance/dpa

»Sie hängen
die Patienten,

die Bauern, auf
der Intensiv-

station an den
Tropf.«

Karin Binder (Die Linke)

> STICHWORT
Hilfen für Milchbauern

> Liquiditätshilfen Soforthilfen in Höhe von 100 Millionen
Euro „plus X“ hat Bundesagraminister Christian Schmidt (CSU)
in Aussicht gestellt. Aus Sicht des Deutschen Bauernverbandes
liegt der Hilfsbedarf jedoch bei einer Milliarde Euro.

> Milchgipfel Vereinbart wurde ein Branchendialog. Auf Preis-
erhöhungen seitens des Handels zur Unterstützung der Bauern
konnte man sich nicht einigen.

> Preis Bei etwa 20 Cent liegt derzeit der Erzeugerpreis pro Liter
Milch. Zur Kostendeckung wäre etwa das Doppelte nötig. ©
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Offensive für Fachkräfte
WIRTSCHAFT Eine Offensive auf 32 Feldern
zur Sicherung des Fachkräftebedarfs in
Deutschland hat der Bundestag auf den Weg
gebracht. Die Maßnahmen sind aufgelistet in
einem Antrag der Koalitionsfraktionen
(18/8614). Er wurde am Donnerstag mit den
Stimmen von CDU/CSU und SPD angenommen
– gegen die Stimmen von den Fraktionen Die
Linke und Bündnis 90/Die Grünen.
In der Debatte machte sich Axel Knoerig (CDU)
für ein „Umdenken bei der Fachkräfte-Rekru-
tierung“ stark. Er hob damit einerseits auf die
Digitalisierung mit ihrem „großem Wachs-
tumspotenzial“ ab. Nicht die Technik stehe da-
bei im Mittelpunkt, sondern der Mensch: „Das
Wissen ist der Motor für die Innovationen von
morgen.“ Anderseits beschwor er „alarmie-
rende Zahlen“ in Folge des demografischen
Wandels – womöglich bis 2035 pro Jahr eine
halbe Million Arbeitnehmer weniger.
Sabine Zimmermann (Linke) erklärte, für einen
solchen „Schaufensterantrag“ stehe ihre Frak-
tion „nicht zur Verfügung“. Zimmermann griff
besonders den Pflegesektor als einen Bereich
mit Personalengpass heraus. Sie prangerte die
schlechte Entlohnung an: „Der Pflegenotstand
ist hausgemacht.“ Beim Blick auf technische
Berufe wies sie darauf hin, dass nur noch 20
Prozent aller Betriebe ausbildeten. Sie setzte
sich für eine Ausbildungslatzumlage ein.

Hans-Joachim Schabedoth (SPD) rühmte das
„wunderbare System der Fachkräfte-Ausbil-
dung“ in Deutschland. Doch auch was gut sei,
müsse ständig angepasst werden. Er stellte
fest, dass es hierzulande 2,8 Millionen Studie-
rende gebe – Tendenz steigend. Aber nur 1,4
Millionen junge Leute machten eine Ausbil-
dung – eine stetig sinkende Zahl.
Dieter Janecek (Grüne) kritisierte nicht die 32
Maßnahmen. Doch die „Grundlinien“ der Ko-
alitions-Politik sähen anders aus. Integration
von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt? Erst
nächstes Jahr werde sich entscheiden, ob
überhaupt ein Einwanderungsgesetz komme.
Frauenförderung? Das Betreuungsgeld halte
Frauen von einer Job-Aufnahme ab. Flexibel
länger arbeiten? Dazu passe nicht die von der
Koalition durchgesetzte Rente mit 63.
CDU/CSU und SPD halten es, wie es in ihrem
Antrag heißt, unter anderem für erforderlich,
„Anreize für eine höhere Erwerbsbeteiligung
von Frauen zu schaffen“. Das gelte besonders
für die naturwissenschaftlich-technischen Be-
reiche („MINT-Berufe“), in denen mehr Men-
schen gebraucht würden. Ein Engpass an
Fachkräften sei zudem absehbar in den Fel-
dern soziale Arbeit, Gesundheit und frühkindli-
che Erziehung. Auf die Chancen in diesen „SA-
GE-Berufen“ sollten gerade junge Menschen
frühzeitig hingewiesen werden. fla T

Wilderei-Krise hat »biblische Ausmaße« erreicht
UMWELT Fachgespräch zum Wildtierhandel: Experten fordern bessere Kontrollen. Exotische Säugetiere im Trend

Es ist ein Milliardengeschäft: Jährlich wer-
den im illegalen Handel mit Wildtieren
nach Schätzungen der Natur- und Arten-
schutzorganisation WWF 19 Milliarden
US-Dollar umgesetzt. Nur im illegalen
Handel mit Drogen und Menschen sowie
bei der Produktpiraterie werde mehr Geld
verdient. Zirka 30.000 Elefanten fallen laut
WWF dem Treiben der Wilderer vor allem
im südlichen Afrika jährlich zum Opfer,
denn ihr Elfenbein ist begehrt. Auch Nas-
hörner stehen auf der Abschussliste ganz
weit oben. 2015 seien 1.300 von ihnen ge-
tötet worden. Die Populationen könnten
gar nicht so schnell nachwachsen, wie sie
gejagt würden. Es sei eine „Wilderei-Krise“.
Eine Ansicht, die auch Dietrich Jelden vom
Bundesamt für Naturschutz (BfN) teilt. Die
Krise habe inzwischen gar „biblische Aus-
maße“ angenommen, sagte Jelden vergan-
gene Woche während eines Fachgespräches
zum Wildtierhandel im Umweltausschuss.
Anders als während der Wilderei-Krise der
1980er Jahre, die vor allem „armutsgetrie-
ben“ gewesen sei, zeichneten nun teilweise
paramilitärisch organisierte Gruppierun-
gen mit politischen Verbindungen oder
hochgerüstete kriminelle, Gruppen dafür
verantwortlich.
Das Ausmaß der Krise beklagte auch John
E. Scanlon, aber es gebe auch eine „gute

Nachricht“: Die internationale Gemein-
schaft sei inzwischen aufgewacht. Scanlon
ist Generalsekretär des Sekretariats des
Übereinkommens über den internationa-
len Handel mit gefährdeten frei lebenden
Tieren und Pflanzen (CITES). Die auch als
Washingtoner Artenschutzabkommen be-
kannte Übereinkunft regelt den Schutz von
etwa 5.000 Tier- sowie 29.000 Pflanzenar-
ten und den Handel mit ihnen. Für vom
Aussterben bedrohte Arten, etwa Elefanten,
gilt ein generelles Handelsverbot. Deutsch-
land ratifizierte die Übereinkunft vor 40
Jahren am 20. Juni 1976.
Wilderei, so Scanlon, bedrohe nicht nur
Tiere, Pflanzen und das Ökosystem, son-
dern habe auch Auswirkungen auf die Le-
bensgrundlage der Menschen und den po-
litisch-wirtschaftlichen Zusammenhalt der
betroffenen Regionen. Um illegalen Han-
del einzudämmen, könnten zum Beispiel
Strafvorschriften verschärft werden, um die
Nachfrage zu senken, forderte Scanlon.

Nachfrage reduzieren Jörg-Andreas Krü-
ger vom WWF betonte, dass neben der Be-
kämpfung der Wilderei und des illegalen
Handels auch Infokampagnen und Um-
weltbildung notwendig seien, um gerade
in Asien die Nachfrage über ein veränder-
tes Kaufverhalten zu reduzieren. In Hin-

blick auf die Bundesrepublik und die Eu-
ropäische Union sei zudem wichtig, Voll-
zug, Vernetzung und Kontrollen zu stär-
ken. Der von der EU angeschobene Akti-
onsplan gehe in die richtige Richtung,
müsse aber auch erstmal umgesetzt wer-
den, sagte der WWF-Vertreter. Deutsch-
land sollte den Wildtierhandel auch im
Rahmen der im Dezember beginnenden
G20-Präsidentschaft auf die Agenda set-
zen, forderte Krüger. Denkbar sei etwa ein
Aktionsplan.
Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD), Parlamen-
tarische Staatssekretärin im Bundesum-
weltministerium, betonte, dass Deutsch-
land bei der Bekämpfung der Wilderei und
des illegalen Artenhandels eine führende
Rolle spiele. Bei der im Herbst anstehen-
den Konferenz der CITES-Vertragsparteien
werde sich die Bundesrepublik etwa dafür
einsetzen, das hohe Schutzniveau für den
Afrikanischen Elefanten zu erhalten. Auch
das Thema Jagdtrophäen werde Deutsch-
land bei der Konferenz ansprechen, mach-
te BfN-Vertreter Jelden klar. Hintergrund
ist, dass für Jagdtrophäen von Arten nach
Anhang II des CITES-Abkommens zwar in
der Regel eine Ausfuhrgenehmigung, aber
keine Einfuhrgenehmigung benötigt wird.
Deutschland strebe für diese Fälle eine Le-
galitäts- und Nachhaltigkeitsprüfung an.

Auf EU-Ebene sei das für sechs Arten des
Anhangs II schon gelungen, die Notwen-
digkeit einer Einfuhrgenehmigung zu etab-
lieren, sagte Jelden.

Wildbörsen-Verbot Sandra Altherr von
Pro Wildlife ging vor allen auf die Entwick-
lungen des Lebendtierhandels in Deutsch-
land ein. Hier zeichne sich bei Privathal-
tern aktuell ein Trend zu exotischen Säuge-
tieren ab. Insgesamt sei das Spektrum aber
sehr breit. Bei einigen Arten würden auch
Wildfänge importiert. Dies muss nach An-
sicht von Pro Wildlife verboten werden.
Altherr forderte zudem ein Verbot von ge-
werblichen Wildtierbörsen. Diese seien aus
„Tier- und Artenschutzgründen“ sehr be-
denklich. Altherr kritisierte, dass die Bun-
desregierung im Koalitionsvertrag zwar an-
gekündigt hatte, den Handel bundesein-
heitlich zu regeln, Wildfang-Import zu ver-
bieten und gewerbliche Tierbörsen zu un-
tersagen, aber noch nichts davon umge-
setzt habe. Sören Christian Reimer T

Weiterführende Links zu den
Themen dieser Seite finden
Sie in unserem E-Paper

KURZ NOTIERT

Linke will kostenlose
Verpflegung in Schulen
Alle Kinder und Jugendlichen in Kinder-
tagesstätten, allgemeinbildenden Schu-
len sowie Horteinrichtungen und in der
Tagespflege mit Ganztagsangebot sollen
eine beitragsfreie, altersgerechte, ab-
wechslungsreiche und ansprechende Es-
sensversorgung erhalten. Das fordert die
Fraktion Die Linke von der Bundesregie-
rung in einem Antrag zur Einrichtung ei-
nes Bundesprogramms zur Kita- und
Schulverpflegung (18/8611). Der Antrag
wurde am Donnerstag vom Bundestag
an die Ausschüsse überwiesen. Der Bund
soll zur Finanzierung der Forderung aus-
reichend Mittel zur Verfügung stellen
und mit den Bundesländern Vereinba-
rungen treffen, damit diese die Finanz-
mittel entsprechenden Einrichtungen zur
Verfügung stellen. Für jedes Kind und je-
den Jugendlichen soll eine Pauschale
von 4,50 Euro pro Verpflegungstag ver-
anschlagt werden. eis T

Integrierter Ansatz für
die ländlichen Räume

Die Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur
und Küstenschutz (GAK) soll geändert
werden. Der Bundestag überwies am
Donnerstag den von der Regierung ein-
gebrachten Gesetzentwurf zur Änderung
des GAK-Gesetzes (18/8578) an die Aus-
schüsse. Mit dem Gesetz sollen die länd-
lichen Räume im Rahmen eines „inte-
grierten Ansatzes als Lebens-, Wirt-
schafts-, Erholungs- und Naturräume“
gesichert und weiterentwickelt werden.
Mit der Änderung sollen die sogenann-
ten Agrarumweltmaßnahmen um „Maß-
nahmen zur Förderung der Infrastruktur
ländlicher Gebiete im Rahmen der Ge-
meinsamen Agrarpolitik der Europäi-
schen Union“ erweitert werden. Darun-
ter fallen unter anderem Fördermöglich-
keiten in den ländlichen Tourismus au-
ßerhalb landwirtschaftlicher Betriebe,
zur Umnutzung nichtlandwirtschaftlicher
Bausubstanz sowie Investitionen in
nichtlandwirtschaftliche Kleinstbetriebe.
Die Regierung begründet ihre Initiative
damit, dass viele ländliche Gebiete auf-
grund unzureichender oder fehlender In-
frastruktur in ihrer wirtschaftlichen Ent-
wicklung stagnieren oder sich in einer
Abwärtsspirale befinden würden. eis T

Umweltsensibles Grünland
kann umgewandelt werden

Die Vorschriften über die Ausweisung
von Gebieten mit umweltsensiblem Dau-
ergrünland und über die Genehmigung
zur Umwandlung von Dauergrünland
sollen geändert werden. Der Bundestag
überwies am Donnerstag den von der
Bundesregierung eingebrachten Entwurf
zur Änderung des Direktzahlungen-
Durchführungsgesetzes (18/8514) an die
Ausschüsse. Mit der Änderung soll die
Umwandlung umweltsensiblen Dauer-
grünlands in nicht landwirtschaftlich ge-
nutzte Flächen in Einzelfällen genehmi-
gungsfähig werden sowie die Umwand-
lung sonstigen Grünlands ermöglicht
werden, ohne dass dafür Ersatzflächen
geschaffen werden müssen. Bereits nach
bisherigem Recht erfolgte Umwandlun-
gen sollen anerkannt werden. Ziel der
Änderung ist es, betriebliche Interessen
und den Schutz des Dauergründlandes
miteinander zu vereinbaren. eis T
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Konkurrenz soll das Geschäft beleben
VERKEHR Sachverständige sehen Nachbesserungsbedarf beim Gesetzentwurf zur Stärkung des Wettbewerbs auf der Schiene

Die Meinungen der Experten über den Ge-
setzentwurf der Bundesregierung zur Stär-
kung des Wettbewerbs im Eisenbahnbe-
reich (18/8334) gehen auseinander. Dies
wurde vergangene Woche bei einer öffent-
lichen Anhörung des Ausschusses für Ver-
kehr und digitale Infrastruktur deutlich.
Mit dem Gesetzentwurf will die Bundesre-
gierung die Richtlinie 2012/34/EU zur
Schaffung eines einheitlichen europäi-
schen Eisenbahnraums in deutsches Recht
umsetzen. Die Regelungen betreffen die
Struktur der Eisenbahn, den Zugang zu Ei-
senbahnanlagen und Serviceeinrichtungen
und die Erhebung von Entgelten für den
Zugang zur Eisenbahninfrastruktur. Eben-
falls angepasst werden soll der Bereich der
Genehmigungen für Eisenbahnverkehrsun-
ternehmen, die wie bisher im Allgemeinen
Eisenbahngesetz geregelt werden sollen.
Martin Henke vom Verband Deutscher Ver-
kehrsunternehmen (VDV) bezeichnete in
der Anhörung den Gesetzentwurf als Fort-
schritt gegenüber dem jetzigen Status. Dies

gelte insbesondere für die Schaffung höhe-
rer Rechtssicherheit bei der Prüfung der
Trassenpreise. Es verblieben jedoch einige
Bereiche, in denen der Entwurf Verbesse-
rungspotenzial und Korrekturbedarf auf-
weise. So forderte er unter anderem eine
generelle Befreiung kleiner und mittelgro-
ßer Eisenbahnen von den Vorschriften
über die Struktur der Eisenbahnen und
von der Erhebung von Entgelten für den
Zugang zu Eisenbahnanlagen und Service-
einrichtungen. Auch sollten nach seiner
Auffassung Schmalspurbahnen vom An-
wendungsbereich des Eisenbahnregulie-
rungsgesetzes ausgenommen werden.

Mehr Rechtssicherheit Frank Miram von
der Deutsche Bahn AG setzte sich für die
„Eins-zu-eins-Umsetzung“ der EU-Richtli-
nie in deutsches Recht ein. Überschießen-
de Regulierungsvorhaben sollten vermie-
den werden, um die ohnehin schwierige
Wettbewerbsposition der Schiene nicht zu-
sätzlich zu belasten. Entscheidend sei, dass
der Regulierungsrahmen verlässlich und
mit unternehmerischen Investitionen ver-
einbar sei. Diesem Anspruch werde der
vorherige Gesetzentwurf nur zum Teil ge-
recht. In der Summe werde er zu einer er-
heblichen Stärkung des Regulierungsrah-
mens aber auch zu mehr Rechtssicherheit

führen, sagte er. Für Michael Köhler von
der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft
(EVG) muss der Entwurf „nachgebessert“
werden. Die EVG lehne wichtige Passagen
ab, da insbesondere die vorgeschlagene
Anreizregulierung im Ergebnis den Ver-
kehrsträger Schiene insgesamt zu schwä-
chen drohe, betonte er. Zwar sei der grund-
sätzlichen Orientierung an den Vorgaben

der EU zuzustimmen. Mit der konkreten
Ausgestaltung einzelner Regulierungsthe-
men schieße der deutsche Gesetzentwurf
aber über das durch die europäische Ge-
setzgebung vorgegebene Ziel ausgerechnet
in den Kernfragen der Sicherung von Über-
lebens- und Entwicklungsfähigkeit der In-
frastrukturnetze hinaus. Eine Beseitigung
der bestehenden Wettbewerbsnachteile der

Schiene finde weiterhin nicht statt,. Statt-
dessen würden zurückliegende Entschei-
dungen der Bundesregierung etwa auf dem
Gebiet der Lkw-Maut zu einer weiteren zu-
sätzlichen Schwächung der Schiene führen.

Preisauftrieb stoppen Peter Westenber-
ger, Netzwerk Europäischer Eisenbahnen
(NEE), begrüßte die grundsätzliche Ziel-
richtung von mehr Wettbewerb im Schie-
nengüterverkehr. Es seien aber „erhebli-
che“ Nachbesserungen nötig. So müsse
mehr Zuverlässigkeit in das System ge-
bracht und der Preisauftrieb gestoppt wer-
den. Trotzdem solle das Gesetz schnell be-
geschlossen werden, um die lange überfäl-
ligen Verbesserungen in Kraft zu setzen .
Für Claus Weselsky von der Gewerkschaft
Deutscher Lokomotivführer (GDL) ist der
Gesetzentwurf weniger geeignet, die aktu-
ellen und erheblichen Probleme des Ver-
kehrsträgers Schiene zu lösen. So werde vor
allem das wesentliche Ziel „Gewährleis-
tung eines sicheren, leistungsfähigen und
zuverlässigen Betriebs der Eisenbahninfra-
struktur“ nur unzureichend berücksichtigt.
Nach seiner Auffassung wird das System Ei-
senbahn in Deutschland zunehmend ver-
nachlässigt. Die Leistungsfähigkeit der In-
frastruktur müsse erhalten und nicht redu-
ziert werden. Michael Klein T

Weiterführende Links zu den
Themen dieser Seite finden
Sie in unserem E-Paper

Eisenbahnen sollen besser aufeinander abgestimmt werden © picture-alliance/dpa

D
ie Euphorie unter den
Netzpolitikern der Koali-
tion war groß. Nach
schier endlosen Diskus-
sionen war man überein-
gekommen, das Haupt-

hemmnis für offene WLAN-Netze in
Deutschland zu beseitigen. Man habe die
Störerhaftung abgeschafft, hieß es Mitte
Mai. Dieses nur in Deutschland bekannte
Phänomen sorgt dafür, dass Betreiber offe-
ner WLAN-Netze mit Schadenersatzforde-
rungen und Unterlassungsklagen wegen
vermeintlicher Urheberrechtsverletzungen
über ihre Netze rechnen müssen. Die Be-
reitschaft, seine Netze zu öffnen, hält sich
daher in Grenzen. Die ersten öffentlichen
Reaktionen auf die Einigung der Koalition
waren begeistert. Ein paar Kritiker freilich
gab es auch da schon. Noch, so gaben sie
zu bedenken, sei ja völlig unbekannt, wie
genau das geschehen soll. Seit Anfang ver-
gangenen Woche liegt der Antrag der Ko-
alitionsfraktionen vor, mit dem das Tele-
mediengesetz (TMG) geändert werden soll.
Die Kritiker dürften sich dadurch bestätigt
gefühlt haben. Kurz und knapp ist die Än-
derung im Gesetzestext. Das Providerprivi-
leg, wonach Anbieter lediglich den Zugang
zum Internet bereitstellen, grundsätzlich
aber nicht für das eventuelle Fehlverhalten
der Nutzer verantwortlich gemacht werden
können, das in Paragraph 8 des TMG gere-
gelt ist, soll danach auch für die Betreiber
offener WLAN-Netze gelten. Ein Passus zu
Störerhaftung und Abmahnkosten findet
sich lediglich in der Begründung.

Rechtssicherheit Das ging aus europa-
rechtlichen Gründen nicht anders, heißt es
bei der Union - die Rechtssicherheit sei
dennoch gegeben, urteilt die SPD. Der Op-
position hingegen reicht das nicht. Linke
und Grüne sehen nach wie vor die Gefahr
von Unterlassungsklagen gegen Netzbetrei-
ber. Für Gerichte seien Gesetze entschei-
dend – nicht deren Begründungen.
In diesem Spannungsfeld bewegte sich
auch die Debatte vergangenen Donnerstag,
in deren Folge die TMG-Novelle mit den
Stimmen der Koalition angenommen wur-
de (18/6745, 18/8645). Mit dem Gesetz
werde dafür Sorge getragen, dass auch in
Deutschland ohne Vorschaltseite oder
Passwort offene WLAN-Netze angeboten
und genutzt werden können, sagte Marcus
Held (SPD). „Damit schaffen wir die
Rechtssicherheit, die alle Betreiber brau-
chen“, urteilte er. Künftig bestehe nun kei-
ne Gefahr mehr, dass die Betreiber für
Rechtsverletzungen Dritter haftbar ge-
macht werden können.

Oppositionsentwurf Petra Sitte (Die Lin-
ke) bewertet dies anders. Die Neuregelung
ändere nichts am Problem der Störerhaf-
tung, kritisierte sie. Dies lediglich in der
Begründung des Gesetzes zu erwähnen, rei-
che nicht aus, befand die Linken-Abgeord-
nete. Nach wie vor könne von WLAN-An-
bietern verlangt werden, „eine mögliche
Rechtsverletzung eines WLAN-Nutzers zu
unterbinden“. Dies sei von privaten Anbie-
tern kaum zu kontrollieren. Daher müsse
die Haftungsfreistellung für gewerbliche
und nicht-gewerbliche WLAN-Anbieter
„explizit auf die Unterlassungsansprüche
ausgeweitet werden“, wie es Linke und
Grüne in ihrem Gesetzentwurf (18/3047,
18/3861), der jedoch keine Mehrheit fand,
vorgesehen hätten.
Die Koalition habe sich inhaltlich an dem
orientiert, „was der Generalanwalt des Eu-
ropäischen Gerichtshofes (EuGH) vorgege-
ben hat“, entgegnete Axel Knoerig (CDU).
Dieser habe ganz klar ausgeführt, dass es
keine vollständige Haftungsfreistellung ge-
ben könne. „Wenn ein WLAN-Netz ein-
deutig Rechtsvergehen hervorbringt, muss
ein Unterbinden weiterer Vergehen per Ge-
richtsbeschluss möglich sein“, sagte Knoe-

rig. Man könne nicht den Schutz von
WLAN-Betreibern über den Schutz des
geistigen Eigentums stellen. Nun gebe es
eine Balance zwischen der Informations-
freiheit und dem Urheberrecht.
Statt im Gesetz das Ende der Störerhaftung
klar festzuschreiben, werde es wieder Ge-
richten überlassen, die Begründung zu
dem Gesetz auszulegen, kritisierte Konsta-
tin von Notz (Grüne). Insofern sei jegliche
Siegerpose bei Regierung und Koalition
fehl am Platz. Notz begrüßte zwar, dass ei-
nige „völlig abwegige Regelungen“ aus der
Regierungsvorlage wie die WLAN-Ver-
schlüsselung und die Vorschaltseite ersatz-
los gestrichen worden seien. Bedauerlich
sei aber, dass die Koalition eben nicht dem
„lichtvollen und wegweisenden Gesetzent-
wurf der Opposition“ gefolgt sei, der eine
vollständige Abschaffung der Störerhaftung
zur Folge gehabt hätte.
Kein Verständnis für die Skepsis der Oppo-
sition hat Lars Klingbeil (SPD). Von einer
„Mogelpackung“ könne keine Rede sein.
Sei doch in der Gesetzesbegründung klar

formuliert, dass die Haftungsprivilegierung
„auch die verschuldensunabhängige Haf-
tung im Zivilrecht nach der Störerhaftung
umfasst und daher nicht nur einer Verurtei-
lung des Vermittlers zur Zahlung von Scha-
denersatz, sondern auch seiner Verurtei-
lung zur Tragung der Abmahnkosten und
der gerichtlichen Kosten entgegen steht“.
Wer diesen ausdrücklichen Wunsch des
Gesetzgebers nicht verstehe, „ignoriert be-
wusst das Mehr an Rechtssicherheit, das
wir schaffen“, urteilte Klingbeil.
Ein vollständiger Verzicht auf Unterlas-
sungsansprüche sei europarechtlich nicht
durchsetzbar, betonte Thomas Jarzombek
(CDU). Laut Gesetzesbegründung gelte der
Anspruch dann, wenn es eine gerichtliche
Anordnung gibt. Der Unionspolitiker
blickt optimistisch in die WLAN-Zukunft
und kündigte an, im eigenen Wahlkreisbü-
ro ein offenes WLAN-Netz anzubieten.
„Ich lade alle ein, da zu surfen. Auf die Ab-
mahnungen, die nicht kommen werden,
freue ich mich schon heute“, sagte Jarzom-
bek. Götz Hausding T

Künftig könnte es nicht nur in Berlin sondern in ganz Deutschland mehr offene WLAN-Netze geben. © picture-alliance/dpa

Offene Netze
WLAN Union und SPD freuen sich über Rechtssicherheit

> STICHWORT
Telemediengesetz (TMG)

> Providerprivileg In Paragraf 8 ist ge-
regelt, dass Internetanbeiter grundsätz-
lich nicht für eventuelles Fehlverhalten
der Nutzer verantwortlich gemacht wer-
den können.

> Störerhaftung Laut einem Urteil des
Bundesgerichtshofes (BGH) gilt das Pro-
viderprivileg nur für Schadensersatzan-
sprüche, während Unterlassungsansprü-
che wie die Störerhaftung davon nicht
erfasst sind.

> EuGH Der Generalanwalt des Europäi-
schen Gerichtshofes hat das Prinzip der
Störerhaftung abgelehnt. Demnach dür-
fen Gewerbetreibende, die ein ungesi-
chertes WLAN-Netz betreiben, nicht für
Urheberrechtsverletzungen Dritter haft-
bar gemacht werden.

Lange nach sicherer
Lösung gesucht
CUM/EX-AUSSCHUSS Bankenmanager acht Stunden befragt

Der Untersuchungsausschuss zur Aufarbei-
tung der sogenannten Cum/Ex-Geschäfte
kommt voran. Am vergangenen Donners-
tag befragten die Mitglieder weitere Zeugen
aus der Welt der Banken und gewannen so
detaillierte Einblicke in die hochkomple-
xen Aktientransaktionen, die den Fiskus
Milliarden gekostet haben sollen. Mehrere
Zeugen sagten aus, dass vonseiten der Fi-
nanzinstitute zum Teil bereits seit Anfang
der 1990er Jahre versucht worden sei, Steu-
erlücken bei Aktiengeschäften zu schlie-
ßen. Die Finanzverwaltung sei auf diese
Probleme aufmerksam ge-
macht worden, habe aber
lange gebraucht, um diese
Lücken zu schließen.
Laut Zeugen ist das Pro-
blem mehrfacher Steuerer-
stattungen bereits seit En-
der der 1970er Jahre be-
kannt gewesen, damals
aber nur in Einzelfällen.
Nichtsdestotrotz habe es
sich um ein Risiko gehan-
delt, und das habe man
über den Bankenverband
und die Finanzverwaltung
in den Griff bekommen wollen. Vermutun-
gen, die Banken hätten ein Interesse an
den Cum/Ex-Geschäften gehabt und eine
Regulierung deshalb hinausgezögert, wie-
sen die Bankenvertreter zurück.

Banken sahen Risiko Der Ausschuss be-
fragte zunächst die Bankmanager Karl-
heinz Jankowsky (ehemals HypoVereins-
bank – HVB), Joachim Zimmermann
(HSBC Trinkaus & Burkhardt AG) und
Götz Weitbrecht (Deutsche Bank), die Mit-
glieder des Ad-hoc-Arbeitskreises „Aktien-
geschäfte in zeitlicher Nähe zum Ausschüt-
tungstermin“ des Bundesverbandes deut-
scher Banken (BdB) waren. Im Anschluss
daran standen Erhard Ullrich und Gerhard
Baumrucker (beide ehemals Deutsche
Bank) Rede und Antwort. Die beiden wa-
ren Mitverfasser eines Briefes des Instituts
vom Mai 1997, in welchem dem Banken-
verband Vorschläge zur Re-
gelung von Wertpapierge-
schäften um den Dividen-
denstichtag übermittelt
wurden.
Die Fragen der Ausschuss-
mitglieder betrafen unter
anderem die Hintergründe
des Briefes des Bankenver-
bandes an das Bundesfi-
nanzministerium vom De-
zember 2002, in dem auf
die Problematik der Leer-
verkäufe von Aktien um
den Dividendenstichtag
hingewiesen und ein Lösungsvorschlag un-
terbreitet wurde, der aber erst 2007 – und
nur für das Inland – realisiert wurde. Diese
sogenannten Cum/Ex-Geschäften wurden
zwischen 1999 und 2011 systematisch für
eine mehrfache Erstattung beziehungswei-
se Anrechnung von tatsächlich nur einmal
einbehaltener und abgeführter Kapitaler-
tragsteuer genutzt. Der dem Fiskus da-
durch gegebenenfalls entstandene Schaden
wird auf etwa zwölf Milliarden Euro ge-
schätzt.
Zimmermann, Leiter der Steuerabteilung
bei HSBC Trinkaus & Burkhardt, sprach
von „Missständen“ im Zusammenhang mit
den Cum/Ex-Geschäften und brachte sein
Unverständnis darüber zum Ausdruck, dass
diese Steuerschlupflöcher erst 2011 ge-

schlossen wurden. Er habe von der Exis-
tenz solcher Geschäfte mit doppelten Steu-
erbescheinigungen erstmals 1997 im Steu-
erausschuss des BdB gehört. Für ihn und
viele andere seien diese „nicht legitim“ ge-
wesen. Zimmermann verwies auf das Haf-
tungsrisiko für die Banken. Man habe da-
her eine Lösung gebraucht, und eine sol-
che sei in dem BdB-Brief von 2002 vorge-
schlagen worden. Dabei sei klar gewesen,
dass dies nur bei inländischen Banken
funktioniere. Er sei daher nicht vollständig
zufrieden gewesen. Wie auch die anderen

Zeugen betonte Zimmer-
mann, die Brisanz und das
spätere „flächendeckende“
Ausmaß der Cum/Ex-Ge-
schäfte seien Mitte der
2000er Jahre nicht zu er-
kennen gewesen.
Weitbrecht war bis 2015
Leiter der deutschen Steu-
erabteilung der Deutschen
Bank und seit 1996 Mit-
glied im Steuerausschuss
des BdB. Wie er dem Aus-
schuss sagte, habe er sich
2002 im Rahmen des BdB

mit der Cum/Ex-Problematik befasst. We-
gen der Gefahr falscher Steuerbescheini-
gungen sei eine gesetzliche Regelung ange-
strebt worden. Es habe sich damals aber
nur um „Einzelfälle“ gehandelt. Danach
sei er mit der Problematik nicht mehr „re-
levant befasst“ gewesen. Warum das ange-
strebte Gesetz erst 2007 kam, könne er
nicht sagen.

Lösungen Im Vorfeld seien zwei Lösungen
diskutiert worden, von denen eine von
Clearstream abgelehnt worden sei mit der
Begründung, dass ausländische Leerverkäu-
fe nicht zu identifizieren seien. Der letzt-
endliche BdB-Vorschlag sei eine praktika-
ble Lösung für die deutschen Banken gewe-
sen, dem Finanzministerium hätte aber
klar sein müssen, dass das Problem damit
noch nicht vom Tisch ist.
Baumrucker war 42 Jahre in der Steuerab-

teilung der Deutschen
Bank tätig und ist seit März
2015 im Ruhestand. Er war
Mitglied in diversen Ar-
beitskreisen des BdB. Aus
seiner Erfahrung schilderte
er die Entwicklung des The-
ma „Leerverkäufe“ seit En-
de der 1970er Jahre und
die Maßnahmen, die ab
Anfang der 1990er Jahre er-
griffen wurden, um falsche
Steuerbescheinigungen zu
verhindern. „Wir haben das
nicht in den Griff bekom-

men“, sagte Baumrucker. Daraufhin habe
man sich 1997 an den BdB mit der Bitte
um eine sichere gesetzliche Regelung. Ein
entsprechender Vorschlag sei dann im De-
zember 2002 an das Bundesfinanzministe-
rium gegangen. 2007 sei dann das Gesetz
in Kraft getreten. Ursprünglich sollte auch
die „Auslandsflanke dichtgemacht wer-
den“, sagte Baumrucker. Das sei aber „aus
den bekannten Gründen“ gescheitert. Erst
2012 sei dann eine grundsätzliche Rege-
lung mit der Einführung der Bruttoregulie-
rung erfolgt, durch die die Steuerabzugs-
pflicht vom Emittenten weg auf die Zahl-
stellen verlagert worden sei. Im Nachhi-
nein müsse man sich den Vorwurf machen,
warum man auf diese Idee nicht schon frü-
her gekommen sei. Michael Wojtek T

»Wir
haben das

nicht
in den
Griff

bekommen.«
Gerhard Baumrucker

(ehemaliger Bankmanager)

»Die Brisanz
der Geschäfte
war Mitte der
2000er Jahre

nicht zu
erkennen.«

Joachim Zimmermann
(Bankmanager)
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Eine Annäherung
GESCHICHTE Bundestagpräsident Lammert und Sejm-Marschall Kuchciński
eröffnen die Ausstellung „Polen und Deutsche – Geschichten eines Dialogs“

M
arek Kuchciński hat-
te sich Zeit gelassen
mit seinem Antritts-
besuch in Berlin.
Mehr als sechs Mo-
nate waren seit sei-

ner Wahl im Herbst ins Land gegangen, be-
vor der neue Sejm-Marschall am letzten
Mai-Tag in die Bundeshauptstadt reiste.
Umso beeindruckter zeigte sich der polni-
sche Parlamentspräsident, als er in der ver-
gangenen Woche gemeinsam mit seinem
Amtskollegen Norbert Lammert die Aus-
stellung „Polen und Deutsche – Geschich-
ten eines Dialogs“ eröffnete. „Es sind be-
wegende Augenblicke für mich“, bekannte
Kuchciński. Zuvor hatten sich beide Parla-
mentspräsidenten zu einem Gedankenaus-
tausch über das bilaterale Verhältnis beider
Länder und die Zukunft der Europäi-
schenh Union getroffen.
Der 60-jährige Sejm-Marschall gehört zu
den frühesten Mitgliedern der 2001 ge-
gründeten Partei „Recht und Gerechtigkeit“
(PiS), die von dem deutschlandkritischen
Rechtspopulisten Jarosław Kaczyński ge-
führt wird. Seit November 2015 regiert die
PiS in Warschau mit absoluter Mehrheit.
Seither gelten die bilateralen Beziehungen
als angespannt. Lammert wertete den ge-
meinsamen Auftritt mit Kuchciński vor
diesem Hintergrund als „wichtiges Zei-
chen, welch großes Gewicht wir den Bezie-
hungen unserer Länder beimessen“.
Er begrüßte seinen Gast mit den berühmt
gewordenen Worten des früheren Bundes-

präsidenten Richard von Weizsäcker, der
sich Zeit seines Lebens für die Versöhnung
zwischen Deutschen und Polen eingesetzt
hatte: „Die heutige Generation ist nicht
verantwortlich für das, was in der Vergan-
genheit geschehen ist. Aber sie ist verant-
wortlich für das, was in der Zukunft daraus
wird.“ Ebenfalls zitierte
Lammert den zentralen
Satz jenes Hirtenbriefes der
katholischen Bischöfe Po-
lens an ihre deutschen
Amtsbrüder von 1965, mit
dem die Wiederannähe-
rung 20 Jahre nach dem
Zweiten Weltkrieg begann:
„Wir vergeben und bitten
um Vergebung.“ Das
Schreiben spielt auch in
der Ausstellung eine he-
rausragende Rolle.
Diese ist noch bis zum
17. Juni im Bundestag zu sehen – an die-
sem Tag jährt sich die Unterzeichnung des
deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrags
von 1991 zum 25. Mal. Das Abkommen,
das den Kalten Krieg im Herzen Europas
beendete, gilt als historisch. Allerdings wä-
re der Durchbruch kaum möglich gewesen
„ohne die vorangegangenen Initiativen
einzelner, zum Dialog entschlossener Men-
schen und nicht zuletzt der Kirchen“, wie
Kuchciński unterstrich.
Die Schau im Bundestag greift auf Material
zurück, das vom Warschauer Museum der
Geschichte Polens in Kooperation mit der

Stiftung Kreisau für Europäische Verständi-
gung zusammengestellt wurde. Seit No-
vember 2014 ist sie in Kreisau als Dauer-
präsentation zu sehen. Im Sejm war sie be-
reits in veränderter Form zu Gast. Der Bun-
destagspräsident hob den exemplarischen
Charakter der Exponate hervor. „Diese Aus-

stellung will nicht die ge-
samte deutsch-polnische
Geschichte nachzeichnen“,
erklärte Lammert. „Sie zeigt
einen Abriss über das Ver-
hältnis unserer beiden Na-
tionen im 20. Jahrhundert
– ein vergleichsweise kur-
zer, aber besonders drama-
tischer Abschnitt unserer
gemeinsamen Geschichte,
der über weite Strecken von
Misstrauen und Feind-
schaft, Krieg und Zerstö-
rung, Flucht und Vertrei-

bung gekennzeichnet war.“ Umso ein-
drucksvoller sei es, betonte er, „dass diese
Ausstellung in Kreisau entstanden ist, ei-
nem jener wenigen Orte, deren Namen wir
mit dem aktiven, wenn auch letztlich er-
folglosen Widerstand gegen den National-
sozialismus verbinden“. Deutschland ver-
binde mit Kreisau ebenfalls die Erinnerung
an die Versöhnungsmesse, die Bundeskanz-
ler Helmut Kohl und Polens Ministerpräsi-
dent Tadeusz Mazowiecki dort im Novem-
ber 1989 gefeiert haben.
Die Macher der Ausstellung, allen voran
Kurator Waldemar Czuchar und Robert

Kostro, der Direktor des Museums der Ge-
schichte Polens, zeichnen in Bildern und
auf Schautafeln den Wandel der deutsch-
polnischen Beziehungen von der Zwi-
schenkriegszeit über den Krieg bis in die
Gegenwart nach. KZ-Häftlinge hinter Sta-
cheldraht in Auschwitz sind zu sehen, aber
auch Bundeskanzler Willy Brandt auf den
Knien vor dem Warschauer Ghetto-Mahn-
mal. Gesprengte Häuser und Kriegsruinen
weichen den Bildern von der buchstäblich
mit bloßen Händen eingerissenen Berliner
Mauer. Daneben hängt das Wahlplakat der
Freiheitsbewegung Solidarność von 1989,
das einen stilisierten Westernhelden auf
dem Weg in den Kampf zeigt.
„Ohne die Solidarność wäre die Mauer
kaum gefallen“, betonte Lammert und lei-
tete daraus eine umso größere Verantwor-
tung der Deutschen und der Polen für die
gemeinsame europäische Zukunft ab.
Kuchciński griff diesen Punkt auf: „Deut-
sche und Polen wollen in einem freien
und solidarischen Europa leben“, versi-
cherte der Sejm-Marschall, fragte aber im
selben Atemzug, ob die Partner dasselbe
unter dieser Überschrift verstünden. „Wir
Polen wollen ein Europa der Vaterländer“,
sagte er und mahnte: „Wir müssen drin-
gend einen Dialog über die Zukunft der
EU führen.“ Wer wollte, konnte darin ei-
nen Hinweis auf die deutsch-polnischen
Missstimmungen der vergangenen Monate
sehen. Ulrich Krökel T

Der Autor ist freier Journalist in Berlin.

Norbert Lammert (links) und Marek Kuchciński bei der Präsentation der Ausstellung im Bundestag. Sie kann nach vorheriger Anmeldung unter ausstellungen@bundestag.de noch
bis zum 17. Juni im Paul-Löbe-Haus besichtigt werden. © Deutscher Bundestag/Achim Melde

»Ein wichtiges
Zeichen, welch

großes Ge-
wicht wir den
Beziehungen
beimessen.«
Bundestagspräsident

Nobert Lammert

KURZ REZENSIERT

Es war einmal: Carsharing boomte, Nach-
barschaftshilfen bei Reparaturen, beim Put-
zen, beim Babysitting breiteten sich aus,
der Kleidertausch im Internet florierte, die
Schlafplatzvermittlung für finanziell klam-
me Studenten und Touristen wurden en
vogue. Auch Tom Slee wurde zum Anhän-
ger dieser Bewegung mit ihrem Image als
sozialer und ökologischer Alternative zum
gewinnorientierten Kapitalismus.
Jetzt aber rechnet der kanadische Autor
mit dieser Sharing Economy ab – nicht mit
deren Ursprungsidee, sondern mit deren In-
strumentalisierung durch zahllose Firmen,
die in der „Wirtschaft des Teilens“ eine
profitable Geschäftsidee wittern. Nicht der
Kapitalismus wurde aufgemischt, vielmehr
wurde das Prinzip von Teilen und Tauschen
zum „Spielplatz von Milliardären, der Wall
Street und Wagniskapitalgebern“, lautet
sein Befund. Man mag den Eindruck ge-
winnen, der Zorn enttäuschter Liebe habe
beim Verfasser hie und da etwas kräftig die
Feder geführt. Im Kern aber analysiert Slee
faktenreich Geschichte und Strukturen der
Sharing Economy wie die Praktiken der Un-
ternehmen, die über satte Provisionen für
die Internet-Vermittlung von Dienstleistun-
gen dickes Geld verdienen. Das Buch erläu-
tert die Problematik vor allem anhand der
Konzerne Uber und Airbnb. Uber vermittelt
Fahrdienste als Billigkonkurrenz zum Taxi-
gewerbe, das soziale Standards wahren
und Mindestlöhne zahlen muss: Uber-
Chauffeure indes tragen das unternehmeri-
sche Risiko, verdienen oft miserabel, müs-
sen sich um Sozialversicherung und Unfall-
schutz allein kümmern. Airbnb verhilft
nicht nur Privatleuten durch Untervermie-
tung eines Zimmers zu kleinen Zusatzver-
diensten, sondern mietet weltweit auch
große Wohnanlagen zur Weitervermietung
an Touristen an, was in Städten die Woh-
nungsknappheit verstärkt. Slees Schre-
ckensvision: Google, Amazon und andere
Giganten unterwerfen mit Hilfe der Sharing
Economy auch bislang kommerzfreie Le-
bensbereiche einer knallharten Marktwirt-
schaft mit Jobs, die prekärer sind „als alles,
was wir kennen“. kos T

Tom Slee:

Deins ist meins.
Die unbequemen
Wahrheiten der
Sharing Economy

Antje Kunstmann,
München 2016;
272 S., 22,95 €

Frank Uekötter erzählt in seinem neuen
Buch die Geschichte des grünen
Deutschlands. Aber nicht als stringente
Aufstiegsgeschichte von der Umweltbe-
wegung direkt ins „grüne Ökotopia“,
denn dazu sei die ökologische Erfolgsbi-
lanz insgesamt zu „überschaubar“.
Für Uekötter, der an der Universität
Birmingham geisteswissenschaftliche
Umweltgeschichte lehrt, liegen die Din-
ge überhaupt komplizierter. Eine allzu
einfache Erzählung, die quasi umweltbe-
wegte Menschen und Verbände gegen
den Staat als vor allem Adressaten von
Forderungen stellt, werde der Sache
eben nicht gerecht. Zudem sei die Um-
weltbewegung nur als Wort ein Singular,
in Wirklichkeit aber „vielstimmig“ und in
ihrem Inneren nicht spannungsfrei.
Die Rolle des Staates wiederum sei bei-
spielsweise im Naturschutzbereich eine
aktivere, hier sei lange eine Staatsnähe
der gesellschaftlichen Verbände zu beob-
achten gewesen. Zudem dürfe abseits
von Politik und Verbänden nicht überse-
hen werden, dass auch in lebensweltli-
chen Bereichen, etwa in Konsum-, Ver-
kehrs- und Ernährungsfragen, die Men-
schen ihr Verhältnis zur „natürlichen
Umwelt“ aushandelten.
Diese drei „Handlungsfelder des Ökolo-
gischen“ – Uekötter greift dabei auf
Pierre Bourdieu zurück – bildeten den
konzeptionellen Rahmen des gut lesba-
ren Buches. Das Zusammenspiel und Ver-
hältnis dieser Felder beobachtet der Au-
tor vom Kaiserreich bis in die Gegen-
wart, auch imt Schwenk in die ehemali-
ge DDR. Insbesondere für die 1980er
konstatiert Uekötter einen „Gleich-
klang“ der Handlungsfelder, der im glo-
balen Maßstab zu einem „bundesdeut-
schem Sonderweg“ und zahlreichen um-
weltpolitischen Erfolgen geführt habe.
Diese Zeit sei aber nun schon ein Viertel-
jahrhundert vorüber, mahnt der Autor. Es
sei an der Zeit, über neue Wege nachzu-
denken. Die Analyse der „Denkmuster“
im Öko-Bereich, die Uekötter offeriert,
bietet dafür viel Futter. scr T

Frank Uekötter:

Deutschland
in Grün.
Eine zwiespältige
Erfolgsgeschichte

Vandenhoeck &
Ruprecht,
Göttingen 2015;
294 S., 30 €

Schlanker und weiblicher
FILMFÖRDERUNG Bundestag debattiert Gesetzesnovelle. Anstalt soll neu strukturiert werden

Kulturstaatsministerin Monika Grütters
will am System der Filmförderung über die
Filmförderanstalt (FFA) festhalten, sie aber
auch effektiver gestalten. Über den von ihr
vorgelegten Gesetzentwurf zur Novellie-
rung des Filmförderungsgesetzes
(18/8592), das Ende des Jahres ausläuft,
beriet der Bundestag am vergangenen Frei-
tag in Erster Lesung.
Nach den Plänen Grütters sollen zukünftig
weniger, dafür aber erfolgversprechendere
und qualitativ hochwertigere Filme geför-
dert werden. Aufgestockt werden sollen zu-
dem die Mittel für die Drehbuchförderung
und den Kurzfilm. Reformbedarf sieht die
Staatsministerin aber auch bei der FFA. De-
ren Strukturen sollen schlanker und weib-
licher werden. So soll es statt der 13-köpfi-
gen Vergabekommission und fünf weiteren
Unterkommissionen nur noch drei Kom-
missionen geben, die über die Vergabe der
Fördermittel entscheiden. Zudem sollen al-
le FFA-Gremien geschlechtergerecht besetzt
werden. Festhalten will Grütters an der
Filmabgabe, die von Kinos, der Videowirt-
schaft und Fernsehsendern zur Finanzie-
rung der Filmförderung an die FFA gezahlt
werden muss. Der Abgabesatz der öffent-
lich-rechtlichen Sender soll jetzt von 2,5
auf drei Prozent angehoben werden. Zu-
dem soll die Einnahmenseite durch eine

Erhöhung der Rückflüsse an die FFA aus
Förderdarlehen stabilisiert werden.
Grütters zeigte sich in der Debatte über-
zeugt, dass den erfolgreichen deutschen
Filmproduktionen mit der Gesetzesnovelle
ein „roter Teppich ausgerollt“ werde. Sie
verwies auf die Regisseurin Maren Ade, de-
ren Film „Toni Erdmann“ bei den diesjäh-
rigen Internationalen Filmfestspielen in
Cannes mit dem Kritikerpreis ausgezeich-
net worden ist und der zu den vom Bund
geförderten Filmen gehört.

Sozialstandards Der Kulturpolitiker Ha-
rald Petzold (Die Linke) wollte Grütters
Optimismus hingegen nicht teilen. Die
Staatsministerin habe in Wirklichkeit keine
Idee von der Zukunft des deutschen Films.
Die Förderung müsse in erster Linie nach
kulturellen und künstlerischen Aspekten
gestaltet werden und sich nicht auf Stand-
ortpolitik beschränken. Petzold forderte
zudem eine stärkere Berücksichtigung von
sozialen Aspekten bei der Filmförderung,
etwa die Einhaltung der Tariflöhne bei
Filmproduktionen. Dies fordere auch der
Bundesrat in seiner Stellungnahme zu
dem Gesetzentwurf.
Auch die medienpolitische Sprecherin von
Bündnis 90/Die Grünen, Tabea Rößner,
bewertete die Novelle kritisch. Sie begrüß-

te zwar die Verschlankung der Gremien
und die Erhöhung des Frauenanteils. Aller-
dings würden deshalb nicht automatisch
mehr Produktionen weiblicher Filmschaf-
fender gefördert. Dafür seien Quoten für
Filme, an denen Regisseurinnen, Dreh-
buchautorinnen und Produzentinnen be-
teiligt sind, nötig. Zudem seien die Verga-
bekommissionen von den Verwertern, Ki-
nobesitzern und Filmverleihern dominiert.
Die Kreativen gerieten ins Abseits, bemän-
gelte Rößner.
Nachbesserungen an der Gesetzesnovelle
trotz weitestgehender Zustimmung forder-
te für die SPD auch deren Kulturpolitiker
Burkhard Blienert. Es sei nicht hinzuneh-
men, dass bei öffentlich geförderten Film-
produktionen soziale Mindeststandards
und Tariflöhne nicht eingehalten werden.
Der CDU-Kulturpolitiker Johannes Selle
verteidigte den Gesetzentwurf. Er sichere
die Finanzierung der Filmförderung und
setze die richtigen Akzente bei den künstle-
rischen Kriterien Alexander Weinlein T

Weiterführende Links zu den
Themen dieser Seite finden
Sie in unserem E-Paper

Anzeige

Deutscher Bundestag schreibt  
Wissenschaftspreis 2017 aus
2017 wird der Deutsche Bundestag wieder einen Wissenschaftspreis 
verleihen. Er würdigt hervorragende wissenschaftliche Arbeiten der 
jüngsten Zeit, die zur Beschäftigung mit den Fragen des Parlamenta-
rismus anregen und zu einem vertieften Verständnis parlamentarischer 
Praxis beitragen. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert.

Wissenschaftliche Arbeiten können sowohl vom Autor / von der Autorin 
selbst als auch durch Dritte vorgeschlagen werden. Die Werke müssen in 
dreifacher Ausfertigung und nach Abschluss der gegebenenfalls voran-
gegangenen akademischen Verfahren eingereicht werden. Der Bewer-
bung ist ein Lebenslauf beizufügen. Berücksichtigt werden nur bereits 
publizierte Arbeiten, die seit dem 1. Juni 2014 erschienen sind.

Eine Fachjury aus Wissenschaftlern unterschiedlicher Fachgebiete  
entscheidet über die Vergabe des Preises.

Die kompletten Bewerbungsunterlagen sind bis zum 30. Juli 2016 an 
folgende Adresse zu senden:

Deutscher Bundestag
Fachbereich WD 1
Wissenschaftspreis
Platz der Republik 1 
11011 Berlin

Mail: vorzimmer.wd1@bundestag.de
Telefon: +49 30 227 - 38629, - 38630
Fax: +49 30 227 - 36464 
Internet: www.bundestag.de/wissenschaftspreis

Dreiklang für
Exzellenz
BILDUNG Bundesbildungsministerin Jo-
hanna Wanka (CDU) hat am vergangenen
Freitag vor dem Bundestag ihre Pläne für
die Fortführung der Exzellenzinitiative vor-
gestellt. Künftig solle es danach einen Drei-
klang zwischen dem Programm innovative
Hochschule, dem Nachwuchspakt und der
Exzellenzinitiative geben. Wanka machte
erneut deutlich, dass auch die Innovations-
kraft der Hochschulen Basis für die wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit in Deutsch-
land sei. „Wir brauchen internationale
Weltspitzenforschung“, sagte sie. Spitze
und nicht nur Breite sei für die künftige
Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands ent-
scheidend.
Kritik äußerte Nicole Gohlke (Die Linke),
die der Bundesregierung ein Problem mit
der Verhältnismäßigkeit vorwarf. So wür-
den „Milliarden für die Eliten lockerge-
macht, während der große Rest am Katzen-
tisch mit Almosen abgespeist wird“.
Ernst-Dieter Rossmann (SPD) hielt dage-
gen: 20 Milliarden Euro seien in die „Ex-
zellenz der Breite“ geflossen. Dies zeige,
dass die Balance zwischen Breiten- und
Spitzenförderung gehalten werde.
Die 1.000 Stellen im Tenure-Track-Nach-
wuchsprogramm bundesweit seien nur „ei-
ne kleine Hausnummer“, kritisierte Kai
Gehring (Grüne). Der Bedarf bleibe weiter
groß, „und zwar nicht nur an Universitäten,
sondern auch an Fachhochschulen, die bei
dem Programm leider außen vor bleiben“.
Lob gab es von Albert Rupprecht (CDU):
Aus einer zeitlich befristeten Exzellenzini-
tiative werde eine dauerhafte Exzellenzstra-
tegie. Der Bund sei dabei „Architekt, Im-
pulsgeber und Hauptfinanzier“. hau T

Geschichte des
Kanzleramtes
NS-ZEIT Renommierte Historiker fordern
die Erforschung der Geschichte des Bun-
deskanzleramtes hinsichtlich personeller
Kontinuitäten zur Zeit des Nationalsozia-
lismus. In einer öffentlichen Anhörung des
Kulturausschusses in der vergangenen Wo-
che unterstützen die Sachverständigen
übereinstimmend einen entsprechenden
Antrag der Linksfraktion (18/3049), die
die Einsetzung einer unabhängigen Histo-
rikerkommission vorschlägt. Norbert Frei
(Universität Jena) verwies darauf, dass sol-
che Untersuchungen zu vielen Bundesmi-
nisterien und Bundesbehörden bereits ab-
geschlossen oder in Arbeit seien.
Die Geschichte des Kanzleramtes stelle ei-
ne Lücke dar, die geschlossen werden soll-
te. Ulrike Jureit (Hamburger Institut für
Sozialforschung) sagte, die Forschung dür-
fe sich nicht auf Auszählen von NS-belaste-
ten Personen und biografische Darstellun-
gen beschränken. Ebenso wie Christian
Mentel (Zentrum für Zeithistorische For-
schung) plädierte sie dafür, den For-
schungsauftrag weit zu fassen. Es müsse
um eine qualitative Betrachtung von Trans-
formationsprozessen im postdiktatori-
schen System gehen und um die Rolle, die
der bürokratische Apparat dabei spielte.
Klaus Dietmar Henke und Jost Dülffer, bei-
de Mitglieder der Historikerkommission
zur Erforschung der Geschichte des Bun-
desnachrichtendienstes, sprachen sich da-
für aus, die Vergabe des Forschungsauftra-
ges in Form eines Wettbewerbs zu organi-
sieren. Andreas Wirsching (Institut für Zeit-
geschichte) sagte, das Thema der personel-
len NS-Kontinuitäten müsse entpolitisiert
und historisiert werden. aw T
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PERSONALIA

>Karl Eigen †
Bundestagsabgeordneter 1972-1976,
1980-1990, CDU
Am 13. Mai starb Karl Eigen im Alter von 88
Jahren. Der aus Klein Parin/Kreis Ostholstein
stammende Landwirtschaftsmeister wurde
1958 CDU-Mitglied und war stellvertreten-
der Vorsitzender des Bundesagrarausschus-
ses seiner Partei. Von 1984 bis 1994 amtier-
te er als Präsident des Bauernverbands
Schleswig-Holstein. Im Bundestag wirkte Ei-
gen in allen vier Legislaturperioden im Aus-
schuss für Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten mit. Er ist einer der Wegbereiter des
Raps-Anbaus zur Gewinnung von Biodiesel.

>Jürgen Schmude
Bundestagsabgeordneter 1969-1994,
SPD
Am 9. Juni vollendet Jürgen Schmude sein
80. Lebensjahr. Der promovierte Jurist und
langjährige Anwalt in der Kanzlei Gustav
Heinemanns in Essen wurde 1957 SPD-Mit-
glied. Von 1974 bis 1976 amtierte er als
Parlamentarischer Staatssekretär beim Bun-
desminister des Inneren, von 1978 bis 1981
als Bundesminister für Bildung und Wissen-
schaft und danach bis 1982 als Bundesjus-
tizminister. Schmude, stets Direktkandidat
der Wahlkreise Moers bzw. Wesel II, hatte
sich im Bundestag vorwiegend im Rechts-
ausschuss und. im Ausschuss für innerdeut-
sche Beziehungen engagiert. Von 1985 bis
2003 war er Präses der Synode der Evange-
lischen Kirche in Deutschland.

>Dieter Schulte
Bundestagsabgeordneter 1969-1998,
CDU
Dieter Schulte wird am 9. Juni 75 Jahre alt.
Der aus Schwäbisch Gmünd stammende
promovierte Jurist trat 1965 der CDU bei.
Im Bundestag engagierte er sich vorwie-
gend im Verkehrs- bzw. im Finanzausschuss.
Von Oktober 1982 bis Januar 1993 amtierte
er als Parlamentarischer Staatssekretär
beim Bundesminister für Verkehr. Schulte,
der viele Jahre dem CDU/CSU-Fraktionsvor-
stand angehörte, war 1993/94 Obmann im
Untersuchungsausschuss „Treuhandan-
stalt“.

>Horst Kubatschka
Bundestagsabgeordneter 1990-2005,
SPD
Am 10. Juni begeht Horst Kubatschka sei-
nen 75. Geburtstag. Der aus Landshut stam-
mende Chemie-Ingenieur und Laborleiter
schloss sich 1959 der SPD an. Von 1994 bis
2005 amtierte er als Vorsitzender des Unter-
bezirks Landshut und stand von 1994 bis
1996 an der Spitze des SPD-Bezirksver-
bands Niederbayern. Von 1972 bis 1996
war Kubatschka Stadtrat in Landshut. Im
Bundestag engagierte er sich vorwiegend
im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit.

>Ingrid Walz
Bundestagsabgeordnete 1989-1994,
FDP
Am 11. Juni wird Ingrid Walz 80. Jahre alt.
Die Industriekauffrau aus Stuttgart wurde
1962 Mitglied der FDP und amtierte von
1985 bis 1991 als stellvertretende Landes-
vorsitzende ihrer Partei in Baden-Württem-
berg. Von 1976 bis 1984 gehörte sie dem
baden-württembergischen Landtag an. Im
Bundestag wirkte Walz im Ausschuss für
wirtschaftliche Zusammenarbeit mit. Sie
war auch entwicklungspolitische Sprecherin
ihrer Bundestagsfraktion.

>Hanna Wolf
Bundestagsabgeordnete 1990-2002,
SPD
Am 14. Juni wird Hanna Wolf 80 Jahre alt.
Die Pressefotografin trat 1971 der SPD bei.
Von 1982 bis 1998 war sie Vorsitzende der
Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer
Frauen in München und Vorstandsmitglied
der dortigen SPD. Im Bundestag engagierte
sich Wolf im Ausschuss für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend.. bmhT

Haben Sie Anregungen, Fragen oder
Kritik?
Schreiben Sie uns:

Das Parlament
Platz der Republik 1
11011 Berlin
redaktion.das-parlament@bundestag.de

Leserbriefe geben nicht die Meinung
der Redaktion wieder. Die Redaktion
behält sich vor, Leserbriefe zu kürzen.

Die nächste Ausgabe von „Das
Parlament“ erscheint am 13. Juni.

AUFGEKEHRT

Keine kleinen
Brötchen

Dass sie kleine Brötchen ba-
cken, diese Behauptung wür-
den die Mitglieder des
Rechtsausschusses sicher em-

pört von sich weisen. Vergangenen Mitt-
woch hatten sie tatsächlich Brötchen auf
dem Tisch. Aber natürlich keine kleinen,
vielmehr weltweit einmalige. Denn die
Ausschussvorsitzende Renate Künast hat-
te zu Beginn der Sitzung Brötchen in
Form von Paragrafen-Zeichen an die
Mitglieder und Mitarbeiter des Gremi-
ums verteilt. Anlass war die 100. Aus-
schusssitzung in dieser Legislaturperi-
ode, eine bemerkenswerte Fleißleistung,
die sicherlich eine solch besondere Form
der Anerkennung verdient hat. Wie von
einer Grünen-Politikerin zu erwarten,
handelte es sich um Bio-Gebäck, Voll-
korn, bestreut mit Körnern, die sich bald
auf dem Teppichboden verteilten.
Künast erläuterte dem Ausschuss, dass es
aus der Bäckerei zunächst die Rückfrage
gegeben habe, wie denn ein Paragrafen-
Zeichen aussehe. Daraufhin habe ihr
Büro eine Vorlage geschickt, nach der
die Bäckerei ein Muster gefertigt und ein
Foto davon dem Sekretariat geschickt
habe. Dieses sei von ihr optisch für gut
befunden worden. Von der Schmackhaf-
tigkeit konnten sich die Abgeordneten
dann selbst überzeugen.
Bevor man nun über Bildungslücken
von Biobäckern die Nase rümpft: Der
Gruppe tunesischer Abgeordneter auf
der Besuchertribüne, unter ihnen der
Vorsitzende des dortigen Rechtsaus-
schusses, dürfte das Geschehen unten im
Sitzungssaal auch Rätsel aufgegeben ha-
ben. Denn das Paragrafen-Zeichen ist
außerhalb des deutschen Sprachraums
kaum geläufig. Man sollte Mitleid haben
mit der Dolmetscherin, die den tunesi-
schen Gästen das Geschehen da unten
zu erklären hatte. Peter Stützle T

VOR 15 JAHREN...

Ausstieg aus
der Kernenergie
11.6.2001: Atomkonsens unterzeich-
net. Als 2011 im japanischen Fukushima
der Super-GAU eintrat, war in der Bun-
desrepublik der Atomausstieg schnell
beschlossene Sache. Neu waren an die-
sem Schritt der schwarz-gelben Koaliti-
on allerdings nur der Anlass und die Ini-
tiatoren. Denn ein „Atomkraft – nein,
danke!“ aus der Politik hatte es schon
früher gegeben: Am 11. Juni 2001 unter-

zeichneten die rot-grüne Regierung und
die großen Stromversorger den soge-
nannten Atomkonsens.
Unter anderem wurde darin der Neubau
von kommerziellen Atomkraftwerken
verboten und festgelegt, wie viel Strom
die einzelnen Anlagen noch produzie-
ren durften. Während Greenpeace das
Papier als „Volksverdummung“ bezeich-
nete und bezweifelte, dass es das Ende
der Atomkraft einläute, erklärte Kanzler
Gerhard Schröder (SPD) ein „klares En-
de für die Nutzung der Kernenergie“. Ein
konkretes Ausstiegsdatum wurde zwar
nicht fixiert, die vereinbarten Rahmen-
bedingungen hätten dieses Ende aber im
Jahr 2022 bedeutet – wäre da nicht der
Regierungswechsel 2005 gewesen.
Schon 2001 hatte CDU-Chefin Angela
Merkel angekündigt, im Falle eines
Wahlsieges die Begrenzung der Meiler-
Laufzeiten nicht weiter zu verfolgen. Tat-
sächlich beschloss der Bundestag 2010
eine Laufzeitverlängerung um durch-
schnittlich zwölf Jahre – der Ausstieg
vom Ausstieg. 2011 dann die schwarz-
gelbe Kehrtwende unter dem Eindruck
von Fukushima: Acht Atomkraftwerke
gingen sofort vom Netz, die letzten Mei-
ler sollen 2022 abgeschaltet werden. So
wie es einst der Atomkonsens vorgese-
hen hatte. Benjamin Stahl T

Weiterführende Links zu den
Themen dieser Seite finden
Sie in unserem E-Paper

LESERPOST

Zur Ausgabe 20-22 vom 17. Mai 2016,
„Breite für die Bandbreite/Auf dem
Weg zum schnellen Internet“ auf
Seite 1:
Die Pläne der Bundesregierung können
nicht überzeugen, auch wenn jeder noch
so kleine Fortschritt besser als keiner ist.
Zum einen fehlt das wichtigste ord-
nungspolitische Element. Denn nur
mehr Wettbewerb führt zu den moder-
nen Glasfaseranschlüssen, die für das
Gelingen der vierten industriellen Revo-
lution notwendig sind.
Zum anderen müssen Länder und Kom-
munen ihre Hausaufgaben machen. Ge-
rade bei internationalen Vergleichen wie
etwa zwischen Hamburg und Mailand
sieht man den gewaltigen
Rückstand. Die italieni-
sche Metropole betreibt
selbst noch in den entle-
gensten Parks ein eigen-
ständiges Wlan-Netz,
während man an der Elbe
den Aufbau einer derarti-
gen Infrastruktur lieber
ambitionslos privaten
Anbietern überlässt. Auch
in Rathäusern und Lan-
desregierungen muss sich
das Bewusstsein dafür
entwickeln, dass das Zeit-
alter der Globalisierung
mit seinem verschärften
Standortwettbewerb ei-
nen besonderen Ehrgeiz
erfordert!

Rasmus Ph. Helt
Hamburg

Zur Ausgabe 20-22 vom
17. Mai, 2016 „Frage der
Ehre“ auf Seite 6:
Was ist das für eine Regie-
rung, die für ein Strafver-
fahren nach dem vorde-
mokratischen § 103 StGB
eine Ermächtigung er-
teilt? Ein unnötiger und
unterwürfiger Akt gegen-
über dem türkischen Prä-
sidenten Erdogan, der
selbst Anzeige nach § 185
StGB (Beleidigung) gegen
Jan Böhmermann gestellt

hat. Nach dem nationalen Alleingang
mit der Politik der offenen Grenzen, ist
die Bundeskanzlerin nun die treibende
beziehungsweise getriebene Kraft einer
Abschottungspolitik. Europas Außen-
und teilweise auch Innengrenzen sind so
gut wie dicht und die Flüchtlinge landen
von vornherein oder durch den EU-Tür-
kei-Deal in der Türkei. Deswegen sind
Frau Merkel gute diplomatische Bezie-
hungen zur Türkei wichtiger als Mei-
nungsfreiheit.
Eines wurde bislang nicht thematisiert:
Auf den Treffen am 18. März 2016 in
Brüssel haben alle 28 EU-Staats- und Re-
gierungschefs dem Türkei-Deal zuge-
stimmt. Wieso sieht es jetzt so aus, als

wäre das ein rein deutsches Problem?
Deutschland ist ein Teil dieser Gemein-
schaft und Frau Merkel ist nicht die Prä-
sidentin des Europäischen Rates, son-
dern „nur“ die deutsche Bundeskanzle-
rin. Wieso hört man so gut wie nichts
zum Flüchtlingsthema von EU-Ratspräsi-
dent Donald Tusk und dem sonst so be-
redten EU-Kommissionspräsidenten
Jean-Claude Juncker, obwohl doch beide
die EU repräsentieren?

Hans-Dieter Seul
Berlin

Zur Ausgabe 20-22 vom 17. Mai 2016,
„Keine Rabatte“ auf Seite 10:
Die Fronten in der Visafrage seien ver-

härtet, schreibt die Autorin in „Keine Ra-
batte“. Zu fragen ist, wie es überhaupt zu
der Visafrage kommen konnte. Das in
Brüssel von der Kanzlerin erzwungene
Abkommen mit der Türkei ist nur für
Angela Merkel hilfreich. Die Kooperati-
on in der Flüchtlingsfrage ist „ein
schmutziger“ und unverantwortlicher
Deal. Die Türkei braucht angesichts ihres
immensen Bevölkerungswachstums eine
Entlastung, die nur Deutschland zu bie-
ten hat, indem es ungebremst weitere
Millionen Türken aufnimmt.
Als Walter Hallstein 1963 mit Ankara ein
Assoziierungsabkommen unterzeichnete,
hatte die Türkei 35 Millionen Einwoh-
ner, inzwischen sind es fast 80 Millio-

nen. Wenn die Türkei in
die EU aufgenommen
werden sollte, würde sie
wohl Deutschland als
Führungsmacht ablösen.
Dem politischen Berlin ist
das gleichgültig. Wichtig
ist nur, mit Erdogans Hil-
fe die selbstverschuldete
Flüchtlingskrise zu über-
winden.

Theobald Groß
Bassenheim

Zur Umwelt- und Ver-
kehrspolitik der Bundes-
regierung:
Die größten Luftverpester
sind nicht PKW, sondern
die LKW. Die Lastkraftwa-
gen verpesten unsere Luft
rund um die Uhr. In
Deutschland gibt es hier
einen großen Reformbe-
darf.
Der Bahn müssten neue
Wege aufzeigt werden.
Der Nah- und Fernver-
kehr mit der Bahn hat frü-
her gut funktioniert. Statt-
dessen möchte die Deut-
sche Bahn nun aber nicht
rentable Güterbahnhöfe
stilllegen. Es wird Zeit,
sich an alte Tugenden zu
erinnern.

Gerhard Könitz
Witten
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Umweltminister Jürgen Trittin (B90/Grü-
nen) und Bundeskanzler Schröder (SPD)
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ORTSTERMIN: LIVE-DOLMETSCHUNG IN GEBÄRDENSPRACHE

Brücken schlagen zwischen Welten
Hochkonzentriert steht Christian Pflugfelder in einem
Aufnahmestudio in München. Sein Blick ist auf den ge-
genüberliegenden Bildschirm gerichtet, über den der Ple-
narsaal des Deutschen Bundestages zugeschaltet ist. So-
bald die Abgeordneten mit ihren Reden beginnen, legt
auch er los. Der 42-Jährige wiederholt jedes Wort des Red-
ners mit Mimik, Gestik und Mundlauten. Christian Pflug-
felder ist Gebärdensprachdolmetscher und übersetzt die
Debatten des Bundestages für gehörlose Menschen.
Seit September 2015 bietet das Parlamentsfernsehen des
Bundestages sein Web-TV-Angebot auch mit Live-Gebär-
dendolmetschung und untertitelt an. Die Kernzeitdebat-
ten zu den wichtigsten Themen der Sitzungswoche sowie
Sonderveranstaltungen können live im Bereich „Gebär-
densprache“ der Bundestagswebseite abgerufen werden.
Bereits am Folgetag sind die bearbeiteten Videos in der
Mediathek abrufbar. Dort sind außerdem Videos zu
Funktion und Arbeitsweise des Parlaments abrufbar, auch
die Bundestagwahlen, die Gesetzgebung und der Haus-
halt werden erklärt. Dadurch soll gehörlosen und schwer-
hörigen Menschen die gleichberechtigte Teilhabe am po-
litischen Leben und ein barrierefreier Zugang zu Informa-

tion ermöglicht werden, so wie es die UN-Behinderten-
rechtskonvention festlegt.
Pflugfelder hat seit der Einführung des Pilotsprojekts fast
alle Kernzeitdebatten übersetzt. Erfahrung hat er davor
durch die Übersetzung von Landtagsdebatten und Nach-
richtensendungen gesammelt. Es mache ihm unglaublich
Spaß, Bundestagsdebatten zu dolmetschen, weil er sich
dann selbst mit den politischen Themen auskennen müs-
se und es viel Abwechslung gebe.
Dahinter steckt aber auch viel Vorbereitung, sagt der als
Hörender mit Gehörlosen Eltern aufgewachsene Pflugfel-
der. Für jede Debatte studiert er zwei bis vier Stunden die
zugehörigen Drucksachen, macht Onlinerecherchen zu
den verschiedensten Themen und überlegt, wie sie gebär-
densprachlich abgebildet werden können. Besonders Län-
dernamen, die im Alltag nicht gebräuchlich sind, wollen
gut vorbereitet sein. Auch die Debatte zum Breitbandaus-
bau im Mai hat er in besonderer Erinnerung. „Ein Redner
hat alle technischen Raffinessen ausgeführt. Beschreibun-
gen in Gebärdensprache funktionieren visuell, als Überset-
zer muss man ein Bild vor Augen haben. Wenn man sich
technisch nicht auskennt, kann das schwierig werden.“

Seine Tätigkeit beschreibt er als ein Brücken schlagen zwi-
schen der Welt der Gehörlosen und der Hörenden. „Es ist
für mich sehr schön, einen Beitrag dazu zu leisten, dass
Gehörlose an der politischen Willensbildung teilhaben
können“, erklärt er.
Auch Viktoria Schult, die die Gebärdendolmetschung des
Parlamentsfernsehens koordiniert, zieht eine positive Bi-
lanz des Pilotprojekts. Für die rund 80.000 gehörlosen
Menschen in Deutschland „ist das eine gute Möglichkeit
sich über das politische Geschehen direkt an der Quelle
zu informieren“, sagt sie. Es gebe eine positive Resonanz.
„Alle Themen, die in der Öffentlichkeit großes Interesse
finden, tun das auch unter den Gehörlosen“, führt sie
aus. Spitzenreiter in der Mediathek ist das Video zur De-
batte über die Freihandelsabkommen TTIP und CETA –
mehr als 2.000 Nutzer haben es aufgerufen.
Zusätzlich zur Webseite in Gebärdensprache bietet der
Bundestag auch barrierefreie Information in leichter Spra-
che an. Mit den Angeboten auf der Webseite sowie der
Beilage „Leicht erklärt“ von „Das Parlament“ sollen Kom-
munikationshürden für Menschen mit Behinderung abge-
baut werden. Eva Bräth T

Gebärdendolmetscher Christian Pflugfelder übersetzt die Debatten des Bundestagsplenums für gehörlose und schwerhörige Menschen © Deutscher Bundestag
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Manuela Schwesig, SPD, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Keine Gängelung, sondern
Schutz für Prostituierte

Manuela Schwesig (*1974)
Bundesministerin

Der Bundesjustizminister
und ich legen Ihnen am
heutigen Tage zwei Ge-

setzentwürfe vor, mit denen wir
dafür sorgen wollen, dass Schluss
mit Zwangsprostitution, Schluss
mit Menschenhandel und Gewalt
in der Prostitution ist. Das soge-
nannte Prostituiertenschutzgesetz
soll dazu beitragen, dass die Frau-
en und Männer, die in der Prosti-
tution arbeiten, zukünftig besser
geschützt werden, und Sie werden
den Parlamentarischen Staatsse-
kretär in der Debatte zum nächs-
ten Tagesordnungspunkt zum
Thema Zwangsprostitution und
Menschenhandel hören.

Zugegebenermaßen haben wir
es hier mit einem sehr komplexen
und schwierigen Thema zu tun.
Warum? Viele Frauen und auch
Männer in der Prostitution befin-
den sich in ganz unterschiedli-

chen Lebenslagen. Ich selbst habe
zum Beispiel mit Prostituierten
gesprochen, die ganz Verschiede-
nes erlebt haben.

Da waren die zwei jungen Frau-
en, die mir ganz selbstbewusst ge-
sagt haben: Frau Schwesig, wir
machen diesen Beruf gerne, wir
machen ihn freiwillig. Wir haben
in unserem Bereich gute Arbeits-
bedingungen. Wir möchten auch,
dass wir akzeptiert und respektiert
werden. – Ich konnte das diesen
Frauen abnehmen. Das war glaub-
würdig, das war verbindlich.

Aber im gleichen Gespräch hat
mich eine junge Osteuropäerin
angesprochen und gesagt: Ich ha-
be anderes erlebt. Ich habe keine
Freiwilligkeit erlebt. Ich habe auch
keine guten Arbeitsbedingungen
erlebt. Ich habe Ausbeutung und
Gewalt erlebt. Ich war wie ver-
steckt. Mich hat niemand gesehen;
ich musste ja nirgendwo hin, auch
zu keiner Beratung. Ich war sozu-
sagen versteckt, und der Zuhälter
konnte machen, was er wollte.

Eine andere Prostituierte hat
mir berichtet, dass sie frühzeitig –
schon als junges Mädchen, schon
als Minderjährige – zur Prostituti-
on getrieben wurde.

Sie sehen an diesen drei Beispie-
len, dass wir es mit ganz unter-
schiedlichen Lebenslagen zu tun
haben. Deshalb möchte ich dafür
werben, auch an dieses Gesetz ent-
sprechend heranzugehen. Wir
müssen versuchen, den verschie-

denen Herausforderungen gerecht
zu werden, und dafür sorgen, dass
die Frauen und Männer, die in der
Prostitution sind, gute Bedingun-
gen haben. Gleichzeitig müssen
wir aber dafür sorgen, dass nie-
mand Frauen und Männer, Mäd-
chen und Jungen in unserem Land
benutzen und zur Prostitution
zwingen kann.

Zur Wahrheit gehört, dass in
Deutschland viele Prostituierte
unter menschenverachtenden Be-
dingungen arbeiten. Damit muss
Schluss sein. Es wird künftig einfa-
cher, Menschenhändler zu verur-
teilen, und es kann besser gegen
Zwangsprostitution vorgegangen
werden. Wir wollen aber auch da-
für sorgen, dass Bordelle zukünftig
klare Regeln bekommen. Viele
Frauen sind nicht in der Position,
selbst bessere Bedingungen durch-
setzen zu können. Viele Frauen
sind in der Macht von Bordellbe-
sitzern und ihnen schutzlos ausge-
liefert, oft auch der Gewalt. Nie-
mand kontrolliert, unter welchen
Bedingungen Bordelle arbeiten. Es
ist in Deutschland schwieriger, ei-
ne Pommesbude zu eröffnen als
ein Bordell. Damit muss Schluss
sein. Wir brauchen für Bordelle
klare Regeln.

Wir wollen Frauen und Männer
davor schützen, zur Prostitution
gezwungen zu werden. Wir wollen
die Frauen und Männer, die frei-
willig in der Prostitution arbeiten,
besser schützen: vor Gefährdun-

gen ihrer Gesundheit und ihrer se-
xuellen Selbstbestimmung, vor
Ausbeutung und vor Gewalt. Des-
halb geben wir den Prostituierten
klare Rechte an die Hand und un-
terstützen sie bei der Wahrneh-
mung ihrer Rechte. Nur wer seine
Rechte kennt, nur wer Beratungs-
angebote bekommt und sie auch
in Anspruch nimmt, der ist wirk-
lich geschützt. Deshalb ist es rich-
tig, dass wir zukünftig eine An-
meldepflicht vorsehen und diese
mit einer Beratungspflicht verbin-
den, um genau der jungen Prosti-
tuierten, die bisher gar nicht raus-
kam, die gar nicht
sichtbar war, die
Chance zu geben,
gute Hilfe zu be-
kommen. Das ist
keine Gängelung,
sondern Schutz
und Unterstützung
für diese Prostitu-
ierten.

Ein Punkt, der
mir sehr wichtig ist: Wir werden
den Prostitutionsstätten, also den
Bordellen, zukünftig Auflagen er-
teilen. Bis jetzt ist es so, dass es
kaum Regeln gibt. Jeder kann so
einen Betrieb anmelden; über-
prüft wird so gut wie nichts. Da-
mit muss Schluss sein. Zukünftig
wird das Gewerbe erlaubnispflich-
tig, und wir werden dafür sorgen,
dass geschaut wird: Wie sehen die
Verträge mit den Prostituierten
aus? Wie gewährleistet der Betrei-
ber, dass dort keine Minderjähri-
gen beschäftigt werden? – Wenn
die zuständige Behörde den Ein-
druck hat, dass etwas nicht mit
rechten Dingen zugeht, dann
muss sie auch handeln können.

Wir werden außerdem men-
schenunwürdige Betriebskonzepte
verbieten, zum Beispiel die Flatra-
te-Bordelle.

Es kann nicht sein, dass eine
Frau eine ganze Nacht zu allem
verkauft wird. Die Frau muss die
Möglichkeit haben, selbst zu sa-
gen, was sie kann und was sie will.
Es geht nicht, dass im wahrsten
Sinne des Wortes auf dem Rücken
der Frauen Ausbeutung herrscht.

Zu der strengeren Regulierung
dieses Gewerbes gehören zukünf-
tig auch bessere Arbeitsbedingun-
gen für Prostituierte. Das ist unser
Ziel: Wir wollen Schutzstandards,
insbesondere räumliche, hygieni-
sche und sicherheitstechnische
Mindestanforderungen. Ein kon-
kretes Beispiel ist, dass das Arbeits-
zimmer mit einem Notrufsystem
ausgestattet sein muss, damit die
Frauen in Notsituationen auch

wirklich Hilfe rufen können. Wir
sorgen auch dafür, dass Prostituier-
te besser beraten werden, und wir
legen hohe Anforderungen an die-
jenigen, die Bordelle betreiben, an.

Es gibt zukünftig klare Rechte
und viel mehr Handlungssicher-
heit für die Prostituierten. Des-
halb bin ich zuversichtlich, dass es
uns einerseits mit dem Prostituier-
tenschutzgesetz und andererseits
mit dem Gesetz von Herrn Maas
zur Bekämpfung von Menschen-
handel gelingt, dafür zu sorgen,
dass die legale Prostitution unter
fairen Bedingungen abläuft und

dass wir zukünftig
gegen Zwangspros-
titution, Ausbeu-
tung und Gewalt
besser vorgehen
können.

Ich hätte mir ge-
wünscht, dass diese
Themen schon in
den vergangenen
Legislaturperioden

intensiver angegangen worden wä-
ren. Wir haben hier seit vielen
Jahren Zustände, die unhaltbar
sind. Ich habe selber erlebt, wie
schwierig es angesichts der ver-
schiedenen Gemengelagen ist, die
unterschiedlichen Positionen von
„Lasst doch alles so, wie es ist“
über „Freiwilligkeit über alles“ bis
hin zu „Verbietet Prostitution am
besten ganz“ in einem Gesetz zu-
sammenzubekommen, das den
Frauen und Männern vor Ort
wirklich gerecht wird.

Ich bedanke mich herzlich bei
der Regierungskoalition. Wir ha-
ben intensiv beraten, auch gestrit-
ten. Ich bin aber davon überzeugt,
dass wir jetzt gute Regeln vorlie-
gen haben.

Ich freue mich auf die Beratung
und wünsche mir, dass wir nach
vielen Jahren Stillstand dieses Ge-
setz jetzt durchziehen, um endlich
etwas gegen Ausbeutung in der
Prostitution und für einen besse-
ren Schutz derjenigen, die ihr frei-
willig nachgehen, zu tun.

Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)
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Es gibt zukünftig
klare Rechte und
viel mehr Hand-
lungssicherheit

für die Pros-
tituierten.

Sexarbeiterinnen demonstrieren gegen das Prostituiertenschutzgesetz. © picture-alliance/Rolf Kremming

Dies ist eine gekürzte Version der Debatte.
Das Plenarprotokoll und die vorliegenden
Drucksachen sind im Volltext im Internet
abrufbar unter:
http://dip21.bundestag.de/dip21.web/bt

Der Deutsche Bundestag stellt online
die Übertragungen des

Parlamentfernsehens als Live-Video- und
Audio-Übertragung zur Verfügung.
www.bundestag.de/live/tv/index.html
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Cornelia Möhring, DIE LINKE:

Das Gesetz fördert die
Arbeit im Verborgenen

Cornelia Möhring (*1960)
Landesliste Schleswig-Holstein

Heute ist der Internatio-
naele Hurentag, der Tag,
an dem seit über 40 Jah-

ren Sexarbeiterinnen weltweit für
ihre Selbstbestimmungsrechte und
für bessere Lebens- und Arbeitsbe-
dingungen kämpfen. Dass Sie aus-
gerechnet an diesem Tag Ihr Ge-
setz auf den Weg bringen, mit
dem Sie das Leben der meisten
Sexarbeiterinnen erschweren wer-
den, ist ignorant, eine Provokati-
on oder beides.

Ihr Gesetz nennen Sie zwar
Prostituiertenschutzgesetz. Aber
die Schutzmaßnahmen, die Frau
Schwesig hier eben beschrieben
hat, finden sich zumindest in ih-
rer Schutzwirkung darin über-
haupt nicht. Sie werden mit die-
sem Gesetz die Arbeit im Verbor-
genen fördern – ohne Rechte und
ohne Schutz.

Sexarbeiterinnen sollen sich mit
Inkrafttreten des Gesetzes indivi-
duell und persönlich mit Famili-
ennamen und Adresse registrieren
lassen. Sie bekommen dann eine
Anmeldebestätigung, so eine Art
Hurenausweis. Diesen müssen sie
mit sich führen und bei Kontrol-
len vorlegen. Die Anmeldung ist
nicht etwa einmalig, und man
meldet sich wieder ab, wenn man
mit dem Beruf aufhört – nein, sie
muss alle zwei Jahre erfolgen.
„Was soll das?“, frage ich Sie. Sie
schützen damit nicht, Sie verbes-
sern damit nicht die Lebenssituati-
on der Prostituierten, Sie stärken
damit nicht das sexuelle Selbstbe-
stimmungsrecht, Sie verbessern
damit nicht die Überwachung des
Prostitutionsgewerbes, Sie be-
kämpfen damit nicht Kriminalität
oder Zuhälterei. Nichts davon tun
Sie. Ihre angeblichen Ziele sind al-
les Luftnummern.

Warum also? Die Registrierung
ist ein Mittel der Verdrängung und
Verhinderung statt des Schutzes,
weil sich eben viele Frauen gar
nicht anmelden werden, weil sie
sich nicht anmelden können – aus

verständlichen Gründen. Das ge-
sellschaftliche Stigma ist noch viel
zu groß. Was passiert denn, wenn
eine Prostituierte sich bei der zu-
ständigen Behörde in einer Kom-
mune, in der man sich kennt, re-
gistrieren lassen muss? Soll sie
dort sagen: „Schönen guten Tag!
Ich will als Prostituierte arbeiten.
Aber wenn Sie mich beim Eltern-
abend oder beim Einkaufen tref-
fen, dann schauen Sie mich bitte
nicht komisch von der Seite an“?
Dieser Berufsstand ist nun einmal
noch in der Schmuddelecke.
Wenn Sie wirklich helfen und
schützen wollen, dann müssen Sie
genau gegen dieses Stigma wirken.
Das tun Sie aber nicht.

Es gibt viele Gründe, warum
Frauen in der Prostitution ein
Zwangsouting befürchten oder die
behördliche Registrierung nicht
riskieren wollen. Ihre Familie, ihr
soziales Umfeld weiß vielleicht
nichts und soll es auch nicht wis-
sen. Der Beruf wird vielleicht nur
gelegentlich ausgeübt. Ein Outing
gefährdet den Teilzeitjob oder das
Sorgerecht im anstehenden Ver-
fahren. Wie auch immer: Es gibt
viele Gründe.

Ein nicht unerheblicher Teil die-
ser Personen wird weiterhin sexu-
elle Dienstleistungen anbieten. Sie
tun es dann bei Nichterfüllung der
Anmeldepflicht aber eben illegal
und unter Bußgeldandrohung. Ihr
Gesetzentwurf bringt keinen
Schutz. Dieses Gesetz fördert die
Verdrängung ins Verborgene. Es ist
ein Gesetz der Kontrolle.

Sie werden die Stigmatisierung
verschärfen, anstatt sie zu
mindern.Es ist doch völlig absurd,
zu glauben, dass sich ein in die Il-
legalität getriebenes Gewerbe bes-
ser überwachen ließe oder die
Prostituierte, die dann illegal tätig
ist, behördlichen oder polizeili-
chen Schutz in Anspruch nehmen
würde. An wen soll sich die Prosti-
tuierte denn wenden, wenn sie tat-
sächlich Gewalt erfährt oder wenn
sie wegen einer fehlenden Anmel-
dung oder der Tätigkeit und der
Angst vor dem Outing erpresst
wird? Sie wird eben nicht zur Poli-
zei gehen.

Sie haben eben die Anmelde-
pflicht auch damit begründet, dass
so eine Aufklärung über die Rech-
te von Prostituierten erfolgen
kann oder Prostituierte sagen
könnten, sie bräuchten noch eine
Beratung. Das ist eine schlechte
Begründung. Information und Be-
ratung können doch viel besser
freiwillig in Beratungsstellen erfol-
gen.

Wenn es Ihnen um Unterstüt-
zung und Beratung geht, Herr
Weinberg, dann nehmen Sie doch
als Bund endlich einmal Geld in
die Hand und bauen das Hilfesys-
tem aus.

Der zweite Teil des Gesetzent-
wurfs, den Frau Schwesig hier vor-
gestellt hat – da geht es um die Re-
gulierung von Prostitutionsstätten
–, legt Mindestanforderungen für
gute Arbeitsbedingungen fest. Das
ist im Prinzip zu begrüßen. Aber
auch hier schießt die Große Koali-
tion gnadenlos am Ziel vorbei.
Die Mindestanforderungen, die
Sie festlegen wollen, können von
Großbordellen erfüllt werden,
aber nicht von kleinen Woh-
nungsbordellen. Getrennte Sani-
tärbereiche für Sexarbeiterinnen
und Sexarbeiter sowie Kunden
und Kundinnen – auch Kundin-
nen gibt es manchmal –, techni-
sche Notrufsysteme, getrennte
Schlaf- und Arbeitszimmer: Das
ist für kleine Wohnungsbordelle
nicht drin. Aber das ist für sie
auch nicht erforderlich.

Worin besteht denn der Schutz,
wenn die Sexarbeiterin in einem
anderen Zimmer schläft, als sie ar-
beitet? Warum braucht es denn
teure Technik, wenn sie bei Gefahr
rüberrufen kann? Gerade Woh-
nungsbordelle ermöglichen es den
Sexarbeiterinnen und Sexarbei-
tern, selbstbestimmter zu arbeiten,
etwa mit drei, vier oder fünf Frau-

en in einem kleinen Bordell, als in
Laufhäusern oder eben in Groß-
bordellen. Aber kleinere Woh-
nungsbordelle dieser Art, die das
ermöglichen, werden verschwin-
den. Sie werden Ihr Gesetz nicht
überleben. Im Ergebnis fördern
Sie Großbordelle, und das ist ech-
ter Mist.

Ich habe, ehrlich gestanden, den
Eindruck, dass Sie bei dem Thema
vor allem intern gekreist sind und
eben nicht mit den entsprechen-
den Expertinnen und Experten so-
wie Sexarbeiterinnen und Sexar-
beitern geredet haben. Wenn Sie
nur einmal den Berufsverbänden
und Expertinnen und Experten
richtig zugehört hätten, wenn Sie
die Sexarbeiterinnen und Sexar-
beiter ernst nehmen würden,
wenn Sie einmal den Bericht des
Runden Tisches in NRW gelesen
und dann dessen Erkenntnisse be-
rücksichtigt hätten –

Ein Prostitutionsstättengesetz,
in dem auf unterschiedliche Mo-
delle eingegangen wird, in dem
mit Betroffenen ausgehandelte
Mindeststandards festgelegt und
diese gemeinsam ausgehandelten
Mindeststandards als Grundlage
für die Konzessionierung genom-
men werden, wäre sinnvoll und
wird auch von meiner Fraktion ge-
fordert.

Zum Abschluss habe ich noch
eine Frage an Sie. Nehmen wir
einmal an, Sie würden es mit Ih-
rem Verhinderungs- und Kontroll-
gesetz tatsächlich schaffen, dass
Frauen nicht mehr in der Prostitu-
tion arbeiten wollen, auch nicht
illegal: Was dann? Wo sind die gu-
ten Jobs für sie? Wo sind die viel-
versprechenden Ausbildungschan-
cen? Wo sind die bezahlbaren
Wohnungen?

Bevor Sie in der Art, wie Sie es
vorhaben, gegen einen legalen Be-
ruf vorgehen, sollten Sie sich erst
einmal überlegen, wie Sie diese
sozialen Fragen lösen, und zwar
nicht nur für Sexarbeiterinnen
und Sexarbeiter, sondern für alle.

Ich muss ganz ehrlich sagen,
Frau Schwesig: Ich verstehe an die-
ser Stelle Ihr Tempo nicht. Nächs-
ten Montag gibt es im Bundestag
eine Anhörung. Da haben Sie
noch einmal die Gelegenheit, tat-
sächlich mit Expertinnen und Ex-
perten sowie Sexarbeiterinnen
und Sexarbeitern zu reden und
richtig hinzuhören. Schon einen
Monat später soll hier die zweite
und dritte Lesung erfolgen, ob-
wohl das Gesetz erst Mitte nächs-
ten Jahres in Kraft treten soll. Was
soll denn das? Hat Ihnen die Uni-
on dafür versprochen, dass dann
das Entgeltgesetz kommt, was ja
nachher doch immer nur eine
Nullrunde bringt? Oder warum
diese Eile?

Die Linke ist dabei, wenn Men-
schenhändlern, wenn Zuhältern,
wenn Ausbeutern der Kampf ange-
sagt wird.Wir sind dabei, wenn Ar-
mut bekämpft wird. Wir sind da-
bei, wenn es darum geht, Selbst-
ständige besser abzusichern und
sie an Sozial- und Rentenversiche-
rung teilhaben zu lassen. Wir sind
dabei, wenn sexuelle Selbstbe-
stimmung gestärkt werden soll
und die Betreiber von Bordellen
für bestmögliche und sichere Ar-
beitsbedingungen sorgen müssen.
Wir sind dabei, wenn es um mehr
Schutz und um mehr Rechte geht.
Aber all das tun Sie eben nicht.
Die Linke wird Ihren Gesetzent-
wurf ablehnen.

(Beifall bei der LINKEN])
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Marcus Weinberg, CDU/CSU:

Jede Form von Fremdbestimmung
muss bekämpft werden

Marcus Weinberg (*1967)
Landesliste Hamburg

Wenn es denn einen Tag
gibt, an dem man ei-
nen solchen Gesetzent-

wurf hier im Deutschen Bundes-

tag diskutieren muss, dann ist es
genau der heutige Tag; denn dieses
Gesetz ist endlich die richtige Ant-
wort auf das, was wir seit 2002 er-
leben, nämlich das Scheitern des
Prostitutionsgesetzes von Rot-
Grün.

Wenn Sie mir das nicht glauben,
dann sprechen Sie bitte mit denje-
nigen, die die Wirklichkeit bewer-
ten. Ich will zitieren, was ein Re-
porter von RISE Project in der
Sendung Die Story im Ersten: Wa-
re Mädchen sagte: „Als Deutsch-
land und die Schweiz die Prostitu-
tion legalisiert haben, war das ei-
ne gute Nachricht für die Men-
schenhändler …“ – Das hat sich
seit 2002 verändert. Ihr Beitrag ge-
rade hat bewiesen, dass Sie an-

scheinend unter einem absoluten
Realitätsverlust bei der Frage lei-
den: Wie sieht es in der Prostituti-
on aus? Schauen wir uns einmal
die Ergebnisse des rot-grünen
Prostitutionsgesetzes an: Sicher-
heit und Schutz? Fehlanzeige! –
Bessere Arbeitsbedingungen? Fehl-
anzeige! – Selbstbestimmung der
Prostituierten? Fehlanzeige! Nein,
weniger als 100 Prostituierte sind
in Deutschland sozialversiche-
rungspflichtig angestellt. Stattdes-
sen haben wir es mit Elend, Aus-
beutung und Armut zu tun. Das
werden wir mit dem vorliegenden
Gesetzentwurf endlich angehen.

Ziel des Gesetzes – das hat die
Ministerin dargestellt – ist es, den
Prostitutionsmarkt, die legale
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Prostitution, endlich zu regeln mit
dem Ziel, dass die organisierte Kri-
minalität zurückgedrängt wird,
dass wir Prostituierte vor Fremd-
bestimmung schützen und auch
die Arbeitsbedingungen für die
Prostituierten so gestalten, dass sie
in diesem Bereich in Würde arbei-
ten können. Jede Form von
Fremdbestimmung muss be-
kämpft werden, von Zwangspros-
titution und Menschenhandel
ganz zu schweigen. Denn – das ist
unsere Überzeugung – jede Art
von Fremdbestimmung in der
Prostitution ist mit der Würde des
Menschen unvereinbar. Dieser
Leitsatz trägt uns auch bei diesem
Gesetzentwurf.

Deswegen teile ich das, was die
Ministerin zu der Frage gesagt hat,
welche Gruppe wir in den Fokus
der Betrachtung nehmen sollten.
Das sind, bei allem Respekt, nicht
die gut situierten Hausfrauen oder
Studierenden, die nebenbei als
Prostituierte arbeiten, beispiels-
weise ein Dominastudio betreiben
und selbstbestimmt sind. Viel-
mehr müssen die in unserem Fo-
kus stehen, die nicht sichtbar
sind. Das sind die Tausenden von
Prostituierten, die in den letzten
Jahren nach Deutschland gekom-
men sind, die übrigens immer öf-
ter an den Landstraßen stehen
und die keiner im Fokus hat. Das
heißt, der Gesetzentwurf muss ins-
besondere diese Gruppe schützen;
denn das ist die Aufgabe des Staa-
tes: die Schwachen der Gesell-
schaft zu schützen.

Deswegen sei noch eine Bemer-
kung zu Ihrer Aussage erlaubt, wir
müssten mit den Sexdienstleiste-
rinnen sprechen. Das tun wir. Ich
spreche gerne mit einem Verband,
der 36 oder 72 Mitglieder hat. Wir
reden hier aber über Tausende, die
in der Prostitution sind oder tätig
sein müssen.

Das ist auch ein Appell an die
gut organisierten Sexdienstleiste-
rinnen, die sich jetzt auch durch
den Verband vertreten sehen. Es
geht um die Solidarität der Betrof-
fenen mit den Schwächeren und
die Bereitschaft, auch für die
Schwächeren einzustehen. Des-
halb ist die fremdbestimmte Pros-
titution in dem Sinne zu verän-
dern, dass wir Hilfsangebote ma-
chen, Kontrollen vornehmen und
übrigens auch Möglichkeiten zum
Ausstieg aus der Prostitution
schaffen. Das sollte auch im Inte-
resse derer sein, die sich in Ver-
bänden vertreten sehen. Der Staat
hat jedenfalls – ich wiederhole –
die Aufgabe, gerade die zu vertre-
ten, die keine andere Möglichkeit
haben.

Ich will gerne zitieren, was eine
verdeckte Ermittlerin im Zusam-
menhang mit der Fragestellung
von Anmeldung und Beratung ge-
sagt hat: Die Mädchen müssen das
Gefühl haben, dass sie eng betreut
werden und dass wir ihre Sorgen

ernst nehmen. Haben sie das Ge-
fühl, dass man ernsthafte Hilfsan-
gebote macht, wie zum Beispiel,
dass man NGOs einbindet, die
eng an den Mädchen dran sind,
und das aufrechterhält, sagen sie
aus.

Das heißt, das, was die Polizis-
tinnen und Polizisten über die,
die sie täglich aufgreifen, über die,
die an der Straße stehen und sich
für 20 Euro anbieten müssen, sa-
gen, dem vertraue ich. Das sind
auch meine Adressaten in der Dis-
kussion über diesen Gesetzent-
wurf.

Sie werden bei den Stellungnah-
men zur Anhörung einiges erle-
ben. Wir werden am Montag darü-
ber debattieren und darüber spre-
chen, wie die Realität aussieht. Sie
wird nicht bestimmt von den we-
nigen, die in großen Edelbordel-
len arbeiten, sondern von der gro-
ßen Masse, die wir an der Land-
straße finden. Deshalb, glaube
ich, muss bei allem Respekt vor
der Arbeit der jeweiligen Verbände
– auch die nehmen wir gern zur
Kenntnis; auch mit denen führen
wir Gespräche – angesichts von
300 000 Prostituierten unser An-
sinnen sein, dass wir uns Gedan-
ken um diejenigen machen, die
nicht durch die jeweiligen Verbän-
de vertreten werden.

Genau die Beschreibung der
Auswirkungen des Prostituierten-
gesetzes in Form von Elend, Ar-
mut und Ausbeutung war es ja
auch, was die Große Koalition in
der jetzigen Situation bewegt hat,
zu handeln. Wir haben dann ja
auch sehr intensiv miteinander ge-
rungen – das ist auch gut so –,
weil wir am Thema interessiert
waren, weil wir nicht weiter Ideo-
logien aufbauen wollten. Die Mi-
nisterin hat zu Recht gesagt, viel-
leicht kommt man mit diesem Ge-
setz zu spät. Richtig. Aber das Gu-
te ist – und das ist unser Ziel –,
dass wir dieses Gesetz in dieser Le-
gislaturperiode auf den Weg brin-
gen. Ich bin der SPD sehr dank-
bar, dass wir bei den wesentlichen
politischen Themen auch Eini-
gung erzielt haben. Es war ein lan-
ger, streitbarer Weg, aber uns hat
immer das Interesse geleitet, dass
wir die Frauen schützen, dass wir
die Betroffenen schützen. Ich
glaube, das ist mit den Regelungen
auch gelungen.

Wir brauchen ein Anmeldever-
fahren, wir brauchen Angebote,
und wir brauchen insbesondere
den Schutz der Prostituierten, die
unter 21 sind. Auch wenn die
Prostitution weiter mit 18 zulässig
ist, haben wir es zumindest er-
reicht, dass besondere Schutzfunk-
tionen, besondere Beratungsfunk-
tionen jetzt bei der Gruppe der
18- bis 21-Jährigen implementiert
werden. Das ist gut – gerade für
die Gruppe, die wir auch mit Blick
auf den Ausstieg ansprechen wol-
len. Wir werden uns jetzt tatsäch-

lich nach der Anhörung am Mon-
tag Zeit nehmen, ebendiese auszu-
werten. Wir als Union haben noch
einige Punkte, die wir diskutieren
wollen. Ich will ein paar davon
ansprechen.

Das Erste ist das Thema der Ein-
sichtsfähigkeit. Wir halten es für
falsch, dass sozusagen die Prüfung
der Einsichtsfähigkeit jetzt im
Rahmen des Anmeldeverfahrens
wieder herausgenommen wurde.
Denn gerade die Menschen mit
kognitiven Schwierigkeiten, die
Menschen mit Behinderung müs-
sen davor geschützt werden, dass
sie eine Anmeldebescheinigung
ausgestellt bekommen, ohne dass
überprüft wird, ob sie über ausrei-
chende Einsichtsfähigkeit verfü-
gen, um ihr sexuelles Selbstbe-
stimmungsrecht selbst schützen
zu können. Gerade diese Men-
schen brauchen ein Anmeldere-
gime, das dazu geeignet ist, ihr
Selbstbestimmungsrecht sicherzu-
stellen.

Das Zweite ist die Frage des
Schutzes von schwangeren Prosti-
tuierten und hochschwangeren

Prostituierten. In diesem Bereich
gibt es ja die Entwicklung – das ist
ja erbärmlich –, dass man mit
Schwangeren und mit Hoch-
schwangeren mittlerweile gute Ge-
schäfte macht. Da sagen wir als
Union ganz deutlich: Wir müssen
schauen, wie wir es rechtlich hin-
bekommen, dass wir diese Men-
schen schützen, weil das ungebo-
rene Leben geschützt werden
muss. Das ist auch in der Frage der
Prostitution für uns ein Grund-
satz.

Drittens werden wir auf das
Thema Krankenversicherung
schauen. Wir wollen die Prostitu-
ierten beraten, wir wollen aber
auch, dass alle krankenversichert
sind.

Der vierte Punkt betrifft die
Auswüchse der Prostitution gerade
in ländlichen Bereichen. Wenn Sie
heute mit Kolleginnen und Kolle-
gen aus Wahlkreisen sprechen, die
aus einem ländlichen Bereich
kommen, dann hören Sie, dass
sich dort mehr und mehr junge
Mädchen aus Rumänien, aus Bul-
garien finden, die sich für billiges

Geld anbieten müssen, die elf
Stunden im Regen stehen müssen.
Und das Geld, das sie verdienen,
wird ihnen auch noch abgenom-
men. Das heißt, wir werden über-
prüfen müssen, wie wir diese be-
sondere Situation der Straßen-
prostitution mit dem jetzigen Ge-
setzesvorhaben verändern kön-
nen.

Ich bin guter Dinge. Ich bedan-
ke mich noch einmal für diesen
Gesetzentwurf. Wir haben hier
und da noch Nachbesserungsbe-
darf und müssen an Stellschrau-
ben drehen. Das werden wir ge-
meinschaftlich tun. Ich freue mich
sehr, dass SPD, CDU und CSU es
gemeinsam in dieser Legislaturpe-
riode schaffen, ein solches Gesetz
auf den Weg zu bringen. Es ist ein
gutes Zeichen für die Große Koali-
tion, dass wir, so weit auseinander
wir auch waren, jetzt eng zusam-
mengekommen sind im Sinne der
Betroffenen. Und das ist unser
Auftrag, nichts anderes.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei

Abgeordneten der SPD)

Katja Dörner, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:

Die Beratungspflicht
wirkt stigmatisierend

Katja Dörner (*1976)
Landesliste Nordrhein-Westfalen

Man sagt ja: Was lange
währt, wird endlich gut.
– Auf diesen Gesetzent-

wurf trifft dieser schöne Spruch
leider nicht zu.

Wir sind uns ja alle einig, dass
wir Regulierung im Bereich der
Prostitution brauchen und dass
wir die Situation von Prostituier-
ten verbessern wollen. Herr Wein-
berg hat das Gesetz von 2002 an-
gesprochen; es kommt ja auch in
der gesamten Debatte immer wie-
der zur Sprache. Ich will einmal
sagen: Durch dieses Gesetz wurde
wirklich eine zentrale Weichen-
stellung vorgenommen, insbeson-
dere deshalb, weil es die soge-
nannte Sittenwidrigkeit zivilrecht-
licher Verträge über sexuelle
Dienstleistungen beseitigt hat.
Hinter diesen Schritt will niemand

mehr zurück. Ich finde das gut,
und ich möchte das hier noch ein-
mal ausdrücklich festhalten.

Aber es ist auch richtig, dass
sich viele der mit diesem Gesetz
verbundenen Erwartungen und
Hoffnungen nicht erfüllt haben,
beispielsweise im Bereich der sozi-
alversicherungspflichtigen Be-
schäftigung und im Hinblick auf
den Schutz vor Zwangsprostituti-
on. Deshalb sagen wir als Grüne,
dass wir neue Regelungen brau-
chen.

Was wir brauchen, ist eine Regu-
lierung der Prostitutionsstätten als
Gewerbebetrieb. Den Betreibern
müssen Pflichten
auferlegt werden.

Ihnen müssen kla-
re Grenzen aufge-
zeigt werden. Dies-
bezüglich enthält der
Gesetzentwurf einige
Regelungen. An die-
ser Stelle können wir
durchaus mitgehen.
Der Webfehler des
Gesetzentwurfs ist
aber, dass Sie darüber hinaus den
in der Prostitution Tätigen sehr
weitreichende Pflichten auferle-
gen. Dieser Ansatz ist falsch. Das
ist Gängelung und fördert die Stig-
matisierung. Das trägt nicht dazu
bei, Prostituierte besser zu schüt-
zen.

Wir bemerken immer wieder,

dass Prostitution ein sehr emotio-
nal besetztes Thema ist. Persönli-
che Wertvorstellungen spielen hier
immer eine große Rolle. Gerade
wenn aber die Gesellschaft mit
heißem Herzen über eine Thema-
tik diskutiert, müssen wir als Ge-
setzgeber umso mehr mit kühlem
Kopf die Sache angehen und uns
fragen, ob die Maßnahmen, die
wir vorschlagen, tatsächlich geeig-
net sind, unsere Ziele zu errei-
chen, gerade wenn es um den
Schutz der Prostituierten geht.

Ich will zwei Maßnahmen nen-
nen, bei denen das nicht der Fall
ist bzw. mit denen das Gesetz das

Gegenteil bewir-
ken wird. Wie ge-
sagt, Prostitution
wird noch immer
stigmatisiert. Des-
halb sind viele
Prostituierte drin-
gend auf Anony-
mität angewiesen.
Sie werden sich
daher nicht an-
melden. Die viel-

leicht seitens der Koalitionsfrak-
tionen gut gemeinte Anmeldefrist
wird in der Praxis dazu führen,
dass eine große Anzahl der Prosti-
tuierten in intransparente, illegale
Bereiche ausweichen muss. Damit
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Fortsetzung auf nächster Seite

Den Betreibern
von Prostitu-
tionsstätten

müssen Pflichten
auferlegt
werden.
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steigt die Gefahr von Übergriffen.
Die Möglichkeiten, Maßnahmen
des Rechtsstaats in Anspruch zu
nehmen, werden geschwächt.
Auch der Zugang zu Beratungs-
und Unterstützungsmöglichkeiten
wird erschwert. Deshalb ist diese
Anmeldefrist kontraproduktiv.

Zudem – das entnehmen wir
auch einigen Stellungnahmen zur
Anhörung –: Die Annahme, Opfer
von Menschenhandel könnten im
Rahmen der Anmeldung erkannt
und unterstützt werden, ist völlig
lebensfremd. Vielmehr werden

sich gerade Frauen in Abhängig-
keitsverhältnissen anmelden müs-
sen, damit die Hintermänner sie
ungestört und ungefährdet weiter-
hin ausbeuten können. Gerade
das wollen wir nicht.

Ein weiterer Punkt, den ich an-
sprechen möchte und der eng mit
der Anmeldepflicht verknüpft ist,
ist die gesundheitliche Pflichtbera-
tung. Selbstverständlich ist ge-
sundheitliche Beratung immens
wichtig. Deshalb ist es unsere Auf-
gabe, dafür zu sorgen, dass es aus-
reichend Beratungsangebote gibt.

Aber alle Erfahrungen zeigen, dass
den Beratungsange-
boten Freiwilligkeit,
Niedrigschwelligkeit
und die Möglichkeit
der Anonymität zu-
grunde liegen müs-
sen. Ich rate an, ei-
nen Blick in die Stel-
lungnahme der Bun-
desvereinigung der
kommunalen Spit-
zenverbände zu werfen. Diese sagt
ausdrücklich, dass die Beratungs-
pflicht stigmatisierend und kon-

traproduktiv wirkt und dass sich
gerade marginali-
sierte Prostituierte
dieser Pflicht ent-
ziehen und damit
kriminalisiert und
noch vulnerabler
werden. Deshalb
meine ich: Die
Koalition sollte
von dieser Rege-
lung dringend Ab-

stand nehmen.
Der Gesetzentwurf trägt den

Schutz der Prostituierten im Titel.

Aber man findet diesen Schutz lei-
der nicht in den Paragrafen. Des-
halb sehen wir diesen Gesetzent-
wurf sehr kritisch. Wir hoffen auf
die Anhörung und den Bundesrat,
der in dieser Frage offensichtlich
sachorientierter aufgestellt ist als
die Koalitionsfraktionen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE

GRÜNEN sowie bei Abgeordneten

der LINKEN)

Dr. Carola Reimann, SPD:

Wir wollen ein höheres Schutz-
niveau für Prostituierte

Carola Reimann (*1967)
Wahlkreis Braunschweig

Mit dem Prostitutions-
schutzgesetz schaffen
wir das erste Mal klare

Regeln für den Betrieb und die Er-
laubnis von Prostitutionsstätten.
Das ist gut; denn damit sorgen wir
für bessere Arbeits-
bedingungen für die
in der Prostitution
tätigen Frauen und
Männer. Für die SPD
ist das ein ganz ent-
scheidender Punkt.
Wir wollen nämlich,
dass dieses Gesetz
hält, was sein Name
verspricht: ein höhe-
res Schutzniveau
und eine nachhaltige Verbesse-
rung der Situation von Prostituier-
ten.

Es ist schon angesprochen wor-
den: Die Erfahrungen aus der Pra-
xis haben gezeigt, dass auch nach
dem im Jahr 2002 unter Rot-Grün
eingeführten Prostitutionsgesetz
Handlungsbedarf besteht. Leider,
Kollege Weinberg, hat aber ein
schwarz-gelb dominierter Bundes-
rat in der Vergangenheit immer
notwendige Regulierungen verhin-
dert. Das Prostitutionsgesetz setzt
jetzt an dieser Stelle an. Die Er-
laubnispflicht für Prostitutions-
stätten ist hierbei der zentrale
Punkt. Mit ihr setzen wir wichtige
Mindeststandards bei den Arbeits-

bedingungen durch.
Erstens. Die Betreiber eines

Prostitutionsgewerbes müssen sich
einer Zuverlässigkeitsprüfung un-
terziehen. Zweitens. Diese Erlaub-
nispflicht wird an die Erfüllung
gesetzlicher Mindestanforderun-
gen für die Betriebe geknüpft. Bei
Verstößen drohen empfindliche
Strafen und der Entzug der Er-
laubnis. Drittens. Es stehen uns
mit dem Gesetz jetzt endlich neue
Kontrollinstrumente zur Verfü-
gung, um auch die Einhaltung der
gesetzlichen Pflichten sicherzu-
stellen.

Wir brauchen diese Maßnah-
men; denn es geht hier um nicht
weniger als die Einhaltung von
Grundrechten wie der sexuellen
Selbstbestimmung, der persönli-
chen Freiheit und auch der Ge-

sundheit. Deshalb
ist es richtig, dass
wir mit Geschäfts-
modellen Schluss
machen, die mit
dem Recht auf se-
xuelle Selbstbe-
stimmung unver-
einbar sind.

Wir regeln hier
einen Bereich, der,
wo immer man

hinschaut, ganz unterschiedlich
ist, ja sogar widersprüchlich aus-
geprägt ist. Zweifelsohne ist die Si-
tuation für viele in der Prostituti-
on Tätige nach wie vor schwierig.
Sie werden ausgegrenzt und stig-
matisiert, nur wenige wagen es, of-
fen über ihre Tätigkeit zu spre-
chen. Viele fürchten Benachteili-
gungen im eigenen sozialen Um-
feld. Gleichzeitig gibt es aber auch
Sexarbeiterinnen, die selbstbe-
wusst für ihre Rechte kämpfen
können, die Freiwilligkeit und
Selbstbestimmtheit für sich rekla-
mieren.

Die Ministerin hat in ihrer Rede
auf diese ganz unterschiedlichen
Lebenslagen hingewiesen. Unsere

Aufgabe als Gesetzgeber ist es, ein
Gesetz auf den Weg zu bringen,
das dieses Spektrum berücksich-
tigt und dem gerecht wird. Das ist
eine besondere Herausforderung.
Das ist aber nicht die einzige He-
rausforderung und nicht der einzi-
ge Widerspruch, mit denen man
sich in diesem Gewerbe konfron-
tiert sieht; denn wir sprechen hier
über einen Wirtschaftszweig, in
dem Milliarden umgesetzt wer-
den, mit dem aber, wenn man
sich umhört, niemand etwas zu
tun hat. Es ist die Tabuisierung,
das Verschweigen und zum Teil
auch die Verlogenheit, die die La-
ge dieser Frauen und Männer so
schwierig machen. Dieses Pro-
blem ist wesentlich tief greifender,
als dass wir es mit einem einzigen
Gesetz von heute auf morgen än-
dern könnten.

Es ist aber wichtig, dass wir uns
dessen bewusst sind und verste-
hen, in welch unterschiedlichen

Lagen sich Prostituierte befinden.
Das müssen wir auch als Gesetzge-
ber vor Augen haben. Deshalb
brauchen wir Regeln mit Augen-
maß, Regeln, die den Frauen ein
sicheres Leben ohne gesellschaftli-
che Ächtung möglich machen,
aber auch Regeln, die der Lebens-
und Berufspraxis gerecht werden.
Das ist das, was viele renommierte
Verbände, angefan-
gen vom Deut-
schen Juristinnen-
bund und dem
Deutschen Frauen-
rat über die Diako-
nie bis hin zur
Deutschen AIDS-
Hilfe, im vorparla-
mentarischen Bera-
tungsprozess im-
mer wieder ange-
mahnt haben.

Deshalb bin ich froh, dass es in
langen Verhandlungen gelungen
ist, Forderungen abzuwehren, die
die Balance dieses Gesetzes gefähr-
det hätten. Dazu zählen Forderun-
gen nach Pflichtuntersuchungen
oder nach dem Mindestalter. Rich-
tig war auch, die Anmeldepflicht
praxistauglicher zu machen. Unse-
re Marschrichtung ist klar: Wir
wollen mehr Schutz, und wir wol-
len mehr Rechte für die Prostitu-

ierten. Wir wollen klare Standards
für ordentliche Arbeitsbedingun-
gen.

Was wir aber nicht wollen, ist
Tabuisierung, Stigmatisierung und
Regelungen, die diese für die Frau-
en schädliche Entwicklung ohne-
hin verstärken; denn am Ende
schieben wir damit Probleme und
auch Missstände in die dunkle

Ecke der Illegalität,
obwohl wir eigent-
lich mehr Licht und
mehr Transparenz
an dieser Stelle
brauchen.

Ich denke, wir
sind mit dem Ge-
setz auf einem gu-
ten Weg, wenn wir
diese Leitlinien
auch im parlamen-

tarischen Verfahren beherzigen.
Das heißt: keine weiteren Ver-
schärfungen, stattdessen mehr
Rechte, mehr Beratung und mehr
Unterstützung.

(Beifall bei der SPD)
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Beratungs-
angeboten

müssen Freiwil-
ligkeit und Nied-
rigschwelligkeit
zugrunde liegen.

Wir regeln hier
einen Bereich,
der ganz un-

terschiedlich, ja
widersprüchlich,
ausgeprägt ist.

Wir brauchen
Regeln mit

Augenmaß, die
den Frauen ein
sicheres Leben
ermöglichen.

Protest für die Rechte von Prostituierten in Hamburg © picture-alliance/dpa
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Ulle Schauws, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:

Das Gesetz schützt nicht, sondern
bevormundet eine Berufsgruppe

Ulle Schauws (*1966)
Landesliste Nordrhein-Westfalen

Wir reden hier im Bun-
destag in den letzten
Wochen viel und oft

über das Thema der sexuellen
Selbstbestimmung. Gerade im
Rahmen der Reform des Sexual-
strafrechts ist das ein sehr zentra-
ler und wichtiger Punkt. Da sind
wir uns hier in diesem Parlament
– vor allem die Frauen – ziemlich
einig. Umso mehr ist es für mich
unverständlich, dass im Falle der
Prostituierten bei der sexuellen
Selbstbestimmung andere Maßstä-
be angelegt werden. Warum stel-
len Sie die Selbstbestimmung von

Prostituierten infrage? Denn das
machen Sie mit diesem Gesetzent-
wurf, Frau Ministerin.

Diesem Entwurf liegt eine be-
vormundende Haltung zugrunde,
die allen Frauen und Männern in
der Prostitution die Selbstbestim-
mung abspricht. Ich sage Ihnen:
Dieser Gesetzentwurf ist Ausdruck
von Bevormundung und Kontrol-
le. Sie verändern damit genau
nicht, was Sie vorgeben ändern zu
wollen. Sie setzen die Stigmatisie-
rung der Stigmatisierten fort, Frau
Schwesig. Sie versäumen es, das
wirklich Notwendige zu tun, näm-
lich die Menschen, die in der
Prostitution arbeiten, zu bestärken
und zu unterstützen.

Frauen, die sexuelle Dienstleis-
tungen anbieten und die so zum
Beispiel ihre Kinder ernähren oder
die Pflege eines Familienmitglieds
mit diesem Job vereinbaren, sind
nach Ihrem Gesetzentwurf ge-
zwungen, sich zu outen, oder sie
können diese Tätigkeit nicht mehr
legal ausüben. Aber das ist doch,
bitte schön, kein Schutzgesetz.
Das ist die Bevormundung einer
ganzen Berufsgruppe. Genau aus
diesem Grund, liebe Kolleginnen

und Kollegen, bestehen schwer-
wiegende Bedenken gegen die
Punkte des Gesetzentwurfs, mit
denen Druck auf die Prostituierten
ausgeübt wird: die Anmeldepflicht
– sie ist schon genannt worden –,
die verpflichtende Gesundheitsbe-
ratung und auch die behördlichen
Anordnungen, die in diesem Ge-
setzentwurf stehen.

Bei den Anhörungen im Bun-
desministerium haben etliche
Fachleute – unter anderem der
Diakonie, des Deutschen Frauen-
rates, des Deutschen Juristinnen-
bundes und der Deutschen AIDS-
Hilfe sowie Medizinerinnen und
Mediziner – früh davor gewarnt,
den Zwang zum Outing in diesen
Gesetzentwurf hineinzuschreiben,
weil das kontraproduktiv ist. Die
Caritas hat den Gesetzentwurf –
ich zitiere – mit folgenden Worten
konterkariert:

Das geht an der Lebensrealität
von Prostituierten vorbei. Exper-
tenmeinungen und Erfahrungen
aus der praktischen Arbeit haben
kaum bemerkbar Eingang in den
Gesetzentwurf gefunden.

Dem, was die Caritas sagt,
schließe ich mich an. Ihr Gesetz-

entwurf ignoriert Fachwissen, und
das ist unprofessionell.

Frau Schwesig, bei der Anmelde-
pflicht ignorieren Sie, dass sich die
Prostituierten gerade aufgrund
von Diskriminierungserfahrungen
erstens häufig nicht als „Prostitu-
ierte“, sondern mit anderen Be-
rufsbezeichnungen anmelden und
zweitens Misstrauen wegen des
fehlenden Datenschutzes haben.
Und was machen Sie? Sie schaffen
eine eigene Datei für Prostituierte.
Die Folge – das wurde heute
schon sehr oft gesagt – ist klar:
Viele werden sich nicht anmelden,
und dann haben Sie nichts er-
reicht. Das schützt Prostituierte
nicht. Nein, es sind viele erst recht
gefährdet, wenn sie nicht legal ar-
beiten können.

Die irrige Vorstellung, mit der
verpflichtenden Gesundheitsbera-
tung Opfer von Menschenhandel
entdecken zu können, kommt ge-
nau daher, dass Sie den vielen Ex-
pertinnen nicht zugehört haben.

Armutsprostituierte, die in
schwierigen Lebenslagen stecken
und besonders gefährdet sind,
werden sich während eines Ge-
sprächs in einer Behörde doch
nicht einer völlig fremden Person
anvertrauen.

Das braucht Zeit, und es funk-
tioniert nur freiwillig. Es geht nur
freiwillig, Herr Kollege.

Wie Ihnen bekannt sein sollte,
äußert auch der Bundesrat in sei-
ner Mehrheit deutlich Kritik. Er
stellt die Forderung auf, die §§ 3

bis 11 zu streichen. Und, ehrlich
gesagt, ich finde, das können Sie
nicht so einfach ignorieren. Auch
bei der Erlaubnispflicht, die wir
Grünen schon im Januar gefordert
hatten – wir halten sie grundsätz-
lich für sinnvoll –, gibt es eine
Einschränkung, die ich Ihnen nen-
nen will. Sie legen für kleine Woh-
nungsprostituierte die gleichen
Voraussetzungen an wie für große
Laufhäuser. Gerade dort, wo sich
zwei bis drei Frauen zusammen-
tun, wo sie oft unter guten Ar-
beitsbedingungen arbeiten, er-
schweren Sie die Existenz für diese
Prostituierten. Aus meiner Sicht
macht das überhaupt keinen Sinn.

Das Gesetz sollte Menschen in
der Prostitution in ihrer Selbstbe-
stimmung stärken. Wir Grüne for-
dern deutlich mehr Beratungsstel-
len. Wir fordern Unterstützung für
die Prostituierten, und zwar auf
freiwilliger Basis. Runde Tische
nach dem Vorbild von NRW sind
sinnvoll. Vor allem bringen sie Er-
fahrungen und Kompetenzen von
allen Beteiligten an einem Tisch
zusammen. Ich appelliere an Sie:
Nutzen Sie die Anhörung nächste
Woche zum Gesetzentwurf. Nut-
zen Sie die Expertise, die vorhan-
den ist. Und: Bessern Sie nach. Le-
gen Sie einen Gesetzentwurf vor,
der echte Unterstützung und
Schutz für Prostituierte beinhaltet.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE

GRÜNEN sowie bei Abgeordneten

der LINKEN)
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Sylvia Pantel, CDU/CSU:

Wir regulieren einen völlig
enthemmten Markt

Sylvia Pantel (*1961)
Wahlkreis Düsseldorf II

Eine junge Frau – ich nenne
sie einmal Nadia – ist erst
19 Jahre alt und kommt aus

einem kleinen Ort in Rumänien.
Vor einem Jahr kam sie ins Ruhr-
gebiet, um eine Stelle als Kellnerin
anzutreten. Schnell landete sie in
einem Laufhaus. Sie wird von
Haus zu Haus gereicht und weiß
kaum noch, in welcher Stadt sie
gerade ist. Nadias ganze Sorge ist,

dass sie nicht genug Geld für ihre
Familie zu Hause in ihrem Dorf
zusammenbekommt. Geschichten
wie diese habe ich viel zu oft ge-
hört, seit ich Berichterstatterin für
die Themen „Prostitution“ und
„Gewalt gegen Frauen“ bin.

Das 2002 von der rot-grünen
Bundesregierung geschaffene Pros-
titutionsgesetz hat sein Ziel ver-
fehlt; das haben wir auch hier
mehrfach gehört. Deutschland
wird heute das Bordell Europas
genannt. Tausende Frauen werden
jeden Tag zu Opfern. Es wurde ein
Markt ohne klare Regeln geschaf-
fen. Die Situation für die meisten
Prostituierten ist alles andere als
wirklich selbst gewählt. Diesen
Zustand müssen und werden wir
ändern.

Seit zwei Jahren haben wir in-
nerhalb der Großen Koalition um
die richtigen Wege gestritten. Das
Prostitutionsgewerbe muss regu-
liert werden. Die Gegner klarer Re-
geln, allen voran die Bordellbe-

treiber, haben immer versucht, das
Bild einer selbstbestimmten Stu-
dentin aufzuzeigen, die sich als
Escortdame oder Edelprostituierte
etwas zu ihrem Studium hinzuver-
dient. Dieses Bild ist für die Mehr-
heit der Prostituierten falsch.

Die überwältigende Mehrheit
der Prostituierten in Deutschland
sind EU-Ausländerinnen, meist
aus Südosteuropa. Sie arbeiten für
einen Hungerlohn in schäbigen
Zimmern, in Wohnwagen und
müssen auf der Straße anschaffen
gehen. Diese Frauen sind meist
nach Deutschland gekommen,
weil man ihnen zum Beispiel ei-
nen Job als Haushälterin, Kellne-
rin oder Model in Aussicht gestellt
hat. Hier angekommen werden sie
dann von vermeintlichen Liebha-
bern, den sogenannten Loverboys,
auf perfide Art und Weise an das
Milieu herangeführt. Danach blei-
ben viele bei der Prostitution, weil
sie Geld verdienen müssen und
keinen Weg aus ihrer misslichen

Lage heraus kennen. Das alles ist
keine Zwangsprostitution im Sin-
ne des Strafrechts; aber es ist alles
andere als das Bild einer selbstbe-
stimmten Frau, das wir sehen sol-
len oder sehen wollen.

Wenn wir von Expertinnen und
Experten oder Hilfsorganisationen
das Gewerbe geschildert bekom-
men, sind wir schnell in der Reali-
tät angekommen. Wir bekommen
eine andere Realität
aufgezeigt, als Sie uns
hier weismachen wol-
len. Auch eine Hand-
voll Edelbordelle mit
vielleicht guten Ar-
beitsbedingungen
kann nicht darüber
hinwegtäuschen, dass
die Mehrheit der
Prostituierten täglich
ausgebeutet und be-
nutzt werden.

Beim Prostituiertenschutzgesetz
ist der Name Programm. Wir
schützen Prostituierte, indem wir
einen völlig enthemmten Markt
regulieren. Gerade die Damen
und Herren der Opposition sind
doch sonst immer dafür, Märkte
zu regulieren. Warum nicht hier?

Was sagen Sie denn zu Ausbeu-
tung, Abhängigkeit von Loverboys
und einem Milieu, das Kriminali-
tät im Bereich von Drogen und

Waffen bis hin zum Menschen-
handel befördert? Sollten wir hier
nicht durchgreifen? Wir sagen Ja.
Wir müssen durchgreifen, um den
Damen zu helfen. Es besteht
Handlungsbedarf.

Die Aufhebung der Sittenwid-
rigkeit der Prostitution war ein Pa-
radigmenwechsel; das ist klar. Ob
man diesen Paradigmenwechsel
nun gut findet oder nicht: Politik

beginnt mit dem
Betrachten der
Wirklichkeit, und
das haben wir bei
diesem Gesetz ge-
tan. Die Wirklich-
keit ist derzeit lei-
der die, dass es
juristisch einfa-
cher ist, ein Bor-
dell zu betreiben
als einen Kiosk

an der Ecke oder die von Frau
Schwesig angesprochene Pommes-
bude.

Prostituierte genießen in den
Bordellen heute kaum Schutz. Die
Bordellbetreiberlobby versucht,
den Begriff „Sexarbeit“ zu etablie-
ren und damit so zu tun, als sei ei-
ne Arbeit in der Prostitution
gleich jeder anderen Arbeit. Prosti-
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Fortsetzung auf nächster Seite

Deutschland wird
das Bordell

Europas genannt.
Tausende Frauen

werden jeden
Tag zu Opfern.



Debatte zur Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels /173. Sitzung des 18. Deutschen Bundestages am 2. Juni 2016

tution ist aber keine Tätigkeit wie
jede andere. Der direkte Körper-
einsatz und das Milieu weisen vie-
le Gefahren auf.

Das Prostituiertenschutzgesetz
setzt in zwei wesentlichen Berei-
chen an.

Prostituierte müssen in Zukunft,
wie jeder andere arbeitende
Mensch auch, angemeldet sein.
Dazu gehört, dass sie nicht nur Tä-
tigkeitsort und Identität angeben,
sondern auch eine regelmäßige
Gesundheitsberatung nachweisen
müssen. In diesen Beratungsge-
sprächen werden die Prostituier-
ten über die Möglichkeiten der ge-
sundheitlichen Versorgung sowie
über Wege aus dem Milieu infor-
miert. Woher sollten sie es denn
wissen? Sie kennen unsere gesetz-
lichen Rahmenbedingungen und
die Arbeitsbedingungen in
Deutschland nicht. Außerdem

können sie sich einer Fachberate-
rin anvertrauen, ohne dass ihr Zu-
hälter dabei sein darf, um auf sie
aufzupassen. Prostituierte müssen
jährlich ein solches Gespräch
nachweisen, unter 21-Jährige sogar
alle sechs Monate. So schaffen wir
ein wirkliches Beratungsnetz.

Der zweite Schwerpunkt ist die
Lizensierung von Bordellen. Be-
treiber von Prostitutionsstätten
und deren ausführende Organe
dürfen nicht einschlägig vorbe-
straft sein. Die Prostitutionsstätten
müssen baulichen Standards ent-
sprechen. Der Bordellbetreiber hat
umfangreiche Sorgfaltspflichten
gegenüber seinen Angestellten
und den freischaffenden Prostitu-
ierten zu erfüllen und muss den
Arbeitsschutz beachten – und dies
erstmalig.

Aus den Reihen einiger Bundes-
länder kam schon der Einwand,

wegen unseres Gesetzes müssten
sich mehr Polizisten um das Rot-
lichtmilieu kümmern. Ich kann
nur sagen: Das hoffe ich; es wird
höchste Zeit.

Wir alle hier im Saal wissen,
dass der Zustand derzeit unerträg-
lich ist und großer Handlungsbe-
darf besteht. Wir beschließen nun
ein gutes Gesetz. Daher können
wir auch von den Ländern erwar-
ten, dass die notwenige Zahl an
Polizisten zur Durchsetzung des
Gesetzes und damit zur Kriminali-
tätsbekämpfung bereitgestellt
wird.

Stellen Sie sich vor, wir würden
Sicherheitsvorschriften bei der Le-
bensmittelproduktion oder im
Straßenverkehr nicht mehr anwen-
den, weil wir nicht genug kontrol-
lieren können. Stellen Sie sich vor,
wir würden den Arbeitsschutz au-
ßer Kraft setzen, weil Länder und

Kommunen lautstark jammern,
ihnen wäre der Aufwand zu groß.
Zu Recht würde ein Aufschrei
durchs Land gehen.

Es ist besonders bitter, dass ich
gerade in meinem Heimatbundes-
land NRW nicht davon ausgehen
kann, dass das Innenministerium
die Zahl der Polizisten so erhöht,
wie es sein müsste. NRW setzt lie-
ber auf einen Blitzmarathon, an-
statt die Kriminalität zu bekämp-
fen. Im vergangenen Frühjahr war
ich zu einem Termin in der Lan-
despolizeischule. Die Polizisten
dort erzählten mir, wie schwierig
die Situation für sie wäre. Sie sol-
len nicht mehr in gewisse Ecken
schauen, weil für die sich daraus
ergebenden Ermittlungen das Per-
sonal fehle. Es ist ja nett, wenn
man an runden Tischen darüber
redet, aber man braucht klare Re-
geln und auch Polizisten, die hin-

schauen.
Wenn es unser aller Ziel ist, die

von Ausbeutung und Gewalterfah-
rung betroffenen Frauen zu schüt-
zen, dann erwarte ich von den
Ländern, dass sie nicht wegschau-
en, sondern handeln. Ich erwarte,
dass die Bundesländer mit uns an
einem Strang ziehen und das Ge-
setz vollumfänglich unterstützen.

(Beifall bei der CDU/CSU – Ulle

Schauws [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]:.

Dies ist eine gekürzte Version der De-
batte. Es sprachen außerdem noch
Sönke Rix (SPD), Paul Lehrieder
(CDU/CSU) und Karin Maag (CDU/
CSU).
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Christian Lange, Parl. Staatssekretär der Justiz und für Verbraucherschutz

Ausbeutung der Arbeitskraft
soll neuer Straftatbestand sein

Christian Lange (*1964)
Parl. Staatssekretär

Die erste Lesung des Ge-
setzentwurfes der Bun-
desregierung hat sich ge-

raume Zeit verzögert. Sowohl der
Regierung als auch den Koalitions-
fraktionen war es nämlich ein An-
liegen, im Rahmen dieses Gesetz-
gebungsverfahrens dem gesetzge-
berischen Handlungsbedarf zur
Bekämpfung des Menschenhan-
dels besser Rechnung zu tragen.
Denn schon der Koalitionsvertrag
enthält Vorgaben für eine umfas-
sende Neuregelung der Strafvor-
schriften zum Menschenhandel.
Insbesondere soll die überragende
Bedeutung der Opferaussage darü-
ber, ob es zur Ausbeutung ge-
bracht worden ist, abgemildert
werden, und die Ausbeutung der
Arbeitskraft soll stärker in den
Mittelpunkt gerückt werden.

Es liegt nunmehr ein Ände-

rungsantrag der Koalitionsfraktio-
nen vor, mit dem diesem weiter
gehenden gesetzgeberischen
Handlungsbedarf entsprochen
werden soll. Ich möchte mich bei
den Koalitionsfraktionen für die
intensiven Fachgespräche aus-
drücklich bedanken. Ich habe es
mittlerweile aufgegeben, zu zäh-
len, wie viele es waren; aber, mei-
ne lieben Kolleginnen und Kolle-
gen, wir haben es geschafft. Das ist
die gute Botschaft des heutigen Ta-
ges.

Dieser Änderungsantrag enthält
einen Vorschlag zur Neufassung
der strafrechtlichen Vorschriften
zum Menschenhandel. Ergänzend
schlägt er neue Straftatbestände
der Ausbeutung der Arbeitskraft
und der Ausbeutung unter Aus-
nutzung einer Freiheitsberaubung
sowie eine Regelung zur Strafbar-
keit von Kunden sexueller Dienst-
leistungen von Menschenhandels-
opfern oder Zwangsprostituierten
vor. Die bisherigen Vorschriften
der §§ 232 und 233 Strafgesetz-
buch bleiben als Zwangsprostituti-
on und Zwangsarbeit zur Vermei-
dung von Strafbarkeitslücken im
Wesentlichen unverändert. Diese
Vorschläge entsprechen auch einer
Formulierungshilfe unseres Hau-
ses, die das Kabinett im April die-
ses Jahres beschlossen hat.

Der Aufbau der neu gefassten
§§ 232 ff. Strafgesetzbuch folgt
der zeitlichen Reihenfolge strafba-

rer Handlungen in diesem De-
liktsbereich, nämlich: Menschen-
handel als der Prozess von der An-
werbung des Opfers bis zu dessen
Ankunft am Bestimmungsort der
Ausbeutung, das Veranlassen des
Opfers zur Aufnahme ausbeuteri-
scher Tätigkeiten – seien es Prosti-
tution, Arbeitsausbeutung oder
sonstige Formen der Ausbeutung
– und schließlich die Ausbeutung
des Opfers selbst.

Meine Damen und Herren, wie
sehen nun die prakti-
schen Folgen dieser
neuen Tatbestände
aus? Stellen wir uns ei-
nen Menschen vor, der
aus dem Ausland ge-
kommen ist, nur un-
zureichende Sprach-
kenntnisse und nur va-
ge Kenntnisse der hie-
sigen Lebens- und Ar-
beitsbedingungen hat,
wegen fehlender Aufenthaltspa-
piere aber Angst hat – Angst vor
der Polizei und Angst vor Behör-
den – und nun auf einen Lands-
mann trifft. Dieser betreibt eine
Gaststätte, und er bittet ihn, ihn
bei sich arbeiten zu lassen. Dieser
lässt ihn in der Küche unentgelt-
lich an sieben Tagen in der Woche
je zwölf Stunden arbeiten. Veran-
lasst, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, hat er diesen Entschluss
nicht. Ausgebeutet hat er das Op-
fer aber sehr wohl und dabei des-

sen Zwangslage und Hilflosigkeit
in einem ihm fremden Land aus-
genutzt. In Zukunft wird dies nach
dem neuen § 233 Strafgesetzbuch
– Ausbeutung der Arbeitskraft –
strafbar sein. Das ist überfällig.

Stellen wir uns weiter vor, das
Opfer aus dem vorherigen Beispiel
erkennt, dass ihm dieses Leben
keine Perspektive bietet, und er
möchte in sein Heimatland zu-
rückkehren. Sein Arbeitgeber
möchte aber auf diese billige und
auch praktische Arbeitskraft jetzt
nicht mehr verzichten. Er sperrt
sein Opfer deshalb ein und über-
wacht es während der Arbeitszeit.
Dann macht sich dieser nach dem
neuen § 233a Strafgesetzbuch der
Ausbeutung unter Ausnutzung ei-
ner Freiheitsberaubung strafbar.
Auch das ist überfällig.

Stellen wir
uns schließlich
ein entsprechen-
des Ausbeu-
tungsverhältnis
in der Prostituti-
on vor, in dem
eine Prostituier-
te an sieben Ta-
gen die Woche
vom frühen
Abend bis in die

späte Nacht in einem Bordell der
Prostitution nachgehen und den
überwiegenden Teil ihrer Einkünf-
te abgeben muss. Damit sie sich
dieser Situation nicht entzieht,
darf sie den täglichen Weg von der
Unterkunft bis zum Bordell nur
begleitet zurücklegen; in der übri-
gen Zeit wird sie eingeschlossen.
Wir haben uns in unseren Gesprä-
chen und Anhörungen viele sol-
cher Fälle schildern lassen. Auch
in diesen Fällen ist der neue
§ 233a Strafgesetzbuch anwend-

bar. Das ist gut und richtig so.
Hier schließt sich der Kreis zum
Prostituiertenschutzgesetz bzw. zu
der Debatte von soeben über den
Gesetzentwurf von Bundesminis-
terin Schwesig.

Es ist richtig, dass wir endlich
der Zwangsprostitution zu Leibe
rücken. Das tun wir mit dieser
neuen Regelung, meine Damen
und Herren.

Wir haben nämlich im Koaliti-
onsvertrag vereinbart – ich will
das hier ausdrücklich noch einmal
zitieren: „Wir werden nicht nur
gegen die Menschenhändler, son-
dern auch gegen diejenigen, die
wissentlich und willentlich die
Zwangslage der Opfer von Men-
schenhandel und Zwangsprostitu-
tion ausnutzen und diese zu sexu-
ellen Handlungen missbrauchen,
vorgehen.“

Dies haben wir nun umgesetzt.
Das ist gut für den Kampf gegen
Menschenhandel und den Kampf
gegen Zwangsprostitution.

Meine Damen und Herren, ich
hoffe, dass wir dieses Gesetzge-
bungsverfahren nunmehr zeitnah
abschließen können. Das sage ich
nicht nur im Hinblick auf die Frist
zur Umsetzung der EU-Richtlinie
und das Vertragsverletzungsverfah-
ren der EU-Kommission. Ich mei-
ne, dass wir eine umfassende,
durchdachte Gesamtlösung für ei-
nen Regelungsbereich gefunden
haben, den der Gesetzgeber –
auch das gehört zur Wahrheit – in
der Vergangenheit etwas vernach-
lässigt hat.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abge-

ordneten der CDU/CSU)
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Ulla Jelpke, DIE LINKE:

Gewährung des Bleiberechts
ist überfällig

Ulla Jelpke (*1951)
Landesliste Nordrhein-Westfalen

Für die Linke ist völlig klar:
Menschenhandel ist ein
schweres Verbrechen. Er ge-

hört bekämpft. Alle Maßnahmen,
die dazu führen, dass er bekämpft
werden kann, wird die Linke un-
terstützen.

Aber ich sage auch: Bedauerli-
cherweise geht der Gesetzentwurf
bei weitem nicht weit genug; denn
die Opfer werden so gut wie gar
nicht berücksichtigt. Uns ist min-
destens genauso wichtig, dass in
diesem Land die Opfer geschützt
werden.

Meine Damen und Herren, vor
wenigen Tagen hat eine australi-
sche Stiftung den sogenannten
Sklaverei-Index veröffentlicht.
Demzufolge gibt es in Deutsch-
land 14 500 Menschen, die als
Opfer von Menschenhandel in
sklavereiähnlichen Verhältnissen
leben. Die Dunkelziffer dürfte
weit höher liegen.

Die meisten von ihnen sind in
der Tat junge Frauen. Ihnen wer-
den Versprechungen gemacht. Sie
werden hierhergelockt, indem sie
glauben gemacht werden, dass sie
gutbezahlte Arbeit bekommen.
Aber kaum sind sie hier, nehmen
ihre Peiniger ihnen ihre Pässe ab,
damit sie sie finanziell ausbeuten
können. Das sind häufig Schleu-
ser, aber auch Zuhälter.

Tatorte können Großbordelle,
aber auch Privathaushalte, Bau-
stellen oder sonstige Betriebe sein.
Menschen werden regelrecht ein-
gekauft und danach ausgebeutet,
etwa als Zwangsprostituierte,
Haushaltshilfen, Pflegekräfte oder
Handwerker.

Der Missbrauchsbeauftragte der
Bundesregierung hat vor kurzem
darauf hingewiesen, dass an der
deutsch-tschechischen Grenze Ba-
bys von Prostituierten zum Zweck
ihrer späteren sexuellen Ausbeu-
tung verkauft werden. Rund 4 000
Euro ist ein Menschenleben dort
wert. Es ist doch ein unglaublicher
Skandal, dass so etwas mitten in

Europa stattfinden kann.
Gegenwärtig besteht die Gefahr,

dass zunehmend Flüchtlinge in
die Fänge von Menschenhändlern
geraten. Vor allem unbegleitete
Kinder und Jugendliche laufen
Gefahr, von Verbrechern zum Dro-
genhandel oder zur Prostitution
gezwungen zu werden.

Diese Menschen befinden sich
in einer schier ausweglosen Lage,
aus der sie sich oft alleine nicht
befreien können. Selbst wenn sie
eine Fluchtmöglichkeit hätten,
müssten sie damit rechnen, dass
ihre Familien zu Hause bedroht
werden. Sie können auch nicht
einfach zur Polizei gehen, weil sie
oftmals keinen Aufenthaltstitel
haben und fürchten müssen,
selbst bestraft oder abgeschoben
zu werden.

Wir dürfen nicht hinnehmen,
dass es so etwas wie Sklaverei und
Menschenhandel in unserem Land
gibt. Deshalb sind wir moralisch
und politisch verpflichtet, diesem
Unrecht entgegenzutreten.

Die Bundesregierung zeigt dazu
leider nur wenig Bereitschaft. Die
Europäische Union hat schon vor
Jahren eine Richtlinie zur Be-
kämpfung des Menschenhandels
erlassen. Die Frist zur Umsetzung
ist bereits im April 2013 abgelau-
fen.

Das, was die Regierung jetzt vor-
legt, ist wirklich eine peinliche
Schmalspurlösung. Der Gesetzent-
wurf beschränkt sich auf straf-
rechtliche Aspekte und lässt den
Schutz von Opfern völlig außen
vor. Menschenhändlern werden
darin höhere Strafen – zwischen
sechs Monaten und zehn Jahren
-angedroht. Neue Straftatbestände
wie erzwungene Bettelei und die
zwangsweise Organentnahme wer-
den im Gesetzentwurf benannt.
Außerdem soll der Kreis von
Zwangsprostituierten erweitert
werden: Minderjährige zwischen
14 und 18 Jahren sollen dazuge-
hören. All diese Verschärfungen
tragen wir mit, weil es richtig ist,
hier mit harten Strafen zu drohen.
Der Gesetzentwurf greift aber zu
kurz. Als Beispiel nenne ich die
Vorschläge des Koordinierungs-
kreises gegen Menschenhandel.
Danach sollen der Missbrauch
von Macht oder auch List und
Täuschung in den Straftatbestand
aufgenommen werden. Nichts da-
von finden wir im Gesetzentwurf.

Meine Damen und Herren,
überhaupt kein Verständnis haben
wir dafür, dass der Gesetzentwurf
den wichtigsten Punkt der EU-
Richtlinie völlig ignoriert, näm-

lich den Schutz und die Unterstüt-
zung der Opfer von Menschen-
handel. Die meisten Betroffenen
arbeiten weit über zehn Stunden
am Tag und verdienen dabei so
gut wie gar nichts. Sie arbeiten
faktisch ohne Rechte. Sie haben
keine Perspektive. Vor allen Din-
gen kommen sie aus diesem Elend
nicht heraus, weil sie ständig un-
ter dem Druck von irgendwelchen
Zuhältern oder Schleusern stehen.
Deswegen verdienen sie unsere
Solidarität, nicht nur mit Worten,
sondern vor allen Dingen auch
mit Taten. Das muss sich im Ge-
setzentwurf niederschlagen,.

In der EU-Richtlinie wird ein-
deutig gefordert, den Menschen,
denen Gewalt angetan wird, die
verschleppt, ausgebeutet und aus-
genutzt werden, weitreichende
Unterstützung zukommen zu las-
sen. Es geht um den Aufbau von
Beratungsstrukturen, um kostenlo-
se Rechtshilfe, um Unterstützung
bei medizinischer und psychologi-

scher Betreuung, bei der Unter-
bringung und bei der Sicherstel-
lung ihres Lebensunterhalts. Ins-
besondere wird in der Richtlinie
der Schutz von Kindern gefordert,
die dem Menschenhandel unter-
worfen sind. Aber auch davon fin-
det sich nichts in Ihrem Gesetz-
entwurf. Der Schutz der Opfer
wird von der Bundesregierung ein-
fach hintangestellt und auf den
Sankt-Nimmerleins-Tag mit der
Begründung verschoben: Irgend-
wann werden wir dazu etwas ma-
chen. – Das ist wirklich nicht hin-
nehmbar, meine Damen und Her-
ren.

Für uns ist das ein ganz klares
Versagen; hier werden wir unserer
politischen und humanitären Ver-
antwortung nicht gerecht.

Die Linke hat in den letzten
Jahren in zahlreichen Anträgen
und interfraktionellen Gesprächen
immer wieder eingebracht, dass
zu den überfälligen Verbesserun-
gen beim Opferschutz die Gewäh-
rung eines Bleiberechts gehört,
und zwar unabhängig von der
Aussagebereitschaft in einem
Strafverfahren. Erst dann haben
die betroffenen Menschen über-
haupt die Möglichkeit, sich aus
der Abhängigkeit zu befreien und
sich ihren Peinigern öffentlich
und juristisch entgegenzustellen.

Bislang hängt das Bleiberecht je-
doch in aller Regel davon ab, ob
die Betroffenen bei der Polizei
oder vor Gericht eine Aussage ma-
chen. Viele Opfer schweigen aber,
weil sie Angst haben, dass sie sel-
ber oder ihre Familien bedroht
werden oder sogar Gewalt erlei-
den. Es kann also nicht sein, dass
wir diese Menschen einfach in ih-
re Herkunftsländer zurückschi-
cken, wo sie erneut ins Visier die-
ser Menschenhändler geraten. Es
gibt diverse Beispiele, dass Frauen,
die abgeschoben wurden, immer
wieder in Deutschland aufge-
taucht sind. Die Linke fordert des-
wegen: Opfer von Menschenhan-
del und moderner Sklaverei müs-
sen in Deutschland bleiben dür-
fen, ohne Wenn und Aber.

Der Schutz der Menschenrechte
muss gewährleistet werden.

Ich kann nur hoffen, dass dieser
Gesetzentwurf in den Beratungen
in den Ausschüssen verbessert
wird; denn ohne Opferschutz
können wir ihm wirklich nicht zu-
stimmen.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei

Abgeordneten des BÜNDNISSES

90/DIE GRÜNEN)
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Fortsetzung auf nächster Seite

Elisabeth Winkelmeier-Becker, CDU/CSU:

Wir werden die Freier zukünftig
in die Verantwortung nehmen

Elisabeth Winkelmeier-Becker
(*1962)
Wahlkreis Rhein-Sieg-Kreis I

Es geht in der heutigen De-
batte um Menschenhandel
und Ausbeutung. Es geht

um Menschen, die als Ware ge-
handelt und aufgrund einer Not-
lage oder von Hilfslosigkeit skru-
pellos ausgebeutet werden. Damit
wird nicht nur ihre Menschenwür-
de verletzt; sie werden auch um
ihre Lebenschancen – die Chance
auf ein selbstbestimmtes Leben
und ein gerechtes Einkommen –
gebracht. Das sind ganz schlimme
Verbrechen.

Wer einen Beweis für die Aktua-
lität unserer heutigen Debatte

braucht, der braucht nur einen
Blick in die aktuelle Presse zu wer-
fen. Bild berichtete am Dienstag
über bettelnde Kinder in Berlin,
die mit ihren Müttern oder ande-
ren Erwachsenen beim Betteln
ausharren müssen, um Mitleid zu
erregen und dabei auch ganz ge-
zielt Touristen anzusprechen.

Das Bundeskriminalamt
schreibt in seinem Lagebericht,
dass aufgrund von Erfahrungen in
anderen Ländern davon auszuge-
hen ist, dass auch in unseren
Großstädten Strukturen organi-
sierter Bettelei bestehen. Um das
zu wissen, muss man aber nicht
den BKA-Bericht lesen: Das zeigt
sich auch auf unseren Straßen.

Der Express berichtet am 25.
Mai über den Arbeiterstrich in
Köln, auf dem sich Arbeiter als Ta-
gelöhner verdingen, zu einem
Stundenlohn, der deutlich unter
dem Mindestlohn liegt. Sie haben
keine andere Wahl. Das nutzen ih-
re Arbeitgeber aus.

Die Welt schrieb über die Razzia
im größten Bordell Berlins, in
dem laut Polizeibericht die Prosti-
tuierten ohne eigene Entschei-
dungsgewalt arbeiten. Die Süd-

west Presse schrieb am 25. Mai
aus dem Blick einer Aussteigerin
aus der Prostitution Folgendes:

Zehn Freier am Tag, fünf Jahre
lang – danach war Vivian … fertig.
Als sie mit dem Entschluss zum
Ausstieg in der Stuttgarter Bera-
tungsstelle Café La Strada stand,
hatte sie ein paar Klamotten und
eine Handtasche dabei, aber kei-
nen einzigen Euro. Ihr Traum vom
großen Geld, mit dem Bekannte
sie im Alter von 19 Jahren von Ru-
mänien nach Deutschland gelockt
hatten, wurde im Stuttgarter Leon-
hardsviertel zum Alptraum..
Das sind keine Einzelfälle, son-
dern Beispiele für viele Schicksale
in Europa, wo Menschen als Ware
gehandelt und durch organisierte
Bettelei, Arbeitsausbeutung und
Zwangsprostitution ausgebeutet
werden. Etwas viel Schlimmeres
kann es nicht geben.

Es gibt naturgemäß keine exak-
ten Zahlen. Die im Raum stehen-
de Zahl von 400 000 Prostituier-
ten ist vielleicht etwas zu hoch,
aber sechsstellig ist sie mit Sicher-
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heit. Wir haben zigtausende aus-
gebeutete Arbeiter. Wir sind
Durchgangs- und vor allem Ziel-
land von Menschenhandel, bei
uns vor allem mit dem Schwer-
punkt Prostitution. Wir haben
auch im Ausland einen sehr
schlechten Ruf. Das hat seinen
Grund. Wir sind für Menschen-
händler besonders lukrativ, bei ge-
schätzt 1 Million Freiern pro Tag
und einem Umsatz von 14 Milli-
arden Euro im Jahr mit dem libe-
ralsten Gesetz, das man sich vor-
stellen kann, mit der geringsten
Kontrolldichte und umgeben von
Ländern, in denen das alles viel
restriktiver ist. Das merken vor al-
lem die Regionen an den Grenzen
zu Frankreich oder zu den nordi-
schen Ländern. Überall dort zeigt
sich, dass wir für Menschenhänd-
ler besonders lukrativ sind.

Diese Zahlen sind schon
schlimm genug. Aber verglichen
mit den tatsächlichen Opferzah-
len zeigt sich vor allem eins: Die
Verfolgung und Verurteilung der
Täter ist völlig unzureichend. Man
kann auch sagen: Der Staat versagt
in seiner Aufgabe, die Opfer zu
schützen und die Täter zu verur-
teilen. Er lässt die Opfer im Stich.
Dabei dürfen wir es nicht bewen-
den lassen.

Über einen Punkt haben wir
heute Morgen schon gesprochen:
das ungeregelte Prostitutionswe-
sen, dem wir jetzt ein Prostituier-
tenschutzgesetz entgegensetzen.
Der BKA-Bericht nennt dafür eine
weitere Ursache. Darin heißt es:

Vielmehr ist zu vermuten, dass
Probleme im Bereich der Verfah-
rensführung in Verbindung mit
dem in der Praxis schwierig anzu-
wendenden Straftatbestand für
diese niedrigen Zahlen ursächlich
sind und daher auf einfacher an-
zuwendende Straftatbestände aus-
gewichen wird.

Das heißt, dass wir dringend ei-
ne konsequente Bekämpfung des
Menschenhandels und dafür auch
Änderungen im Strafgesetz brau-
chen. Deshalb setzen wir nicht
nur die Richtlinie zur Verhütung
und Bekämpfung des Menschen-
handels und zum Schutz seiner
Opfer um. Schon dazu müssen
wir die Tatbestände des Men-
schenhandels zum Zwecke der
Ausnutzung durch Bettelei, durch
strafbare Handlungen und zum
Zweck der Organentnahme neu
unter Strafe stellen.

Wir gehen darüber hinaus wei-
ter und überarbeiten außerdem
die einschlägigen Strafvorschriften
zum Menschenhandel, um die Tä-
ter besser belangen zu können.

Es wird in Zukunft klarer defi-
niert, was Ausbeutung bedeutet.
Dieses Merkmal ist von der Recht-
sprechung sehr eng ausgelegt wor-
den. Hier regeln wir ausdrücklich,
dass der Prostituierten wenigstens
der überwiegende Teil der Einnah-
men verbleibt. Es darf nicht alles
auf angebliche Kosten für Reise,

für Kleidung, für Essen, für über-
teuertes Wohnen in Rechnung ge-
stellt werden, sodass am Ende
kaum etwas übrig bleibt. Außer-
dem gehen wir an die subjektiven
Voraussetzungen. Bisher war nach-
zuweisen, dass das Opfer zur Pros-
titution durch den Täter bestimmt
wurde. Das ist im Sinne einer
Conditio sine qua
non zu verstehen.
Oft wird dem Opfer
aber erfolgreich ein-
geredet: Wenn du
mit der Polizei
sprichst, dann sagst
du, dass du das hier
alles freiwillig
machst. – Das ist
nicht immer glaub-
würdig, aber zumeist
ist es jedenfalls nicht möglich, das
Gericht vom Gegenteil zu über-
zeugen. Deshalb heißt es in Zu-
kunft: wer veranlasst. Das bedeu-
tet dann nur eine Mitursächlich-
keit, die leichter zu beweisen ist.

Ganz wichtig: Wir werden in
Zukunft die Freier ausdrücklich in
die Verantwortung nehmen. Denn
solche Erfahrungsberichte, wie
eingangs geschildert, gibt es zu-
hauf. Fangen Sie bei SOLWODI
an, gucken Sie Dokumentationen
im Fernsehen – davon war vorhin
auch schon die Rede –, fragen Sie
die Sachverständige Sabine Con-
stabel, die in der nächsten Woche
auch in der Sachverständigenan-
hörung dabei sein wird. Das, was
dort geschildert wird, ist Realität
und nicht nur Kulisse für gelegent-
liche Tatort-Zweiteiler. Und es wä-
re eigentlich auch Grund genug,
die Prostitution gänzlich zu ver-
bieten – für die Freier, nicht für
die Prostituierten –, sie unter Stra-
fe zu stellen, wie es Schweden und
neuerdings auch Frankreich tun.

Es gibt durchaus auch Gegenar-
gumente; das will ich nicht in Ab-
rede stellen. Vor allem gibt es,
nachdem Rot-Grün in 2002 das
Prostitutionsgesetz verabschiedet
hat, keine Mehrheit in der Koaliti-
on für ein Verbot. Deshalb halten
wir am Konzept der legalen Prosti-
tution fest, auch wenn mir die Be-
gründung, die in Schweden und
in Frankreich für ein komplettes
Verbot genannt wird, sehr gut ge-
fällt. Dort wird nämlich die Sache
beim Namen genannt. Es wird ge-
sagt, dass Prostitution Gewalt ge-
gen Frauen ist und dass sie mit
dem Grundsatz der Gleichheit
von Mann und Frau und mit der
Menschenwürde unvereinbar ist.

Wir werden hier, wie im Koaliti-
onsvertrag vereinbart, ein anderes
Konzept weiterverfolgen, das gera-
de auch in den Niederlanden ein-
geführt worden ist. Wir wollen,
dass die Freier nicht generell, son-
dern nur dann unter Strafe gestellt
werden, wenn sie erkennen, dass
die Prostituierte nicht selbststän-
dig tätig ist, sondern dass es sich
um Zwangsprostitution handelt.
Dafür gibt es klar erkennbare An-

zeichen: wenn zum Beispiel keine
Sprachkompetenz da ist, wenn
Spuren von Gewalt da sind, wenn
sich die ganze Abwicklung nicht
mit der Frau vollzieht, sondern
über ihren Zuhälter abläuft. Da
müssen wir die Freier in die Ver-
antwortung nehmen. Der Freier
muss ein eigenes Risiko tragen.

Der Gedanke: „Ich
bezahle doch, al-
les andere geht
mich nichts an“,
darf da nicht mehr
weiterhelfen.

Für den Freier,
der sich dann eines
Besseren besinnt
und dazu beiträgt,
dass Dinge aufge-
klärt werden, wol-

len wir eine goldene Brücke bauen.
Er hat die Möglichkeit, zur Straffrei-
heit zu kommen. Das ist, denke ich,
wichtig. Dann ist uns der Strafan-
spruch nicht so wichtig wie die Ver-
hinderung weiterer Straftaten.

Wir müssen außerdem bei den
Gewinnen ansetzen. Denn es geht
letztlich ums Geld. Wenn wir die-
ses Geld besser abschöpfen kön-
nen, ist das Geschäftsmodell ge-
stört, dann ist der Anreiz weg. Das
trifft die Hintermänner am besten.

Ich muss sagen: Der Entwurf ist
gut, aber noch nicht perfekt. Wir
hätten uns dringend gewünscht,
dass auch die §§ 180a und 181a
des Strafgesetzbuches miteinbezo-
gen worden wären. Wir haben
hier aus meiner Sicht eine Un-
wucht im Vergleich zu der sicher-
lich wichtigen und richtigen Ver-
schärfung der Strafbarkeit bei der
Arbeitsausbeutung. Hier haben
wir weitere Qualifikationen. Wenn
die Tat mit einer schweren Miss-
handlung oder Todesgefahr ver-
bunden ist oder wenn das Opfer
in materielle Not gerät, dann ha-
ben wir hier ganz andere Strafrah-
men, als es bei der Zwangsprosti-
tution, bei der Ausnutzung durch
Prostitution der Fall ist. Ich muss
sagen: Das ist eine Unwucht.

Beide Formen der Ausbeutung
bedeuten sicherlich schwere
Schicksale, sowohl die Ausbeu-
tung der Arbeitskraft als auch die
Ausbeutung durch Zwangsprosti-
tution. Aber aus meiner Sicht
macht es noch immer einen Un-
terschied, ob man zur Arbeit am
Bau oder zur saisonalen Erntear-
beit auf einem Bauernhof einge-
setzt wird oder ob man jeden Tag
zehn Freier zufriedenstellen muss.
Letzteres ist deutlich übergriffiger

und verletzt die Menschenwürde.
Das Verhältnis in der Strafbarkeit
dieser Ausbeutungsformen ist
nach meiner Meinung noch nicht
richtig ausgewogen.

Ich vermisse bei den Redebeiträ-
gen der Oppositionsfraktionen
vor allem die Frage, wer eigentlich
von dem Ganzen profitiert. An-
geblich prostituieren sich die
meisten Frauen freiwillig. Seltsa-
merweise sind viele Frauen später
therapiebedürftig, und so gut wie
keine der Frauen hat in materieller
Hinsicht etwas auf die Seite legen
können. Für alle Frauen ver-
schlechtert sich die ohnehin pre-
käre Ausgangssituation durch jah-
relange Arbeit in der Zwangspros-
titution erheblich. Wer hier ver-
dient und profitiert, sind die Frei-
er, die sich für wenig Geld tabulo-
sen Sex einkaufen, den sie in einer
anstrengenden Beziehung mit ei-
ner ernstzunehmenden Partnerin
nicht bekommen. Die finanziellen
Einnahmen ziehen die Hinter-
männer ab. Dafür müssten uns al-
len doch Frauen zu schade sein.
Deshalb lassen Sie uns gemeinsam
den Opfern helfen.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie beiAb-

geordneten der SPD)

Katja Keul, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:

Eher Symbolgesetzgebung
als praxistauglich

Katja Keul (*1969)
Landesliste Niedersachsen

Ich will mit dem Positiven an-
fangen. Die Überarbeitung der
§§ 232 ff. Strafgesetzbuch ist

in der Tat überfällig, da die ein-
schlägige EU-Richtlinie zur Verhü-
tung und Bekämpfung von Men-
schenhandel bereits im April 2013
hätte umgesetzt werden müssen.
Deutschland ist das einzige Land
von 27 Ländern, das die Richtlinie
bislang nicht umgesetzt hat. Es be-
steht also Handlungsbedarf. So-
weit sind wir uns einig. Einig sind
wir uns auch, dass der Gesetzent-
wurf vom 15. April 2015 diesen
Zweck nicht erfüllt. Damit sollte
lediglich § 233 – der sogenannte
Menschenhandel zum Zweck der
Ausbeutung der Arbeitskraft – er-

gänzt werden um die Bettelei, die
Begehung von Straftaten und die
Organentnahme. Diese Ergänzung
geht die eigentlichen Defizite der
bestehenden Tatbestände aller-
dings überhaupt nicht an. An die-
ser Stelle möchte ich die Bemer-
kung machen, Herr Lange, dass
dieser Gesetzentwurf, an dem wir
alle nicht mehr festhalten wollen,
das Einzige ist, was heute formal
Gegenstand dieser Debatte sein
kann, weil nur er eingebracht ist.

Der angekündigte Änderungsan-
trag der Koalitionsfraktionen, auf
dessen Basis wir nun diskutieren,
ist formal noch nicht in den Bun-
destag eingebracht.

Zurück zum Inhalt. Menschen-
handel im Sinne der EU-Richtlinie
ist nicht nur die Ausbeutung, son-
dern es sind auch die Nachschub-
und die Logistikebene. Hier be-
steht im deutschen Recht eine Lü-
cke, die wir schließen wollen. In
den §§ 232 und 233 StGB wird
Menschenhandel bislang fälschli-
cherweise gleichgesetzt mit sexuel-
ler Ausbeutung bzw. mit Ausbeu-
tung der Arbeitskraft. Erst in
§ 232a geht es dann am Rande
um Anwerben, Befördern, Weiter-
geben und Beherbergen. Es ist in-
sofern konsequent, dass Sie nun
in Ihrem angekündigten Ände-

rungsantrag die Nachschubebene
mit dem neuen § 232 zum
Grundtatbestand machen und da-
rin auch alle Arten der Ausbeu-
tung erfassen, sowohl die Prostitu-
tion als auch sonstige Beschäfti-
gung. Absatz 1 enthält außerdem
eine Legaldefinition von Ausbeu-
tung. Danach kommt es künftig
auf das auffällige Missverhältnis
der Arbeitsbedingungen und das
Gewinnstreben des Täters an. Das
ist sicherlich hilfreich. Unklar
bleibt aber, warum dieses Gewinn-
streben zusätzlich rücksichtslos
sein muss, wenn schon das objek-
tive Missverhältnis der Arbeitsbe-
dingungen feststeht. Diese zusätz-
liche Einengung scheint mir über-
flüssig zu sein. Insgesamt ist der
neue Grundtatbestand des § 232
trotz einigem Änderungsbedarf
zumindest eine geeignete Diskus-
sionsgrundlage. Aber danach wird
es chaotisch.

Nachdem § 232 den eigentli-
chen Menschenhandel unter Stra-
fe stellt, regelt § 232a das Veran-
lassen zur Prostitution und
§ 232b das Veranlassen zur aus-
beuterischen Beschäftigung. Sie
nennen die Tatbestände in diesen
Vorschriften Zwangsprostitution
und Zwangsarbeit. Dabei soll es
aber laut Begründung vielmehr
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um die Beeinflussung des Willens
gehen. Sogar eine einfache Auffor-
derung zu ausbeuterischer Tätig-
keit soll schon genügen. Damit er-
fassen Sie auch Jugendliche, Nach-
barn oder Freunde. Das geht zu
weit und muss in geeigneter Form
begrenzt werden.

Auf der anderen Seite stellt sich
die Frage, ob der Begriff „veranlas-
sen“ jetzt irgendetwas anderes be-
deutet als „jemanden dazu brin-
gen“, wie es bisher im Gesetz
stand. Die Ermittlungsbehörden
hatten immer die Beweisbarkeit
dieses Tatbestandsmerkmals als
schwer überwindbare Hürde kriti-
siert. Ich sehe aber nicht, wo der
Unterschied zwischen „jemanden
veranlassen“ und „jemanden dazu
bringen“ liegen soll. Im Übrigen
wiederholen §§ 232a und b sämt-
liche Voraussetzungen und Varian-
ten, die schon in § 232 genannt
sind. Das ist nicht nur unüber-
sichtlich, sondern widerspricht
auch dem Grundsatz der Rechts-
klarheit.

Mit dem Tatbestand der
Zwangsprostitution vermengen
Sie außerdem zwei unterschiedli-
che Schutzgüter. Schutzgut des
Menschenhandels ist vor allem
die berufliche und wirtschaftliche
Betätigungsfreiheit und nicht die
sexuelle Selbstbestimmung. So-
weit es um die Verletzung der se-
xuellen Selbstbestimmung geht,
gehört der Tatbestand in den Drei-
zehnten Abschnitt des Strafgesetz-

buches und sollte von der dort an-
gestrebten Reform erfasst werden.

Daneben gibt es weiterhin die
§§ 180a und 181a, in denen die
Zuhälterei bzw. die Ausbeutung
der Prostitution unter Strafe ge-
stellt werden. Dort ist von persön-
licher und wirtschaftlicher Abhän-
gigkeit die Rede, in Ihrem neuen
§ 232a von persönlicher und wirt-
schaftlicher Zwangslage. Dieses
Wirrwarr an Überschneidungen
und unterschiedlichen Begrifflich-
keiten ist weder geeignet, den
Strafverfolgungsbehörden ihre Ar-
beit zu erleichtern, noch ent-
spricht es rechtsstaatlichen Anfor-
derungen an ein Strafgesetz.

Mir scheint es sinnvoller, die
Veranlassung zu einer ausbeuteri-
schen Tätigkeit in einem einzigen
Tatbestand zu erfassen und damit
die ausbeuterische Prostitution als
einen besonderen Fall der ausbeu-
terischen Beschäftigung zu behan-
deln. Dann müssten Sie nämlich
auch folgerichtig einheitlich ent-
scheiden, ob und wie der Kunde,
der eine ausbeuterische Dienst-
oder Arbeitsleistung in Anspruch
nimmt, bestraft werden soll.

Mit Ihrem neuen § 232a Absatz
6 wollen Sie die Freierstrafbarkeit
bei der Ausnutzung der Zwangs-
lage unter Strafe stellen, während
das bei der Inanspruchnahme von
anderen Dienstleistungen nach
§ 232b nicht gelten soll. Dieser
Widerspruch entsteht dadurch,
dass es Ihnen in Wirklichkeit um

etwas anderes geht, nämlich die
sexuelle Selbstbestimmung zu
schützen. Das erreichen Sie aber
nur auf anderem Wege. Schaffen
Sie im Sexualstrafrecht einen
Grundtatbestand, bei dem es auf
den erkennbaren entgegenstehen-
den Willen ankommt, und Sie ha-
ben mehrere Probleme auf einmal
gelöst.

Die Beweisbarkeit
wird in einer sol-
chen Konstellation
immer schwierig
bleiben. Aber die
von Ihnen hier vor-
geschlagenen um-
fangreichen objekti-
ven und subjektiven
Tatbestandsmerk-
male machen es nun wirklich
auch nicht einfacher. So reicht es
danach nicht aus, dass der Freier
die Zwangslage bzw. die Hilflosig-
keit erkennt und für den Sexual-
kontakt ein Entgelt bezahlt; darü-
ber hinaus muss er die Zwangs-
lage auch noch bewusst ausge-
nutzt haben. Das ist dann doch
wohl eher Symbolgesetzgebung
als praxistauglich.

Es geht noch weiter. Mit dem
ebenfalls neuen § 233 stellen Sie
unter Strafe, wenn jemand eine
Person durch eine ausbeuterische
Beschäftigung ausbeutet. Auch
hier holen Sie Ihre systematischen
Mängel wieder ein. Die Absicht,
die Ausbeutung unter Strafe zu
stellen, auch wenn die Beeinflus-

sung, also das Veranlassen, von
dritter Seite erfolgt, ist grundsätz-
lich lobenswert.

Als Niedersächsin sind mir die
Konstellationen gerade in der
Fleischindustrie nur zu gut be-
kannt, wo sogenannte Werkver-
tragsunternehmen und ihre Unter-
händler die Menschen aus Rumä-

nien und Bulgarien
unter Vorspiege-
lung falscher Tatsa-
chen in die hiesi-
gen Schlachthöfe
von Wiesenhof,
Tönnies, VION
und Westfleisch
verbringen, wo sie
ausgebeutet wer-
den. Die Ausbeu-

tung soll aber nach wie vor nicht
reichen, sondern erst bei bewuss-
ter Ausnutzung der Zwangslage
strafbar sein. Wie soll denn da je-
mals beim Hauptunternehmen
ein Vorsatz nachweisbar sein? Den
Auftraggeber eines ausbeuteri-
schen Werkvertragsunternehmens
werden Sie nur erfassen, wenn Sie
ihn als Dienstleistungsnehmer,
der die Ausbeutung mindestens
billigend in Kauf genommen hat,
unter Strafe stellen, also im Prin-
zip genau so, wie Sie es bei der se-
xuellen Ausbeutung vorhaben.

Fazit: Ihre Strafrechtsänderun-
gen sind insgesamt unsystema-
tisch, voller Überschneidungen,
und Sie schaffen damit weder
Rechtsklarheit noch eine Hilfe für

die Ermittler. Das Wichtigste für
die Opfer haben Sie dabei ganz
vergessen: den Schutz vor der eige-
nen Kriminalisierung und vor auf-
enthaltsbeendenden Maßnahmen.
Zeigt ein Opfer von Menschen-
handel eine Tat an, so kann nun
von der Verfolgung wegen der ei-
genen Tat abgesehen werden. Die
Einstellung steht aber nach wie
vor im Ermessen der Staatsanwalt-
schaft. Bei Ihrem Vorschlag zur
Freierstrafbarkeit hingegen tritt die
Straflosigkeit für den Freier quasi
automatisch mit der Anzeige ein.
Was für den Freier recht und billig
ist, sollte doch mindestens auch
für die Opfer gelten.

Meine Fraktion hat außerdem
einen eigenen Gesetzentwurf vor-
gelegt, mit dem die Opfer von
Menschenhandel einen eigenen
Anspruch auf einen Aufenthaltsti-
tel nach § 25 Absatz 4 Aufent-
haltsgesetz erhalten sollen. Wir
schlagen weiter die Einrichtung ei-
nes Ausgleichsfonds für Opfer von
Menschenhandel sowie einer „Be-
richterstatterstelle Menschenhan-
del“ beim Bundesministerium für
Arbeit und Soziales vor.

Verengen Sie Ihren Blick also
nicht wieder nur auf die straf-
rechtlichen Aspekte, sondern las-
sen Sie uns für einen umfassenden
Schutz der Menschenhandelsopfer
sorgen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE

GRÜNEN)

Dr. Eva Högl, SPD:

Wir brauchen mehr Beratungs-
stellen und Sensibilisierung

Eva Högl (*1969)
Wahlkreis Berlin-Mitte

Sowohl die Debatte heute
Morgen über den Entwurf ei-
nes Gesetzes zur Regulierung

des Prostitutionsgewerbes als auch
die jetzige Debatte über den Ent-
wurf eines Gesetzes zur Bekämp-
fung von Menschenhandel und
Zwangsprostitution sind eine ganz
wichtige Etappe bei der Bekämp-
fung von Zwangsprostitution und
Menschenhandel. Ich bin sehr
froh, dass wir heute Morgen hier

zusammengekommen sind, um
diese beiden wichtigen Gesetzes-
vorhaben zu beraten.

Staatssekretär Christian Lange
hat vorhin den Koalitionsfraktio-
nen für die konstruktive Arbeit an
den veränderten Formulierungen
gedankt. Ich möchte dieses Dan-
keschön ganz herzlich zurückge-
ben; denn die Verhandlungen wa-
ren nicht ganz einfach. Das Bun-
desministerium der Justiz und für
Verbraucherschutz hat uns hervor-
ragend unterstützt. Vor allen Din-
gen hat es jetzt etwas ganz Hervor-
ragendes vorgelegt. Dafür ein ganz
herzliches Dankeschön!

Liebe Frau Keul, Ihren Äußerun-
gen habe ich entnommen, dass
Sie sehr wohl die Änderungsanträ-
ge, die im Übrigen Anfang April
im Kabinett beschlossen worden
sind, sehr gut studiert haben;
denn Sie haben sich ja sehr sach-
kundig und sehr detailliert damit
auseinandergesetzt, sodass ich
auch auf diese geänderten Vor-
schläge hier Bezug nehme.

Zunächst einmal möchte ich
aber das deutlich machen, was
uns hier alle eint und woran wir
gemeinsam arbeiten. Der Men-
schenhandel ist eines der
schlimmsten Verbrechen, die es
überhaupt gibt. Menschenhandel
traumatisiert Opfer lebenslang,
und es wird viel Geld damit ver-
dient. Denn die Täter profitieren
hiervon – ganz anders als bei an-
deren Verbrechen – ganz außeror-
dentlich. Deswegen lohnt sich un-
ser gesamtes Engagement, Men-
schenhandel zu bekämpfen.

Die Europäische Kommission
hat in diesen Tagen einen Bericht
vorgelegt und noch einmal deut-
lich gemacht, dass wir gegen Men-
schenhandel viel mehr tun müs-
sen, als das bisher der Fall war.
Auch mich hat die Nachricht sehr
schockiert, die Frau Jelpke schon
erwähnte, dass nämlich 46 Millio-
nen Menschen weltweit in der
Sklaverei leben – allein 14 500 da-
von in Deutschland. Das ist eine
schockierende Zahl und Anlass ge-

nug, dagegen etwas mit großem
Engagement zu tun.

Ich möchte auch kurz hervorhe-
ben, dass es einen Zusammen-
hang zwischen Migration und
Menschenhandel gibt. Denn Men-
schen, die in großer Not sind, ver-
folgt werden und sich aus ihren
Heimatländern auf den Weg ma-
chen, sind natürlich ganz anders
davon bedroht, Opfer von Schlep-
pern und Menschenhändlern zu
werden. Sie sind leicht empfäng-
lich für Versprechungen. Auch da-
ran sollten wir anlässlich der Si-
tuation, vor der wir im Moment
stehen – die enormen Fluchtbewe-
gungen aus unterschiedlichen Tei-
len der Welt – immer denken.

Menschenhandel ist ein Phäno-
men bzw. Verbrechen, das haupt-
sächlich Frauen betrifft. Die Zah-
len schwanken; aber zwischen
zwei Drittel und drei Viertel der
Opfer sind Frauen. Es ist häufig –
manchmal ist das auch aus-
schließlich der Fall – mit sexueller
Ausbeutung gepaart. Mich er-
schreckt auch besonders, dass die
Zahlen beim Kinderhandel zuneh-
men und dass es uns immer noch
nicht gelungen ist, Kinderhandel
wirksam zu untersagen und zu be-
kämpfen. Deswegen müssen wir
auch international tätig werden.
Von daher ist es gut, dass es schon
seit 2005 eine Konvention des Eu-

roparates und seit 2011 eine euro-
päische Richtlinie dazu gibt. Ich
will auch noch einmal ganz deut-
lich sagen, dass es durchaus pein-
lich ist, dass wir hier in Deutsch-
land erst jetzt die entsprechenden
Maßnahmen ergreifen. Es ist aller-
höchste Zeit, dass wir unsere Ge-
setze verbessern.

Wir wollen das Strafrecht auf
diesem Gebiet deutlich verschär-
fen; denn wir haben festgestellt,
dass es in der Praxis nicht ausrei-
chend angewendet werden kann.
Wir haben uns mit Praktikerinnen
und Praktikern unterhalten. Sie
haben uns erläutert, woran die
Anwendung der Strafvorschriften
scheitert. Das haben wir uns ge-
nau angesehen. Jetzt haben wir ei-
nen guten Vorschlag dafür ge-
macht, wie wir die Strafrechtsvor-
schriften verschärfen können, da-
mit Täter wirksamer bestraft wer-
den können. Denn es ist auch
wichtig, Täter wirksamer zu be-
strafen. Damit verbessern wir
gleichzeitig die Sicherheit der Op-
fer, und wir schützen sie. Das sind
unsere beiden Gesichtspunkte.

Ich will noch kurz einen weite-
ren Gesichtspunkt hervorheben,
der der SPD-Bundestagsfraktion
und mir ebenfalls sehr am Herzen
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liegt – es ist für uns ein wichtiger
Baustein –: das Thema Arbeitsaus-
beutung. Wir haben im Koaliti-
onsvertrag vereinbart, den Fokus
stärker auf Arbeitsausbeutung zu
richten. Liebe Frau Kollegin Win-
kelmeier-Becker, ich glaube, es
hilft nicht weiter, wenn wir sexuel-
le Ausbeutung gegen Arbeitsaus-
beutung stellen. Vielmehr wissen

wir, dass Arbeitsausbeutung ein
verbreitetes Phänomen ist, bei
dem es sich lohnt, dass wir uns
dagegen engagieren.

Die Arbeitsausbeutung ist mit-
ten unter uns: in den Gaststätten,
bei den Reinigungsbetrieben, bei
haushaltsnahen Dienstleistungen,
hier in Berlin, in den Botschaften
und auf den Baustellen. Zum Bei-

spiel Mall of Berlin oder auch
Bundesbauten: Dort werden häu-
fig Arbeitsleistungen von Men-
schen erbracht, die sich in der Ar-
beitsausbeutung befinden. Das ist
ein Grund dafür, dass wir in die-
sem Gesetzentwurf ganz stark die
Bekämpfung von Arbeitsausbeu-
tung thematisiert haben.

Noch ein letztes Stichwort. Wir

verschärfen das Strafrecht. Wir ver-
bessern den Opferschutz. Aber das
wird noch nicht ausreichen. Wir
brauchen mehr Beratungsstellen.
Wir brauchen Sensibilisierungs-
kampagnen. Wir müssen die Öf-
fentlichkeit bei der Bekämpfung
von Menschenhandel und Arbeits-
ausbeutung viel stärker an unsere
Seite holen. Deswegen müssen wir

über das Strafrecht und über die
Verbesserung im Prostitutionsge-
setz hinaus viel mehr tun, um die
Opfer wirksam zu schützen. Da-
ran werden wir weiter arbeiten

(Beifall bei der SPD sowie bei Abge-

ordneten der CDU/CSU)

Dr. Silke Launert, CDU/CSU:

Wir werden die Tatbestände
reformieren und verschärfen

Silke Launert (*1976)
Landesliste Bayern

Es ist sowohl moralisch als
auch rechtlich inakzeptabel,
dass ... Menschen wie Wa-

ren gekauft, verkauft und ausge-
beutet werden. Zitat Ende. Man
möchte meinen, dieser Satz sei vor
etwa 150 oder 200 Jahren gefal-
len, auf jeden Fall nicht im 21.
Jahrhundert und erst recht nicht
in Europa. Doch wer das glaubt,
der liegt falsch. Der zuständige
EU-Kommissar kommentierte mit
dieser Äußerung den genau heute
vor zwei Wochen von der Europäi-
schen Kommission erstatteten Be-
richt über die Fortschritte bei der
Bekämpfung des Menschenhan-
dels. In diesem Bericht wird fest-
gestellt, dass 2013 bis 2014 insge-
samt 15 846 Männer und Frauen,
Jungen und Mädchen als Opfer
von Menschenhandel in der EU
registriert wurden. Allein 2 375,
also etwa 16 Prozent davon, wa-
ren Kinder, wobei – das wurde
schon gesagt – die Zahl der betrof-
fenen Kinder erschreckend stark
zugenommen hat. Nach dem Be-
richt ist zudem die tatsächliche
Zahl der Opfer wahrscheinlich we-
sentlich höher. Das entspricht
dann auch den Erfahrungen der
Praxis und den Schätzungen, die
hier in der Debatte schon genannt
wurden.

Angesichts der aktuellen Migra-
tions- und Flüchtlingsbewegungen
ist uns allen bewusst, dass die
Händler gerade in diesen Zeiten
leichtes Spiel haben. Mehr und
mehr Kriminelle finden hier neue
Betätigungsfelder und nutzen das

Chaos der Flucht, um Menschen
in ihre Gewalt zu bringen. Auch
der Bericht der Kommission weist
auf diese Verbindung zwischen
Menschenhandel und der Ausbeu-
tung der Schutzbedürftigsten vor
dem Hintergrund der aktuellen
Migrationsbewegung hin. Insbe-
sondere Frauen und Kinder –
auch das wurde schon mehrfach
betont – sind leichte Beute. Wenn
ich an die unbegleiteten Minder-
jährigen denke und daran, wie
viele seit ihrer Ankunft in der EU
2015 – laut Europol sollen es 10
000 sein – verschwunden sind,
dann wird mir angst und bange.

Machen wir uns also keine fal-
schen Illusionen: Die bei den Be-
hörden zahlenmäßig erfassten Op-
fer sind nur die Spitze des Eisber-
ges. Illusorisch wäre es auch, zu
glauben, dass der Menschenhandel
mit all seinen kriminellen Aus-
wüchsen haltmacht vor Deutsch-
land. Durch Entführung, Drohung
oder Zwang in die Gewalt ge-
bracht, werden die Opfer mithilfe
von professionellen Schleuserban-
den auf der berüchtigten Balkan-
route über Italien oder direkt aus
Russland, der Ukraine oder Weiß-
russland nach Deutschland ge-
bracht. In manchen Fällen kommt
es aber auch zur Einreise, weil man
den Opfern einen Job verspricht,
ein besseres Leben, die große Lie-
be. Das Elend und die Not oder
auch die Träume und die Naivität
scheinen groß genug zu sein, so-
dass ausreichend viele Menschen
immer wieder darauf hereinfallen.
Wenn sie dann hier angekommen
sind, hält man sie unter brutalen,
menschenunwürdigen Bedingun-
gen gefangen, beutet sie aus: in der
Prostitution – das betrifft, wie ge-
sagt, zwei Drittel der registrierten
Fälle, also mit Abstand die Mehr-
heit der Fälle –, als Arbeitssklaven,
zur Begehung von Straftaten wie
Drogenschmuggel oder Diebstahl,
zur Bettelei oder zur Organentnah-
me.

„Wie kann all das möglich sein,
mitten in Europa?“, fragt man
sich. Die Antwort liegt auf der
Hand: weil die Grundlage jedes

Geschäfts, dass die Nachfrage das
Angebot bestimmt, auch hier
greift, und zwar insbesondere des-
halb, weil es keine ausreichenden
und effektiven Bekämpfungsmaß-
nahmen gibt. Die Nachfrage nach
Sexsklaven, nach Arbeitssklaven
scheint ja sehr groß zu sein und
steigt, und die Ware Mensch –
Wahnsinn, dass dieser Begriff so
gebraucht werden kann – scheint
unerschöpflich zu sein. Es handelt
sich offensichtlich um einen lu-
krativen Markt. Dem können wir
eine im Moment noch nicht ein-
mal ansatzweise effektive Geset-
zeslage entgegenhalten. Das aktu-
elle Recht ist unsystematisch, nur
punktuell regelt es Einzelfälle. Die
Praktiker erzählen uns, dass es
schwierig anzuwenden ist. Opfer
sind nicht bereit, auszusagen, es
kommt kaum zu Verurteilungen.
Schwierig wird es insbesondere
beim Auslandsbezug.

Der vorliegende Gesetzentwurf
ist ein Versuch, hieran etwas zu
verbessern, so wie man es im Ko-
alitionsvertrag auch vereinbart
hat. Wir werden die Tatbestände
reformieren und verschärfen. Wir
haben – das ist etwas, was ich be-
tonen möchte – nun sichergestellt,
dass wirklich jeder, der sich an
diesem schmutzigen Geschäft be-
teiligt, auch strafrechtlich zur Re-
chenschaft gezogen werden kann,
und zwar auch dann, wenn er nur
einen kleinen Beitrag geleistet hat.
Erfasst werden alle, angefangen
von dem, der die Opfer anwirbt,
transportiert oder auch nur beher-
bergt, über den, der das Opfer da-
zu veranlasst, die Prostitution
oder die Zwangsarbeit aufzuneh-
men, bis hin zu dem, der es dann
letztlich ausbeutet. Das Geschäft
des Menschenhandels, das typi-
scherweise arbeitsteilig ist, wird al-
so von diesem Gesetz ganz genau
mit all seinen Einzelheiten erfasst.

Neu ist, dass wir ab sofort auch
die Fälle des Menschenhandels
zum Zwecke der Begehung von
strafbaren Handlungen erfassen.
Ich denke da an Diebesbanden, in
denen überwiegend Kinder einge-
spannt sind. Erfasst werden aber

nun auch die Fälle des Menschen-
handels zum Zwecke der Bettelei.
Es wurde bereits angesprochen,
dass auch hierfür überwiegend
Kinder missbraucht werden. Neu
aufgenommen ins Strafgesetzbuch
wird auch der Straftatbestand des
Menschenhandels zum Zwecke
der Organentnahme, was bisher
lediglich als Beihilfe zu Straftaten
nach dem Transplantationsgesetz
bestraft werden konnte.

Wichtig für die Union war aber
auch : Was macht diesen Markt so
lukrativ, dass man bei der Ursache
ansetzt. Und das ist die Nachfrage.
Deshalb wollen wir die bestrafen,
die im Wissen, dass die Menschen
in Not sind, diese bewusst ausbeu-
ten und davon profitieren. Das
heißt in dem Fall auch: die Bestra-
fung der Freier, die das wissen.

Ich freue mich sehr, dass es uns
gelungen ist, die Freierstrafbarkeit
ins Gesetz zu schreiben. Dazu
möchte ich klarstellen: Natürlich
bestrafen wir nicht jeden Freier.
Die vielen „selbstbestimmten
Prostituierten“, wie ich es hier von
den Grünen und von den Linken
immer höre, die im Escortservice
so viel Geld verdienen und das lie-
bend gerne machen, dürfen wei-
terhin ihre Freier haben. Diese
Freier haben nichts zu befürchten.
Aber die Freier, die sehen, dass es
sich um ein Opfer des Menschen-
handels handelt, um eine Frau,
die kein Deutsch spricht, die viel-
leicht verwundet ist, zum Teil re-
gungslos daliegt, die sehen, dass
die Frau keine Wahl hat, sich im
hochschwangeren Zustand prosti-
tuiert, die also damit rechnen
müssen und dies billigend in Kauf
nehmen, dass es sich um ein Op-
fer des Menschenhandels handelt,
die können nun bestraft werden.

Ich gebe zu: Die Fassung ist eng.
Mir wäre eine weitere Fassung
auch lieber gewesen. Die Frage ist:
Wie viele Fälle wird man damit in
der Praxis erreichen? Aber es ist
auf jeden Fall ein ganz klares Sig-
nal an die Freier: Schaut hin! Wer
ist euer Gegenüber? Ist das viel-
leicht ein Opfer in Not? Nutzt ihr
diese Not anderer aus? – Dieses
Signal geht davon auf jeden Fall
aus. Ich denke, auch das ist schon
ein Schritt in die richtige Rich-
tung.

Ich gebe zu, dass ich mir sowohl
beim Prostituiertenschutzgesetz
als auch bei diesem Gesetz noch
viel mehr Maßnahmen zum
Schutz der Opfer gewünscht hätte.

Die Diskussion ging ja dahin: Ver-
bieten wir es wieder? Denn das
Prostitutionsgesetz hat ja genau
das Gegenteil von dem bewirkt,
was es erreichen sollte. Es hat die
Prostituierten nicht geschützt,
sondern in vielen Fällen in eine
viel prekärere Situation gebracht
hat. Also: Verbieten wir es, oder
machen wir Einzelmaßnahmen?

Der Kompromiss waren die Ein-
zelmaßnahmen. Aber was mich
schon enttäuscht hat, ist, dass wir
selbst bei den Einzelmaßnahmen
so kämpfen mussten. Es ist für
mich nach wie vor unverständlich,
wieso es mit der SPD nicht mög-
lich war, eine Gesundheitsuntersu-
chung einzuführen. Wenn ich hier
höre, mit welchen Argumenten
man dabei arbeitet: Man spricht
von „Bockschein“ und meint, das
wäre Symbolpolitik. Wissen Sie
was? Die Untersuchung zeigt, ob
die Frau Geschlechtskrankheiten
hat, ob sie verwundet wird. Gera-
de eine solche Untersuchung
dient der Gesundheit der Prostitu-
ierten, aber auch der Freier und
der Personen im familiären Um-
feld. Denn Krankheiten könnten
über sexuellen Kontakt oder durch
Bluttransfusionen übertragen wer-
den. Ich muss schon sagen: Es hat
mich sehr enttäuscht, dass wir da
so sehr kämpfen mussten.

Frau Keul hat auch völlig zu
Recht § 180a und § 181a StGB an-
gesprochen. Diese Vorschriften
hätten nach unserer Meinung
auch geändert werden sollen; wir
hätten es gerne gemacht. Wir hät-
ten gerne etwas Effektiveres ge-
schaffen, etwas, was für die Praxis
noch besser ist. Leider hat die SPD
das blockiert. Ich gebe zu: Das ist
für mich völlig unverständlich.

Vielleicht kommt ja bis zum En-
de der Legislaturperiode noch et-
was zustande.

Das Gesetz ist kein Heilsbrin-
ger, aber ein Schritt in die richtige
Richtung. Hoffen wir, dass im wei-
teren Gesetzgebungsverfahren,
vielleicht auch durch die Anwen-
dung in der Praxis, aus diesem
Schritt doch noch ein richtiger
Sprung wird.

(Beifall bei der CDU/CSU)
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Dies ist eine gekürzte Version der DE-
batte. Es sprachen außerdem noch
Matthias Bartke (SPD) und Hans-Pe-
ter Uhl (CDU/CSU).
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Debatte zum Gedenken an den Völermord an den Armeniern /173.. Sitzung des 18. Deutschen Bundestages am 2. Juni 2016

Prof. Dr. Norbert Lammert, CDU/CSU

Wir nehmen unsere
Verantwortung wahr

Norbert Lammert
Bundestagspräsident

Meine Damen und Her-
ren, zu dieser Debatte
begrüße ich auf der Eh-

rentribüne besonders herzlich die
Vertreter der Botschaften Arme-
niens und der Türkei. Ich freue
mich, dass Sie meiner Einladung
gefolgt sind und sich ein persönli-
ches Bild davon machen, wie
ernsthaft und differenziert der
Deutsche Bundestag mit diesem
Thema umgeht.

Ein Parlament ist keine Histori-
kerkommission und ganz gewiss
kein Gericht. Der Deutsche Bun-
destag kann und will jedoch un-
bequemen Fragen und Antworten
nicht aus dem Weg gehen, zumal
dann, wenn – wie bei dem Völker-
mord an den Armeniern und an-
deren christlichen Minderheiten
vor 100 Jahren im Osmanischen
Reich – das Deutsche Reich selbst
Mitschuld auf sich geladen hat.

Wir Deutsche wissen aufgrund
der dunklen Kapitel unserer eige-
nen Geschichte vielleicht noch
mehr als andere, dass der Umgang
mit historischen Geschehnissen
außerordentlich schmerzhaft sein
kann. Wir haben aber auch erfah-
ren dürfen, dass eine ehrliche und
selbstkritische Aufarbeitung der

Vergangenheit nicht die Beziehun-
gen zu anderen Ländern gefähr-
det; sie ist vielmehr Voraussetzung
für Verständigung, Versöhnung
und Zusammenarbeit.

Ich habe bei gleicher Gelegen-
heit schon vor einem Jahr darauf
hingewiesen, dass wir die türki-
sche Bereitschaft, heute, in der Ge-
genwart, Verantwortung insbeson-
dere für das Schicksal von Flücht-
lingen zu übernehmen, ausdrück-
lich würdigen, wenn wir an das
Bewusstsein und auch die Verant-
wortung für die eigene Vergangen-
heit appellieren. Die heutige Re-
gierung in der Türkei ist nicht ver-
antwortlich für das, was vor 100
Jahren geschah, aber sie ist mitver-
antwortlich für das, was daraus in
Zukunft wird.

Meine Damen und Herren, im
Vorfeld der heutigen Debatte kam
es neben Protesten und Demons-
trationen auch zu zahlreichen
Drohungen, insbesondere gegen-
über Kolleginnen und Kollegen
mit einem türkischen Familien-
hintergrund – bis hin zu Mord-
drohungen. So selbstverständlich
wir jede Kritik akzeptieren, auch
unsachliche, polemische und ag-
gressiv vorgetragene Kritik, so klar
muss auf der anderen Seite sein:
Drohungen mit dem Ziel, die freie
Meinungsbildung des Deutschen
Bundestages zu verhindern, sind
inakzeptabel.

Wir werden sie nicht hinneh-
men und uns ganz gewiss von ih-
nen nicht einschüchtern lassen.
Wir nehmen unsere Verantwor-
tung wahr.

(Beifall im ganzen Hause)
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Abstimmung über die Armenien-Resolution im Bundestag © picture-alliance/dpa

Dr. Rolf Mützenich, SPD:

Appell zur Aufarbeitung und
Selbstverantwortung

Rolf Mützenich (*1959)
Wahlkreis Köln III

Wer alles gelesen hat,
weiß, dass der heutige
Antrag auf Bundestags-

debatten aus dem Jahr 2005, aus
dem letzten Jahr und aus diesem
Jahr basiert. Ich bin froh, dass wir
einen gemeinsamen Antrag for-
muliert haben. Persönlich sage
ich: Ich hätte mir einen Antrag al-
ler Bundestagsfraktionen ge-
wünscht. Aber anscheinend
schwingt in dieser Debatte nicht
nur ein Tabu mit, sondern noch
ein weiteres. Deswegen sage ich:
Ich hoffe nicht, dass dem erneut
ein Handschlag vorausgehen
muss, aber irgendwann wird es so
sein, dass wir zumindest bei die-
sen Themen einen gemeinsamen
Antrag formulieren.

Der Antrag ist keine Klage-
schrift. Ich sage sehr deutlich für
meine Fraktion: Demonstrationen
sind zulässig, aber genauso zuläs-
sig ist, dass der Deutsche Bundes-
tag aus den Debatten über den
Völkermord politische Schlussfol-
gerungen zieht. Das steht einem
selbstbewussten Parlament gut zu
Gesicht, und deswegen sage ich
sehr eindeutig: Wir als Abgeordne-
te lassen uns nicht einschüchtern,
und zwar – das sage ich gleichzei-
tig – egal von welcher Seite.

Dieser Antrag ist
in der Tat auch ein
Appell zur Aufarbei-
tung und zur Selbst-
verantwortung der
Türkei. Letztlich ge-
hört aber eben auch
die armenische Seite
mit dazu – ich finde,
auch das wird in
diesem Antrag sehr
deutlich –; denn wir wollen zu-
künftig in der Region des größeren
Kaukasus keine weiteren Span-
nungen sehen. Deswegen bieten
wir als Deutscher Bundestag ge-

meinsam mit der Bundesregierung
Unterstützung an, damit dort, wo
der Versuch unternommen wird,
Schritte zur Entspannung zu ge-
hen, dies auch geschehen kann.
Das halte ich für legitim. Ich glau-
be, dazu muss auch der Deutsche
Bundestag etwas sagen dürfen und
können, insbesondere weil
Deutschland zurzeit den Vorsitz
bei der Organisation für Sicher-
heit und Zusammenarbeit in
Europa hat. Im Grunde genom-
men ist der Kern der Entspan-
nungspolitik, die auch den Kalten
Krieg überwunden hat, dass viele
Länder versuchen, über ihre Streit-
punkte hinaus internationale und
regionale Institutionen zu nutzen,
um Versöhnung zu schaffen.

Zweiter Punkt. Wir wollen, dass
gerade junge Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler – ich sage
ganz offen, dass ich große Hoff-
nung in die junge
Generation habe,
die oft viel bereiter
ist, in diese Rich-
tung zu gehen –
zum Beispiel mit
Stipendien unter-
stützt werden, um
die gemeinsame
historische Aufar-
beitung voranzu-
bringen.

Dritter Punkt. Dies möchte ich
auch an die Repräsentanten der
beiden Länder sagen: Im Jahre
2009 sind unter Schweizer Ver-
mittlung die Zürcher Protokolle
zustande gekommen, wo es eben
diesen Aussöhnungsprozess gege-
ben hat. Ich bitte darum, dass bei-
de Parlamente demnächst versu-
chen, endlich eine Ratifikation
dieser Protokolle vorzunehmen.

Letzter Punkt. Der Deutsche
Bundestag stellt sich der Verant-
wortung und hat auch das Recht,

die deutsche Mit-
schuld zu betonen.
Auch deswegen re-
den wir heute da-
rüber. Wir erin-
nern daran, dass es
mutige Diploma-
ten waren, Kran-
kenschwestern,
aber eben auch Po-
litiker wie Eduard

Bernstein und Karl Liebknecht, die
auf die Verfolgungen hingewiesen
haben. Deswegen, finde ich, ist es
das Recht und auch die Pflicht des
Deutschen Bundestages, über die-

ses Thema zu reden.
Die Vertreibung der armeni-

schen Volksgruppe während des
Ersten Weltkrieges wurde „in der
Absicht begangen ..., eine nationa-
le, ethnische, rassische oder reli-
giöse Gruppe als solche ganz oder
teilweise zu zerstören“. Das ist ein
Zitat aus der Völkermordkonventi-
on, die – das ist richtig; dies wird
uns oft vorgehalten – eben nicht
gilt, weil sie erst 35 Jahre später in
Kraft getreten ist und erst 1954
durch den Deutschen Bundestag
ratifiziert worden ist. Aber sie hat
Relevanz, weil der maßgebliche
Autor Raphael Lemkin gerade vor
dem Hintergrund der Verfolgung
der Armenier zu der Schlussfolge-
rung gekommen ist: Internationa-
le Institutionen wie die Vereinten
Nationen müssen gegen Völker-
mord aufstehen. Deswegen, glau-
be ich, ist es legitim, auf diese Re-

levanz hinzuwei-
sen.

Ein weiterer
Punkt. Die Konven-
tion definiert Völ-
kermord unabhän-
gig davon, ob es
„im Frieden oder
im Krieg begangen“
wurde. Auch das
greift eine Diskussi-

on auf, die uns oft begegnet, wenn
wir über den Völkermord spre-
chen und gesagt wird: Das ist im
Krieg passiert. – Ich sage sehr ein-
deutig: Krieg relativiert nichts,
wenn die Menschenrechte verletzt
werden. Das hat auch einen aktu-
ellen Bezug. Wie sollten wir in Zu-
kunft gegen diejenigen vorgehen,
die schwerste Menschenrechtsver-
letzungen zum Beispiel in Syrien
begehen, wenn der Krieg relativie-
ren würde?

Deswegen sage ich sehr eindeu-
tig: Wenn wir heute Völkermord
mit den Mitteln des internationa-
len Rechts bestrafen wollen, so
spricht nichts dagegen, die Kon-
vention aus ihrer Entstehung he-
raus zu würdigen.

Ich würde gerne eine weitere
grundsätzliche Bemerkung ma-
chen. Gegenstand der Debatte ist
der Völkermord an den Arme-
niern und nicht die Beurteilung
Präsident Erdogans.

Ich denke, in dieser Debatte
sollte man das auseinanderhalten.
Ich weiß, Max Weber würde ihn
vielleicht als Prototypen des auto-
ritären Herrschers sehen, aber das
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Krieg relativiert
nichts, wenn die
Menschenrechte
verletzt werden.
Das hat auch ak-

tuellen Bezug.

Wir als Abge-
ordnete lassen
uns nicht ein-

schüchtern. Egal
von welcher

Seite.
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sei dahingestellt. Ich glaube, diese
Debatte hilft so nicht weiter. Sie
hilft nicht weiter, weil man Au-
ßenpolitik nicht mit Schaum vor
dem Mund machen darf. Ich gebe
insbesondere zu bedenken, dass
dies vielleicht die Allmachtsfanta-
sien von geglaubten Alleinherr-
schern befördert. Deswegen sage
ich sehr deutlich: Wir müssen auf-
passen, nicht nur eine Person ver-
antwortlich zu machen. Es gibt
mehrere, die willfährig sind. Wir
brauchen deshalb eine differen-
zierte Debatte, insbesondere wenn
wir versuchen, mit der türkischen
Republik auf gleicher Augenhöhe
manches aufzuarbeiten, was in
dieser Zeit geschehen ist. Nur die
Widersprüche, die es in diesem
Land gibt, machen einen Präsi-
denten Erdogan erst möglich. Des-
wegen sage ich als Demokrat sehr
deutlich: Wir dürfen nicht verges-
sen – egal, wie wir das beurteilen
–, dass er immerhin die Mehrheit
der Wählerstimmen bekommen

hat. Dennoch gibt es manche Be-
denken, die wir offen genug for-
muliert haben.

Ich will eine Sorge, die im Hin-
blick auf die Außenpolitik nicht
ganz uninteressant ist, hinzufü-
gen: Präsident Erdogan und seine
AKP repräsentieren den politi-
schen Islam. Der politische Islam
wird in der Türkei teilweise als
Vorbild gesehen. Deswegen appel-
liere ich sehr deutlich an die AKP:
Wenn sie irgendwann einmal
nicht mehr die Mehrheit in der
Türkei hat, muss sie andere politi-
sche Kräfte an die Regierung las-
sen. Ich finde, das ist der Auftrag,
der von dieser Seite zumindest an-
gesprochen werden muss.

Dennoch, glaube ich, sind Ver-
änderungen möglich. Sie kom-
men natürlich insbesondere aus
der türkischen Gesellschaft. Wir
können von außen wenig beein-
flussen, aber ich bin zuversicht-
lich; denn das, was ich vonseiten
der Zivilgesellschaft, in den Me-

dien und in vielen Gesprächen er-
lebe, zeigt eine viel größere Diffe-
renzierung. Als Sozialdemokrat
sage ich: Natürlich irritiert es
mich, wenn auch die Partei, zu
der wir in der Vergangenheit enge
Kontakte gehalten
haben, im Parla-
ment der Aufhe-
bung der Immuni-
tät zustimmt.

Auch deswegen
müssen wir das ei-
ne oder andere hier
durchaus ehrlich
benennen.

Wenn wir nur
wenige Möglichkeiten haben,
dann müssen wir sie nutzen. Ich
bin der Bundeskanzlerin dankbar,
dass sie bei ihrem letzten Besuch
endlich mit Vertretern der Zivilge-
sellschaft zusammengetroffen ist.
Aber ich hätte mir viel mehr ge-
wünscht, dass sie – genauso wie
bereits der deutsche Außenminis-
ter – frühzeitig auch mit der Op-

position und insbesondere mit
Mitgliedern der HDP-Fraktion zu-
sammengetroffen wäre. Das wäre
möglich gewesen.

Ich glaube, sie sollte sich überle-
gen, ob sie das nicht nachholen

kann.
Ich finde, umso

mehr müssen wir
auf die Regeln der
Zusammenarbeit
achten. Es ist unsere
Aufgabe – das ist
genauso wichtig –,
uns frühzeitig gegen
autoritäre Ansprü-
che in der Europäi-

schen Union zu wehren. Nur das
ist nach meinem Dafürhalten das
richtige Signal an die Türkei.

Wir wissen aus Erfahrung, wie
mühevoll und schmerzlich die
Aufarbeitung der eigenen Ge-
schichte sein kann. Dennoch soll-
ten auch die politisch Verantwort-
lichen in Ankara und Eriwan wis-
sen: Ein solches gemeinsames Vor-

haben ist kein Zeichen von
Schwäche. Im Gegenteil: Nur so
können neues Vertrauen und
menschliche Stärke wachsen. Die
Türkei hat Juden vor dem von
Deutschland entfachten Holo-
caust gerettet. Wir Sozialdemokra-
ten erinnern uns mit Dankbarkeit
an die Aufnahme politisch Ver-
folgter; ich denke etwa an Ernst
Reuter. Heute wünschen wir uns
eine Türkei, die in vergleichbarer
Offenheit und Größe einem
dunklen Kapitel ihrer Geschichte
gerecht wird.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abge-

ordneten der CDU/CSU, der LINKEN

und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Dr. Gregor Gysi, DIE LINKE:

Menschenrechtsverletzungen
in der Türkei benennen

Gregor Gysi (*1948)
Wahlkreis Berlin-Treptow - Köpenick

Nach Frankreich, der
Schweiz, Zypern, der Slo-
wakei, Litauen, den Nie-

derlanden, Schweden, Italien, Bel-
gien, Russland, dem Vatikan, Ka-
nada, Chile, Argentinien, Venezue-
la und Uruguay gedenkt nun auch
der Bundestag der Opfer der De-
portationen und Massaker im Os-
manischen Reich, der fast voll-
ständigen Vernichtung der arme-
nischen Bevölkerung in Anatolien
vor genau 100 Jahren. Endlich
müssen auch wir es als das benen-
nen, was es war: ein Völkermord
an 1,5 Millionen Armenierinnen
und Armeniern. Auch aramäisch-
assyrische und chaldäische Chris-
tinnen und Christen sowie Pon-
tosgriechinnen und -griechen wur-
den gejagt und umgebracht.

Es gibt eine historische Mitver-
antwortung Deutschlands; darauf
hat der Bundestagspräsident zu
Recht hingewiesen. Das Deutsche

Reich als Verbündeter des Osmani-
schen Reiches im Ersten Weltkrieg
leistete Beihilfe zum Völkermord.
Wir müssen deshalb sehr aktiv an
der Aufklärung der Hintergründe
und der Beteiligung mitwirken.

Allerdings müssen wir, das heißt
der Bundestag, uns auch noch klar
und unmissverständlich zu den Er-
mordungen und Grausamkeiten
gegenüber den Herero und Nama
zwischen 1904 und 1908 in der da-
maligen Kolonie Deutsch-Südwest-
afrika erklären. Das steht noch aus.

Wir wissen aus eigener Ge-
schichte über die Schwierigkeiten,
sich den Verbrechen aus der eige-
nen Bevölkerung zu stellen. Im
Westen – nicht im Osten – dauerte
es bis 1968, also 23 Jahre, bis sich
die jüngere Generation gegen das
Verschweigen der Naziverbrechen
auflehnte. Es dauerte sogar 40 Jah-
re, bis sich Bundespräsident Ri-
chard von Weizsäcker 1985 end-
lich klar zu den Verbrechen der
Nazidiktatur bekannte, für das ge-
samte deutsche Volk die histori-
sche Verantwortung dafür über-
nahm und das Ende des Krieges
als Tag der Befreiung auch für das
deutsche Volk deklarierte.
Heute ist das kein Problem mehr,
von der Union bis zur Linken. Wir
können gemeinsam die Naziver-
brechen verurteilen. Das geschieht
ja auch.

Ich weiß, dass Flüchtlinge da-
mals auch über die Türkei gerettet
wurden. Dafür gebührt der Türkei
nach wie vor unser Dank.

Ich möchte aber hinzufügen, dass
die Verbrechen der Nazidiktatur
einzigartig sind und nicht mit an-
deren geschichtlichen Vorgängen
verglichen werden sollten, auch
nicht mit den Verbrechen des Os-
manischen Reiches. Gerade des-
halb frage ich mich, warum es der
türkischen Regierung 100 Jahre
nach dem Völkermord an den Ar-
menierinnen und Armeniern im-
mer noch nicht mög-
lich erscheint, dies
ehrlich einzuräumen
und aufzuarbeiten,
und stattdessen Re-
gierungen und Län-
dern, die das Verbre-
chen des Völkermor-
des benennen, droht.

Es ist auch nicht
hinnehmbar, wenn
unsere Abgeordnete
Sevim Dagdelen – ich nehme an,
Cem Özdemir, dem Kollegen der
Grünen, geht es genauso – in den
sozialen Netzwerken und im In-
ternet mit Hassmeldungen be-
droht wird und Morddrohungen
erhält. Der Bundestag muss diese
Angriffe auf unsere Abgeordneten
entschieden zurückweisen. Ich
danke dem Bundestagspräsiden-
ten dafür, dass er das schon getan
hat.

Wenn der Bundestag dies zu-
rückweist und sich von den Dro-
hungen durch Präsident Erdogan
nicht einschüchtern lässt, dann
beweist er Souveränität und setzt
ein spätes, aber wichtiges Signal.

Auch aktuell ist dieses Signal
wichtig. Die Problematik der ho-
hen Zahl an Flüchtlingen über ein
finanziell und wirtschaftlich schwa-
ches Griechenland und die Türkei
lösen zu wollen, scheint mehr als
absurd. Natürlich muss man hel-
fen, auch und gerade der Türkei.
Man muss dann aber auch dafür
sorgen, dass das Geld wirklich bei
den Flüchtlingen ankommt.

In der Türkei werden Menschen-
rechtsverletzungen begangen. Eine
Regierung ist nur dann souverän
und aufrichtig, wenn sie diese klar
benennt und verurteilt – nicht
nur, wenn es ihr politisch passt,
sondern immer – und wenn sie
sich von keiner anderen Regierung
nötigen oder gar erpressen lässt.

Was erleben wir
jetzt in der Tür-
kei? Wir erleben
das Verbot der
größten Oppositi-
onszeitung. Wir
erleben, dass 138
Abgeordneten der
Opposition nach
einer Verfassungs-
änderung Verfol-
gung droht; über-

wiegend sind es die Mitglieder der
kurdischen Demokratischen Partei
der Völker, der HDP. Wir erleben
darüber hinaus eine Verfolgung
von Kurdinnen und Kurden in der
Türkei. Wir erleben die Bombar-
dierung der Kurdinnen und Kur-
den durch die Türkei in Syrien.
Das sind aber jene Menschen, die
den aktivsten Kampf gegen die
schlimmste Terrororganisation,
den „Islamischen Staat“, am Bo-
den führen. Die Türkei hat alle
Grenzübergänge zu Syrien dort ge-
schlossen, wo die Kurdinnen und
Kurden herrschen, lässt aber im
Interesse des Nachschubs alle
Übergänge offen, wo der „Islami-

sche Staat“ herrscht.
Es demütigt uns alle, dass die

Bundeskanzlerin zu all diesen
Menschenrechtsverletzungen
mehr schweigt als spricht und sich
bei Präsident Erdogan eher anbie-
dert. So bewältigt sie die Flücht-
lingsfrage nie. Heute fehlt sie,
ebenso Vizekanzler Gabriel. Der
Außenminister fehlt ebenfalls. Das
ist auch nicht besonders mutig.

Wir müssen aber auch der Men-
schen im Osmanischen Reich ge-
denken, die Widerstand leisteten
und sich gegen den Völkermord
stellten. Darunter waren auch
ranghohe osmanische Staatsbeam-
te und Gouverneure. Ich nenne
Faik Ali Bey, Mechmet Celal Bey,
Mustafa Aga Azizoglu und Hüsey-
in Nesimi Bey. Sie alle stehen für
den Widerstand. Sie haben sich
den Deportationsbefehlen wider-
setzt und mussten das zum Teil
mit ihrem Leben bezahlen. – Ich
kann heute nicht über das Verhält-
nis von Armenien und Aserbai-
dschan sprechen, bei dem wir die
Rolle Armeniens kritisch sehen.
Das ist nicht das Thema; das ma-
chen wir ein anderes Mal.

Liebe Türkinnen und Türken,
liebe deutsche Staatsangehörige
türkischer Herkunft, bitte glauben
Sie mir: Nur wenn man die histo-
rische Verantwortung für begange-
ne Verbrechen übernimmt, wird
der Weg der Aussöhnung mit den
Armenierinnen und Armeniern
und anderen frei. Ich kenne viele,
die diesen Weg gehen. Aber es
müssen noch mehr werden, bis
hin zur türkischen Regierung, zum
türkischen Präsidenten und ir-
gendwann vor allem auch zum
türkischen Parlament.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei

Abgeordneten des BÜNDNISSES

90/DIE GRÜNEN)
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Wir müssen uns
auch unmissver-
ständllich zu den
Ermordungen an
den Herero und
Nama erklären.

Es ist unsere Auf-
gabe, uns früh-

zeitig gegen
autoritäre

Tendenzen in der
EU zu wehren.
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Dr. Franz Josef Jung, CDU/CSU:

Wir wollen einen neuen Impuls
zur Versöhnung geben

Franz Josef Jung (*1949)
Wahlkreis Groß-Gerau

Wir beenden heute eine
Debatte, die wir am
100. Jahrestag der Ver-

treibung und des Massakers an
den Armeniern sowie den assyri-
schen, aramäischen und chaldäi-
schen Christen und ebenso den
Pontosgriechen und anderen
christlichen Minderheiten begon-
nen haben. Ich bin froh darüber,
dass es uns gelungen ist, diesen
gemeinsamen Antrag mit der
Überschrift „Erinnerung und Ge-
denken an den Völkermord an
den Armeniern und anderen
christlichen Minderheiten in den
Jahren 1915 und 1916“ zu entwi-

ckeln. Ich will auch daran erin-
nern, dass in der Debatte am 24.
April letzten Jahres bereits der
Bundestagspräsident sehr deutlich
von „Völkermord“ gesprochen hat
und ebenso unsere Redner und ei-
nen Tag zuvor unser Staatsober-
haupt, der Bundespräsident, diese
Formulierung gewählt haben.

Der historische Anlass gebietet
das gemeinsame Gedenken. Es ist
auch Ausdruck des tiefen Respekts
und des Mitgefühls gegenüber den
Opfern und gegenüber den Arme-
niern als eine der ältesten christli-
chen Nationen. Bis zu 1,5 Millio-
nen Menschen haben bei diesem
Massaker ihr Leben verloren. Es
war die fast vollständige Vernich-
tung der Armenier im Osmani-
schen Reich.

Wir bezeichnen das Massaker in
Übereinstimmung mit der Defini-
tion der Vereinten Nationen nicht
nur als das, was es war, nämlich
Völkermord, sondern machen
auch die Mitverantwortlichkeit des
Deutschen Reiches deutlich, des
damaligen militärischen Haupt-
verbündeten des Osmanischen
Reiches, das trotz entsprechender
Informationen nicht versucht hat,
dieses Verbrechen gegen die

Menschlichkeit zu stoppen.
Wir Deutsche wissen sehr ge-

nau, wie schwierig die Aussöh-
nung mit den Nachbarn bzw. den
Völkern ist, denen man unzähli-
ges Leid zugefügt hat. Wir verken-
nen hierbei nicht die Einzigartig-
keit des Holocaust; dieser nimmt
in der Geschichte eine schreckli-
che Sonderstellung ein. Aber ich
will insbesondere auch gegenüber
der türkischen Regie-
rung und der Bevöl-
kerung zum Aus-
druck bringen: Man
muss zwischen der
Schuld der damali-
gen jungtürkischen
Regierung und der
Verantwortung für
die Gegenwart und
die Zukunft deutlich
unterscheiden. Uns geht es nicht
darum, die Türkei an den Pranger
zu stellen oder auf die Anklage-
bank zu setzen. Uns geht es da-
rum, deutlich zu machen, dass zur
Aussöhnung die Verantwortung
für die gemeinsame Vergangenheit
unabdingbar ist.

Nur wer sich zur Vergangenheit
bekennt, kann Versöhnung und
somit die Zukunft gestalten.

Uns verbindet mit der heutigen
Türkei sehr viel. Sie ist für uns ein
wichtiger Partner. Wir sind ge-
meinsam in der NATO, in der OS-
ZE und im Europarat. Zwischen
unseren Ländern bestehen gute
wirtschaftliche, kulturelle und zi-
vilgesellschaftliche Beziehungen.
3 Millionen Mitbürgerinnen und
Mitbürger türkischer Herkunft
sind ein Teil unseres Landes. Gera-
de deshalb ist es uns besonders
wichtig, den Weg der Aufarbeitung
der Vergangenheit zu beschreiten,
um Fortschritte für die Zukunft
und damit für die Aussöhnung zu
erreichen.

Der Versöhnungsprozess ist ge-
stoppt worden. Wir wollen einen
neuen Impuls zur Versöhnung set-

zen. Wir fordern
deshalb in unse-
rem Antrag die
Bundesregierung
auf, Projekte, die
sich der Aufarbei-
tung der Ge-
schichte und der
Annäherung der
Menschen in bei-
den Ländern wid-

men, zu fördern: Stipendien für
Wissenschaftler und die Unterstüt-
zung zivilgesellschaftlicher Kräfte,
die sich für Versöhnung einsetzen.

Es hat übrigens 2014 von dem
damaligen Ministerpräsidenten
und heutigen Staatspräsidenten
Erdogan eine Beileidskundgebung
gegenüber den Armeniern zu ih-
rem Gedenktag gegeben. 2009 –
darauf wurde schon hingewiesen

– ist in den Zürcher Protokollen
zwischen der türkischen und ar-
menischen Regierung vereinbart
worden, dass eine Kommission
zur wissenschaftlichen Aufarbei-
tung und Untersuchung der ge-
schichtlichen Ereignisse eingesetzt
wird. Vereinbart wurde, diploma-
tische Beziehungen aufzunehmen
und die Grenze zu öffnen. Aber
diese Vereinbarungen sind nicht
ratifiziert worden. Meine Damen
und Herren, es ist unsere Auffas-
sung, dass die Ratifizierung dieser
Protokolle für beide Seiten ein
Gewinn wäre, und wir wollen ei-
nen Impuls setzen, dass dies in
Zukunft möglich wird.

Wir wollen mit unserem ge-
meinsamen Antrag deutlich ma-
chen, dass wir die Aufarbeitung
der Vergangenheit und die Aus-
söhnung und Annäherung zwi-
schen der heutigen Türkei und Ar-
menien unterstützen. In Erinne-
rung an das Unrecht wächst die
Aussicht, dass sich dies nicht wie-
derholt. Wir sind gemeinsam auf-
gefordert, alles zu tun, damit
Menschen und Völker nicht Opfer
von Hass und Vernichtung in der
Gegenwart und in der Zukunft
werden. Deshalb bitte ich Sie
herzlich um Unterstützung unse-
res gemeinsamen Antrags.

(Beifall bei der CDU/CSU, der SPD

und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

sowie bei Abgeordneten der LINKEN)
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Fortsetzung auf nächster Seite

Cem Özdemir, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:

Die heute Lebenden tragen
keine Schuld, aber Verantwortung

Cem Özdemir (*1965)
Landesliste Baden-Württemberg

Der Zeitpunkt, um über et-
was so unvorstellbar
Grausames wie einen

Völkermord zu sprechen, ist nie
günstig. Nach einem langen und
mühsamen Hin und Her stimmen
wir heute über einen Antrag ab,
der von Völkermord spricht, klar
die deutsche Mitschuld benennt
und feststellt, dass daraus gerade-

zu eine Verpflichtung für Deutsch-
land erwächst, sich dafür einzuset-
zen, dass das Verhältnis zwischen
der Türkei und Armenien norma-
lisiert wird und es zu einer Wie-
derannäherung kommt.

Ich will zunächst die Gelegen-
heit nutzen, der Großen Koalition
dafür zu danken, dass sie mit dem
gemeinsamen Antrag Wort gehal-
ten hat. Ich will aber auch einen
Dank an die Kirchen für ihre Un-
terstützung in der Sache und an
unseren Bundespräsidenten und
an unseren Bundestagspräsidenten
für ihre klaren Worte richten. Oh-
ne sie hätte es diesen gemeinsa-
men Antrag heute so nicht gege-
ben.

Unseren türkischen Freunden
möchte ich sagen: Es geht nicht
um Fingerzeigen, es geht nicht da-
rum, dass wir moralische Hoheit
für uns beanspruchen. Denn wir
bringen diesen Antrag ja gerade
nicht ein, weil wir uns moralisch

überlegen fühlen oder uns in
fremde Angelegenheiten einmi-
schen wollen, sondern weil es hier
eben auch um ein Stück deutscher
Geschichte geht. Ich darf zitieren.
Reichskanzler Bethmann Hollweg
sagte:

Unser einziges Ziel ist, die Tür-
kei bis zum Ende des Krieges an
unserer Seite zu halten, gleichgül-
tig, ob darüber Armenier zu Grun-
de gehen oder nicht.

Das Ergebnis berichtete Graf
von Lüttichau, Gesandtschaftspre-
diger der Deutschen Botschaft in
Konstantinopel, dann 1918 nach
Berlin:

In den östlichen Provinzen, also
mit Ausschluss von Konstantino-
pel und Smyrna und anderen Plät-
zen in der westlichen Türkei, sind
von der Gesamtbevölkerung 80 –
90 %, von der männlichen Bevöl-
kerung 98 % nicht mehr am Le-
ben.

Was die Geistlichen anlangt, so

sind sie fast völlig ausgerottet.
Genau deswegen haben wir ge-

radezu eine historische Verpflich-
tung, Armenier und Türken aus
Freundschaft zur Versöhnung zu
ermuntern.

Mit Blick auf die in Deutsch-
land lebenden Armenier sage ich:
Das gilt ausdrücklich auch für die
in Deutschland lebenden Arme-
nier.

Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, dass wir in der
Vergangenheit Kom-
plizen dieses furcht-
baren Verbrechens ge-
worden sind, darf
nicht heißen, dass wir
heute zu Komplizen
der Leugner werden.
Die Aufarbeitung der
Schoah ist die Grund-
lage unseres demo-
kratischen Deutschlands. Deshalb
ist es Zeit, dass wir nun auch an-
dere Verbrechen von früheren Vor-
läuferstaaten der Bundesrepublik
Deutschland aufarbeiten. Darum
will auch ich ausdrücklich den
Völkermord an den Herero und
Nama erwähnen. Auch dieser Völ-
kermord wartet darauf, aufgear-
beitet zu werden.

Als der Statthalter von Kütahya
1915 den Befehl zur Verschlep-

pung der armenischen Bevölke-
rung in seinem Bezirk empfing,
gab er öffentlich bekannt, dass er
diesem Befehl nicht Folge leisten
werde. Der Gouverneur von Ko-
nya, die Anhänger des Mevlevi-
Derwisch-Ordens in Konya haben
genau dasselbe gemacht. Sie ha-
ben auf ihr Herz gehört. Ihr
menschlicher Kompass hat nicht
versagt. Bei vielen war es der mus-
limische Glaube oder ihr Men-

schenbild, das es
nicht zuließ, dass
sie diesem nie-
derträchtigen Be-
fehl aus Istanbul
Folge leisteten.
Vor ihnen und all
den mutigen Hel-
den, die es auch
in der Türkei gab,
die den Befehl

nicht umgesetzt haben, verneigen
wir uns in Hochachtung.

Auf diese türkischen Schindlers,
und nicht auf die Mörder Talat Pa-
scha und Enver Pascha, haben die
Menschen in der Türkei, aber auch
die Menschen aus der Türkei, die
in der Bundesrepublik Deutsch-
land leben, allen Grund stolz zu

©
DB

T/
Ac

hi
m

M
el

de

Fortsetzung auf nächster Seite

Nur wer sich zur
Vergangeheit
bekennt, kann

Versöhnung und
somit Zukunft

gestalten.

Die Aufarbeitung
der Schoah ist
die Grundlage

unseres de-
mokratischen
Deutschlands.
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sein.
Indem wir den Völkermord aner-

kennen, die deutsche Mitverantwor-
tung daran bekennen und die Auf-
arbeitung vorantreiben, möchten
wir aber auch den Bürgerinnen und
Bürgern in Deutschland mit türki-
schem Hintergrund die Möglichkeit
geben, Antworten auf die Fragen zu
finden, auf die sie in den türkischen
Geschichtsbüchern keine Antwort
finden. Ich weiß, wovon ich spre-
che. Wie unser Bundespräsident
letztes Jahr in seiner
Rede deutlich ge-
macht hat: Die heu-
te Lebenden tragen
keine Schuld – das
gilt im Übrigen für
uns auch im Zusam-
menhang mit der
Schoah –, aber eine
Verantwortung. Die-
se Verantwortung
tragen wir Deutsche genauso wie
die Menschen in der Türkei.

Wir wollen niemanden stigma-
tisieren. Im Gegenteil: Wir wollen
die ermutigen, die Fragen stellen.
Ich will die Gelegenheit nutzen,
auch an das Leid der aus dem Bal-
kan vertriebenen Muslime zu erin-
nern. Ich will an das Leid der
Tscherkessen erinnern – darunter
die Vorfahren meines Vaters –, von
denen manche Experten sagen,
dass das, was ihnen widerfuhr,
auch als Völkermord beschrieben
werden kann. Auch ihre Geschich-

ten warten darauf,
erzählt zu werden,
damit künftige Ge-
nerationen ein Bild
der türkischen Ge-
schichte vermittelt
bekommen, das
eben nicht schwarz
und weiß ist, son-
dern bunt und
komplex.

Wenn wir heute in die Region
schauen, dann sehen wir, dass

wieder Christen verfolgt werden –
im Irak, in Syrien und auch in der
Türkei. Die Orte, in denen diejeni-
gen Armenier angekommen sind,
die die Trecks der Vertreibung
überlebt haben, liegen mitten im
syrischen Kriegsge-
biet, beispielsweise
Aleppo und Deir al-
Sor. Nachdem wir
uns alle hier im
Haus jahrelang über
die Sanierung von
Kirchen in der Tür-
kei freuen durften,
werden nun wieder
Kirchen verstaatlicht
und geschlossen. Priester dürfen
faktisch ihre Ausbildung in der
Türkei nicht mehr machen. Was
vielleicht am bittersten ist: „Du
Armenier“ ist schon immer ein
Schimpfwort in der Türkei gewe-
sen. Aber es ist heute mehr denn
je ein Schimpfwort. Auch ich wer-
de als „Du Armenier“ bezeichnet.

Ich empfinde es nicht als Beleidi-
gung, als Armenier bezeichnet zu
werden.

Als jemand, der aus einer sunni-
tisch-muslimischen Familie
stammt, bin ich in großer Sorge,

wenn ich an das
Ostchristentum
denke. Christliche
Gemeinschaften
sind ausgerechnet
an der Geburtsstät-
te des Christen-
tums von der Aus-
rottung bedroht.

„Wenn die Ar-
menier heute noch

leben würden, wäre Van das Paris
des Ostens.“ Der dies gesagt hat,
war mein ermordeter türkisch-ar-
menischer Freund Hrant Dink, ein
Journalist, der sich wie kein ande-
rer für die Versöhnung von Türken
und Armeniern in der Türkei ein-
gesetzt und dafür mit seinem Le-
ben bezahlt hat.

Ich bin dem Bundestagspräsi-
denten dankbar dafür, dass er an-
gesprochen hat, dass Bundestags-
abgeordnete für ihre Meinung
nicht bedroht werden dürfen.
Aber ich tue mich ein bisschen
schwer damit, liebe Kolleginnen
und Kollegen, hier darüber zu re-
den, weil ich weiß, dass ich, wenn
ich nachher den Bundestag verlas-
se, nicht verhaftet werde, dass mei-
ne Immunität, wenn ich heute
nach Hause gehe, vermutlich
nicht aufgehoben wird, dass ich
nicht zusammengeschlagen oder
umgebracht werde. Das gilt nicht
für alle unsere Kollegen in der
Türkei. Das gilt nicht für diejeni-
gen, die sich in der Türkei für die
Aufarbeitung dieser Verbrechen
einsetzen. Deshalb gilt unsere So-
lidarität diesen Menschen. Sie ha-
ben wirklich etwas zu befürchten.
Sie zahlen einen hohen Preis.

(Beifall im ganzen Hause)

Dr. Christoph Bergner, CDU/CSU:

Dimension der Tragödie
angemessen beschreiben

Christoph Bergner (*1948)
Wahlkreis Halle

Als wir am 24. April vergan-
genen Jahres hier anläss-
lich des 100. Jahrestages

der Vernichtung der osmanischen
Armenier zusammenkamen, stan-
den Erinnern und Gedenken im
Vordergrund unse-
rer Debatte. Aber es
ist in dieser Sitzung
etwas deutlich ge-
worden, was zumin-
dest in den Koaliti-
onsfraktionen zuvor
als umstritten galt,
nämlich der Um-
stand, dass wir nur
dann angemessen
der Ereignisse von damals geden-
ken können, wenn wir den Begriff
„Völkermord“ zu ihrer Kennzeich-
nung gebrauchen. Deshalb kann
ich es nur begrüßen, dass wir heu-
te einen gemeinsamen Antrag ein-
bringen, der aus wohlerwogenen
Gründen den Begriff „Völker-
mord“ bereits in der Überschrift

verwendet. Ich weiß: Es wäre sach-
lich fragwürdig, das Anliegen die-
ses Antrags auf diesen Begriff zu
reduzieren. Aber da sich die Vor-
würfe und die Kritik der letzten
Wochen vor allen Dingen auf die-
sen Begriff konzentrierten, möchte
ich Verschiedenes klarstellen.

Erstens. Wir verwenden diesen
Begriff nicht im Sinne einer juris-
tischen Anklageerhebung; das
wurde bereits gesagt. Es ist auch
mir wichtig, das zu betonen.

Zweitens. Wir fühlen uns genö-
tigt, von Völkermord zu sprechen,
um die Dimension der Tragödie
angemessen zu beschreiben, die
sich vor 101 Jahren im Osmani-
schen Reich ereignet hat. Um den
Opfern das besondere Gedenken
zu widmen, das ihnen als Opfer
einer systematischen und massen-

haften Verfolgung
und Tötung zu-
kommt, und auch
um unsere Mitver-
antwortung als
Deutsche nicht zu
bagatellisieren, ist
es wichtig, den Be-
griff „Völkermord“
unzweideutig zu
verwenden.

Wir verwenden den Begriff „Völ-
kermord“ aber auch, weil wir ihn
für unverzichtbar halten und weil
nur dieser Begriff die exemplari-
sche Bedeutung der Ereignisse vor
über 100 Jahren verdeutlichen
kann. Mir ist ein Satz in unserem
Antrag wichtig – den möchte ich
kurz zitieren –, der besagt, dass

die Vernichtung von über 1 Milli-
on ethnischer Armenier „beispiel-
haft für die Geschichte der Mas-
senvernichtungen, der ethnischen
Säuberungen, der Vertreibungen,
ja der Völkermorde, von denen
das 20. Jahrhundert auf absolut
schreckliche Weise gezeichnet ist“,
steht.

Das kennzeichnet die exempla-
rische Bedeutung. Herr Mützenich
hat darauf hingewiesen, dass für
Raphael Lemkin der Völkermord
an den Armeniern gewissermaßen
das erste Lehrstück für die Formu-
lierung der UN-Konvention gegen
Völkermord wurde, die heute
Grundbestandteil des modernen
Völkerrechts ist.

Aber wenn ich von der exempla-
rischen Bedeutung der Ereignisse
von damals spreche, dann möchte
ich auch an die Gedenkrede unse-
res Bundespräsidenten am 23.
April 2015 erinnern, in der er he-
rausgearbeitet hat, dass das Stre-
ben der Jungtürken, die jungtürki-
sche Ideologie, die einen ethnisch
homogenen, religiös einheitlichen
Nationalstaat suchte, das eigentli-
che Motiv für die Massaker an den
Armeniern und anderen christli-
chen Gruppen war. Ich darf auch
den Bundespräsidenten kurz zitie-
ren:

Trennung nach Volksgruppen,
ethnische Säuberungen und Ver-
treibungen bildeten Anfang des
20. Jahrhunderts oftmals die düs-
tere Seite der Entstehung von Na-
tionalstaaten.

Es gehört auch aus meiner Sicht

zu den bedrückenden Erfahrun-
gen der Moderne, dass die Ent-
wicklung zur Volkssouveränität oft
mit der Herausbildung ethnischer
Reinheitsideologien verbunden
ist. Der britische Soziologe Micha-
el Mann spricht von der „Dunklen
Seite der Demokratie“ und davon,
dass mit der Volkssouveränität
Minderheiten in der Sorge leben
müssen, dass sie majorisiert wer-
den und ihre Identität unterdrückt
wird. Auch dies macht die exem-
plarische Bedeutung des Völker-
mords an den Armeniern aus und
bezieht sich nicht nur auf die Ge-
nozide des vergangenen, des 20.
Jahrhunderts; ich denke in diesem
Zusammenhang auch an die bitte-
ren Erfahrungen beim Scheitern
des Arabischen Frühlings, als mit

aufblühender Demokratisierung
ethnische, religiöse und konfessio-
nelle Konflikte aufgebrochen sind,
als Staatengebilde in Bürgerkrie-
gen versanken und versinken, wie
wir es heute noch in Syrien erle-
ben.

Deshalb sollte der Völkermord
an den Armeniern für uns nicht
nur ein Anlass zum fortwähren-
den Gedenken an die Opfer sein,
sondern er gibt auch Stoff, über
die Entwicklung moderner Staaten
und Nationen und über die Be-
dingungen der Entstehung souve-
räner Völker nachzudenken.

(Beifall bei der CDU/CSU, der SPD

und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

sowie der Abg. Dr. Petra Sitte [DIE

LINKE])
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Nur der Begriff
Völkermord kann

die exempla-
rische Bedeutung

der Ereignisse
verdeutlichen.

Wir wollen
niemanden

stigmatisieren.
Wir wollen die
ermutigen, die
Fragen stellen.

Heute werden in
der Region

wieder Christen
verfolgt - im

Irak, in Syrien
und in der Türkei.

Isakhanyan, Bischofsvikar der Armenischen Kirche, auf der Besuchertribü-
ne des Plenarsaals. ©DTB/Achim Melde
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Dietmar Nietan, SPD:

Keine Anklageschrift, sondern
eine Verneigung vor den Opfern

Dietmar Nietan (*1964)
Landesliste Nordrhein-Westfalen

Vor über 101 Jahren nahm
eines der großen Mensch-
heitsverbrechen des 20.

Jahrhunderts seinen Lauf. Die Re-
gierung des Landes, welches da-
mals seinem Verbündeten hätte in
den Arm fallen können, ja hätte in
den Arm fallen müssen, ließ die
Barbarei in zynischer Menschen-
verachtung einfach geschehen.
Das Land, von dem ich hier spre-
che, heißt Deutsch-
land.

Im damaligen
Osmanischen
Großreich mussten
in den Jahren 1915
und 1916 Hun-
derttausende un-
schuldige Männer
– insbesondere
aber auch Frauen
und Kinder – erle-
ben, dass sie nachts aus ihren
Häusern gerissen und, ohne genü-
gend Essen und Wasser zu haben,
auf Todesmärsche in die Wüste ge-
schickt wurden, um sie jämmer-
lich – man muss es so hart sagen –
verrecken zu lassen. Als ob das
nicht schon schlimm genug gewe-
sen wäre, wurden sie auf diesem
Weg Räuberbanden anheimgege-
ben, die massenhaft Frauen verge-
waltigten und ihnen noch das
Letzte nahmen, was sie vielleicht
auf der Flucht hatten mitnehmen
können.

Aghet, die große Katastrophe, ist
– das ist hier schon betont worden
– eben kein Kollateralschaden der
Kriegswirren der damaligen Zeit.
Die systematische Vertreibung und
Vernichtung der anatolischen Ar-
menier wie auch der Aramäer, As-
syrer, Pontosgriechen und chaldäi-
schen Christen war von staatli-
chen Stellen auf Befehl des dama-
ligen jungtürkischen Regimes sys-
tematisch geplant, und sie wurde
auch systematisch durchgeführt.
Dieses Verbrechen hatte ein klares
Ziel. Es hatte das Ziel, diese Volks-
gruppen im damaligen Osmani-

schen Reich zu eliminieren. Si-
cherlich auch dank der Bemühun-
gen von Raphael Lemkin haben
wir mittlerweile in der internatio-
nalen Staatengemeinschaft – auch
das wurde hier gesagt – einen Be-
griff für ein so unbegreifliches Ver-
brechen gefunden: Völkermord.

Angesichts bestimmter Debat-
ten, die jetzt gerade außerhalb
dieses Hohen Hauses stattfinden,
möchte ich an dieser Stelle noch
einmal klarstellen: Wir sitzen hier
nicht zu Gericht. Niemand sitzt
auf der Anklagebank – weder Mit-
glieder der Bundesregierung, die
heute nicht auf der Regierungs-
bank sitzen, und schon gar nicht
das türkische Volk, dem wir, glau-
be ich, alle in großer Freundschaft
verbunden sind.

Ich finde, dass nur derjenige,
der unredliche Absichten im Sinn
hat, den Text unseres gemeinsa-
men Antrages in eine Anklage-
schrift uminterpretieren kann.
Denn die Überschrift und auch

der erste Satz dieses
Textes zeigen: Dies
ist keine Anklage-
schrift, sondern das
ist eine Verneigung
vor den Opfern.

Nein, es wird heu-
te keine Anklage-
schrift und auch kei-
nen donnernden
Urteilsspruch geben.

Nun könnte man
sich ja fragen: Warum das Ganze?
Die Antwort ist vielleicht so banal
wie wegweisend. Heute wollen wir
als Parlament, als die demokra-
tisch gewählten Vertreterinnen
und Vertreter des Souveräns – wir,
die die Nachfahren derer sind, die
damals weggeschaut haben –, uns
vor den Opfern verneigen. Wir
wollen das in aller Demut und
ohne Selbstgerechtigkeit tun. Wir
wollen den Opfern dieses Mensch-
heitsverbrechens unseren aufrich-
tigen Respekt zollen. Wenn es da-
rum geht, aufrichtig zu sein, muss
man auch sagen, was war. Und
dann gilt: Ein Völkermord bleibt
ein Völkermord bleibt ein Völker-
mord.

Auf diese Klarheit haben die
Opfer und ihre Nachfahren schon
viel zu lange gewartet. Deshalb
kann ich die Debatten um den
Zeitpunkt der heutigen Behand-
lung des Themas, die wir in der
Öffentlichkeit erleben, nicht ver-
stehen. Ich glaube, wir müssen
nicht kritisieren, dass wir das heu-
te hier machen, sondern wir
müssten uns eher fragen, ob man
nicht kritisieren muss, dass wir es

erst heute, nach 101 Jahren ma-
chen.

Wenn ich sage, dass es gilt, den
Respekt vor den Opfern in den
Vordergrund zu stellen, dann soll-
ten wir auch nicht vergessen, dass
sich die Opfer nicht mehr wehren
können. Sie können nicht mehr
mitdiskutieren. Sie konnten sich
auch damals nicht wehren. Auch
ihre Nachfahren konnten das
nicht, wenn sie von denen, die ih-
nen das Leid angetan hatten, im
Nachhinein noch verunglimpft
und verleugnet wurden, wenn die
Verbrechen relativiert wurden.

Sie können sich aber auch nicht
wehren, wenn heutige Politikerin-
nen und Politiker, egal auf wel-
cher Seite, glauben, den Völker-
mord an den Armeniern zur Keule
in tagespolitischen Auseinander-
setzungen machen zu müssen.
Wenn man das tut, wird man dem
Respekt vor den Opfern auch
nicht gerecht.

Ich bin auch der festen Über-
zeugung – ich konnte Entspre-
chendes in einer Zeitung lesen –,
dass das deutsche Parlament heute
hier nicht Rechthaberei betreibt,
sondern ich sehe die heutige De-
batte auch als eine Selbstbehaup-
tung des Parlaments, das – unab-

hängig davon, wie bestimmte
Dinge, die wir heute beschließen,
von der Regierung gesehen werden
– das Heft des Handelns in die
Hand genommen hat und sich
selbst eine Meinung gebildet hat
und sie zum Ausdruck bringt. Ich
finde, das ist keine Schwäche, son-
dern eine Stärke unserer Demo-
kratie.

Erlauben Sie mir zum Ab-
schluss, darauf hinzuweisen –
Staatsminister Michael Roth hat
das vor ein paar Tagen in der Pres-
se geäußert –: Wir sollten unseren
Beschluss nicht überhöhen; denn
– da hat der Staatsminister recht –
Versöhnung kann man nicht be-
schließen.

Deshalb möchte ich zum
Schluss meiner Ausführungen ei-
nen Appell an alle jungen Men-
schen, ob sie türkischer, armeni-
scher, deutscher oder welcher Her-
kunft auch immer sind, richten:
Bitte glauben Sie nicht alles, was
man Ihnen sagt, was in Ihren
Schulbüchern steht, möglicher-
weise auch das nicht, was wir Ih-
nen hier heute im Bundestag sa-
gen. Ich bitte Sie darum: Machen
Sie sich selber ein Bild. Schauen
Sie sich die Dokumente an, die im
Auswärtigen Amt einsehbar sind,
die zu einem großen Teil ja auf
Deutsch sind, weil sie von deut-
schen Diplomaten stammen. Bil-
den Sie sich selber ein Urteil. Las-
sen Sie Ihr Herz sprechen, wenn
Sie sich diese Dokumente an-
schauen, und lassen Sie sich nicht,
von wem auch immer, einreden,
dass diejenigen, die das Wort

„Völkermord“ in den Mund neh-
men, das türkische Volk beleidi-
gen wollen. Nein, das türkische
Volk ist ein großes und starkes
Volk, und es hat es nicht nötig,
sich vor seiner Vergangenheit zu
verstecken, sondern es kann sich
ihr selbstbewusst und mit Demut
stellen. Kämpfen Sie dafür, dass
das geschieht; denn das ist der
richtige Weg, der Verantwortung
gerecht zu werden, die uns allen
aus unserer Geschichte auferlegt
ist.

Elie Wiesel hat am 27. Januar
2000 an dieser Stelle gesagt: Wer
sich dazu herbeilässt, Erinnerun-
gen an die Opfer zu verdunkeln,
der tötet sie ein zweites Mal.

Ich bin der festen Überzeugung,
dass dieser Appell von Elie Wiesel
von immer mehr Menschen, auch
von immer mehr jungen Men-
schen in der Türkei, gehört wird.
Sie hören auf ihr Herz. Sie haben
ein Herz für die Opfer. Sie werden
sich in Zukunft nicht mehr von
staatlichen Stellen ein Geschichts-
bild vorschreiben lassen. Das gibt
mir die Hoffnung, dass es Versöh-
nung geben wird. In diesem Sinne
danke ich Ihnen allen für Ihre
Aufmerksamkeit.

(Beifall im ganzen Hause)
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Fortsetzung auf nächster Seite

Dr. Hans-Peter Uhl, CDU/CSU:

Es gibt eine innere Einheit von
Zukunft und Erinnerung

Hans-Peter Uhl (*1944)
Wahlkreis München-West/Mitte

In jeder Geschichte, sagt Goe-
the, „selbst einer diplomatisch
vorgetragenen, sieht man im-

mer die Nation, die Partei durch-
scheinen, wozu der Schreibende
gehörte.“ Wenn also ein Deut-

scher über den – ich zitiere eine
100 Jahre alte Formulierung des
deutschen Pfarrers Johannes Lep-
sius – „Todesgang des armeni-
schen Volkes“ spricht, wird die
persönliche Betroffenheit zu spü-
ren sein.

Wie sehr ein Völkermord, ge-
schehen im Namen des eigenen
Volkes, der eigenen Nation diese
Nation belastet, wissen gerade wir
nur zu gut. Der Verleger der Allge-
meinen Wochenzeitung der Juden
in Deutschland, Karl Marx, be-
schrieb im November 1952, wie er
alleine mit dem damaligen ersten
Bundespräsidenten der Bundesre-
publik Deutschland, Theodor
Heuss, nach dessen Rede zur Wei-
he des Gedächtnismales in Ber-
gen-Belsen zu einem Gedenkstein
ging, der von den überlebenden

Juden unmittelbar nach der Be-
freiung errichtet worden war. Er
schrieb:

Wir mußten einen schmalen
Pfad zwischen den Massengräbern
passieren. Plötzlich verfärbte sich
Heuss und stützte sich auf mich.
Er brachte nur die Wörter hervor:
„Schrecklich, schrecklich“, und
zitterte am ganzen Körper.

So der erste Bundespräsident
der Bundesrepublik Deutschland.

In Kenntnis dieses Schreckli-
chen kam Charles de Gaulle nach
Deutschland und sprach bei sei-
nem ersten Staatsbesuch 1962 von
dem Vertrauen, das er „für Ihr gro-
ßes Volk, jawohl! – für das große
deutsche Volk, hege“.
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Fortsetzung auf nächster Seite

Nur wer un-
redliche Ab-

sichten hat, kann
den Antrag als
Anklageschrift
interpretieren.
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Genauso sind auch wir bei der
heutigen Erinnerung und dem
heutigen Gedenken an den Völ-
kermord an den Armeniern und
anderen christlichen Minderhei-
ten aufgerufen, etwas,
auch wenn selbstver-
ständlich, nochmals
auszusprechen: unse-
re Achtung vor dem
bedeutenden Osma-
nischen Reich und
unseren Respekt vor
dem großen türki-
schen Volk.

Wir sind zuversicht-
lich, dass auch die türkische Regie-
rung zunehmend verstehen wird,
dass es unser nach dem Zweiten
Weltkrieg gewachsenes europäi-
sches Bewusstsein ist, dass man
Opfer gedenkt, ohne damit andere
in eine Schuldrolle drängen zu
wollen. Wir kennen Albert

Schweitzers kulturethische Lehre
„Ehrfurcht vor dem Leben“. In die-
sem Sinne und aus keinem ande-
ren Grunde führen wir die heutige
Aussprache.

Es wird viel-
fach gesagt: Ist es
nicht ungerecht
und in gewisser
Weise auch will-
kürlich, sich in
diesem Zusam-
menhang nur mit
dem Osmani-
schen Reich und
den Armeniern

zu beschäftigen? Ich nehme diese
Fragen sehr ernst; denn das, worü-
ber wir heute reden, liegt ja nun
über 100 Jahre zurück. In Ab-
wandlung eines Satzes von Bun-
despräsident Gauck kann man da-
rauf antworten, das Schicksal der
Armenier stehe beispielhaft für die

Geschichte der Massenvernichtun-
gen, der ethnischen Säuberungen,
der Vertreibungen im 20. Jahrhun-
dert. Mit den Pogromen an den
Armeniern begann es im 20. Jahr-
hundert, Massenmord als legitime
Antwort auf staatliche und gesell-
schaftliche Probleme zu sehen.
Natürlich hatte das Osmanische
Reich Probleme mit den Arme-
niern; das ist unbestritten. Das Er-
schrecken darüber war so groß,
dass selbst der als humanistisches
Vorbild allseits anerkannte Reichs-
tagsabgeordnete Friedrich Nau-
mann die Massaker damals als ei-
ne Art Notwehr der Türken be-
zeichnete. Die Antwort des Osma-
nischen Reiches war aber die erste
zahlreicher staatsterroristischer
Aktionen, mit denen Staatenlen-
ker auf Massenmord und Völker-
mord setzten. Mit Stalins Sowjet-
union und ihrem Massenmord an

den Kulaken, dem Genozid an
den Ukrainern, den innersowjeti-
schen Säuberungsaktionen und
vor allem mit der
durch ihre büro-
kratisch-perfektio-
nistische Durch-
führung unver-
gleichbaren Ver-
nichtungsaktion
der Deutschen an
den Juden nahm
das Fürchterliche
seinen Verlauf.

In engem Zusammenhang mit
dem Heutigen habe ich im Juni
2000 auf die innere Einheit von Er-
innerung und Zukunft hingewiesen.
Ich habe damals gesagt: … denn oh-
ne Erinnerung und Übernahme der
Verantwortung für das Geschehene
kann es keine gedeihliche Zukunft
geben, kein friedliches Miteinander
unter Nachbarn.

Das gilt auch für das heutige
Miteinander von Türken und Ar-
meniern. Das ist in diesem Hause

unser heutiges An-
liegen: mit dem
Blick der Wahrheit
zurückzuschauen,
um mit dem Blick
des Friedens nach
vorne schauen zu
können.

(Beifall bei der CDU/

CSU und der SPD

sowie bei Abgeordneten des BÜND-

NISSES 90/DIE GRÜNEN)

Albert Weiler, CDU/CSU:

Wir ermutigen die türkische
Regierung zur Aufarbeitung

Albert Weiler (*1965)
Wahlkreis Gera - Jena - Saale-Holz-
land-Keis

Was hat der Mensch dem
Menschen Größeres zu
geben als Wahrheit?

Weise Worte Friedrich Schillers,
wie ich meine.

Als Bundestagsabgeordneter
und Präsident des Deutsch-Arme-
nischen Forums sowie bekennen-
der Christ liegt mir das Thema
Völkermord an den Armeniern
und anderen christlichen Minder-
heiten, wie zum Beispiel Aramä-
ern oder Pontosgriechen, im Os-
manischen Reich sehr am Herzen.

Deutschland als damaliger
Hauptverbündeter des Osmani-
schen Reiches darf in Europa auf
keinen Fall eine Ausnahme ma-
chen. Wir haben die historische
Verpflichtung, die jungtürkischen
Gräueltaten beim Namen zu nen-
nen und als Völkermord zu be-
zeichnen. Es ist besonders erfreu-
lich, dass sich dabei unsere Koali-
tion und die Grünen auf einen ge-
meinsamen, fraktionsübergreifen-

den Antrag geeinigt haben.
Das heißt, an dieser histori-

schen Tatsache gibt es für uns kei-
nen Zweifel, und es gibt keinen
Zweifel daran, wer Opfer und wer
Täter war. Die größte Herausforde-
rung ist und bleibt weiterhin die
schonungslose, kritische und ehr-
liche Aufarbeitung und Anerken-
nung dieser Tatsache seitens der
Türkei. Es fehlt bis heute ein ein-
deutiges Bekenntnis der türki-
schen Regierung zu dem Unrecht,
das damals geschehen ist, jenem
schrecklichen Unrecht, das den
Armeniern widerfahren ist..
Mit diesem Antrag wollen wir vor
allem diesen schweren Weg berei-
ten, indem wir uns auch zu unse-
rer Mitschuld und unserer Mitver-
antwortung bekennen, weil es oh-

ne Anerkennung keine Versöh-
nung und keine Annäherung ge-
ben kann. Die Anerkennung des
Völkermords ist ein wichtiger
Schritt auf dem Weg zur Verhinde-
rung weiterer Genozide und ein
Weg, den vielen Millionen arme-
nischen Nachkommen unser Mit-
gefühl zu erweisen.

Meine Damen und
Herren, das Leid
kennt keine Zeitgren-
zen; der Genozid an
den Armeniern gerät
nie in Vergessenheit.
Auch nach einem
Jahrhundert ist er
uns bewusst. Er ist
auch ein Teil unserer
gemeinsamen europäischen Ver-
gangenheit. Er beschäftigt uns alle;
er geht uns alle an. Aber wir wol-
len vorankommen. Wir wollen
auch bei dem schwierigen Verhält-
nis zwischen der Türkei und Ar-
menien das erleben, was wir Deut-
sche erlebt haben, nämlich Verge-
bung und Versöhnung. Das wäre
nicht geschehen, wenn wir uns
nicht der Vergangenheit gestellt
hätten, sie nicht aufgearbeitet hät-
ten – kritisch aufgearbeitet, wis-
senschaftlich aufgearbeitet, gesell-
schaftlich aufgearbeitet. Das war
nicht einfach. Das war anstren-
gend. Meine Damen und Herren,
das war schmerzhaft. Doch ohne
die Aufarbeitung wäre uns nie-
mals das Maß an Vergebung und
Versöhnung mit Israel begegnet,
das wir Deutsche seit 1945 erle-
ben durften und erleben dürfen.
Mit unserer Anerkennung im Par-
lament ermutigen wir auch die
türkische Regierung, dass sie die-
sen ersten mutigen Schritt zur An-
erkennung, Aufarbeitung und Ver-
söhnung unternimmt, der die bei-
den Länder näher zusammenbrin-
gen wird.

Es ist erfreulich, dass es gerade
in der heutigen Türkei Menschen
gibt, die eine ehrliche Aufarbei-

tung und Versöhnung mit Arme-
nien anstreben – Menschen, die
an einer gemeinsamen Zukunft
bauen. Mit unserem Antrag wol-
len wir auch diese ehrwürdigen
Frauen und Männer bestärken, die
bereits mutige Schritte unterneh-
men, jene türkischen Intellektuel-

len, die sich kri-
tisch mit diesem
Teil ihrer Ge-
schichte auseinan-
dersetzen. Wir
werden gemein-
sam mit diesen
Menschen daran
arbeiten, dass der
Genozid von der
türkischen Regie-

rung aufgearbeitet wird zum Wohl
der Türkei und Armeniens. Wir
wollen aber keine Schuldzuwei-
sungen. Unser Ziel ist, durch An-
erkennung, Aufarbeitung und Ver-
söhnung zu einer gemeinsamen
Zukunft, zu einem friedlichen
Miteinanderleben in dieser Region
beizutragen. Genau dieses Ziel
wollen wir gemeinsam erreichen.

(Beifall bei der CDU/CSU, der SPD

und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
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Ohne Erinnerung
kann es keine

gedeihliche Zu-
kunft geben, kein

friedliches Mit-
einander.

Leid kennt keine
Zeitgrenzen. Der
Genozid an den
Armeniern gerät

nie in Ver-
gessenheit.

Mitglieder der Initiative „Anerkennung Jetzt“nach der Abstimmung der Resolution am 2. Juni im Bundestag.
© picture-alliance/dpa

Mit dem Blick
der Warheit zu-
rück, mit dem

Blick des
Friedens nach
vorn schauen.

Dies ist eine gekürzte Version der De-
batte. Es sprach außerdem Martin Pät-
zold (CDU/CSU).

Die Plenarprotokolle und die vorliegen-
den Drucksachen sind als Volltext im
Internet abrufbar unter:

http://dip21.bundestag.de/dip21web/b
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Prostitutions-Gesetz
Mehr Schutz für Prostituierte?

Im Bundes-Tag

Die Politiker vom Bundes-Tag 
haben sich letzte Woche getroffen.

Sie haben über das Thema 
„Prostitution“ gesprochen.

Und zwar: 
Über ein neues Gesetz. 
Es soll die Prostitution 
in Deutschland besser regeln.

Im folgenden Text steht genauer, 
was die Politiker besprochen haben.

Was ist Prostitution?

Prostitution bedeutet:

Eine Person macht Sex 
mit einer anderen Person. 
Und zwar: für Geld.

Oder sie macht dafür 
andere sexuelle Handlungen. 
Zum Beispiel: 
- küssen, 
- streicheln zwischen den Beinen.

Die Person, die den Sex anbietet, 
nennt man: Prostituierte.

Warum ein Prostitutions-Gesetz?

Man weiß nicht genau: 
Wie viele Menschen in Deutschland 
als Prostituierte arbeiten.

Aber man denkt: Es ist eine große Zahl.

Und Prostitution 
ist ein besonderer Beruf. 
Denn bei dieser Arbeit 
gibt es bestimmte Gefahren.

Man muss zum Beispiel 
auf seine Gesundheit achten.

Und Prostitution ist auch ein Beruf, 
bei dem man oft 
mit Verbrechen zu tun hat.

Zum Beispiel benutzen 
viele Chefs von Prostituierten Gewalt.

Oder sie zwingen Frauen sogar 
zur Prostitution.

Viele Menschen 
finden es darum wichtig: 
- Dass Prostituierte Rechte haben. 
- Und einen ordentlichen Arbeits-Platz. 
- Und dass es dort sicher ist. 
- Und dass man sie beschützt.

leicht  

erklärt!
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Darauf soll man zum Beispiel achten:

Gesundheit

Prostituierte sollen gesund bleiben. 
Und sie sollen geschützt werden.

Vor Krankheiten, 
die sie beim Sex bekommen können.

Und vor Schwangerschaften, 
die sie nicht wollen.

Sexuelle Selbst-Bestimmung

Jeder Mensch darf selbst entscheiden, 
bei welchen sexuellen Handlungen 
er mit-machen will.

Wenn jemand 
eine sexuelle Handlung nicht möchte, 
dann darf man sie auch 
nicht mit ihm machen.

Für die Prostitution bedeutet das: 
Man darf niemanden 
zur Prostitution zwingen.

Und man darf keine Prostituierte 
zu irgendeiner sexuellen Handlung 
zwingen.

Neues Gesetz

Politiker versuchen darum 
schon seit vielen Jahren, 
Regeln für die Prostitution zu machen.

Dafür haben sie im Jahr 2001 
ein Gesetz geschrieben.

Aber viele Menschen in Deutschland 
finden: 
Das Gesetz beschützt 
Prostituierte noch nicht richtig.

Man muss es noch besser machen.

Die Bundes-Regierung hat darum 
einen Gesetz-Vorschlag geschrieben.

Und über den haben die Politiker 
vom Bundes-Tag 
letzte Woche gesprochen.

Das steht im Gesetz-Vorschlag

1) Gesundheits-Beratung

Jede Prostituierte soll regelmäßig 
zu einer Gesundheits-Beratung.

Dabei bekommt sie Infos: 
- Wie man Krankheiten verhindert. 
- Wie man verhindert, 

dass man schwanger wird. 
- Über Drogen und Alkohol. 

Denn damit haben Prostituierte 
oft zu tun.

2) Kondom-Pflicht

Sex mit Prostituierten soll 
nur noch mit Kondomen erlaubt sein.

So kann man Krankheiten verhindern.

Und auch Schwangerschaften, 
die man nicht möchte.

3) Anmelde-Pflicht

Jede Prostituierte soll sich in Zukunft 
bei einem Amt anmelden.

Dabei muss sie dem Amt 
verschiedene Infos über sich geben. 
Zum Beispiel den Namen.

Und sie muss auch beweisen: 
Sie war bei der Gesundheits-Beratung.

Die Prostituierte 
bekommt eine Bescheinigung. 
Darauf steht: Sie hat sich angemeldet.

Das Amt kann auch sagen: 
Es nimmt die Anmeldung nicht an.

Ein Grund kann zum Beispiel sein:

Die Mitarbeiter vom Amt denken: 
Jemand zwingt die Person 
zur Prostitution.

Darum unterhalten sie sich 
mit der Person.

Und beraten sie auch.

Dann können sie ihr vielleicht helfen.



4) Erlaubnis für ein Bordell

Es gibt Häuser, 
in denen viele Prostituierte arbeiten. 
Man nennt sie: Bordelle.

Eine Person, 
die ein Bordell aufmachen möchte, 
braucht in Zukunft 
eine besondere Erlaubnis.

Die Erlaubnis stellt das Amt aus.

Das Amt überprüft dafür 
verschiedene Dinge.

Zum Beispiel: 
Ob man der Person vertrauen kann.

In manchen Fällen 
bekommt die Person keine Erlaubnis.

Zum Beispiel: Wenn ein Gericht 
sie in den letzten 5 Jahren 
für ein Verbrechen verurteilt hat.

Denn: Wenn jemand 
ein Verbrechen begangen hat, 
dann kann man ihm 
wahrscheinlich nicht vertrauen.

Die Person muss dem Amt 
außerdem genau erklären, 
welche Pläne sie für das Bordell hat.

Zum Beispiel muss sie erklären:

- Wie sie auf die Gesundheit 
von den Prostituierten achten will.

- Wie sie 
die sexuelle Selbst-Bestimmung 
von den Prostituierten 
beschützen will. 
Damit sie nicht ausgenutzt werden.

Das Amt schaut auch: 
Ob die Räume in Ordnung sind, 
in denen das Bordell sein soll.

Das Amt stellt die Erlaubnis nur aus, 
wenn alles in Ordnung ist.

5) Überwachung von Bordellen

Das Amt soll später auch überprüfen, 
dass man das Bordell 
wirklich ordentlich führt.

Dafür dürfen sich 
die Mitarbeiter vom Amt 
das Bordell genau anschauen.

Und der Chef vom Bordell 
muss ihnen alle Fragen 
zu seinem Betrieb beantworten.

Meinungen zum Gesetz

1) Anmelde-Pflicht

Es gibt auch Menschen, 
die manche Dinge am Gesetz-Vorschlag 
schlecht finden.

Zum Beispiel, 
dass sich Prostituierte 
bei einem Amt anmelden sollen.

Ein Grund dafür ist:

Bisher konnten Prostituierte 
ihre Arbeit geheim halten.

Vielen ist das wichtig.

Denn: Oft haben Menschen 
eine schlechte Meinung 
von Prostituierten.

Wenn sie erfahren, 
dass jemand als Prostituierte arbeitet, 
dann behandeln sie die Person 
vielleicht schlechter.

Das neue Gesetz sagt nun: 
Alle Prostituierten 
müssen sich anmelden. 
Und zwar mit ihrem Namen.

Manche Menschen 
machen sich deswegen Sorgen.

Sie meinen: 
Die Namen könnten verraten werden. 

Dann würden viele Menschen erfahren, 
wer als Prostituierte arbeitet.



Weitere Informationen
in Leichter Sprache gibt es unter: 
www.bundestag.de/leichte_sprache

Dieser Text wurde
in Leichte Sprache
übersetzt vom:

Impressum

Werk
w w w . n a c h r i c h t e n w e r k . d e

Nachrichten

Ratgeber Leichte Sprache: http://tny.de/PEYPP

Die Bilder sind von © dpa/picture-alliance und von Picto-Selector. Genauer: © Sclera
(www.sclera.be), © Paxtoncrafts Charitable Trust (www.straight-street.com), © Sergio Pa-
lao (www.palao.es) im Namen der Regierung von Aragon (www.arasaac.org), © Pictogenda
(www.pictogenda.nl), © Pictofrance (www.pictofrance.fr), © UN OCHA (www.unocha.org) 
oder © Ich und Ko (www.ukpukvve.nl). Die Bilder unterliegen der Creative Commons Lizenz
(www.creativecommons.org). Einige der Bilder haben wir verändert. Die Urheber der Bilder 
übernehmen keine Haftung für die Art der Nutzung.

Beilage zur Wochenzeitung „Das Parlament“ 23/2016
Die nächste Ausgabe erscheint am 13. Juni 2016.

Prostitutions-Gesetz • Mehr Schutz für Prostituierte?

2) Beratungs-Pfl icht

Eine andere Meinung ist:

Es ist nicht gut,
dass die Prostituierten
zu Beratungen gehen müssen.

Es kann nämlich sein:
Wenn man jemanden
zu einer Beratung zwingt,
dann bringt sie nichts.

Denn: Dann hört die Person
nicht auf das,
was der Berater sagt.

Die Beratung
soll darum lieber freiwillig sein.

Dann bringt sie mehr.

3) Gesetz ist nutzlos

Manche Menschen sagen auch:
Die neuen Regeln bringen nicht viel.

Denn:
Man kann nur schwer überprüfen,
ob sie eingehalten werden.

Zum Beispiel:
Man kann nicht herausfi nden,
ob eine Prostituierte
beim Sex immer Kondome benutzt.

4) Prostitution verbieten

Viele Menschen
fi nden Prostitution schlecht.

Sie sind der Meinung:
Niemand sollte Sex für Geld machen.

Und sie fi nden:
Prostituierte werden ausgenutzt.

Sie wollen,
dass man Prostitution ganz verbietet.

Darum sind sie auch nicht mit dem 
Gesetz einverstanden.

Denn:
Das Gesetz erlaubt Prostitution ja.

Was passiert jetzt?

Bisher ist das neue Gesetz
nur ein Vorschlag.

Die Politiker vom Bundes-Tag
werden noch länger darüber sprechen.

Und auch viele andere Menschen 
werden noch ihre Meinung dazu sagen.

Vielleicht schreiben die Politiker
den Gesetz-Vorschlag
dann noch mal um.

Dann stimmen sie darüber ab.

Wenn sie Ja sagen,
wird der Vorschlag zu einem Gesetz.

Ab dann gelten die neuen Regeln
für die Prostitution in Deutschland.

Aber wahrscheinlich wird auch dann 
noch viel über das Gesetz gestritten.

Denn es gibt ja noch Leute,
die das Gesetz nicht gut fi nden.

leicht 
erklärt!


